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EINLEITENDE BEMERKUNGEN

MULTILABEL SICAV (die ,Gesellschaft’; ,MULTILABEL SICAV") ist als eine ,société d’investissement a capital
variable® (SICAV) auf der Grundlage der gultigen Fassung des Gesetzes des Grossherzogtums Luxemburg vom
10. August 1915 (,Gesetz von 1915%) organisiert und dort unter Teil | des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
(,Gesetz von 2010“) als Organismus fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,OGAW*) zugelassen.

Die Gesellschaft hat eine ,Umbrella-Struktur®, welche erlaubt, Subfonds (,Subfonds®“) aufzulegen, welche
verschiedenen Anlageportfolios entsprechen und in verschiedenen Kategorien von Anteilen ausgegeben werden
konnen. Die Gesellschaft ist erméachtigt, verschiedene fachkundige Finanzdienstleister, jeweils unter der
Aufsicht des Verwaltungsrates (wie im Kapitel ,Allgemeines zur Anlageberatung bzw. Anlageverwaltung*
beschrieben), als Anlageberater bzw. Anlageverwalter fiir einen oder mehrere Subfonds zu bestellen.

Dieser Prospekt gliedert sich in einen Allgemeinen Teil (,Allgemeiner Teil®), der die auf sémtliche Subfonds
anwendbaren Bestimmungen enthélt, und in Besondere Teile (,Besonderer Teil“), welche die einzelnen
Subfonds beschreiben und die jeweils auf sie anwendbaren Bestimmungen enthélt. Der Gesamtprospekt enthéalt
in den Besonderen Teilen alle Subfonds und steht am Sitz der Gesellschaft zur Einsichthnahme durch die
Aktionare zur Verfiigung. Der Prospekt kann jederzeit ergdnzt oder modifiziert werden. Die Aktiondre werden
hierlber informiert.

Zusétzlich zum Prospekt Allgemeiner Teil und Besonderer Teil wird fir jede Anteilskategorie ein Dokument mit
Wesentlichen Anlegerinformationen erstellt, welches jedem Erwerber vor der Zeichnung von Anteilen Gibergeben
wird (,Wesentliche Anlegerinformationen). Ab dem Zeitpunkt der Existenz der Wesentlichen
Anlegerinformationen erklart jeder Erwerber mit der Zeichnung der Anteile, die Wesentlichen
Anlegerinformationen vor der Zeichnung erhalten zu haben.

Die Gesellschaft ist geméss dem Gesetz von 2010 dazu erméchtigt, einen oder mehrere Sonderprospekte zum
Vertrieb von Anteilen eines oder mehrerer Subfonds bzw. fur ein bestimmtes Vertriebsland zu erstellen. Die
Sonderprospekte enthalten immer den Allgemeinen Teil und den/die jeweils anwendbaren Besonderen Teil/e.
Sie enthalten ferner gegebenenfalls zusatzliche Bestimmungen des Vertriebslandes, in welchem der/die
betreffende/n Subfonds zum Vertrieb zugelassen sind oder vertrieben werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist befugt, nennwertlose Investmentanteile (,Anteile”) auszugeben, welche
sich auf die in den Besonderen Teilen beschriebenen Subfonds beziehen. Fur jeden Subfonds kdnnen
ausschiittende sowie thesaurierende Anteile (,Anteilskategorie®) ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann
zudem  Anteilskategorien mit sich  voneinander unterscheidenden  Mindestzeichnungsbetragen,
Ausschittungsmodalitdten und Gebuhrenstrukturen ausgeben. Die jeweils fir die einzelnen Subfonds
ausgegebenen Anteilskategorien werden im jeweiligen Besonderen Teil des entsprechenden Subfonds
beschrieben. Der Vertrieb der Anteile bestimmter Subfonds oder Anteilskategorien kann von der Gesellschaft
auf gewisse Lander beschrankt werden. Ferner koénnen die vorstehend genannten Anteilskategorien in
verschiedenen Wahrungen ausgestaltet werden.

Die Ausgabe der Anteile erfolgt zu Preisen, die auf die Fondswahrung des jeweiligen Subfonds bzw. die
Waéhrung der jeweiligen Anteilskategorie lauten. Es kann — wie in den Besonderen Teilen beschrieben — eine
Verkaufsgebiihr belastet werden. Die Zeichnungsfrist und die Bedingungen der Zeichnung fiir die Erstausgabe
jedes Subfonds sind im jeweiligen Besonderen Teil dargestellt.

Die Gesellschaft kann jederzeit Anteile in neuen, zusatzlichen Subfonds ausgeben. Der Gesamtprospekt und
gegebenenfalls die betreffenden Sonderprospekte werden jeweils dementsprechend ergénzt.

Anteile koénnen zuriickgenommen werden zu einem Preis, wie er im Kapitel ,Ricknahme der Anteile”
beschrieben ist.

Zeichnungen werden nur auf der Basis des gilltigen Prospekts oder der giltigen Wesentlichen
Anlegerinformationen in Verbindung mit (i) dem zuletzt erschienenen Jahresbericht der Gesellschaft
oder (ii) dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern nach dem Jahresbericht verdffentlicht,
entgegengenommen.

Die Anteile werden auf der Grundlage der Informationen und Beschreibungen dieses Prospekts und der
Wesentlichen Anlegerinformation und der darin erwdhnten Dokumente angeboten. Andere Informationen oder
Beschreibungen durch irgendwelche Personen miissen als unzuléssig betrachtet werden.
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Dieser Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und allfallige Sonderprospekte gelten nicht als
Angebot oder Werbung in denjenigen Rechtsordnungen, in denen ein derartiges Angebot oder eine derartige
Werbung unzuldssig ist oder in denen Personen, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Werbung
unterbreiten, dazu nicht befugt sind bzw. in denen es fir Personen gegen das Gesetz verstosst, ein derartiges
Angebot oder eine derartige Werbung zu erhalten.

Da die Anteile der Gesellschaft in den USA nicht geméass dem United States Securities Act von 1933 registriert
sind, kdnnen diese in den USA, einschliesslich der dazugehdrigen Gebiete weder angeboten noch verkauft
werden, es sei denn, ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf wird durch eine Befreiung von der
Registrierung gemass dem United States Securities Act von 1933 ermdglicht.

Grundsatzlich dirfen Anteile der Gesellschaft weder angeboten, verkauft noch tibertragen werden an Personen,
welche die Transaktionen im Rahmen eines US-Amerikanischen leistungsorientierten Pensionsplans tatigen
mdochten. Ausnahmen hiervon sind mdéglich, sofern der Verwaltungsrat der Gesellschaft hierfiir eine besondere
Erméchtigung beschlossen hat. In diesem Zusammenhang steht ,leistungsorientierter Pensionsplan® fur (i)
jeden leistungsorientierten Pensionsplan fir Mitarbeiter* im Sinne von Section 3(3) des US Employee
Retirement Income Security Act von 1974 in seiner jeweils geltenden Fassung (,ERISA®), der unter die
Bestimmungen von Teil 4 Kapitel | ERISA fallt, (ii) jedes individuelle Alterssparkonto, jeden Keogh-Plan und
jeden anderen in Section 4975(e)(1) des US Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils geltenden
Fassung aufgefuihrten Plan, (iii) jede Einrichtung, deren zugrundeliegende Anlagen ,Planvermdgen” beinhalten,
da die unter (i) oder (iij) genannten Plane mindestens 25% jeder Klasse der Kapitalbeteiligungen an dieser
Korperschaft halten, oder (iv) jede andere Einrichtung (wie getrennte oder allgemeine Konten einer
Versicherungsgesellschaft, ein Konzern oder ein Common Trust), deren zugrundeliegende Anlagen
,Planvermdégen® beinhalten, da die unter (i) oder (ii) genannten Plane in diese Kdrperschaft investiert haben.
Sollten Anleger im Rahmen eines leistungsorientierten Pensionsplans mehr als 25% einer Anteilskategorie
halten, gilt das Vermdgen der Gesellschaft gemass ERISA als ,Planvermdgen®, was sich nachteilig auf die
Gesellschaft und ihre Aktiondre auswirken konnte. In diesem Fall kann die Gesellschaft gegebenenfalls die
Rickgabe der betroffenen Anteile verlangen.

Potentielle Kéufer von Anteilen sind gehalten, sich Uber die relevanten Devisenbestimmungen sowie
Uber die sie betreffenden rechtlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen selber zu informieren.

Die Angaben in diesem Prospekt und in jedem Sonderprospekt entsprechen dem giltigen Recht und den
Usanzen des Grossherzogtums Luxemburg und sind in diesem Rahmen Anderungen unterworfen.

Angaben in diesem Prospekt in ,Schweizer Franken“ oder ,CHF* beziehen sich auf die Wahrung der Schweiz;
,US Dollars* oder ,USD“ beziehen sich auf die Wahrung der Vereinigten Staaten von Amerika; ,Euro” oder
-,EUR" beziehen sich auf die Wahrung der Europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion; ,£ Sterling” oder
,GBP* beziehen sich auf die Wahrung Grossbritanniens; ,Japanische Yen oder ,JPY“ beziehen sich auf die
Waéhrung Japans; ,Singapur-Dollar” oder ,SGD* beziehen sich auf die Wahrung von Singapur.

Die einzelnen Anteilskategorien kénnen an der Luxemburger Bérse notiert werden.
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2. ORGANISATION UND VERWALTUNG
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 25, Grand-Rue, L—-1661 Luxemburg.

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Prasident

Martin Jufer Member of the Group Management Board, GAM Group

Mitglieder

Hermann Beythan Partner, Linklaters LLP, Luxemburg

Jean-Michel Loehr Independent Director, Luxemburg

Patrick Moser Head Legal Product Engineering, Executive Board member, GAM Investment
Management (Switzerland) AG, Zirich

Martin Jirg Peter Client Director Team Head (Private Labelling), Executive Board member, GAM

Investment Management (Switzerland) AG, Zirich

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Président

Martin Jufer Member of the Group Management Board, GAM Group

Mitglieder

Elmar Zumbhl Member of the Group Management Board, GAM Group

Yvon Lauret Independent Director, Luxemburg

Dirk Kubisch COO Sales and Distribution Sales Management, GAM Investment Management

(Switzerland) S.A.

Geschéaftsfuhrer der Verwaltungsgesellschaft

Johannes Horing Geschéftsfuhrer, GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Steve Kieffer Geschéftsfuhrer, GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Stefano Canossa Geschéftsfuhrer, GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Depotbank

Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle
Namensregister- und Umschreibungsstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Vertriebsstellen

Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat Vertriebsstellen ernannt und kann weitere benennen,
die Anteile in der einen oder anderen Rechtsordnung verkaufen.

Jahresabschlussprufer

PricewaterhouseCoopers Soc. Coop., 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, wurde als
Jahresabschlussprufer der Gesellschaft bestellt.
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Rechtsberater

Linklaters LLP, 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ist Rechtsberater der Gesellschaft in
Luxemburg.

Aufsichtsbehorde

Commission de Surveillance du Secteur Financier (,CSSF*), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxemburg

Weitere Informationen und Dokumente zur Gesellschaft und den einzelnen Subfonds sind ferner auf der
Website www.funds.gam.com einsehbar. Die Investoren finden daselbst auch ein Formular fiir die Einreichung
von Beschwerden.

Ergédnzende Angaben zur Organisation der einzelnen Subfonds kdnnen im jeweiligen Besonderen Teil
aufgefiihrt sein.

ANLAGEZIELE UND -POLITIK

Die Anlageziele des Verwaltungsrates beziiglich jedes einzelnen Subfonds sind im jeweiligen Besonderen Teil
unter ,Anlageziele und -politik“ beschrieben.

Sofern in diesem Prospekt, insbesondere in dessen Besonderen Teilen, von "anerkannten Landern" die Rede
ist, bedeutet "anerkanntes Land" ein Mitgliedstaat der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung ("OECD") und alle anderen Lander Europas, Nord- und Sidamerikas, Afrikas, Asiens und des
Pazifikbeckens (hiernach "anerkanntes Land").

Daneben werden die Subfonds Anlagetechniken und Finanzinstrumente im Rahmen der Verfolgung der
Anlageziele einsetzen, wie nachstehend im Kapitel ,,Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente“
beschrieben, und dies im Rahmen der geméss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen.

Obgleich die Gesellschaft nach bestem Wissen bemiht ist, die Anlageziele der einzelnen Subfonds zu
erreichen, kann keine Garantie abgegeben werden, inwieweit die Anlageziele erreicht werden. Folglich
kdnnen die Nettoinventarwerte der Anteile grosser oder kleiner werden sowie unterschiedlich hohe
positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

Die Wertentwicklung der einzelnen Subfonds wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen dargestellt.

ANLEGERPROFIL

Das Anlegerprofil der einzelnen Subfonds ist im jeweiligen Besonderen Teil des Prospekts beschrieben.

ANLAGEGRENZEN

1. Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen und Derivate
Diese Anlagen bestehen aus:

@) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten:
- die an einem geregelten Markt (im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG) notiert oder gehandelt werden;

- die an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europaischen Union (,EU®), der
anerkannt, fir das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemass ist, gehandelt
werden;
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- die an einer Wertpapierborse eines Drittstaates® amtlich notiert oder an einem anderen geregelten
Markt eines Drittstaates, der anerkannt, fir das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemass ist, gehandelt werden;

- aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die
Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierborse oder an einem anderen geregelten
Markt, der anerkannt, flir das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemass ist,
beantragt wird und die Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt
wird.

(b) Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12 Monaten bei qualifizierten
Kreditinstituten, die ihren Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Mitgliedstaat
der OECD oder in einem Land haben, das die Beschlisse der Financial Actions Task Force (,FATF*
bzw. Groupe d’Action Financiére Internationale; ,GAFI*) ratifiziert hat (ein ,Qualifiziertes Kreditinstitut®).

(©) Derivaten einschliesslich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem unter (a) erster,
zweiter und dritter Gedankenstrich bezeichneten geregelten Markt gehandelt werden, und/oder
freihdndig gehandelte (,over the counter” oder ,OTC*) Derivate, sofern:

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes von
2010 oder um Finanzindizes, Zinssatze, Wechselkurse oder Wa&hrungen handelt, in die der
Subfonds gemass seinen Anlagezielen investieren darf;

- die Gegenparteien bei Geschaften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorien sind, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (,CSSF*) zugelassen
wurden; und

- die OTC-Derivate einer zuverlassigen und Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und
jederzeit auf Initiative der Gesellschaft zum angemessenen Zeitwert veraussert, liquidiert oder durch
ein Gegengeschaft glattgestellt werden kdnnen.

(d) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne
von Artikel 1 Absatz (2) erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU oder einem Drittstaat, sofern:

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behérdlichen
Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht
der EU gleichwertig ist und ausreichende Gewahr fiir die Zusammenarbeit zwischen den Behérden
besteht;

- das Schutzniveau der Investoren der anderen OGA dem Schutzniveau der Investoren eines OGAW
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften fir die getrennte Verwahrung des
Fondsvermégens, die Kreditaufnahmen, die Kreditgewdhrung und Leerverk&aufe von Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind;

- die Geschéftstatigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die
es erlauben, sich ein Urteil Uber das Vermogen und die Verbindlichkeiten, die Ertrdge und die
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;

- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen
Grundungsunterlagen insgesamt héchstens 10% seines Nettoinventarwertes in Anteilen anderer
OGAW oder anderer OGA anlegen darf.

Erwirbt die Gesellschaft Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar
von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder
die andere Gesellschaft fur die Zeichnung oder die Ricknahme von Anteilen der anderen OGAW
und/oder anderen OGA durch die Gesellschaft keine Gebihren berechnen.

! Als Drittstaat wird im gangigen Sprachgebrauch der Richtlinie 2009/65/EG ein Staat bezeichnet, der nicht Mitgliedstaat der EU ist.
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(e)

()

)

(@)

Ein Subfonds darf unter den in Artikel 181 Absatz 8 des Gesetzes von 2010 festgelegten
Voraussetzungen in andere Subfonds der Gesellschaft investieren.

Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die
Definition des Artikel 1 des Gesetzes von 2010 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser
Instrumente selbst Vorschriften ber den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und
vorausgesetzt sie werden:

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Korperschaft oder der Zentralbank eines
Mitgliedstaats der EU, der Europaischen Zentralbank, der EU oder der Europaischen
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der
Foderation oder von einer internationalen Einrichtung offentlich-rechtlichen Charakters, der
mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehért, begeben oder garantiert; oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter 1. (a) bezeichneten
geregelten Markten gehandelt werden; oder

- von einem Institut, das gemass den im Gemeinschaftsrecht der EU festgelegten Kriterien einer
Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der
CSSF mindestens so streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts der EU, unterliegt und diese
einhélt, begeben oder garantiert; oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehéren, die von der CSSF zugelassen
wurde, sofern fir Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften fir den Anlegerschutz gelten, die
denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es
sich bei den Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn
(10) Mio. EUR, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/660/EWG
erstellt und verdffentlicht, oder um einen Rechtstrager, der innerhalb einer eine oder mehrere
borsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe fiir die Finanzierung dieser
Gruppe zustandig ist, oder um einen Rechtstrager handelt, der die wertpapiermassige Unterlegung
von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeraumten Kreditlinie finanzieren soll.

Jedoch:

- kann die Gesellschaft héchstens 10% des Nettoinventarwertes pro Subfonds in andere als die unter
(a) bis (e) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen;

- darf die Gesellschaft weder Edelmetalle noch Zertifikate Giber diese erwerben.

Die Gesellschaft darf daneben fliissige Mittel halten.

Anlagebeschrankungen

Die Gesellschaft legt héchstens 10% des Nettoinventarwertes pro Subfonds in Wertpapieren oder
Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten an. Die Gesellschaft legt hochstens 20% des
Nettoinventarwertes pro Subfonds in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung an.

Das Ausfallrisiko bei Geschéften der Gesellschaft mit OTC-Derivaten darf folgende Sé&tze nicht
Uberschreiten:

- 10% des Nettoinventarwertes eines jeden Subfonds, wenn die Gegenpartei ein Qualifiziertes
Kreditinstitut ist;

- und ansonsten 5% des Nettoinventarwertes eines jeden Subfonds.

Bei einfachen OGAW wird das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko in Anwendung des
Commitment-Ansatzes ermittelt und bei komplexen OGAW mittels eines Modellansatzes (Value-at-risk
Modell), der alle allgemeinen und spezifischen Marktrisiken bertcksichtigt, die zu einer nicht zu
vernachlassigenden Anderung des Portfoliowerts fiihren kénnen. Soweit ein Subfonds eine Value-at-
Risk (VaR) Methode zur Berechnung seines Gesamtrisikos anwendet, erfolgt die Berechnung des VaR
auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99%. Die Halteperiode entspricht zum Zwecke der Berechnung
des Gesamtrisikos einem Monat (20 Tagen).
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(b)

(©

(d)

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt fiir den jeweiligen Subfonds, entweder nach Commitment-
Ansatz oder nach dem VaR-Modell (absolut oder relativ mit entsprechender Benchmark) wie in der

nachstehenden Tabelle aufgefihrt.

Relative VaR / Benchmark zur Berechnung der
Subfonds Absolute VaR / Risikoexposition (nur bei der
Commitment relativen VaR)

ABS SELECTION FUND Commitment n/a
ARTEMIDE Commitment n/a
AS BB FLEXIBLE FUND Commitment n/a
AS PERSEO FUND Commitment n/a
AS YASMIN FUND Commitment n/a
DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND Commitment n/a
EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND Commitment n/a
ENPACL CREDITO Commitment n/a
ENPACL FLESSIBILE Commitment n/a
ENPACL IMPRESE Commitment n/a
ENPACL MULTISTRATEGIA Commitment n/a
ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION Commitment n/a
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION Commitment n/a
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY Commitment n/a
FASIENERGIA Commitment n/a
HYBRID BONDS FUND Commitment n/a
LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD .

FUND Commitment n/a
LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND Commitment n/a
LYRA Commitment n/a
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND absolute VaR n/a
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND Commitment n/a

Das Gesamtrisiko der Basiswerte darf die Anlagegrenzen in den Abséatzen (a) bis (f) nicht
Uiberschreiten. Die Basiswerte von indexbasierten Derivaten missen bei der Berechnung dieser
Anlagegrenzen nicht beriicksichtigt werden. Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Bestimmungen dieses Punktes
mitberlcksichtigt werden.

Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen ein Subfonds
jeweils mehr als 5% seines Nettoinventarwertes anlegt, darf 40% des Wertes seines
Nettoinventarwertes nicht Uberschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und
auf Geschéafte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getatigt werden, welche einer behdrdlichen
Aufsicht unterliegen.

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen unter (a), darf ein Subfonds bei ein und derselben Einrichtung
hdchstens 20% seines Nettoinventarwertes in einer Kombination aus:

- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und/oder
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder

- von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten

anlegen.

Die Obergrenze unter (a), erster Satz, wird auf 35% angehoben, wenn die Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskdrperschaften, von einem
Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen offentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens
ein Mitgliedstaat angehort, begeben oder garantiert werden.
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(e)

(f)

)

(h)

Die Obergrenze unter (a), erster Satz wird auf 25% angehoben fiir bestimmte Schuldverschreibungen,
wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU begeben werden, das
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer
besonderen behérdlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere miissen die Ertrédge aus der Emission dieser
Schuldverschreibungen gemass den gesetzlichen Vorschriften in Vermdgenswerten angelegt werden,
die wahrend der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden
Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig fiir die beim Ausfall des Emittenten fallig werdende
Ruckzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind.

Legt ein Subfonds mehr als 5% seines Nettoinventarwertes in Schuldverschreibungen im Sinne des
vorstehenden Absatzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der
Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des Nettoinventarwertes dieses Subfonds nicht
Uiberschreiten.

Die unter (d) und (e) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der
unter (b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40% nicht beriicksichtigt.

Die unter (a) bis (e) genannten Grenzen diirfen nicht kumuliert werden; daher diirfen gemass (a) bis (e)
getatigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten oder in
Einlagen bei diesen Emittenten oder in Derivaten derselben in keinem Fall 35% des Nettoinventarwertes
eines Subfonds Uberschreiten.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses in Sinne der Richtlinie
83/349/EWG oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben
Unternehmensgruppe angehéren, sind bei der Berechnung der oben vorgesehenen Anlagegrenzen als
ein einziger Emittent anzusehen.

Die Anlagen eines Subfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente ein und derselben
Unternehmensgruppe dirfen zusammen max. 20% seines Nettoinventarwertes erreichen, vorbehalten
bleibt die vorstehende lit. (e).

Abweichend von Punkten (a) bis (f) ist die Gesellschaft ermachtigt, in Ubereinstimmung mit dem
Prinzip der Risikostreuung bis zu 100% des Nettoinventarwertes eines Subfonds in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente verschiedener Emissionen zu investieren, die von einem
Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskodrperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder
von internationalen Organisationen offentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten der EU angehdren, begeben oder garantiert werden, allerdings mit der Massgabe,
dass der Subfonds Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von mindestens sechs
unterschiedlichen Emissionen halten muss, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
einer Emission hdchstens 30% des Nettoinventarwertes des Subfonds ausmachen durfen.

Unbeschadet der in Absatz (j) festgelegten Anlagegrenzen kann die in Absatz (a) genannte Obergrenze
fur Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten, auf hdchstens 20% erhéht
werden, wenn die Anlagestrategie eines Subfonds ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten
Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Voraussetzung hierfur ist, dass

- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
- der Index eine adaquate Bezugsgrundlage fir den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
- der Index in angemessener Weise verdffentlicht wird.

Die im vorigen Absatz festgelegte Grenze betragt 35%, sofern dies aufgrund aussergewohnlicher
Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Méarkten, auf denen
bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser
Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten mdoglich.

Wenn keine dariiber hinausgehenden Anlagen in Zielfonds im jeweiligen Besonderen Teil des
Prospekts zugelassen werden, darf ein Subfonds fir maximal 10% seines Nettoinventarwerts Anteile an
Zielfonds im Sinne von Ziffer 5.1.(d) oben erwerben. Lasst ein Besonderer Teil des Prospektes Anlagen
in Zielfonds fur mehr als 10% des Nettoinventarwerts eines Subfonds zu, darf der Subfonds jedoch nicht
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)

(k)

mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in ein und demselben Zielfonds anlegen; und

mehr als 30% seines Nettoinventarwerts in Anteilen von Zielfonds anlegen, die nicht OGAW sind.

Bei der Anwendung dieser Anlagegrenzen ist jeder Subfonds eines Zielfonds wie ein eigenstandiger
Emittent zu betrachten.

(A)

(B)

(A)

Die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft darf flr keine der von ihr verwalteten
Investmentfonds, die als OGAW qualifizieren, Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht
verbunden sind, das es ihr ermdglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschaftsfiihrung
eines Emittenten auszuiiben.

Ferner darf die Gesellschaft fiir den jeweiligen Subfonds héchstens erwerben:
- 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;

- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;

- 25% der Anteile ein und desselben Zielfonds;

- 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.

Die unter dem zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen
beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen
Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lasst.

Die Absétze (A) und (B) werden nicht angewendet:

- auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der EU oder dessen
Gebietskdrperschaften begeben oder garantiert werden;

- auf von einem Drittstaat begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;

- auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen &ffentlich-
rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU
angehdéren;

- auf Aktien, die die Gesellschaft am Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaates besitzt, die
ihr Vermdgen im Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat
ansassig sind, wenn eine derartige Beteiligung fir die Gesellschaft aufgrund der
Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Mdglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren
von Emittenten dieses Staates zu tétigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Drittstaates in ihrer Anlagepolitik die unter (a) bis
() und (i) und (j) (A) und (B) festgelegten Grenzen nicht (iberschreitet. Bei Uberschreitungen
der unter (a) bis (f) sowie (i) vorgesehenen Grenzen findet (k) sinngeméass Anwendung;

- auf Aktien, die von der Gesellschaft alleine oder von der Gesellschaft und anderen OGA am
Kapital von Tochtergesellschaften gehalten werden, die in deren Niederlassungsstaat
lediglich und ausschliesslich fur diese Gesellschaft(en) bestimmte Verwaltungs-, Beratungs-
oder Vertriebstatigkeiten im Hinblick auf die Ricknahme von Anteilen auf Wunsch der
Investoren austben.

Die Gesellschaft braucht die hier vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausibung von
Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknipft sind, die Teil ihres
Vermogens sind, nicht einzuhalten. Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des
Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, kann jeder Subfonds wahrend eines Zeitraums von
sechs Monaten nach seiner Zulassung von den in den Punkten (a) bis (h) festgelegten
Bestimmungen abweichen.
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(B) Werden die in Absatz (A) genannten Grenzen von der Gesellschaft unbeabsichtigt oder infolge
der Auslibung von Bezugsrechten iberschritten, so hat diese im Rahmen der von ihr getatigten
Verkadufe der Vermodgenswerte als vorrangiges Ziel die Bereinigung der Situation unter
Berlicksichtigung der Interessen der Aktionare anzustreben.

o

(A) Die Gesellschaft darf keine Kredite aufnehmen. Die Gesellschaft darf jedoch Fremdwahrungen
durch ein ,Back-to back®-Darlehen erwerben.

(B) Abweichend von Absatz (A), kann die Gesellschaft pro Subfonds (i) Kredite bis zu 10% seines
Nettoinventarwertes aufnehmen, sofern es sich um kurzfristige Kredite handelt, und (ii), im
Gegenwert von bis zu 10% seines Nettoinventarwertes Kredite aufnehmen, sofern es sich um
Kredite handelt, die den Erwerb von Immobilien erméglichen sollen, die fiir die unmittelbare
Ausiibung ihrer Tatigkeit unerlasslich sind; in keinem Fall diirfen diese Kredite sowie die Kredite
unter (i) zusammen 15% des betreffenden Nettoinventarwertes uibersteigen.

(m) Die Gesellschaft und die Depotbank dirfen fiir Rechnung der Subfonds keine Kredite gewahren oder fur
Dritte als Biirge einstehen, unbeschadet der Anwendung der Punkte (a) bis (e) unter 1. Dies steht dem
Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Zielfonds
oder unter (c) und (e) unter 1. genannten, noch nicht voll eingezahlten Finanzinstrumenten durch die
Gesellschaft nicht entgegen.

(n) Die Gesellschaft und die Depotbank dirfen fir Rechnung der Subfonds keine Leerverkaufe von
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Zielfonds oder unter (c) und (e) unter 1. genannten
Finanzinstrumenten tatigen.

(o) Die Gesellschaft kann flissige Mittel halten, die unter gewissen Umstanden auf bis zu 49% des
Vermdgens des jeweiligen Subfonds aufgestockt werden kdnnen.

3. Weitere Anlagerichtlinien

(a) Die Gesellschaft wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand
haben.

(b) Das Fondsvermbgen darf nicht angelegt werden in Immobilien, in Edelmetallen oder in

Edelmetallkontrakten, bei welchen es zu einer physischen Lieferung kommen kann.

(©) Die Gesellschaft kann weitere Anlagebeschrankungen vornehmen, um den Bedingungen in jenen
Landern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden sollen.

BESONDERE ANLAGETECHNIKEN UND FINANZINSTRUMENTE

Die Gesellschaft kann fir jeden Subfonds zur effizienten Verwaltung oder zu Zwecken der Absicherung die
nachfolgend genannten Anlagetechniken und Finanzinstrumente einsetzen. Sofern dies im Besonderen Teil des
Rechtsprospekts entsprechend vorgesehen ist, kann sie ferner Derivate zu Anlagezwecken nutzen. Dabei hat
sie jederzeit die im Teil | des Gesetzes von 2010 und die im Kapitel ,Anlagegrenzen® dieses Rechtsprospekts
festgehaltenen Anlagerestriktionen zu beachten und insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die
Wertpapiere, welche von den einzelnen Subfonds eingesetzten Derivaten und strukturierten Produkten
unterliegen (unterliegende Wertpapiere), bei der Berechnung der in vorstehendem Kapitel festgehaltenen
Anlagegrenzen zu bericksichtigen sind. Die Gesellschaft wird zu jedem Zeitpunkt beim Einsatz von Besonderen
Anlagetechniken und Finanzinstrumenten die Anforderungen der Verordnung 10-04 der CSSF und der von Zeit
zu Zeit erlassenen Luxemburger Vorgaben einhalten. Die Gesellschaft berticksichtigt ferner beim Einsatz von
besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten (insbesondere beim Einsatz von Derivaten und
strukturierter Produkte) betreffend eines jeden Subfonds die Aufrechterhaltung einer angemessenen Liquiditét.
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6.1. OPTIONSGESCHAFTE AUF WERTPAPIERE

Die Gesellschaft kann fiir jeden Subfonds beziiglich der zulassigen Anlagen sowohl Call-Optionen als auch Put-
Optionen kaufen und verkaufen, sofern sie an einem geregelten Markt gehandelt werden, oder freihandig
gehandelte Optionen (,OTC-Optionen®) kaufen und verkaufen unter der Voraussetzung, dass es sich bei den
Vertragspartnern solcher Transaktionen um erstklassige Finanzinstitute handelt, die auf derartige Geschafte
spezialisiert sind.

6.2. TERMINGESCHAFTE, TAUSCHGESCHAFTE UND OPTIONEN AUF FINANZINSTRUMENTE

Unter Vorbehalt der nachstehend genannten Ausnahmen sind Termingeschéafte und Optionen auf
Finanzinstrumente grundsatzlich auf solche Vertrage beschrankt, die an einem geregelten Markt gehandelt
werden. OTC-Derivate werden nur unter der Voraussetzung zugelassen, dass es sich bei den Vertragspartnern
solcher Transaktionen um erstklassige Finanzinstitute handelt, die auf derartige Geschéfte spezialisiert sind.

a) Geschéafte zur Absicherung gegen Marktrisiken und gegen Risiken im Zusammenhang mit der
Entwicklung an den Bérsen

Zur Absicherung gegen eine ungiinstige Kursentwicklung an den Markten kann die Gesellschaft fir jeden
Subfonds Terminkontrakte und Call-Optionen auf Aktienmarktindizes, Bondmarktindizes oder andere Indizes
oder Finanzinstrumente verkaufen oder Put-Optionen auf Aktienmarktindizes, Bondmarktindizes oder andere
Indizes oder Finanzinstrumente kaufen oder Tauschgeschéfte (Swaps) abschliessen, bei denen die Zahlungen
zwischen der Gesellschaft und der Gegenpartei von der Entwicklung bestimmter Aktienmarktindizes,
Bondmarktindizes oder anderer Indizes oder Finanzinstrumente abhangen.

Da diese Kaufe und Verkdufe zum Zwecke der Absicherung getatigt werden, muss eine ausreichende
Ubereinstimmung zwischen der Zusammensetzung des abzusichernden Wertpapierbestandes und des
verwendeten Borsenindex gegeben sein.

b) Geschafte zur Absicherung gegen Zinsrisiken

Zur Absicherung gegen Risiken in Verbindung mit Zinsdnderungen kann die Gesellschaft fir jeden Subfonds
Terminkontrakte und Call-Optionen auf Zinssatze verkaufen oder Put-Optionen auf Zinssatze kaufen sowie
Zinsswaps, Forward Rate Agreements und Optionsgeschéfte auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen
Finanzinstituten, die auf diese Geschéaftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihdndigen Geschéften
abschliessen.

c) Geschafte zur Absicherung gegen Inflationsrisiken

Zur Absicherung gegen Risiken in Verbindung mit einem unerwarteten Anstieg der Inflation kann die
Gesellschaft fur jeden Subfonds sogenannte Inflationsswaps mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese
Geschéftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihdndigen Geschéaften abschliessen oder andere
Inflationsschutzinstrumente einsetzen.

d) Geschéafte zur Absicherung gegen das Kreditausfallrisiko bzw. das Risiko der Verschlechterung
der Schuldnerbonitét

Zur Absicherung gegen das Kreditausfallrisiko bzw. das Risiko von Wertverlusten aufgrund der
Verschlechterung der Schuldnerbonitét kann sich die Gesellschaft fur jeden Subfonds in Credit Options, Credit
Spread Swaps ("CSS"), Credit Default Swaps ("CDS"), CDS-(Index)-Baskets, Credit-linked Total Return Swaps
und ahnlichen Kreditderivaten mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschaftsart spezialisiert sind, im
Rahmen von freihandigen Geschéaften engagieren.

e) Geschifte, die mit einem anderen Ziel als der Absicherung getatigt werden (,,aktiver Einsatz)

Die Gesellschaft kann fur jeden Subfonds Terminkontrakte und Optionen auf alle Arten von Finanzinstrumenten
kaufen und verkaufen.

Des Weiteren kann sich die Gesellschaft fur jeden Subfonds auch in Zins- und Kreditswaps (Interest Rate
Swaps, Credit Spread Swaps ("CSS"), Credit Default Swaps ('CDS"), CDS-(Index)-Baskets u.a.),
Inflationsswaps, Optionsgeschaften auf Zins- und Kreditswaps (Swaptions), aber auch solchen
Swapgeschéaften, Optionsgeschéften oder anderen Finanzderivatgeschaften engagieren, bei denen die
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Gesellschaft und die Gegenpartei vereinbaren, Performance und/oder Einkommen zu tauschen (Total Return
Swaps u.a.). Dies umfasst auch sogenannte Differenzkontrakte (,Contracts for Difference”; ,CFD®). Ein
Differenzkontrakt ist ein Kontrakt zwischen zwei Parteien, dem Kaufer und dem Verkaufer, in dem festgelegt
wird, dass der Verkaufer dem Kaufer den Differenzbetrag zwischen dem aktuellen Wert eines
Vermogensgegenstandes (ein Wertpapier, Instrument, Wertpapierkorb oder Index) und dessen Wert zum Ende
der Kontraktdauer zahlt. Ist der Differenzbetrag negativ, schuldet der Kaufer dem Verkaufer die (entsprechende)
Zahlung. Differenzkontrakte erméglichen es den Subfonds, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer
variablen Sicherheitsleistung einzunehmen, bei denen im Gegensatz zu Terminkontrakten der Falligkeitstermin
und die Kontraktgrosse nicht festgelegt werden. Hierbei muss die Vertragspartei ein erstklassiges Finanzinstitut
sein, welches auf diese Art von Geschéften spezialisiert ist.

f) Wertpapier-Termingeschéafte (Securities Forward Settlement Transactions)

Die Gesellschaft kann fur eine effiziente Verwaltung oder zur Absicherung Termingeschéafte mit Broker-Handlern
abschliessen, die bei diesen Transaktionen als Market Maker fungieren, sofern es sich bei diesen um
erstklassige Institute handelt, die sich auf diese Art von Transaktionen spezialisiert haben und an den OTC-
Markten teilnehmen. Diese Transaktionen beinhalten den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren zu ihrem
aktuellen Kurs; die Lieferung und Abrechnung erfolgt zu einem spéteren Termin, der im Voraus festgelegt wird.

Innerhalb einer angemessenen Frist vor dem Abwicklungstermin fur diese Transaktionen kann die Gesellschaft
mit dem betreffenden Broker-Handler vereinbaren, dass die Wertpapiere entweder wieder an den Broker-
Handler verkauft bzw. von ihm zurtickgekauft werden, oder dass eine Verlangerung fur einen weiteren Zeitraum
vorgenommen wird, wobei séamtliche bei der Transaktion realisierten Gewinne bzw. Verluste an den Broker-
Handler gezahlt bzw. von diesem an die Gesellschaft geleistet werden. Kauftransaktionen werden jedoch von
der Gesellschaft in der Absicht geschlossen, die jeweiligen Wertpapiere zu erwerben.

Die Gesellschaft kann im Kurs der Wertpapiere enthaltene geschéftsibliche Gebuhren an den betreffenden
Broker-Handler zahlen, um die dem Broker-Handler auf Grund der spateren Abwicklung entstehenden Kosten
zu finanzieren.

6.3. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG — SONSTIGE ANLAGETECHNIKEN UND —INSTRUMENTE

Zusatzlich zu Anlagen in Derivate kann die Gesellschaft geméss den Bedingungen des Rundschreibens CSSF
08/356 (in der jeweils geltenden Fassung sowie jegliches Ersatzrundschreiben) und den Leitlinien der
Europaischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehérde ESMA/2012/832, die durch das Rundschreiben CSSF
13/559 (wie abgeé&ndert durch das Rundschreiben CSSF 14/592) in Luxemburg implementiert wurde, sowie
sonst hierzu erlassenen Leitlinien andere Anlagetechniken und -instrumente, die Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben, einsetzen wie z.B. Pensionsgeschéfte (Pensions- und Reverse
Pensionsgeschéfte) und Wertpapierleihgeschéfte. Anlagetechniken und -instrumente, die Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben und die zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung
eingesetzt werden, einschliesslich Derivate, die nicht fir direkte Investitionszwecke eingesetzt werden, sollen
die folgenden Kriterien erfillen:

a) sie sind insofern 6konomisch angemessen, als sie kostenwirksam eingesetzt werden:
b) sie werden mit einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele eingesetzt:

¢ Risikosenkung;

e Kostensenkung;

e Generierung zusatzlichen Kapitals oder Ertrags fir die Gesellschaft, verbunden mit einem Risiko, das
mit dem Risikoprofil der Gesellschaft und der betreffenden Subfonds der Gesellschaft und den fir sie
geltenden Risikodiversifizierungsvorschriften vereinbar ist;

c) ihre Risiken werden durch das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft angemessen erfasst; und

d) sie diurfen nicht zu einer Verdnderung des erklarten Anlageziels des Subfonds fuhren oder mit
wesentlichen zusétzlichen Risiken im Vergleich zu der allgemeinen, im Prospekt oder den wesentlichen
Anlegerinformationen beschriebenen Risikostrategie verbunden sein.
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Die fir eine effiziente Portfolioverwaltung in Frage kommenden Techniken und Instrumente werden im
Folgenden erlautert und unterliegen den nachfolgend beschriebenen Bedingungen.

Im Ubrigen dirfen diese Geschéfte fiir 100% der vom betreffenden Subfonds gehaltenen Vermdgenswerte
abgeschlossen werden, vorausgesetzt (i) ihr Umfang bleibt in einem angemessenen Rahmen oder die
Gesellschaft ist berechtigt, die Riickgabe der verliehenen Wertpapiere zu verlangen, so dass es ihr jederzeit
moglich ist, ihre Riucknahmeverpflichtungen zu erfillen, und (ii) diese Geschafte gefahrden nicht die
Verwaltung der Vermégenswerte der Gesellschaft entsprechend der Anlagepolitik des betreffenden Subfonds.
Die Risikotuberwachung erfolgt gemass dem Risikomanagementverfahren der Gesellschatt.

Die Anwendung der effizienten Portfolioverwaltung kann mdoglicherweise einen negativen Einfluss auf die
Rendite der Aktionare haben.

Durch die effiziente Portfolioverwaltung kénnen direkte und indirekte operationelle Kosten entstehen, welche
von den Ertrédgen abziehbar sind. Diese Kosten werden keine versteckte Vergitung enthalten.

Es wird ferner sichergestellt, dass bei der Anwendung der effizienten Portfolioverwaltung keine
Interessenkonflikte zum Nachteil der Anleger entstehen.

6.4. SECURITIES LENDING (WERTPAPIERLEIHGESCHAFTE)

Der Gesellschaft ist es zum Zweck der Generierung von zusatzlichem Kapital oder Ertrdgen oder zur
Reduzierung von Kosten und Risiken im Rahmen eines standardisierten Systems und unter Beachtung der
Bestimmungen des Rundschreibens CSSF 08/356 (in der jeweils geltender Fassung sowie jegliches
Ersatzrundschreiben) und den Leitlinien der Europaischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehérde
ESMA/2012/832 sowie sonst hierzu erlassenen Leitlinien erlaubt, Wertpapiere eines Subfonds an Dritte
auszuleihen (bis zu maximal 100% des gesamten Schéatzwertes der im Subfonds befindlichen Papiere, sofern
die Gesellschaft berechtigt ist, den Vertrag jederzeit zu beenden und die verliehenen Wertpapiere
zurtickzuerhalten), wobei solche Geschéfte aber nur durch anerkannte Clearinghduser wie Euroclear oder
Clearstream S.A. bzw. sonstige anerkannte nationale Clearingzentralen oder Uber Finanzinstitute mit guter
Bonitat, die auf diese Art von Geschéaften spezialisiert sind, innerhalb deren Rahmenbedingungen getatigt
werden dirfen. Die Gegenpartei eines Wertpapierleihgeschafts muss Uberdies Aufsichtsregeln unterliegen, die
die CSSF als den vom EU-Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht. Die
Ruckgabeanspriiche missen prinzipiell durch eine Sicherheit abgesichert sein, deren Wert zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses und wahrend der gesamten Ausleihdauer mindestens dem gesamten Schatzwert der
betreffenden, ausgeliehenen Wertpapiere entspricht; dies kann durch Gewéahrung einer Sicherheit in der Form
von Festgeldern oder Wertpapieren, die von OECD-Mitgliedstaaten, deren offentlichen Gebietskérperschaften
oder Institutionen mit supranationalem oder regionalem Charakter oder sonstigen erstklassigen Emittenten
ausgegeben oder garantiert werden, oder auch durch die Gewadhrung einer Sicherheit in der Form von Aktien
erstklassiger Unternehmen (sofern ein Kursverfall zwischen dem Zeitpunkt der Bestellung der Sicherheit und
der Riickgabe der betreffenden, verliehenen Wertpapiere abgesichert ist) erfolgen, wobei solche Sicherheiten
im Namen der Gesellschaft bis zum Ablauf des betreffenden Wertpapierleihgeschéafts gesperrt bleiben missen.
Eine Reinvestition der erhaltenen Sicherheiten (,Collateral®) findet nicht statt.

Die Gesellschaft muss das Recht haben, eingegangene Wertpapierleihgeschéfte jederzeit zu kiindigen bzw.
die Rickgabe einiger oder aller ausgeliehenen Wertpapiere zu verlangen.

Alle Einnahmen aus Techniken der effizienten Portfolioverwaltung, nach Abzug von direkten und indirekten
Betriebskosten / Gebiihren sind dem jeweiligen Subfonds zuriickzuerstatten.

Aus den Bruttoertrdgen der Wertpapierleihe werden die damit zusammenhangenden Dienstleistungen, wie
insbesondere Depotbank, Lending Agent, Indemnification, bestehend aus einem Minimumbetrag und einer
prozentualen Beteiligung, wie auch einer Entschadigung fur Risk- und Collateral Management, Legal- und IT
Support an die Verwaltungsgesellschaft, bezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass nur
marktkonforme Kosten appliziert werden. Der Rest der Ertrage wird vollumfanglich dem jeweiligen Subfonds
gutgeschrieben.

Die Gesellschaft stellt ferner sicher, dass das Volumen der Wertpapierleihgeschéafte auf einem angemessenen
Niveau gehalten wird, oder dass die Gesellschaft berechtigt ist, die Riickgabe der geliehenen Wertpapiere in
einer Weise zu beantragen die es ihr ermdglicht jederzeit ihren Ricknahmeverpflichtungen nachkommen zu
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kénnen und dass diese Geschafte die Verwaltung der Vermdgenswerte der Subfonds im Einklang mit ihrer
Anlagepolitik nicht gefahrden.

Die Risikoexposition in Bezug auf die Gegenpartei, welche aus Wertpapierleihgeschaften und OTC-
Finanzderivaten resultiert, soll zwecks der Berechnung des Gegenparteirisikos nach Kapitel ,Risiken in
Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten und anderen besonderen Anlagetechniken und
Finanzinstrumenten“ kombiniert werden.

Wahrend der Laufzeit des Geschéaftes kdnnen entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-Cash
Collateral) weder verdussert, noch neu angelegt noch verpfandet werden. Entgegengenommene
Barsicherheiten (Cash Collateral) kdnnen nur

- als Sichteinlagen bei Kreditinstituten gemass Art. 50 Bst. f der OGAW-Richtlinie angelegt werden;
- in Staatsanleihen von hoher Qualitat angelegt werden;

- fir Reverse-Pensionsgeschéafte verwendet werden, vorausgesetzt, es handelt sich um Geschéfte mit
Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, und die Gesellschaft kann den vollen aufgelaufenen
Geldbetrag jederzeit zuriickfordern;

- in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur geméass der Definition in den CESR Leitlinien zu einer
gemeinsamen Definition fir européische Geldmarktfonds angelegt werden.

Neu angelegte Barsicherheiten sind entsprechend den Diversifizierungsvoraussetzungen fir unbare
Sicherheiten zu diversifizieren.

Fir weitere Risikohinweise in diesem Zusammenhang wird auf das Kapitel ,Risiken in Verbindung mit dem
Einsatz von Derivaten und anderen besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten® verwiesen.

Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts tatigt keiner der Subfonds der Gesellschaft
Wertpapierleihgeschafte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 {ber die Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschaften und der Weiterverwendung sowie zur Anderung der Verordnung (EU)
648/2012. Sollte sich dieser Umstand &ndern, so wird dies bei der nachsten Anpassung des Prospekts
nachgefuhrt.

6.5. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAFTE

Die Gesellschaft darf sich, unter Beachtung der Bestimmungen des Rundschreibens CSSF 08/356 und der
Anlagepolitik des relevanten Subfonds, fiir diesen akzessorisch an Pensionsgeschaften (,Repurchase
Agreements”) oder Reverse-Pensionsgeschaften (,Reverse Repurchase Agreements”) beteiligen, die aus
Kéufen und Verkdufen von Wertpapieren bestehen, bei denen die Vereinbarungen dem Verkaufer das Recht
oder die Pflicht einrdumen, die verkauften Wertpapiere vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist
zuriickzukaufen, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden.

Sie kann bei Pensionsgeschéaften entweder als Kaufer oder als Verkaufer auftreten. Eine Beteiligung an
solchen Geschéften unterliegt jedoch folgenden Richtlinien:

- Wertpapiere diirfen nur Uiber ein Pensionsgeschaft gekauft oder verkauft werden, wenn es sich bei der
Gegenpartei um ein Finanzinstitut erstklassiger Bonitat handelt, das sich auf diese Art von Geschéften
spezialisiert hat und welches Aufsichtsregeln unterliegt, die die CSSF als den vom EU-
Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht.

- Wahrend der Laufzeit eines Pensionsgeschéftes diirfen die gekauften Wertpapiere vor Ausiibung des
Rechts auf den Riickkauf dieser Wertpapiere oder vor Ablauf der Riickkauffrist nicht veraussert werden.

- Es muss zusétzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtungen bei Pensionsgeschéften
so gestaltet ist, dass der betreffende Subfonds seinen Verpflichtungen zur Ricknahme von Anteilen
jederzeit nachkommen kann.

Wenn die Gesellschaft Pensionsgeschéfte fiir einen Subfonds vereinbart, muss sie die dem Pensionsgeschaft
zugrundeliegenden Wertpapiere jederzeit zurlickfordern bzw. das Pensionsgeschéft beenden kdnnen. Termin
Pensionsgeschéfte bis maximal sieben Tage sind als Geschéfte zu betrachten, bei denen die Gesellschaft die
Vermoégenswerte jederzeit zuriickfordern kann.
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Wenn die Gesellschaft Reverse-Pensionsgeschafte vereinbart, muss sie jederzeit den vollen Geldbetrag
zuriickfordern oder das Reverse-Pensionsgeschaft entweder in aufgelaufener Gesamthdhe oder zu einem
Mark-to-Market-Wert beenden kdnnen. Kann der Geldbetrag jederzeit zu einem Mark-to-Market-Wert
zuriickgefordert werden, ist der Mark-to-Market-Wert des Reverse-Pensionsgeschaft zur Berechnung des
Nettoinventarwerts heranzuziehen. Termin-Reverse-Pensionsgeschafte bis maximal sieben Tage sind als
Geschéfte zu betrachten, bei denen die Gesellschaft die Vermégenswerte jederzeit zuriickfordern kann. Die
Gesellschaft muss den Gesamtbetrag der offenen Pensionsgeschafte zum Referenzzeitpunkt in ihren Jahres-
und Halbjahresberichten veroffentlichen.

Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts tatigt keiner der Subfonds der Gesellschaft Wertpapier-
Pensionsgeschafte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 (ber die Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschéaften und der Weiterverwendung sowie zur Anderung der Verordnung (EU)
648/2012. Sollte sich dieser Umstand andern, so wird dies bei der nachsten Anpassung des Prospekts
nachgefihrt.

6.6. SICHERHEITENVERWALTUNG FUR GESCHAFTE MIT OTC-DERIVATIVEN UND TECHNIKEN FUR EINE EFFIZIENTE
PORTFOLIOVERWALTUNG

Die folgenden Bestimmungen entsprechen den Anforderungen der Leitlinien der Européischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehérde ESMA/2012/832, die sich &ndern kdnnen.

1. Im Zusammenhang mit OTC-Derivate-Geschaften und Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung
entgegengenommene Sicherheiten (,Sicherheiten®), wie z.B. im Rahmen von Pensionsgeschéaften oder
Wertpapierleihgeschéaften, miissen stets samtliche nachfolgende Kriterien erfullen:

(@) Liquiditat: Die Sicherheiten, die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein und zu einem
transparenten Preis auf einem regulierten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems
gehandelt werden, damit sie kurzfristig zu einem Preis veraussert werden kdnnen, der nahe an der vor
dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt. Die entgegengenommenen Sicherheiten sollten
ausserdem die Bestimmungen von Art. 48 des Gesetzes von 2010 erfillen.

(b) Bewertung: Die Sicherheiten sollten bérsentaglich bewertet werden. Vermdgenswerte, die eine hohe
Preisvolatilitat aufweisen, sollten nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn geeignete konservative
Bewertungsabschlage (Haircuts) angewandt werden.

(c) Bonitat des Emittenten: Der Emittent der Sicherheiten sollte eine hohe Bonitat aufweisen.

(d) Korrelation: Die Sicherheiten sollten von einem Rechtstrager ausgegeben werden, der von der
Gegenpartei unabhangig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwicklung der Gegenpartei aufweist.

(e) Diversifizierung: Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Lander,
Markte und Emittenten zu achten, Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im Hinblick auf
die Emittentenkonzentration wird als erfillt betrachtet, wenn ein Subfonds von einer Gegenpartei
einen Sicherheitenkorb (Collateral Basket) erhalt, bei dem die maximale Risikoaussetzung gegeniber
einem bestimmten Emittenten 20% des Nettoinventarwerts entspricht. Wenn ein Subfonds
unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten die verschiedenen Sicherheitenkérbe aggregiert werden,
um die 20%-Grenze fur die Risikoaussetzung gegeniber einem einzelnen Emittenten zu berechnen.
Abweichend von diesem Unterpunkt konnen die Subfonds vollstandig durch verschiedene
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besichert werden, die von einem Mitgliedstaat, einer oder
mehrerer seiner Gebietskdrperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung
offentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehdort, begeben oder garantiert
werden. Diese Subfonds sollten Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs
verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus einer einzigen Emission
30% des Nettoinventarwerts eines Subfonds nicht Uiberschreiten sollten. Sofern die Subfonds eine
vollstandige Besicherung durch von einem Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere
anstreben, wird dies entsprechend im jeweils Besonderen Teil dargelegt. Ferner werden die Subfonds
im Einzelnen angeben, welcher Mitgliedstaat, welche Gebietskdrperschaften oder welche
internationalen Einrichtungen 6&ffentlich-rechtlichen Charakters die Wertpapiere, die sie als
Sicherheiten fir mehr als 20% ihres Nettoinventarwerts entgegennehmen, begeben oder garantieren.
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() Sofortige Verfiigbarkeit: Die Gesellschaft muss die Mdoglichkeit haben, entgegengenommene
Sicherheiten jederzeit ohne Bezugnahme auf die Gegenpartei oder Genehmigung seitens der
Gegenpartei zu verwerten.

2. Vorbehaltlich obenstehender Kriterien miissen fiur jeden Subfonds zulassige Sicherheiten den folgenden
Anforderungen entsprechen:

(@) liquide Vermdgenswerte wie Barmittel oder kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente im Sinne
der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. Marz 2007, Akkreditive oder Blirgschaften auf erste Anforderung,
die von einem erstklassigen, nicht mit der Gegenpartei verbundenen Kreditinstitut begeben werden;

(b) Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert werden,

3. In Fallen von Rechtsiibertragungen sind die entgegengenommenen Sicherheiten von der Depotbank oder
ihrem Vertreter zu verwahren. Liegt keine Rechtsiibertragung vor, kénnen die Sicherheiten von einem
Dritten verwahrt werden, der einer Aufsicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei
Verbindung steht.

4. Die Gesellschaft hat eine so genannte ,Haircut‘-Strategie fir jede Vermogenskategorie eingefiihrt, die sie
als Sicherheiten entgegennimmt. Ein Haircut ist ein Abschlag auf den Wert einer Sicherheit, mit dem einer
Verschlechterung der Bewertung oder des Liquiditatsprofils einer Sicherheit im Laufe der Zeit Rechnung
getragen wird. Die ,Haircut®- Strategie beriicksichtigt die Eigenschaften der jeweiligen Vermégenskategorie,
einschliesslich der Kreditwiirdigkeit des Emittenten der Sicherheiten, die Preisvolatilitdt der Sicherheiten
und die Ergebnisse von Stresstests, die im Rahmen der Sicherheitenverwaltung durchgefiihrt werden.
Vorbehaltlich der bestehenden Geschafte mit der jeweiligen Gegenpartei, die Mindestbetrage fir die
Ubertragung von Sicherheiten beinhalten kénnen, beabsichtigt die Gesellschaft, dass erhaltene
Sicherheiten, wie in Nr. 2 b) definiert, gemass der ,Haircut*-Strategie um einen Bewertungsabschlag von
mindestens 2% angepasst wird, der zumindest dem Gegenparteirisiko entspricht.

5. Risiken und potentielle Interessenskonflikte im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und der effizienten
Portfolioverwaltung

(&) Mit OTC-Derivate-Geschéften, der effizienten Portfolioverwaltung und der Verwaltung von
Sicherheiten sind bestimmte Risiken verbunden. Weitere Informationen dazu finden sich in diesem
Prospekt in den Kapiteln ,Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten und anderen
besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten“ sowie insbesondere u. a. unter den Risiken im
Zusammenhang mit Derivaten, dem Gegenparteirisiko sowie dem Gegenparteirisiko gegentber der
Depotbank. Diese Risiken kénnen Aktionare einem erhthten Verlustrisiko aussetzen.

(b) Das kombinierte Gegenparteirisiko aus einem Geschaft mit OTC-Derivaten oder Techniken zur
effizienten Portfolioverwaltung darf 10% des Vermdgens eines Subfonds nicht Ubersteigen, sofern es
sich bei der Gegenpartei um ein Kreditinstitut handelt, das in der EU oder in einem Land ansassig ist,
in dem der CSSF zufolge Aufsichtsbestimmungen gelten, die den in der EU geltenden gleichwertig
sind. In allen anderen Féllen liegt diese Grenze bei 5%.

6.7. TECHNIKEN UND INSTRUMENTE ZUR ABSICHERUNG GEGEN WAHRUNGSRISIKEN

Zum Zwecke der Absicherung gegen Wéhrungsrisiken kann die Gesellschaft fur jeden Subfonds an einer Bérse
oder an einem anderen geregelten Markt, oder im Rahmen von freihdndigen Geschaften,
Devisenterminkontrakte abschliessen, Devisen-Call-Optionen verkaufen bzw. Devisen-Put-Optionen kaufen, um
so das Exposure in der als riskant erachteten Wahrung zu reduzieren bzw. ganzlich zu eliminieren und in die
Referenzwahrung oder eine andere, als weniger riskant erachtete Wahrung des Anlageuniversums zu
verlagern.

Die Gesellschaft kann auch im Rahmen von freihdndigen Geschéften mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf
diese Geschéfte spezialisiert sind, Devisen auf Termin verkaufen bzw. tauschen (Wé&hrungsswaps).
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6.8. STRUKTURIERTE PRODUKTE

Zur effizienten Verwaltung oder zu Zwecken der Absicherung kann die Gesellschaft fir jeden Subfonds
strukturierte Produkte einsetzen. Die Palette der strukturierten Produkte umfasst insbesondere Credit-linked
Notes, Equity-linked Notes, Performance-linked Notes, Index-linked Notes sowie andere Notes, deren
Wertentwicklung an Basisinstrumente gekoppelt ist, welche gemass Teil | des Gesetzes von 2010 und den
zugehdrigen Ausflhrungsbestimmungen zuldssig sind. Bei solchen Geschaften muss die Gegenpartei ein
erstklassiges Finanzinstitut sein, welches auf diese Art von Geschéaften spezialisiert ist. Strukturierte Produkte
sind zusammengesetzte Produkte. In strukturierten Produkten kdnnen auch Derivate und/oder sonstige
Anlagetechniken und Instrumente eingebettet sein. Somit sind neben den Risikomerkmalen von Wertpapieren
auch die Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen Anlagetechniken und Instrumenten zu beachten.
Generell sind sie den Risiken der ihnen unterliegenden Markte bzw. Basisinstrumente ausgesetzt. Je nach
Ausgestaltung kdnnen sie volatiler sein und somit héhere Risiken in sich bergen als Direktanlagen, und es kann
das Risiko eines Ausfalls von Ertrdgen oder sogar eines Totalverlusts des investierten Kapitals in Folge der
Preisbewegungen des unterliegenden Marktes bzw. Basisinstruments bestehen.

6.9. SWAPS UND ANDERE FINANZDERIVATE MIT VERGLEICHBAREN EIGENSCHAFTEN

Die Subfonds kénnen in Total Return Swaps oder in andere Derivate mit vergleichbaren Eigenschaften
investieren, welche wie folgt beschrieben werden kénnen:

- Die Basiswerte der Total Return Swaps oder anderen Finanzinstrumenten mit vergleichbaren
Eigenschaften umfassen insbesondere einzelne Aktien oder Anleihen, Kérbe von Aktien oder Anleihen oder
Finanzindizes, die gemé&ss den Absatzen 48-61 der ESMA Leitlinie 2012/832 zuléssig sind. Die
Komponenten der Finanzindizes umfassen unter anderem, Aktien, Anleihen, Derivate auf Rohstoffe. Die
Anlagepolitik der verschiedenen Subfonds enthélt weitere Details Uber den Einsatz von Total Return Swaps
oder anderen Finanzinstrumenten mit vergleichbaren Eigenschaften, welche abweichende zu den oben
beschriebenen Basiswerten oder Strategien zugrunde liegen.

- Gegenparteien von solchen Geschéften sind regulierte Finanzinstitute mit einer guten Bonitat, die auf
derartige Geschafte spezialisiert sind.

- Der Ausfall einer Gegenpartei kann einen negativen Einfluss auf die Rendite der Aktionare haben. Der
Anlageverwalter beabsichtigt das Erfillungsrisiko der Gegenparteien zu minimieren, indem er nur
Gegenparteien mit einer guten Bonitat auswahlt und die Ratingentwicklung der Gegenparteien tiberwacht.
Dariiber hinaus werden diese Geschéfte nur auf der Grundlage von standardisierten Rahmenvertragen
(ISDA mit Credit Support Annex, Deutscher Rahmenvertrag mit Besicherungsanhang, 0.8.) abgeschlossen.
Der Credit-Support Annex bzw. Besicherungsanhang definiert die Bedingungen unter denen Sicherheiten
an die Gegenpartei Ubertragen bzw. von ihr empfangen werden um das Ausfallrisiko aus derivativen
Positionen und somit die negativen Auswirkungen auf die Rendite der Aktionare im Falle des Ausfalls einer
Gegenpartei zu mindern.

- Die Gegenparteien fir Total Return Swaps oder andere Finanzinstrumente mit vergleichbaren
Eigenschaften besitzen keinerlei Ermessen (ber die Zusammensetzung oder Verwaltung des Portfolios
eines Subfonds oder Uber die Basiswerte von diesen derivativen Finanzinstrumenten, noch ist die
Zustimmung der Gegenpartei erforderlich in Bezug auf den Abschluss einer solchen Transaktion. Im Falle
einer Abweichung von diesem Grundsatz enthdlt die Anlagepolitik der Subfonds weitere Details.

- Die Total Return Swaps oder Derivate mit vergleichbaren Eigenschaften werden in die Berechnung der
festgelegten Anlagegrenzen einbezogen.

Verordnung (EU) 2015/2365 Uber die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschéaften und der
Weiterverwendung sowie zur Anderung der Verordnung (EU 648/2012)

Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts setzen die nachfolgend aufgefiihrten Subfonds Total Return
Swaps (einschliesslich Equity Swaps und Differenzgeschafte [CFDs]) ein. Aus der Tabelle kann des weiteren
entnommen werden, wie hoch der auf diese Instrumente entfallende Anteil des verwalteten Vermdgens des
Subfonds maximal sein darf und mit welcher H6he zu rechnen ist. Sollten sich die Umstande &ndern, so wird
dies bei der nachsten Prospektanpassung nachgefiihrt.
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Total Return Swaps (inklusive Equity Swaps und CFD)
Subfonds - - : : -
Maximaler Anteil Voraussichtlicher Anteil
ABS SELECTION FUND 100% 30%
ARTEMIDE 200% 30-50%
AS BB FLEXIBLE FUND 30% 10%
AS PERSEO FUND 30% 10%
AS YASMIN FUND 30% 10%
DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND 30% 30%
HYBRID BONDS FUND 100% 30%
LYRA 200% 20-40%

Jene Arten von Vermdgenswerten, die im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden Subfonds stehen,
kann fur Total Return Swaps aufgewendet werden, sofern in der Anlagepolitik des entsprechenden Subfonds
nicht etwas anderes angegeben ist.

Samtliche Erlése aus einem vom Subfonds eingegangenen Total Return Swap, fallen abziiglich der direkten und
indirekten Betriebskosten an den jeweiligen Subfonds zuriick. Die Identitét der Einheiten, denen etwaige direkte
und indirekte Kosten und Gebiihren gezahlt werden, werden im Jahresbericht der Gesellschaft offengelegt. Zu
diesen Einheiten kdnnen die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder mit der Depotbank verbundene
Unternehmen zahlen. Bei der Auswahl von Kontrahenten fiir diese Transaktionen berucksichtigt der jeweilige
Anlageverwalter, ob die belasteten Kosten und Gebuhren zu marktiiblichen Preisen anfallen.

6.10. ANLAGEN IN FINANZINDIZES GEMASS ART. 9 DER GROSSHERZOGLICHEN VERORDNUNG VOM 8. FEBRUAR 2008 .

Die Gesellschaft kann in Derivate investieren, deren Basiswerte Indizes abbilden. Dabei kann die Gesellschaft
die Diversifizierungsgrenzen fir eine Indexkomponente gemass Artikel 44 des Gesetzes von 2010 anheben.

Das Anheben der Diversifizierungsgrenzen kann in aussergewdhnlichen Marktbedingungen eintreten, wenn
innerhalb eines bestimmten Marktes, einer Branche oder eines Segments, ein oder mehrere Komponente des
Indizes eine vorherrschende Position einnimmt. Eine vorherrschende Position kann durch besondere
wirtschaftliche und Marktentwicklungen oder auch durch markt-, branchen- oder segmentspezifische
Einschrankungen entstehen. Einzelheiten hierzu sind ggf. in der Anlagepolitik des betroffenen Subfonds
enthalten.

Die Gesellschaft investiert in Derivate deren Basiswert Indizes abbilden, die im Wesentlichen eine halbjahrliche
oder jahrliche Anpassung der Indexzusammensetzung (,Rebalancing Frequency“) haben. Die folgenden Falle
sind zu unterscheiden:

- Fur Derivate die an einer Borse gehandelt werden, hat die Anpassung der Indexzusammensetzung lediglich
den Effekt einer Anderung in der Berechnung, jedoch keine direkte oder indirekte Auswirkungen auf die
Kosten des entsprechenden Subfonds.

- Bei OTC-Derivate hélt die Gegenpartei in der Regel die Indexkomponente nicht physisch, sondern sichert
ihre Position hauptséchlich Gber derivative Instrumente. Sollten Geschéfte als Konsequenz der Anpassung
der Indexzusammensetzung stattfinden, wird dies auf sehr liquiden derivativen Markten vorgenommen,
sodass die Auswirkungen auf die Kosten des entsprechenden Subfonds gering bleiben.

Bei Anlagen in Rohstoffindizes wenden sich ferner die folgenden Regeln an:

Rohstoffindizes enthalten eine reprasentative ausgewogene Auswahl an Rohstoffen, welche aus dem gesamten
Rohstoff-Universum und durch Futures dargelegt werden. Diese reprasentative ausgewogene Auswahl von
Rohstoffen spiegelt die Existenz mehrerer Rohstoffe wieder. Anlagen in Einzelrohstoffindizes sind nicht
gestattet. Fir die Beurteilung von Rohstoffindizes wird die Korrelation verschiedener Indexkomponenten
beriicksichtigt.
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6.11. RISIKEN IN VERBINDUNG MIT DEM EINSATZ VON DERIVATIVEN UND ANDEREN BESONDEREN ANLAGETECHNIKEN UND

FINANZINSTRUMENTEN

Der umsichtige Einsatz dieser derivativen und andern besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumente
kann zwar von Vorteil sein, birgt aber auch Risiken, die sich von denen traditioneller Anlageformen
unterscheiden und in einigen Fallen sogar grosser sein kdnnen. Im Folgenden wird allgemein auf wichtige
Risikofaktoren und Aspekte eingegangen, die den Einsatz von derivativen und anderen besonderen
Anlagetechniken und Finanzinstrumente betreffen und Uber die sich die Aktiondre vor einer Anlage in einen
Subfonds im Klaren sein sollten.

Marktrisiken: Diese Risiken sind allgemeiner Art und bei allen Anlageformen vorhanden; danach kann sich
der Wert eines bestimmten Finanzinstruments auf eine Art und Weise andern, die sich unter Umstanden
nachteilig auf die Interessen eines Subfonds auswirkt.

Kontrolle _und Uberwachung: Bei derivativen und anderen besonderen Anlagetechniken und
Finanzinstrumenten handelt es sich um spezielle Produkte, die andere Anlagetechniken und
Risikoanalysen erfordern als Aktien- und Rentenwerte. Der Einsatz eines derivativen Finanzinstruments
setzt nicht nur die Kenntnis des zugrundeliegenden Instruments, sondern auch des Derivats selbst voraus,
ohne dass dabei jedoch die Wertentwicklung des Derivats unter allen denkbaren Marktbedingungen
Uberwacht werden kann. Insbesondere setzt die Verwendung und die Komplexitat solcher Produkte voraus,
dass angemessene Kontrollmechanismen zur Uberwachung der abgeschlossenen Geschéfte beibehalten
werden, und dass die Risiken eines solchen Produkts fir einen Subfonds und die jeweiligen Kurs-, Zins-
bzw. Wechselkursentwicklungen eingeschatzt werden kénnen.

Liquiditatsrisiken: Liquiditatsrisiken entstehen, wenn ein bestimmter Titel schwer erhaltlich bzw. verk&uflich
ist. Bei grossvolumigen Transaktionen bzw. bei teilweise illiquiden Méarkten (z.B. bei zahlreichen individuell
vereinbarten Instrumenten) ist die Ausfiihrung einer Transaktion bzw. die Glattstellung einer Position zu
einem vorteilhaften Kurs unter Umsténden nicht moglich.

Gegenparteirisiken: Es besteht das Risiko, dass ein Kontrahent eines Geschéfts nicht in der Lage sein wird,
seinen Verpflichtungen nachzukommen (Erfullungsrisiko), und/oder dass ein Vertrag aufgehoben wird, z.B.
wegen Konkurs, nachtraglicher Rechtswidrigkeit oder Anderung der gesetzlichen Steuer- bzw.
Rechnungslegungsvorschriften gegeniiber den zum Zeitpunkt des Abschlusses des OTC-Derivat-Vertrages
geltenden Vorschriften und/oder dass die Gegenpartei eines Finanzinstruments einer Verpflichtung oder
Verbindlichkeit, die dem entsprechenden Subfonds gegeniuber eingegangen wurde, finanziell nicht
nachkommt (Kreditrisiko). Dies betrifft alle Gegenparteien, mit denen Derivat-, Pensions-, Reverse-
Pensions- oder Wertpapierleihgeschéfte eingegangen werden. Aus dem Handel mit nicht besicherten
Derivaten resultiert ein direktes Gegenparteirisiko. Einen Grossteil seines Gegenparteirisikos aus
Derivatgeschaften mindert der jeweilige Subfonds, indem er das Stellen von Sicherheiten mindestens in der
Hohe seines Engagements bei der jeweiligen Gegenpartei verlangt. Sind Derivate jedoch nicht vollstédndig
besichert, kann ein Ausfall der Gegenpartei dazu fuhren, dass sich der Wert des Subfonds verringert. Neue
Gegenparteien werden einer formalen Prufung unterzogen und alle genehmigten Gegenparteien werden
laufend Uberwacht und tberprift. Die Gesellschaft sorgt fir eine aktive Kontrolle ihres Gegenparteirisikos
und der Sicherheitenverwaltung.

Gegenparteirisiko gegeniuiber der Depotbank: Die Vermogenswerte der Gesellschaft werden der Depotbank
zur Verwahrung anvertraut. Zu den Vermogenswerten der Gesellschaft sollte in den Bichern der
Depotbank ein Vermerk vorgenommen werden, dass sie der Gesellschaft gehdren. Die von der Depotbank
gehaltenen Wertpapiere sollten von anderen Wertpapieren/Vermégenswerten der Depotbank getrennt
werden, was das Risiko der Nichtriickgabe im Falle eines Konkurses der Depotbank verringert, jedoch nicht
ausschliesst. Die Aktiondre sind deshalb dem Risiko ausgesetzt, dass die Depotbank im Falle ihres
Konkurses nicht in der Lage ist, ihrer Pflicht zur Rickgabe séamtlicher Vermdgenswerte der Gesellschaft
vollumfanglich nachzukommen. Zudem werden die bei der Depotbank gehaltenen Barmittelbestande eines
Subfonds méglicherweise nicht getrennt von deren eigenen oder den Barmittelbestdanden anderer Kunden
der Depotbank gehalten, so dass ein Subfonds im Fall des Konkurses der Depotbank unter Umsténden als
nicht bevorrechtigter Glaubiger behandelt wird.

Die Depotbank verwahrt mdglicherweise nicht sémtliche Vermodgenswerte der Gesellschaft selbst, sondern
kann ein Netzwerk von Unterverwahrern einsetzen, die nicht immer Teil derselben Unternehmensgruppe
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wie die Depotbank sind. In Fallen, in denen die Depotbank nicht haftet, sind Aktiondre moglicherweise dem
Risiko eines Konkurses der Unterverwahrer ausgesetzt.

Ein Subfonds kann an Markten investieren, in denen die Depot- und/oder Abwicklungssysteme noch nicht
vollstéandig ausgereift sind. Die an diesen Markten gehandelten und diesen Unterverwahrern anvertrauten
Vermogenswerte der Subfonds sind in Féllen, in denen die Depotbank nicht haftet, méglicherweise einem
Risiko ausgesetzt.

Risiken in Verbindung mit Credit Default Swap ("CDS")-Transaktionen: Der Kauf einer CDS-Protektion dient
der Gesellschaft dazu, sich gegen Zahlung einer Pramie gegen das Ausfallrisiko eines Emittenten
abzusichern. Der Ausgleich im Falle eines Zahlungsausfalls des Emittenten kann entweder durch einen
Barausgleich oder durch einen Sachausgleich erfolgen. Beim Barausgleich erhalt der Kaufer der CDS-
Protektion vom Verkaufer der CDS-Protektion die Differenz zwischen dem Nominalwert und dem noch
erzielbaren Rickzahlungsbetrag. Im Falle des Sachausgleichs erhélt der Kaufer der CDS-Protektion vom
Verkaufer der CDS-Protektion den vollen Nominalwert und liefert ihm dafiir im Gegenzug den Titel, der
ausgefallen ist, oder es kommt zu einem Austausch von Titeln aus einem Auswahlkorb. Dabei wird die
Zusammensetzung des Auswahlkorbes bei Abschluss des CDS-Kontrakts im einzelnen geregelt. Die
Ereignisse, die einen Ausfall darstellen werden in dem CDS-Kontrakt ebenso festgelegt wie die Modalitaten
der Lieferung von Obligationen und Forderungszertifikaten. Die Gesellschaft kann die CDS-Protektion bei
Bedarf wieder verkaufen oder das Kreditrisiko durch den Kauf von Kaufoptionen wiederherstellen.

Beim Verkauf einer CDS-Protektion geht der Subfonds ein Kreditrisiko ein, das mit dem Kauf einer
Obligation vergleichbar ist, die von demselben Emittenten zu dem gleichen Nominalwert begeben wurde. In
beiden Fallen besteht das Risiko, fir den Fall dass der Emittent ausfallt, in Hohe des Differenzbetrags
zwischen dem Nominalwert und dem noch erzielbaren Riickzahlungsbetrag.

Neben dem generellen Gegenparteirisiko (siehe vorstehender Abschnitt ,Gegenparteirisiken*) besteht beim
Abschluss von CDS-Geschéften insbesondere auch das Risiko, dass die Gegenpartei nicht in der Lage ist,
die Ermittlung einer ihrer Zahlungsverpflichtungen, denen sie nachkommen muss, vorzunehmen. Die
verschiedenen Subfonds, die Credit Default Swaps einsetzen, werden sich versichern, dass die in diese
Geschéftstransaktionen einbezogenen Gegenparteien sorgféltig ausgewahlt sind und dass das Risiko, das
mit der Gegenpartei verbunden ist, begrenzt und genau Uberwacht wird.

Risiken in Verbindung mit Credit Spread Swap ("CSS")-Transaktionen: Der Abschluss eines CSS-Geschéfts
dient der Gesellschaft dazu, gegen Zahlung einer Pramie das Ausfallrisiko eines Emittenten mit der
Gegenpartei der entsprechenden Transaktion zu teilen. Einem Credit Spread Swap unterliegen zwei
verschiedene Wertpapiere mit verschieden eingestuften Ausfallrisiken und im Normalfall unterschiedlicher
Zinsstruktur. Von der unterschiedlichen Zinsstruktur der beiden unterliegenden Wertpapiere hé&ngen bei
Verfall die Zahlungsverpflichtungen der einen oder anderen Partei der Transaktion ab.

Neben dem generellen Gegenparteirisiko (siehe vorstehender Abschnitt "Gegenparteirisiken™) besteht beim
Abschluss von CSS-Geschéften insbesondere auch das Risiko, dass die Gegenpartei nicht in der Lage ist,
die Ermittlung einer ihrer Zahlungsverpflichtungen, denen sie nachkommen muss, vorzunehmen.

Risiken in Verbindung mit Inflationsswap-Transaktionen: Der Kauf einer Inflationsswap-Protektion dient der
Gesellschaft dazu, ein Portfolio ganz oder teilweise gegen einen unerwartet starken Anstieg der Inflation
abzusichern bzw. einen relativen Performancevorteil daraus zu erzielen. Zu diesem Zweck wird eine
nominale, nicht inflationsindexierte Schuld gegen eine reale, an einen Inflationsindex gekoppelte Forderung
getauscht. Beim Geschéftsabschluss wird die zu diesem Zeitpunkt erwartete Inflation im Kontrakt preislich
berticksichtigt. Wenn die tatsachliche Inflation héher ausféllt als die bei Geschéaftsabschluss erwartete, im
Kontrakt preislich berticksichtigte Inflation, so resultiert aus dem Kauf der Inflationsswap-Protektion eine
héhere Performance, im umgekehrten Fall eine niedrigere Performance als ohne Kauf der Inflationsswap-
Protektion. Die Wirkungsweise der Inflationsswap-Protektion entspricht damit derjenigen von
inflationsindexierten Anleihen im Verhéltnis zu normalen nominalen Anleihen. Daraus ergibt sich, dass man
durch die Kombination einer normalen nominalen Anleihe mit einer Inflationsswap-Protektion synthetisch
eine inflationsindexierte Anleihe konstruieren kann.

Beim Verkauf einer Inflationsswap-Protektion geht der Subfonds ein Inflationsrisiko ein, das mit dem Kauf
einer normalen nominalen Anleihe im Verhdltnis zu einer inflationsindexierten Anleihe vergleichbar ist:
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Wenn die tatsachliche Inflation niedriger ausfallt als die bei Geschéaftabschluss erwartete und im Kontrakt
preislich beriicksichtigte Inflation, so resultiert aus dem Verkauf der Inflationsswap-Protektion eine héhere
Performance, im umgekehrten Fall eine niedrigere Performance als ohne Verkauf der Inflationsswap-
Protektion.

Neben dem generellen Gegenparteirisiko (siehe vorstehender Abschnitt "Gegenparteirisiken™") besteht beim
Abschluss von Inflationsswap-Geschéaften insbesondere auch das Risiko, dass die Gegenpartei nicht in der
Lage ist, die Ermittlung einer ihrer Zahlungsverpflichtungen, denen sie nachkommen muss, vorzunehmen.

- Risiken in Verbindung mit Differenzkontrakten (,Contracts for Difference”; ,CFD"): Im Unterschied zu
Direktanlagen haftet der Kaufer im Falle von CFDs mdglicherweise fir einen erheblich héheren Betrag als
den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Die Gesellschaft wird deshalb Risikomanagementtechniken
einsetzen, um sicherzustellen, dass der jeweilige Subfonds jederzeit die erforderlichen Vermégenswerte
veraussern kann, damit die sich im Zusammenhang mit Riicknahmeantragen ergebenden Zahlungen von
Ricknahmeerlésen erfolgen kénnen und der Subfonds seinen Verpflichtungen aus Differenzkontrakten
sowie anderen Techniken und Instrumenten nachkommen kann.

- Sonstige Risiken / Derivate: Sonstige Risiken beim Einsatz von derivativen und anderen besonderen
Anlagetechniken und Finanzinstrumenten beinhalten das Risiko unterschiedlicher Bewertungen von
Finanzprodukten, die aus unterschiedlichen zulassigen Bewertungsmethoden und der Tatsache resultieren
(Modelrisiken), dass zwischen derivativen Produkten und den zugrundeliegenden Wertpapieren, Zinsen,
Wechselkursen und Indizes keine absolute Korrelation besteht. Zahlreiche Derivate, insbesondere OTC-
Derivate, sind komplex und werden haufig subjektiv bewertet. Ungenaue Bewertungen kdnnen hohere
Barzahlungspflichten gegeniiber den Gegenparteien bzw. einen Wertverlust fir einen Subfonds zur Folge
haben. Derivate vollziehen die Wertentwicklung der Wertpapiere, Zinsen, Wechselkurse oder Indizes,
deren Abbildung beabsichtigt ist, nicht immer in vollem Umfang oder auch nur in hohem Masse nach. Somit
ist der Einsatz von derivativen und anderen besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten durch
einen Subfonds unter Umsténden nicht immer ein wirksames Mittel zur Erreichung des Anlageziels eines
Subfonds und kann sich mitunter sogar als kontraproduktiv erweisen. Durch den Einsatz von Derivaten
werden die Subfonds unter Umstéanden hdheren Risiken ausgesetzt. Dabei kann es sich unter anderem um
das Kreditrisiko in Bezug auf Gegenparteien handeln, mit denen ein Subfonds Geschéfte abschliesst, oder
um das Erflllungsrisiko, das Risiko mangelnder Liquiditat der Derivate, das Risiko einer unvollstandigen
Nachbildung zwischen der Wertdnderung des Derivats und derjenigen des Basiswertes, den der
entsprechende Subfonds nachbilden méchte, oder das Risiko héherer Transaktionskosten als bei der
Direktanlage in die Basiswerte.

GESELLSCHAFT
Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Grossherzogtum Luxemburg als ,société d’investissement a capital variable® (SICAV)
gemass der glltigen Fassung des Gesetzes von 2010 organisiert. Der Gesellschaft ist es gestattet,
entsprechend dem I. Teil des Gesetzes von 2010 Kapitalanlagen in Wertpapieren fiir gemeinsame Rechnung zu
tatigen.

Die Gesellschaft wurde am 10. November 2009 fiir einen unbegrenzten Zeitraum gegriindet.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer B-149.126 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
registriert. Die Satzung kann eingesehen und auf Anforderung zugeschickt werden. Die Satzung wurde zuletzt
am 25 Juli 2018 abgeéndert, wie verdffentlicht im Recueil Electronique des Sociétés et Associations ,RESA® in
Luxemburg vom 24. August 2018.

Eingetragener Sitz der Gesellschaft ist 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg.
Mindestkapital

Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht in Schweizer Franken dem Gegenwert von EUR 1'250'000.
Sofern ein oder mehrere Subfonds in Anteile anderer Subfonds der Gesellschaft investiert sind, ist der Wert der
relevanten Anteile zum Zweck der Uberpriifung des gesetzlichen Mindestkapitals nicht mit zu beriicksichtigen.
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Sollte das Kapital der Gesellschaft auf weniger als zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals
fallen, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet, innerhalb von vierzig (40) Tagen der
Generalversammlung der Aktiondre die Frage einer Auflésung der Gesellschaft zu unterbreiten. Die
Generalversammlung entscheidet iber die Frage der Auflésung mit einfacher Mehrheit der anwesenden bzw.
vertretenen Aktionare, wobei kein Quorum vorgeschrieben ist.

Sollte das Kapital der Gesellschaft auf weniger als einen Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestkapitals fallen, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet, einer in der gleichen Frist
einzuberufenden Generalversammlung der Aktiondare die Frage einer Auflésung der Gesellschaft zu
unterbreiten. Die Auflosung kann in diesem Fall durch einen Viertel der Stimmen der an der
Generalversammlung anwesenden bzw. vertretenen Aktionare beschlossen werden, wobei kein Quorum
vorgeschrieben ist.

Liquidierung / Verschmelzung

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Aktiondre nach Artikel 67-1 und 142 des Gesetzes von 1915
liquidiert werden. Der mit der Abwicklung der Liquidation Beauftragte ist autorisiert, alle Vermdgenswerte und
Verbindlichkeiten der Gesellschaft in einen luxemburgischen OGAW einzubringen, gegen die Ausgabe von
Anteilen am aufnehmenden OGAW (proportional entsprechend den Anteilen an der aufgeldsten Gesellschaft).
Ansonsten wird jede Liquidation der Gesellschaft in Ubereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht
ausgefihrt. Alle im Zuge der Liquidation zur Verteilung an die Aktiondre zur Verfligung stehenden Erldse, die
am Ende der Liquidation nicht an die Aktionare ausgezahlt werden konnten, werden gemass Artikel 146 des
Gesetzes von 2010 zugunsten des bzw. der Berechtigten bei der Caisse de Consignation in Luxemburg
hinterlegt.

Die Gesellschaft kann ausserdem die Schliessung eines oder mehrerer Subfonds oder die Verschmelzung
eines oder mehrerer Subfonds mit einem anderen Subfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen OGAW
gemass Richtlinie 2009/65/EG oder mit einem Subfonds innerhalb eines solchen anderen OGAW beschliessen
bzw. vorschlagen, wie im Kapitel ,Riicknahme der Anteile” genauer ausgefihrt.

Eigenstandigkeit der Subfonds

Die Gesellschaft haftet gegeniber Dritten fur die Verbindlichkeiten jedes Subfonds lediglich mit dem jeweiligen
Vermogen des betreffenden Subfonds. Auch in den Beziehungen der Aktionare untereinander wird jeder
Subfonds als eine eigenstdndige Einheit behandelt und die Verbindlichkeiten jedes Subfonds werden
demselben in der Inventarabrechnung zugewiesen.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist im Kapitel ,Organisation und Verwaltung“ aufgefiihrt. Die Gesellschaft
wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrates verwaltet.

Es existieren keine Vorschriften in der Satzung Uber eine Vergitung (einschliesslich Pensionen und andere
Vergiinstigungen) fur den Verwaltungsrat. Dieser bekommt seine Aufwendungen erstattet. Eine Vergitung
bedarf der Zustimmung der Aktion&re an der Generalversammlung.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND DOMIZILIERUNGSSTELLE

Die Gesellschaft wird von der GAM (Luxembourg) S.A. (die ,Verwaltungsgesellschaft‘), die den Bestimmungen
von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 unterliegt, verwaltet.

Ausserdem ist die Gesellschaft bei der Verwaltungsgesellschaft domiziliert.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 08. Januar 2002 fir einen unbegrenzten Zeitraum gegrindet. Das
Gesellschaftskapital betragt EUR 5'000°000. Sie ist unter der Nummer B-85.427 im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg registriert, wo Kopien der Satzung zur Einsichtnahme zur Verfligung
stehen und auf Wunsch erhdltlich sind. Die Satzung wurde zuletzt am 31. Dezember 2015 abgeé&ndert, wie
veroffentlicht im ,Mémorial“ (heute: Recueil Electronique des Sociétés et Associations ,RESA®) in Luxemburg
vom 16. Januar 2016.
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Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet neben der Gesellschaft noch weitere Organismen fiir gemeinsame
Anlagen.

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft fur ihre Dienstleistungen ein Entgelt, welches auf dem
Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Monats basiert und monatlich nachtraglich
ausbezahlt wird.

DEPOTBANK

Die Gesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (,SSB-LUX), als
Depotbank (die ,Depotbank®) der Gesellschaft bestellt mit Verantwortlichkeit fur

a) die Verwahrung der Vermdgenswerte
b) Uberwachungspflichten
c) Uberwachung der Geldfliisse (cash flow monitoring)

gemass dem anwendbaren luxemburgischen Gesetz, den einschlagigen CSSF Rundschreiben und anderen
anwendbaren obligatorischen Regulatorien (nachstehend ,Lux-Regulatorien® genannt, in der jeweils geltenden
Fassung) und dem Depotbankvertrag, der zwischen der Gesellschaft und SSB-LUX geschlossen wurde
(,Depotbankvertrag®).

Zu a) Verwahrung der Vermogenswerte

Die Depotbank ist in Ubereinstimmung mit den Lux-Regulatorien sowie dem Depotbankvertrag verantwortlich fiir
die Verwahrung der Finanzinstrumente, die verwahrungsfahig sind und fiir die Buchfihrung und Uberprifung
der Eigentimerschaft an den anderen Vermdgenswerten.

Delegation

Des Weiteren ist die Depotbank autorisiert ihre Verwahrungspflichten geméss den Lux-Regulatorien an
Unterverwahrstellen zu delegieren und Konten mit Unterverwahrstellen zu eréffnen, vorausgesetzt, dass (i) eine
solche Delegation im Einklang steht mit den, und unter dem Vorbehalt der Einhaltung der, Bedingungen, die
durch Lux-Regulatorien festgelegt sind; und (ii) die Depotbank im Hinblick auf die Auswahl, Ernennung,
regelmassige Uberpriifung und Kontrolle ihrer Unterverwahrstellen jegliche tibliche und angemessene Sorgfalt
und Sachkenntnis anwenden wird.

Zu b) Uberwachungspflichten
Die Depotbank wird, in Ubereinstimmung mit den Lux-Regulatorien sowie dem Depotbankvertrag:

(i) sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Riuckkauf, die Riickgabe und Annullierung von Anteilen der
Gesellschaft in Ubereinstimmung mit den Lux-Regulatorien und der Satzung der Gesellschaft durchgefiihrt
werden;

(i) sicherstellen, dass der Wert der Anteile der Gesellschaft in Ubereinstimmung mit den Lux-Regulatorien und
der Satzung der Gesellschaft berechnet wird;

(iii) die Instruktionen der Verwaltungsgesellschaft ausfuhren, sofern sie nicht im Konflikt stehen mit den Lux-
Regulatorien und der Satzung der Gesellschatft;

(iv) sicherstellen, dass in Geschéftsvorgangen, die die Vermdgenswerte des Gesellschaft betreffen, jeglicher
Gegenwert innerhalb der Ublichen zeitlichen Beschrankungen an die Gesellschaft ausgehandigt bzw.
weitergeleitet wird;

(v) sicherstellen, dass die Ertrage der Gesellschaft im Einklang mit den Lux-Regulatorien und der Satzung der
Gesellschaft verwendet werden.

Zu c) Uberwachung der Geldflisse (Cash flow monitoring)

Die Depotbank ist verpflichtet, bestimmte Uberwachungspflichten in Bezug auf die Geldfliisse wie folgt
durchzufiihren:
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(i) abgleichen von allen Geldfliissen und durchfiihren eines derartigen Abgleichs auf taglicher Basis;

(ii) identifizieren von Geldfliissen, die nach ihrer professionellen Einschatzung signifikant sind und inshesondere
solcher welche méglicherweise nicht im Einklang stehen mit den Geschaften der Gesellschaft. Die Depotbank
wird ihre Uberprufung auf Basis der Vortagesgeschaftsabschliisse tatigen;

(iii) sicherstellen, dass alle Bankkonten innerhalb der Gesellschaftsstruktur auf den Namen der Gesellschaft
erdffnet sind

(iv) sicherstellen, dass die relevanten Banken EU Kreditinstitute oder vergleichbar sind;

(v) sicherstellen, dass die Gelder, die von den Anteilinhabern gezahlt worden sind, eingegangen sind und in
Bankkonten der Gesellschaft verbucht wurden.

Aktuelle Informationen Uber die Depotbank, ihre Pflichten, etwaige Konflikte, Beschreibung samtlicher von der
Depotbank Ubertragener Verwahrfunktionen, Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten und Angabe
samtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Aufgabenilbertragung ergeben kénnen, werden auf Anfrage bei
der Depotbank den Aktionaren zur Verfligung gestellt. Des Weiteren kann eine Liste der Beauftragten und
Unterbeauftragten auf www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html abgerufen
werden.

Interessenkonflikt

Die Depotbank ist Teil einer internationalen Unternehmens- und Geschaftsgruppe, die im Rahmen ihrer
normalen Geschéftstatigkeit parallel fiir eine grosse Anzahl an Kunden sowie auf eigene Rechnung tatig ist, was
unter Umstanden zu tatsachlichen oder potenziellen Konflikten filhren kann. Interessenkonflikte treten auf, wenn
die Depotbank oder ihre verbundenen Unternehmen an Tatigkeiten im Rahmen der Depotbankenvereinbarung
oder gesonderter vertraglicher oder sonstiger Vereinbarungen beteiligt sind. Hierzu kdnnen u. a. folgende
Tatigkeiten zéhlen:

(i) die Erbringung von Nominee-, Verwaltungs-, Register- und Transferstellen-, Research-,
Wertpapierleihstellen-, Anlageverwaltungs-, Finanzberatungs- und/oder sonstige Beratungsdienstleistungen
fir die Gesellschaft;

(i) die Beteiligung an Bank-, Vertriebs- und Handelstransaktionen, einschliesslich Devisen-, Derivate-,
Finanzierungs-, Makler-, Market-Making- oder sonstiger Finanzgeschéafte mit der Gesellschaft entweder als
Auftraggeber und in eigenem Interesse oder fur andere Kunden.

In Zusammenhang mit den vorstehend aufgefuhrten Tatigkeiten gilt fur die Depotbank oder ihre verbundenen
Unternehmen Folgendes:

(i) Die Depotbank oder ihre verbundenen Unternehmen wollen mit diesen Tatigkeiten Gewinne erzielen und
sind berechtigt, Gewinne oder Vergutungen jeglicher Form zu erhalten und einzubehalten und sind nicht
verpflichtet, gegenliber der Gesellschaft Art oder Hohe solcher Gewinne oder Vergutungen, einschliesslich
Gebuhren, Provisionen, Umsatzbeteiligungen, Spreads, Aufschlagen, Abschlagen, Zinsen, Rabatten,
Nachlassen oder in Zusammenhang mit diesen Tatigkeiten erhaltener sonstiger Ertrage, offenzulegen.

(i) Die Depotbank oder ihre verbundenen Unternehmen dirfen Wertpapiere oder sonstige Finanzprodukte
oder -instrumente in der Funktion als Auftraggeber in eigenem Interesse, im Interesse ihrer verbundenen
Unternehmen oder fur ihre anderen Kunden kaufen, verkaufen, ausgeben, handeln oder verwahren.

(i) Die Depotbank oder ihre verbundenen Unternehmen dirfen gegeniber den durchgefiihrten Transaktionen
gleichgerichtete oder gegenlaufige Handelsgeschéfte tatigen, u. a. auf Basis von in ihrem Besitz
befindlichen Informationen, die der Gesellschaft nicht zur Verfigung stehen.

(iv) Die Depotbank oder ihre verbundenen Unternehmen dirfen fir andere Kunden, einschliesslich
Wettbewerbern der Gesellschaft, gleiche oder &hnliche Dienstleistungen erbringen.

(v) Der Depotbank oder ihren verbundenen Unternehmen koénnen durch die Gesellschaft Glaubigerrechte
eingeraumt werden, die sie ausuben durfen.

Die Gesellschaft darf ein verbundenes Unternehmen der Depotbank in Anspruch nehmen, um Devisen-, Kassa-
oder Swap-Transaktionen fiir Rechnung der Gesellschaft auszufiihren. In diesen Féllen handelt das verbundene
Unternehmen in der Funktion als Auftraggeber und nicht als Broker, Bevollmachtigter oder Treuhander der
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Gesellschaft. Das verbundene Unternehmen zielt darauf ab, aus diesen Transaktionen Gewinne zu generieren
und ist berechtigt, Gewinne einzubehalten, ohne diese gegeniuber der Gesellschaft offenzulegen. Das
verbundene Unternehmen tétigt diese Transaktionen zu den mit der Gesellschaft vereinbarten Bedingungen.

Werden Barmittel der Gesellschaft bei einem verbundenen Unternehmen verwahrt, bei dem es sich um eine
Bank handelt, entsteht ein potenzieller Konflikt in Zusammenhang mit (etwaigen) Zinsen, die das verbundene
Unternehmen auf dieses Konto zahlen bzw. diesem belasten kann, sowie in Bezug auf die Gebihren oder
sonstigen Ertrage, die das verbundene Unternehmen durch die Verwahrung dieser Barmittel in der Funktion als
Bank und nicht als Treuhander erhalt.

Ein Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls Kunde oder Kontrahent der Depotbank
oder ihrer verbundenen Unternehmen sein.

Die Gesellschaft bezahlt der SSB-LUX fir ihre Dienstleistungen ein Entgelt, welches auf dem Nettoinventarwert
des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Monats basiert und monatlich nachtraglich ausbezahlt wird.
Dariiber hinaus ist die SSB-LUX berechtigt, von der Gesellschaft ihre Aufwendungen sowie die jeweils von
anderen Korrespondenzbanken belasteten Gebiihren erstattet zu bekommen.

SSB-LUX ist Teil eines international tatigen Unternehmens. Im Zusammenhang mit der Abwicklung von
Zeichnungen und Ricknahmen und der Pflege der Geschéftsbeziehungen kdnnen Daten und Informationen
Uber Kunden, deren Geschaftsbeziehung zur SSB-LUX (einschliesslich Informationen zum wirtschaftlich
Berechtigten) sowie Uber den Geschaftsverkehr im Rahmen des gesetzlich zulassigen an
Konzerngesellschaften bzw. Gruppengesellschaften der SSB-LUX im Ausland, an von ihr Beauftragte im
Ausland oder an die Verwaltungsgesellschaft bzw. Gesellschaft weitergegeben werden. Diese
Dienstleistungserbringer und die Verwaltungsgesellschaft bzw. Gesellschaft sind verpflichtet, die Informationen
vertraulich zu behandeln und ausschliesslich fur die Zwecke zu nutzen, fir die sie ihnen zur Verfiigung gestellt
werden. Die Datenschutzgesetzgebung im Ausland kann von den Datenschutzbestimmungen in Luxemburg
abweichen und einen geringeren Schutzstandard vorsehen.

HAUPTVERWALTUNGS- UND HAUPTZAHLSTELLE; NAMENSREGISTER- UND
UMSCHREIBUNGSSTELLE

Die SSB-LUX ist beauftragt, Dienstleistungen als Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle sowie als
Namensregister- und Umschreibungsstelle zu erbringen.

Die Gesellschaft bezahlt der SSB-LUX fur ihre Dienstleistungen ein Entgelt, welches auf dem Nettoinventarwert
des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Monats basiert und monatlich nachtraglich ausbezahlt wird.

ALLGEMEINES ZUR ANLAGEBERATUNG BZW. ANLAGEVERWALTUNG

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben verschiedene fachkundige Finanzdienstleister
ermachtigt, als Anlageberater (,Anlageberater) bzw. Anlageverwalter (,Anlageverwalter) je flr einen oder
mehrere Subfonds in dieser Funktion tatig zu sein. Die Anlageberater bzw. Anlageverwalter der einzelnen
Subfonds sind im jeweiligen Besonderen Teil unter ,Anlageberater bzw. ,Anlageverwalter” aufgefiuhrt.

Die Anlageberater kdnnen Empfehlungen fiir die Anlage der Vermdgenswerte der entsprechenden Subfonds
unter Berlicksichtigung ihrer Anlageziele, -politik und -grenzen erteilen.

Die Anlageverwalter sind ohne weiteres ermachtigt, fir die entsprechenden Subfonds unmittelbar Anlagen zu
tatigen.

Die Anlageberater und Anlageverwalter kdnnen grundsétzlich unter ihrer Verantwortung und Kontrolle in der
Ausfihrung ihrer Aufgaben die Unterstiitzung von mit ihnen verbundenen Gesellschaften beanspruchen und
sind erméachtigt Unteranlageberater bzw. Unteranlageverwalter zu ernennen.

Die Anlageberater bzw. Anlageverwalter erhalten fur ihre Téatigkeit aus dem Nettoinventarwert des betreffenden
Subfonds eine Gebuhr, welche im jeweiligen Besonderen Teil unter ,Gebiihren und Kosten® beschrieben ist.
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Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, mit jedem Makler Geschafte zu tatigen. Transaktionen kdnnen
Uber den Anlageberater oder Anlageverwalter oder ihm angeschlossene Unternehmen abgewickelt werden,
sofern deren Konditionen mit denen anderer Makler oder Handler vergleichbar sind, und ungeachtet dessen,
dass sie einen Gewinn aus diesen Transaktionen erzielen. Alle derartigen Geschéafte unterliegen den
Bestimmungen fir Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen, so wie sie im Kapitel ,Anlagegrenzen”
beschrieben sind. Obgleich generell glinstige und wettbewerbsfahige Provisionen angestrebt werden, wird nicht
in jedem Fall die billigste Courtage oder die giinstigste Marge bezahilt.

ZAHLSTELLEN UND VERTRETER

Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat mit verschiedenen Zahlstellen und/oder Vertretern
Vereinbarungen zur Erbringung von bestimmten Verwaltungsleistungen, zum Vertrieb der Anteile oder zur
Vertretung der Gesellschaft in verschiedenen Vertriebslandern geschlossen. Die Geblhren der Zahlstellen und
Vertreter kdnnen, wie jeweils vereinbart, von der Gesellschaft getragen werden. Ferner kdnnen die Zahlstellen
und Vertreter zur Erstattung aller angemessenen Kosten berechtigt sein, die ihnen bei der Ausfuhrung ihrer
jeweiligen Pflichten ordnungsgemass entstanden sind.

Die Zahlstellen bzw. die in einzelnen Vertriebslandern der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Vertrieb
nach lokalen Erfordernissen erforderlichen (Abwicklungs-)Stellen, wie bspw. Korrespondenzbanken, kénnen
dem Aktionar zusatzliche Kosten und Spesen, insbesondere die mit den Kundenauftragen verbundenen
Transaktionskosten, gemass der von diesem Institut jeweils angewandten Gebiihrenordnung, belasten.

VERTRIEBSSTELLEN

Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen
Vertriebsstellen (,Vertriebsstellen“) zum Anbieten und Verkaufen der Anteile verschiedener Subfonds in allen
Landern benennen, in welchen das Anbieten und Verkaufen dieser Anteile gestattet ist. Die Vertriebsstellen sind
berechtigt, die Verkaufsgebuhr fur die von ihnen vertriebenen Anteile fir sich zu behalten oder ganz oder
teilweise darauf zu verzichten.

Die Vertriebsstellen sind berechtigt, unter Beriicksichtigung der geltenden nationalen Gesetze und Usanzen im
Vertriebsland Anteile auch in Verbindung mit Sparpldnen anzubieten. In diesem Zusammenhang ist die
Vertriebsstelle insbesondere berechtigt:

a) mehrjahrige Sparplane anzubieten, unter Angabe der Konditionen und Modalitdten sowie des
Anfangszeichnungsbetrages und der wiederkehrenden Zeichnungen, wobei die geméass diesem Prospekt
fur Zeichnungen von Anteilen geltenden Zeichnungsminima unterschritten werden durfen.

b) hinsichtlich der Verkaufs-, Umtausch- und Ricknahmegebihren giinstigere Konditionen fur Sparplane
anzubieten als die sonst fiir die Ausgabe, den Umtausch und die Ricknahme von Anteilen in diesem
Prospekt genannten Hochstsatze.

Die Bedingungen und Konditionen solcher Sparpléane, insbesondere beziiglich Gebuhren richten sich nach dem
Recht des Vertriebslandes und sind bei den lokalen Vertriebsstellen, die solche Sparpléne anbieten, erhéltlich.

Eine Vertriebsstelle ist auch berechtigt, unter Bericksichtigung der nationalen Gesetze und Usanzen im
Vertriebsland Anteile als Anlageteil in eine fondsgebundene Lebensversicherung aufzunehmen und Anteile in
dieser indirekten Form dem Publikum anzubieten. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft bzw. der
Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstelle beziehungsweise der Versicherung und den Aktionaren bzw.
Versicherungsnehmern werden durch die Lebensversicherungspolice und die hierauf anwendbaren Gesetze
geregelt.

Die Vertriebsstellen und die SSB-LUX mussen jederzeit die Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes Uber
die Verhinderung von Geldwéasche und insbesondere des Gesetzes vom 7. Juli 1989, welches das Gesetz vom
19. Februar 1973 Uber den Verkauf von Arzneimitteln und den Kampf gegen Drogenabhé&ngigkeit geandert hat,
des Gesetzes vom 12. November 2004 Uber die Bekampfung der Geldwasche und die Finanzierung des
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Terrorismus und des Gesetzes vom 5. April 1993 lber den Finanzsektor, wie abgeédndert, sowie sonstige
einschlagige Vorschriften der luxemburgischen Regierung oder von Aufsichtsbehdrden beachten.

Unter anderem miissen die Zeichner ihre Identitdt gegeniiber der Vertriebsstelle bzw. der SSB-LUX oder der
Gesellschaft nachweisen, die ihre Zeichnung einzieht. Die Vertriebsstelle bzw. die SSB-LUX oder die
Gesellschaft missen von den Zeichnern folgende Ausweispapiere verlangen: bei nattrlichen Personen eine
beglaubigte Kopie des Reisepasses/Personalausweises (beglaubigt durch die Vertriebs- oder Verkaufsstelle
oder durch die lokale Verwaltungsbehorde); bei Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen eine
beglaubigte Kopie der Grindungsurkunde, eine beglaubigte Kopie des Handelsregisterauszuges, eine Kopie
des letzten verdffentlichten Jahresabschlusses, die vollstandigen Namen der materiellen Rechtsinhaber
(beneficial owner).

Die Vertriebsstelle hat sicherzustellen, dass das vorgenannte Ausweisverfahren strikt eingehalten wird. Die
Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft konnen jederzeit von der Vertriebsstelle bzw. der SSB-LUX die
Zusicherung der Einhaltung verlangen. Die SSB-LUX kontrolliert die Einhaltung der vorgenannten Vorschriften
bei allen Zeichnungs-/Riicknahmeantragen, die sie von Vertriebsstellen aus Landern mit nicht-dquivalenten
Geldwaschebestimmungen erhélt. Die SSB-LUX ist ohne Kostenfolge berechtigt, bei Zweifeln Uber die Identitat
des Zeichners/Ricknahmeantragstellers aufgrund ungentigender, unkorrekter oder fehlender Ausweisung, die
Zeichnungs-/Riicknahmeantrage aus den genannten Griinden zu suspendieren oder zuriickzuweisen. Dariiber
hinaus haben die Vertriebsstellen auch alle Vorschriften zur Verhinderung von Geldwésche zu beachten, die in
ihren jeweiligen Landern in Kraft sind.

GEMEINSAME VERWALTUNG (CO-MANAGEMENT)

Um die laufenden Verwaltungsaufwendungen zu senken und gleichzeitig eine breitere Diversifizierung der
Anlagen zu ermdglichen, kann die Gesellschaft beschliessen, einen Teil des Vermdgens oder das gesamte
Vermdgen eines Subfonds gemeinsam mit Vermdgenswerten verwalten zu lassen, die anderen
Luxemburgischen Organismen fiir gemeinsame Anlagen gehdéren, die von der selben Verwaltungsgesellschaft
bzw. von demselben Anlageverwalter verwaltet und von demselben Promotor aufgelegt werden, oder
verschiedene oder alle Subfonds untereinander gemeinsam verwalten zu lassen. In den folgenden Absétzen
beziehen sich die Wdrter "gemeinsam verwaltete Einheiten" allgemein auf jeglichen Subfonds und alle Einheiten
mit bzw. zwischen denen eine gegebene Vereinbarung Uber gemeinsame Verwaltung besteht, und die Worter
"gemeinsam verwaltete Vermdgenswerte" beziehen sich auf die gesamten Vermdgenswerte dieser gemeinsam
verwalteten Einheiten, die im Rahmen derselben Vereinbarung verwaltet werden.

Im Rahmen der Vereinbarung Uber die gemeinsame Verwaltung kénnen auf konsolidierter Basis fir die
betreffenden gemeinsam verwalteten Einheiten, Anlage- und Realisierungsentscheidungen getroffen werden.
Jede gemeinsam verwaltete Einheit héalt einen Teil der gemeinsam verwalteten Vermdgenswerte, der dem
Verhéltnis seines Nettoinventarwerts zum Gesamtwert der gemeinsam verwalteten Vermdgenswerte entspricht.
Dieser anteilige Besitz ist auf jede Gattung von Anlagen anwendbar, die unter gemeinsamer Verwaltung
gehalten oder erworben werden. Durch Anlage- und/oder Realisierungsentscheidungen wird dieser Anteil im
Bestand nicht berlhrt, und zuséatzliche Anlagen werden den gemeinsam verwalteten Einheiten im selben
Verhéltnis zugewiesen, und verkaufte Vermdgenswerte werden anteilig den gemeinsam verwalteten
Vermogenswerten entnommen, die von jeder gemeinsam verwalteten Einheit gehalten werden.

Bei Zeichnung neuer Anteile einer der gemeinsam verwalteten Einheiten wird der Zeichnungserldés den
gemeinsam verwalteten Einheiten in dem geé&nderten Verhéltnis zugewiesen, das sich aus der Erhéhung des
Nettoinventarwertes der gemeinsam verwalteten Einheiten ergibt, der die Zeichnungen zugute gekommen sind,
und alle Gattungen von Anlagen werden durch einen Ubertrag von Vermégenswerten von einer gemeinsam
verwalteten Einheit auf die andere geéndert und so an die gednderten Verhéltnisse angepasst. In d@hnlicher
Weise kdnnen bei Rucknahme von Anteilen einer der gemeinsam verwalteten Einheiten die erforderlichen
Barmittel aus den von den gemeinsam verwalteten Einheiten gehaltenen Barmitteln gemass den geénderten
Anteilen entnommen werden, die sich aus der Verminderung des Nettoinventarwertes der gemeinsam
verwalteten Einheit ergeben, zu dessen Lasten die Anteilsricknahmen erfolgt sind, und in solchen Fallen
werden alle Gattungen von Anlagen an die geédnderten Verhaltnisse angepasst. Aktionare sollten sich deshalb
dartiber im Klaren sein, dass die Vereinbarung tber die gemeinsame Verwaltung dazu fihren kann, dass die
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Zusammensetzung des Portfolios des betreffenden Subfonds durch Ereignisse beeinflusst wird, die auf andere
gemeinsam verwaltete Einheiten zuriickzufilhren sind, wie beispielsweise Zeichnungen und Riicknahmen.
Sofern sich sonst nichts andert, fihren daher Zeichnungen von Anteilen einer Einheit, mit der ein Subfonds
gemeinsam verwaltet wird, zu einer Erh6hung der Barmittel dieses Subfonds. Umgekehrt filhren Riicknahmen
von Anteilen einer Einheit mit dem ein Subfonds gemeinsam verwaltet wird, zu einer Verringerung der Barmittel
dieses Subfonds. Zeichnungen und Ricknahmen kénnen jedoch auf dem spezifischen Konto gehalten werden,
das fur jede gemeinsam verwaltete Einheit ausserhalb der Vereinbarung Uber die gemeinsame Verwaltung
erdffnet ist und Uber das Zeichnungen und Rucknahmen laufen missen. Die Mdglichkeit der Zuweisung
umfangreicher Zahlungen und Ricknahmen zu diesen spezifischen Konten zusammen mit der Mdglichkeit,
dass die Beendigung der Teilnahme eines Subfonds an der Vereinbarung Uber die gemeinsame Verwaltung
jederzeit erfolgen kann, erméglichen es durch andere gemeinsam verwaltete Einheiten verursachte Anderungen
des Portfolios eines Subfonds zu vermeiden, falls diese Anpassung wahrscheinlich das Interesse des Subfonds
und der Aktionare beeintrachtigen wirden.

Wenn eine Anderung der Zusammensetzung der Vermogenswerte des Subfonds die sich aus Riicknahmen
oder Zahlungen von Gebihren und Aufwendungen ergibt, die sich auf eine andere gemeinsam verwaltete
Einheit beziehen (d.h. nicht dem Subfonds zuzuordnen sind), zu einer Verletzung der fir diesen Subfonds
geltenden Anlagebeschrankungen fiihren wiirde, werden die betreffenden Vermdgenswerte von der
Vereinbarung iiber eine gemeinsame Verwaltung vor der Durchfilhrung der Anderungen ausgenommen, damit
sie von den daraus folgenden Anpassungen nicht beriihrt werden.

Gemeinsam verwaltete Vermdgenswerte eines Subfonds dirfen nur gemeinsam mit Vermdgenswerten verwaltet
werden, die gemass Anlagezielen und Anlagepolitik angelegt werden sollen, die mit denen kompatibel sind, die
auf die gemeinsam verwalteten Vermdgenswerte des betreffenden Subfonds anwendbar sind, um zu
gewabhrleisten, dass Anlageentscheidungen im vollen Umfang mit der Anlagepolitik des Subfonds vereinbar
sind. Gemeinsam verwaltete Vermdgenswerte eines Subfonds diirfen nur gemeinsam mit Vermdgenswerten
verwaltet werden, fir die die Depotbank ebenfalls als Verwahrer fungiert, um zu gewahrleisten, dass die
Depotbank im vollen Umfang ihre Funktionen und Aufgaben nach dem Gesetz von 2010 erfiillen kann. Die
Depotbank muss jederzeit die Vermdgenswerte der Gesellschaft getrennt von den Vermégenswerten anderer
gemeinsam verwalteter Einheiten halten und muss daher jederzeit in der Lage sein, die Vermbgenswerte der
Gesellschaft zu identifizieren. Da gemeinsam verwaltete Einheiten moglicherweise eine Anlagepolitik verfolgen,
die nicht hundertprozentig mit der Anlagepolitik eines der Subfonds ubereinstimmt, ist es mdglich, dass
infolgedessen die angewandte gemeinsame Politik restriktiver ist als die des Subfonds.

Die Gesellschaft kann jederzeit und fristlos beschliessen, die Vereinbarung tber die gemeinsame Verwaltung zu
beenden.

Aktionare kénnen sich jederzeit mit der Gesellschaft in Verbindung setzen, um Auskunfte tGiber den prozentualen
Anteil des Vermogens, der gemeinsam verwaltet wird, und Uber die Einheiten zu erhalten, mit denen zum
Zeitpunkt ihrer Anfrage eine solche gemeinsame Verwaltung besteht. Jahres- und Halbjahresberichte missen
die Zusammensetzung und prozentualen Anteile der gemeinsam verwalteten Vermdgenswerte angeben.

BESCHREIBUNG DER ANTEILE
Allgemein

Anteile der Gesellschaft haben keinen Nennwert. Die Gesellschaft gibt fur jeden Subfonds Anteile nur in
Namensform aus. Inhaberanteile werden keine ausgegeben. Das Eigentum von Namensanteilen ist
nachweisbar durch den Eintrag im Namensregister. Physische Anteilszertifikate werden grundséatzlich nicht
ausgegeben. Es wird eine Anteilsbestatigung erstellt, welche dem Aktionar zugeschickt wird.

Die Anteile werden auch in Bruchteilen, welche auf drei Stellen hinter dem Komma auf- oder abgerundet
werden, ausgegeben.

Jeder Anteil beinhaltet das Recht zur Teilhabe am Gewinn und Ergebnis des jeweiligen Subfonds. Soweit nicht
in der Satzung oder im Gesetz anderweitig bestimmt, berechtigt jeder Anteil den Aktionar zu einer Stimme, die
er an den Generalversammlungen sowie an den getrennten Versammlungen des jeweiligen Subfonds
personlich oder vertreten durch einen Bevollméchtigten ausiiben kann. Die Anteile gewahren keine Vorzugs-
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oder Bezugsrechte. Auch sind sie weder derzeit noch in der Zukunft mit irgendwelchen ausstehenden Optionen
oder speziellen Rechten verbunden. Die Anteile sind frei Uibertragbar, es sei denn, die Gesellschaft beschranke
in Ubereinstimmung mit ihrer Satzung das Eigentum der Anteile auf bestimmte Personen (,begrenzter
Erwerberkreis®).

Anteilskategorien

Die Gesellschaft kann fiir jeden Subfonds im jeweiligen Besonderen Teil des Rechtsprospekts die Ausgabe von
ausschittenden und thesaurierenden Anteilen vorsehen. Ausschiittende Anteile berechtigen den Aktionar zu
einer Dividende, wie sie anlasslich der Generalversammlung der Aktionare festgesetzt wird. Thesaurierende
Anteile berechtigen den Aktionar nicht zu einer Dividende. Bei der Ausschiittung gehen die Dividendenbetrage
vom Nettoinventarwert der ausschiittenden Anteile weg. Demgegeniiber bleibt der Nettoinventarwert der nicht
ausschittenden Anteile unverandert.

Ferner kann die Gesellschaft fir jeden Subfonds im jeweiligen Besonderen Teil des Rechtsprospekts die
Ausgabe von Anteilskategorien mit unterschiedlichen Mindestzeichnungsbetrdgen, Ausschiittungsmodalitaten,
Gebuhrenstrukturen und Wé&hrungen vorsehen.

Wenn eine Anteilskategorie in einer anderen als der Rechnungswéahrung des jeweiligen Subfonds angeboten
wird, so wird diese als solche kenntlich gemacht. Bei diesen zusatzlichen Anteilskategorien hat die Gesellschaft
bezuglich des jeweiligen Subfonds die Mdoglichkeit, die Anteile dieser Anteilskategorien gegentuber der
Rechnungswahrung des Subfonds abzusichern. Wenn eine solche Absicherung vorgenommen wird, kann die
Gesellschaft  beziiglich des jeweiligen Subfonds ausschliesslich fir diese  Anteilskategorie
Devisentermingeschafte, Wahrungs-Futures, Wahrungsoptionsgeschafte und Wahrungsswaps abschliessen,
um den Wert der Referenzwahrung gegen die Rechnungswéhrung zu erhalten. Wenn solche Geschéfte
abgeschlossen werden, werden sich die Auswirkungen dieser Absicherung im Nettoinventarwert widerspiegeln
und dementsprechend in der Wertentwicklung der Anteilskategorie. Ebenso werden auch jegliche Kosten, die
durch solche Absicherungsgeschéfte entstehen, von der Anteilskategorie getragen, in der sie angefallen sind.
Diese Absicherungsgeschafte koénnen unabhangig davon abgeschlossen werden, ob der Wert der
Referenzwéahrung im Vergleich zur entsprechenden Rechnungswéhrung steigt oder fallt. Deshalb kann, wenn
eine solche Absicherung vorgenommen wird, diese den Aktionar in der entsprechenden Anteilskategorie gegen
einen Wertabfall der Rechnungswéhrung gegenuber der Referenzwahrung schitzen, sie kann aber auch
verhindern, dass der Aktionar von einer Wertsteigerung der Rechnungswahrung profitiert. Aktiondre werden
darauf hingewiesen, dass eine vollstdndige Absicherung nicht garantiert werden kann. Ferner kann keine
Garantie gegeben werden, dass die Aktiondre der wahrungsabgesicherten Anteilskategorien nicht Einflissen
anderer Wahrungen als der Wahrung der betreffenden Anteilskategorie ausgesetzt sind.

Trotz der Regelung des vorstehenden Abschnittes betreffend die ausschliessliche Zuordnung der getatigten
Geschéafte zu einer bestimmten Anteilskategorie kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Absicherungsgeschéfte fur eine Anteilskategorie eines Subfonds den Nettoinventarwert der Ubrigen
Anteilskategorien desselben Subfonds negativ beeinflussen, da kein gesetzlicher Haftungsausschluss fir
Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Anteilskategorien besteht.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit fur sédmtliche Subfonds die Ausgabe von neuen oder von
weiteren Anteilskategorien in einer anderen Wéhrung als der Rechnungswéhrung beschliessen. Der Zeitpunkt
der Erstausgabe und der Erstausgabepreis solcher zusétzlichen Anteilskategorien sind jeweils auf
www.funds.gam.com ersichtlich.

AUSGABE DER ANTEILE
Allgemeines zur Ausgabe
Die Anteile werden an jedem Bewertungstag nach der Erstausgabe zum Verkauf angeboten.

Zeichnungen kdnnen entweder an eine der Vertriebsstellen, welche sie an die SSB-LUX weiterleiten, oder direkt
an die Gesellschaft oder an die SSB-LUX gerichtet werden (vgl. unten, Untertitel ,Nominee Service®).

Das Antragsverfahren (Antragstellung und Bestatigung, Registrierung) ist im Besonderen Teil unter
~LAntragsverfahren“ dargelegt.
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Fur alle Zeichnungen, die bei der SSB-LUX an einem Bewertungstag (wie im Kapitel ,Bestimmung des
Nettoinventarwertes® definiert) bis spatestens um 15.00 Uhr Luxemburger Ortszeit eintreffen (cut-off Zeit), gilt,
sofern im Besonderen Teil nichts Abweichendes geregelt ist, der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Ausgabepreis. Fur nach diesem Zeitpunkt bei der SSB-LUX eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des
Ubernachsten Bewertungstages. Fir bei Vertriebsstellen im In- und Ausland placierte Antrage kénnen zur
Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die SSB-LUX frihere Schlusszeiten zur Abgabe der
Zeichnungsantrage gelten. Diese kdnnen bei der jeweiligen Vertriebsstelle in Erfahrung gebracht werden.

Die Gesellschaft bzw. Verwaltungsgesellschaft kann fiir bestimmte Gruppen von Aktionaren abweichende
Zeitpunkte flr die Cut-off-Zeit festlegen, zum Beispiel bei Aktionaren in Vertriebslandern, in denen eine andere
Zeitzone dies rechtfertigt. Falls dies festgelegt wird, muss der geltende Zeitpunkt fiir die Cut-off-Zeit
grundsatzlich dem Zeitpunkt vorausgehen, an dem der massgebliche Nettoinventarwert bestimmt wird.
Abweichende Zeitpunkte fir die Cut-off-Zeit kénnen entweder mit den betreffenden Vertriebslandern gesondert
vereinbart oder in einem Nachtrag zum Rechtsprospekt oder in einem sonstigen in den betreffenden
Vertriebslandern verwendeten Marketingdokument veréffentlicht werden.

Die Zeichnung von Anteilen erfolgt demzufolge zu einem unbekannten Nettoinventarwert (Forward-Pricing).

Ungeachtet dessen kann die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft die Transferstelle anweisen,
Zeichnungsantrage erst dann als eingetroffen zu betrachten, wenn der Gesamtbetrag der Zeichnung bei der
Depotbank eingegangen ist (,Cleared funds settlement®). Dabei sind am selben Bewertungstag eingegangene
Zeichnungsantrdge gleich zu behandeln. Fir nach diesem Verfahren abgewickelte Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des Bewertungstages nach Eingang des Zeichnungsbetrags bei der Depotbank.

Ausgabepreis / Verkaufsgebiihren

Der Ausgabepreis basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil am jeweiligen Bewertungstag, wobei der
Ausgabepreis nach den im Besonderen Teil des jeweiligen Subfonds dargelegten Grundséatzen bestimmt bzw.
gerundet wird, zuzlglich einer allfalligen von der Vertriebsstelle oder der Gesellschaft erhobenen
Verkaufsgebiihr. Im Besonderen Teil kénnen spezielle Preisfestsetzungsverfahren festgelegt werden (z.B.
~Swing Pricing“). Nahere Informationen iber den Ausgabepreis kdnnen am Sitz der Gesellschaft angefordert
werden.

Die Verkaufsgebiihren zugunsten einer Vertriebsstelle oder der Gesellschaft werden als Prozentsatz des
investierten Betrags ausgedriickt und diirfen bis zu max. 5% des jeweiligen Nettoinventarwerts betragen.

Zusatzlich ist eine Vertriebsstelle nach Massgabe des jeweiligen Besonderen Teils berechtigt, die Anteile ohne
Verkaufsgebiihr (,no-load”) anzubieten und im Gegenzug eine Ricknahme der Anteile mit einer
Rucknahmegebihr von bis zu 3% des jeweiligen Nettoinventarwertes zu belasten. Die maximale Hohe der
Verkaufs- bzw. Ricknahmegebuhr kann fir jeden Subfonds im jeweiligen Besonderen Teil tiefer festgelegt
werden.

Bei grosseren Auftragen konnen die Vertriebsstelle und die Gesellschaft auf die ihnen zustehende
Verkaufsgebuhr ganz oder teilweise verzichten. Soweit die Verkaufsgebuhr der Gesellschaft zusteht, darf diese
an einem bestimmten Tag auf vergleichbare Auftrége innerhalb eines Subfonds die Verkaufsgebihr nur zum
jeweils gleichen Satz erheben.

Mindestanlage

Die Gesellschaft kann fir einzelne Subfonds im jeweiligen Besonderen Teil des Prospekts und/oder
Anteilskategorien Mindestanlagebetrdge oder eine Mindestanzahl zu zeichnender bzw. zu haltender Anteile
festlegen.

Zahlungen

Grundsatzlich erfolgt die Eintragung der Aktiondre ins Register an dem Tag, an dem die eingegangene
Zeichnung verbucht wird. Dabei muss der Gesamtbetrag der Zeichnung in der Wahrung des jeweiligen
Subfonds bzw. der jeweiligen Anteilskategorie wahrend des Zeitraums der Erstausgabe innerhalb einer Frist von
im jeweiligen Besonderen Teil festgelegten Bankarbeitstagen in Luxemburg, nach Ablauf der Erstausgabefrist
bzw. danach innerhalb einer Frist von im jeweiligen Besonderen Teil festgelegten Bankarbeitstagen in
Luxemburg bzw. geméass etwaigen nationalen Bestimmungen nach dem betreffenden Bewertungstag auf dem
jeweils genannten Konto wertméssig gutgeschrieben sein. Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft
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sind ohne weiteres befugt, Zeichnungen, fur welche der Zeichnungsbetrag nicht innerhalb der genannten Frist
eintrifft, nachtraglich abzulehnen und riickabzuwickeln.

Sofern allerdings die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft die Transferstelle angewiesen hat,
Zeichnungsantrage erst dann als eingetroffen zu betrachten, wenn der Gesamtbetrag der Zeichnung bei der
Depotbank eingegangen ist (,Cleared funds settlement®), erfolgt die Eintragung der Aktionare ins Register an
dem Tag, an dem der Eingang des Zeichnungsbetrages verbucht wird.

Ein Erwerber sollte seine Bank anweisen, den falligen Betrag auf das entsprechende, unten aufgefuhrte
Wahrungskonto der SSB-LUX fiir die Beglinstigte, MULTILABEL SICAV, zu lberweisen, wobei die genaue
Identitat des/der Zeichner/s, der/die zu zeichnende/n Subfonds sowie ggf. die Anteilskategorie und ggf. die
Wahrung innerhalb des zu zeichnenden Subfonds, anzugeben sind.

Zahlungen in den verschiedenen Wahrungen haben an dem im Besonderen Teil hierfiir angegebenen Tag auf
den folgenden Konten gutgeschrieben zu sein. Bei spaterer Gutschrift kdnnen dem Zeichner ggf. anfallende
Sollzinsen verrechnet werden:

Wahrung Korrespondenzbank Kontonummer Zu Gunsten
BOFACH2X
CHF . L CH45 0872 6000 0401 0701 6 GAM (Luxembourg) S.A.
(Bank of America Zurich)
BOFADEFX
EUR ) DE40 5001 0900 0020 0400 17 GAM (Luxembourg) S.A.
(Bank of America Frankfurt)
BOFAGB22
GBP . GB24 BOFA 1650 5056 6840 14 GAM (Luxembourg) S.A.
(Bank of America London)
BOFASG2X
SGD . . 6212 59535-018 GAM (Luxembourg) S.A.
(Bank of America Singapore)
BOFAUS3N
uUsbD ) 6550068052 GAM (Luxembourg) S.A.
(Bank of America New York)

Nach Durchfiihrung des Zeichnungsantrags wird eine Orderbestatigung erstellt, welche dem Aktionar
spatestens einen Tag nach Orderdurchfiihrung zugeschickt wird.

Sacheinlage

Ausnahmsweise kann die Zeichnung in Form einer vollstandigen oder partiellen Sacheinlage erfolgen, wobei die
Zusammensetzung dieser Sacheinlage mit den im Allgemeinen Teil enthaltenen Anlagegrenzen sowie mit den
im jeweiligen Besonderen Teil beschriebenen Anlagezielen und der Anlagepolitik kompatibel sein muss. Ferner
muss die Bewertung der Sacheinlage durch den Jahresabschlusspriifer der Gesellschaft unabhangig bestatigt
werden.

Nominee Service

Die Investoren kdnnen direkt bei der Gesellschaft Anteile zeichnen. Investoren kdnnen Anteile eines Subfonds
auch mittels des von der betreffenden Vertriebsstelle bzw. deren Korrespondenzbank angebotenen Nominee-
Service erwerben. Die Vertriebsstelle bzw. deren Korrespondenzbank mit Sitz in einem Land mit &quivalenten
Geldwaschebestimmungen zeichnet und héalt die Anteile dann als Nominee in eigenem Namen, aber auf
Rechnung der Investoren. Die Vertriebsstelle bzw. die Korrespondenzbank bestatigt diesen Investoren dann die
Zeichnung der Anteile mittels eines Bestatigungsschreibens. Vertriebsstellen, welche einen Nominee-Service
anbieten, haben ihren Sitz in einem Land mit dquivalenten Geldwéschebestimmungen, oder sie wickeln ihre
Transaktionen Uber eine Korrespondenzbank mit Sitz in einem Land mit &quivalenten
Geldwaschebestimmungen ab.

Die Investoren, welche von dem Nominee-Service Gebrauch machen, kénnen dem Nominee Weisungen
bezuglich des mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechts erteilen sowie jederzeit durch ein schriftliches
Gesuch an die betreffende Vertriebsstelle oder an die Depotbank die unmittelbare Inhaberschaft verlangen.

Die Gesellschaft weist die Investoren auf die Tatsache hin, dass jeglicher Investor seine Investorenrechte
(insbesondere das Recht, an Aktionarsversammlungen teilzunehmen) in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen die
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Gesellschaft nur dann geltend machen kann, wenn der Investor selber und mit seinem eigenen Namen in dem
Namensregister der Gesellschaft eingeschrieben ist. In den Fallen, in denen ein Investor seine Investition in die
Gesellschaft tiber eine Zwischenstelle vornimmt, welche die Investition im eigenen Namen, aber im Auftrag des
Investors unternimmt, kénnen nicht unbedingt alle Investorenrechte unmittelbar durch den Investor gegen die
Gesellschaft geltend gemacht werden. Den Investoren wird geraten, sich tiber ihre Rechte zu informieren.

Restriktionen

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Zeichnungen ganz oder teilweise abzulehnen. In diesem Fall wiirden
bereits geleistete Zahlungen bzw. Guthaben an den Zeichner zuriickiiberwiesen.

Zusatzlich kann die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Gesellschaft und/oder der
Aktionare wahrend einer gewissen Dauer keine neuen Antrdge von neuen Investoren entgegennehmen,
einschliesslich in der Situation, in der die Gesellschaft oder ein Subfonds eine solche Grdsse erreicht haben, die
es der Gesellschaft oder dem Subfonds nicht mehr erlauben, geeignete Anlagen zu tétigen.

Zeichnungen und Ricknahmen sollen lediglich zu Investitionszwecken getatigt werden. Weder die Gesellschaft
noch die Verwaltungsgesellschaft noch die SSB-LUX erlauben ,Market Timing“, ,Late Trading“ oder andere
exzessive Handelspraktiken. Solche Praktiken kénnen der Wertentwicklung der Gesellschaft und ihrer Subfonds
schaden und die Anlageverwaltung beeintréachtigen. Um solche negativen Konsequenzen zu verringern,
behalten die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und die SSB-LUX sich das Recht vor, Zeichnungs- und
Umtauschantrage von Investoren, die aus ihrer Sicht solche Handelspraktiken tatigen oder getatigt haben oder

deren Handelspraktiken die anderen Aktionare beeintrachtigen, abzulehnen.

Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls die Anteile eines Aktionars, der diese
Handelspraktiken tatigt oder getétigt hat, zwangsweise zuriickkaufen. Dabei sind sie nicht haftbar fir jeglichen
Gewinn oder Verlust, der aus solchen zuriickgewiesenen Antradgen oder zwangsweisen Riickkdufen entsteht.

RUCKNAHME DER ANTEILE

Allgemeines zur Rucknahme

Der Antrag auf Ricknahme der Anteile ist vom Aktionér schriftlich, direkt oder via einer der Vertriebsstellen, bis
spatestens 15:00 Uhr Luxemburger Ortszeit (,festgelegte Zeit® bzw. cut-off Zeit) des Tages vor dem
Bewertungstag (sofern im Besonderen Teil nichts Abweichendes geregelt ist), an dem die Anteile
zuriickgegeben werden sollen, an die SSB-LUX zu richten. Fir bei Vertriebsstellen im In- und Ausland placierte
Antrage kdnnen zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die SSB-LUX frihere Schlusszeiten zur
Abgabe der Ricknahmeantrage gelten. Diese kénnen bei der jeweiligen Vertriebsstelle in Erfahrung gebracht
werden.

Die Gesellschaft bzw. Verwaltungsgesellschaft kann fir bestimmte Gruppen von Aktiondren abweichende
Zeitpunkte fur die Cut-off-Zeit festlegen, zum Beispiel bei Aktionaren in Vertriebslandern, in denen eine andere
Zeitzone dies rechtfertigt. Falls dies festgelegt wird, muss der geltende Zeitpunkt fir die Cut-off-Zeit
grundsatzlich dem Zeitpunkt vorausgehen, an dem der massgebliche Nettoinventarwert bestimmt wird.
Abweichende Zeitpunkte fur die Cut-off-Zeit kénnen entweder mit den betreffenden Vertriebslandern gesondert
vereinbart oder in einem Nachtrag zum Rechtsprospekt oder in einem sonstigen in den betreffenden
Vertriebslandern verwendeten Marketingdokument veréffentlicht werden.

Die Rucknahme von Anteilen erfolgt demzufolge zu einem unbekannten Nettoinventarwert (Forward-Pricing).

Ein ordnungsgeméss erteilter Ricknahmeantrag ist unwiderruflich, ausser im Falle und wahrend einer
Aussetzung oder Aufschiebung der Riicknahme.

Riucknahmeantrage, die nach der festgelegten Zeit bei der SSB-LUX eintreffen, werden einen zusatzlichen
Bewertungstag spater ausgefiihrt, mit dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, an einem
Bewertungstag oder in irgendeinem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Bewertungstagen mehr als 10%
der ausstehenden Anteile eines Subfonds zuriickzunehmen.

Nach Durchfihrung des Ricknahmeantrags wird eine Orderbestétigung erstellt, welche dem Aktionar
spatestens einen Tag nach Orderdurchfuhrung zugeschickt wird.
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Wenn die Durchfiihrung eines Ricknahmeantrages eines Teils der Anteile eines Subfonds dazu fuhrt, dass der
Anteilsbesitz an einem dieser Subfonds sich danach insgesamt auf weniger als einen im Besonderen Teil des
jeweiligen Subfonds erwahnten Mindestbetrag belauft oder weniger als eine sonst vom Verwaltungsrat jeweils
festgelegte Mindestzahl, so ist die Gesellschaft berechtigt, alle verbleibenden Anteile, die der betreffende
Aktionar an diesem Subfonds besitzt, zuriickzunehmen.

Zahlungen werden Ublicherweise in der Wahrung des betreffenden Subfonds bzw. der betreffenden
Anteilskategorie innerhalb von fiinf (5) Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem jeweiligen Bewertungstag
geleistet. Sollte im Falle von Ricknahmen aufgrund von aussergewdhnlichen Umsténden die Liquiditat des
Anlagevermégens eines Subfonds nicht fir die Zahlung innerhalb dieses Zeitraums ausreichen, wird die
Zahlung so bald wie méglich durchgefihrt werden, jedoch, soweit rechtlich zulassig, ohne Zinsen.

Der Wert der Anteile zum Zeitpunkt der Ricknahme kann, entsprechend dem Marktwert der Vermdgen der
Gesellschaft zum Kauf- bzw. Riicknahmezeitpunkt, héher oder niedriger als ihr Kaufpreis sein.

Ricknahmepreis / Ricknahmegebuhr

Der Preis fir jeden zur Riicknahme angebotenen Anteil (,Riicknahmepreis®) basiert auf dem am Bewertungstag
glltigen Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden Subfonds, wobei der Ricknahmepreis nach den im
jeweiligen Besonderen Teil dargelegten Grundsatzen bestimmt bzw. gerundet wird. Im Besonderen Teil kbnnen
spezielle Preisfestsetzungsverfahren festgelegt werden (z.B. ,Swing Pricing®). Voraussetzung fur die
Berechnung des Ricknahmepreises am Bewertungstag ist der Eingang des Riucknahmeantrags bei der
Gesellschaft.

Ist keine Verkaufsgebuhr (,no-load“) berechnet worden, so kann die Vertriebsstelle eine Riicknahmegeblhr von
bis zu 3% des jeweiligen Nettoinventarwertes pro Anteil belasten, sofern dies im entsprechenden Besonderen
Teil des Rechtsprospekts vorgesehen ist. Die maximale Hohe der Riicknahmegebuhr kann fir jeden Subfonds
im Besonderen Teil des Prospekts tiefer festgelegt werden.

Der Rucknahmepreis kann beim Sitz der Gesellschaft oder einer der Vertriebsstellen erfragt sowie jeweils den
verschiedenen Publikationsorganen entnommen werden.

In dem Fall, dass in aussergewdhnlichen Umstanden Ricknahmegesuche dazu fiihren, dass ein oder mehrere
Vermogensgegenstande des betroffenen Subfonds unter Wert verdussert werden missen, kann der
Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliessen, dass der Differenzbetrag (sog. ,Spread”) zwischen dem
tatsachlichen Wert und dem erzielten Verausserungswert zugunsten des Subfonds dem betroffenen
Antragsteller des Rucknahmegesuchs proportional belastet wird. Die Hohe der Belastung betragt maximal 2%
und kann vom Verwaltungsrat nach pflichtgemassem Ermessen und unter Berilicksichtigung der Interessen aller
Aktionare bestimmt werden. Die Aktionare sind von einer allfallig getroffenen Massnahme entsprechend zu
unterrichten.

Sachauslage

In besonderen Fallen kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliessen, den Ricknahmeerlés auf Antrag
bzw. mit Zustimmung eines Aktionérs in Form einer vollstandigen oder partiellen Sachauslage an den Aktionar
auszuzahlen. Dabei muss die Gleichbehandlung aller Aktionare sichergestellt sein und der
Jahresabschlussprufer der Gesellschaft die Bewertung der Sachauslage unabhéngig bestatigen.

Aufschub der Riicknahme

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, die Ricknahme bzw. den Umtausch von Anteilen bis auf weiteres
aufzuschieben, wenn bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag oder in einem Zeitraum von sieben (7)
aufeinanderfolgenden Bewertungstagen Riicknahme- bzw. Umtauschantrage fir mehr als 10% der zu diesem
Zeitpunkt ausgegebenen Anteile eines Subfonds eingehen. Ein solcher Aufschub muss so schnell wie im
Interesse der Aktiondre moglich wieder aufgehoben werden. Die Besonderen Teile kdnnen fur einzelne
Subfonds abweichende Modalitaten vorsehen. Diese von einem Aufschub betroffenen Ricknahme- bzw.
Umwandlungsantrage werden gegenuber spéater eingegangenen Antradgen bevorzugt behandelt.

Im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes oder eines Aufschubs der Ricknahme
werden die zur Ricknahme beantragten Anteile am nachsten Bewertungstag nach Ablauf der Aussetzung der
Bewertung des Nettoinventarwertes bzw. nach Beendigung des Ricknahmeaufschubs zu dem gerechneten
Nettoinventarwert zurickgenommen, wenn nicht zuvor der Riicknahmeantrag schriftlich widerrufen wurde.
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Liquidation von Subfonds

Sollte Uber einen Zeitraum von sechzig (60) aufeinanderfolgenden Bewertungstagen der Gesamtwert der
Nettoinventarwerte aller ausstehenden Anteile geringer als fiinfundzwanzig (25) Millionen Schweizer Franken
bzw. dem entsprechenden Gegenwert sein, kann die Gesellschaft innerhalb von drei (3) Monaten nach Eintreten
eines solchen Tatbestandes mittels einer schriftlichen Mitteilung alle Aktionare darliber unterrichten, dass nach
entsprechender Mitteilung alle Anteile zum am hierflir bestimmten Bewertungstag geltenden Nettoinventarwert
(abzuglich der vom Verwaltungsrat beschlossenen und/oder geschatzten Handels- und sonstigen Gebihren,
wie im Rechtsprospekt beschrieben, sowie der Liquidationskosten) zuriickgenommen werden. Vorbehalten
bleiben die gesetzlichen Vorschriften tber eine Liquidation der Gesellschatft.

Sofern, gleich aus welchem Grund, wahrend eines Zeitraums von sechzig (60) aufeinanderfolgenden Tagen der
Nettoinventarwert eines Subfonds unter zehn (10) Millionen Schweizer Franken liegt (bzw. dem entsprechenden
Gegenwert bei einer anderen Subfondswahrung) oder falls es der Verwaltungsrat flr angebracht halt, wegen
Veranderungen der wirtschaftlichen oder politischen Gegebenheiten, welche fiir den betreffenden Subfonds von
Bedeutung sind, oder falls es im Interesse der Aktionare ist, kann der Verwaltungsrat alle (nicht aber nur einige)
Anteile des betreffenden Subfonds zum am hierfir bestimmten Bewertungstag geltenden Nettoinventarwert
(abziglich der vom Verwaltungsrat beschlossenen und/oder geschéatzten Handels- und sonstigen Gebiihren,
wie im Rechtsprospekt beschrieben, sowie der Liquidationskosten), jedoch ohne eine sonstige
Ricknahmegebiihr, zuriicknehmen.

Die Schliessung eines Subfonds verbunden mit der zwangsweisen Ricknahme aller betreffenden Anteile aus
anderen Grunden, als den im vorherigen Absatz angegebenen, kann nur mit dem vorherigen Einverstandnis der
Aktionare des zu schliessenden Subfonds auf einer ordnungsgemass einberufenen Versammlung der Aktionére
des betreffenden Subfonds erfolgen. Ein solcher Entscheid kann ohne Quorum mit einer Mehrheit von 50% der
Anwesenden bzw. vertretenen Anteile getroffen werden.

Die Gesellschaft hat die Aktionare Uber die Liquidation zu informieren. Diese Mitteilung erfolgt grundsatzlich
brieflich sowie ggf. in der vom anwendbaren Recht der Staaten, in denen die Anteile vertrieben werden,
vorgesehenen Form.

Liquidationserldse, welche bei der Beendigung der Liquidation eines Subfonds nicht an die Aktionare ausbezahlt
werden konnten, werden gemass Artikel 146 des Gesetzes von 2010 bei der Caisse de Consignation in
Luxemburg zugunsten des bzw. der Berechtigten hinterlegt und verfallen nach dreissig (30) Jahren.

Verschmelzung von Subfonds

Der Verwaltungsrat kann ferner, nachdem er im voraus die betreffenden Aktiondre in der gesetzlich
vorgeschriebenen Form unterrichtet hat, einen Subfonds mit einem anderen Subfonds der Gesellschaft oder mit
einem anderen OGAW gemaéss Richtlinie 2009/65/EG oder einem Subfonds desselben verschmelzen.

Eine vom Verwaltungsrat beschlossene Verschmelzung, welche geméass den Bestimmungen von Kapitel 8 des
Gesetzes von 2010 durchzuftihren ist, ist flr die Aktionare des betreffenden Subfonds nach Ablauf einer
dreissigtégigen Frist von der entsprechenden Unterrichtung der betreffenden Aktiondre an bindend. Wéahrend
dieser Frist kénnen die Aktiondre ihre Anteile der Gesellschaft ohne Ricknahmegebihr zuriickgeben, mit
Ausnahme der von der Gesellschaft zuriickbehaltenen Betrage zur Deckung von Kosten in Zusammenhang mit
Desinvestitionen. Die vorgenannte Frist endet funf (5) Bankarbeitstage vor dem fur die Verschmelzung
massgeblichen Bewertungstag.

Eine Verschmelzung eines oder mehrerer Subfonds, infolge derer die SICAV zu existieren aufhdrt, muss von
der Generalversammlung beschlossen werden und vom Notar festgehalten werden. Fir solche Beschlisse ist
kein Quorum erforderlich, und es geniigt die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionére.

Verschmelzung oder Schliessung von Anteilskategorien

Der Verwaltungsrat kann ferner, nachdem er im Voraus die betreffenden Aktiondre unterrichtet hat, eine
Anteilskategorie mit einer anderen Anteilskategorie der Gesellschaft verschmelzen oder schliessen. Eine
Verschmelzung von Anteilskategorien erfolgt auf der Basis des Nettoinventarwertes am fir die Verschmelzung
massgeblichen Bewertungstag und wird vom Wirtschaftsprufer der Gesellschaft bestétigt.
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UMTAUSCH DER ANTEILE

Jeder Aktiondr kann grundsatzlich den ganzlichen oder teilweisen Umtausch seiner Anteile in Anteile eines
anderen Subfonds an einem fur beide Subfonds geltenden Bewertungstag sowie innerhalb eines Subfonds von
Anteilen einer Anteilskategorie in Anteile einer anderen Anteilskategorie beantragen, gemass der
nachstehenden Umtauschformel und nach den Grundséatzen, wie sie vom Verwaltungsrat fir jeden Subfonds
festgelegt worden sind.

Der Verwaltungsrat kann fur jeden Subfonds und fur jede Anteilskategorie diese Umtauschméglichkeiten naher
bestimmen durch Erlass von Einschrdnkungen und Begrenzungen mit Bezug auf die Frequenz von
Umwandlungsantragen, die in Frage kommenden Subfonds und die Erhebung einer allfélligen Umtauschgebdihr,
die im jeweiligen Besonderen Teil unter ,Umtausch von Anteilen“ ndher dargelegt werden.

Anteile kdnnen an jedem Bewertungstag umgetauscht werden und zwar zu dem an diesem Tag glltigen
Ausgabepreis, vorausgesetzt, dass der Umtauschantrag spatestens um 15:00 Uhr Luxemburger Zeit (cut-off
Zeit) am Tage vor dem Bewertungstag (sofern im Besonderen Teil nichts Abweichendes geregelt ist) bei der
SSB-LUX eingeht. Es gelten auch betreffend Umtausch der Anteile die Bestimmungen betreffend cut-off Zeit
und Forward-Pricing (vgl. dazu die Kapitel ,Ausgabe der Anteile“ und ,Ricknahme der Anteile).

Ein Antrag ist entweder direkt an die Gesellschaft, an die SSB-LUX oder an eine der Vertriebsstellen zu richten.
Der Antrag muss folgende Informationen enthalten: Die Anzahl der Anteile des umzutauschenden Subfonds
bzw. der umzutauschenden Anteilskategorie und der gewiinschten neuen Subfonds bzw. Anteilskategorie sowie
das Wertverhdltnis, nach dem die Anteile in jedem Subfonds bzw. in jeder Anteilskategorie verteilt werden
sollen, sofern mehr als ein/e neue/r gewlinschte/r Subfonds bzw. Anteilskategorie vorgesehen ist.

Die Gesellschaft berechnet die Anzahl der Anteile, in die der Aktionar seinen Bestand umwandeln mochte, nach
der folgenden Formel:

[(BXxC)—E]xF

A =
D

wobei:

A = Anzahl der auszugebenden Anteile des/der neuen Subfonds bzw. Anteilskategorie;

B = Anzahl der Anteile des/der urspriinglich gehaltenen Subfonds bzw. Anteilskategorie;

C = Rucknahmepreis je Anteil des/der urspriinglich gehaltenen Subfonds bzw. Anteilskategorie,
abzuglich eventueller Verdusserungskosten;

D = Ausgabepreis je Anteil des/der neuen Subfonds bzw. Anteilskategorie, abziglich
Wiederanlagekosten;

E = eventuell erhobene Umtauschgebihr (max. 2% des Nettoinventarwertes), wobei vergleichbare
Umtauschgesuche an einem solchen Tag mit derselben Umtauschgebiihr belastet werden;

F = Wechselkurs; haben alte und neue/r Subfonds bzw. Anteilskategorie die gleiche Wéahrung, betragt

der Wechselkurs 1.

Eine eventuell erhobene Umtauschgebiihr geht zugunsten der betreffenden Vertriebsstelle.

AUSSCHUTTUNGEN

Der Verwaltungsrat schlagt der Generalversammlung der Aktionédre fur die Ausschittungsanteile der Subfonds
eine jahrliche angemessene Ausschittung (Dividende) vor, wobei das Mindestkapital der Gesellschaft nicht
unterschritten werden darf. Der Verwaltungsrat kann mit der gleichen Einschrankung Zwischendividenden
festlegen. Bei Thesaurierungsanteilen werden keine Ausschittungen vorgenommen, sondern die den
Thesaurierungsanteilen zugeordneten Werte bleiben zugunsten ihrer Aktionére reinvestiert.
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Die festgelegten Dividenden werden auf www.funds.gam.com sowie ggf. in anderen von der Gesellschaft von
Zeit zu Zeit bestimmten Medien verdffentlicht.

Die Ausschittungen erfolgen grundsatzlich innerhalb eines Monats nach der Festlegung der Dividende in der
Wahrung des jeweiligen Subfonds bzw. in der Wahrung der jeweiligen Anteilskategorie. Ein Aktionar kann
beantragen, dass seine Dividenden auch in einer anderen von der Verwaltungsgesellschaft eréffneten Wahrung
bezahlt werden zu den dann geltenden Wechselkursen und auf Kosten des Aktionars. Dividenden auf
ausschittende Anteile werden an die im Namensanteilsregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionare
bezahlt.

Anspriiche aus Ausschittungen, die nicht innerhalb von funf (5) Jahren geltend gemacht werden, verjahren und
fallen an die entsprechenden Subfonds zuriick.

BESTIMMUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Der Nettoinventarwert eines Subfonds sowie der Nettoinventarwert der innerhalb des Subfonds ausgegebenen
Anteilskategorien wird in der betreffenden Wé&hrung an jedem Bewertungstag - wie nachfolgend definiert -
bestimmt, ausser in den im Kapitel ,Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes, der Ausgabe, der
Ricknahme und des Umtausches der Anteile® beschriebenen Fallen einer Aussetzung. Bewertungstag fiir jeden
Subfonds ist, sofern im Besonderen Teil beziiglich eines bestimmten Subfonds nichts anderes vorgesehen ist,
jeder Bankarbeitstag in Luxemburg, welcher zugleich kein gewéhnlicher Feiertag fur die Bérsen oder anderen
Markte ist, die fir einen wesentlichen Teil des Nettoinventarwerts des entsprechenden Subfonds die
Bewertungsgrundlage darstellen, wie von der Gesellschaft bestimmt. Der gesamte auf einen Subfonds
entfallende Nettoinventarwert reprasentiert dabei den Marktwert der in diesem enthaltenen Vermdgenswerte
(,Vermogen des Subfonds®) abzliglich der Verbindlichkeiten. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer
Anteilskategorie eines Subfonds ergibt sich dadurch, dass die Summe aller dieser Kategorie zugeordneten
Vermdgenswerte, abzlglich der dieser Kategorie zugeordneten Verbindlichkeiten, durch alle ausstehenden
Anteile derselben Kategorie des betreffenden Subfonds dividiert wird. Die Nettoinventarwerte der Subfonds
werden in Ubereinstimmung mit den in der Satzung niedergelegten und den vom Verwaltungsrat erlassenen
Bewertungsvorschriften und -richtlinien (,Bewertungsvorschriften“) bewertet.

Wertpapiere, in welchen ein Subfonds investiert ist, die an einer Boérse amtlich oder an einem anderen
geregelten Markt notiert sind, werden zum letzten verfigbaren Kurs an dem Hauptmarkt bewertet, an dem diese
Wertpapiere mit einem vom Verwaltungsrat akzeptierten Kursfeststellungsverfahren gehandelt wurden.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen zugelassenen Vermdgenswerte
(einschliesslich Wertpapiere, die nicht an einer Borse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt
werden), werden zu ihrem wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der nach Treu und Glauben durch den
bzw. unter der Aufsicht des Verwaltungsrates bestimmt wird.

Alle nicht auf die Wahrung des betreffenden Subfonds lautenden Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten
werden zu dem am Bewertungszeitpunkt zu bestimmenden Wechselkurs umgerechnet.

Der zu bestimmende Nettoinventarwert je Anteil eines Subfonds gilt als endgultig, wenn er vom Verwaltungsrat
oder einem autorisierten Mitglied des Verwaltungsrates bzw. einem autorisierten Vertreter des Verwaltungsrates
bestatigt wird, ausser im Falle eines offenkundigen Irrtums.

Die Gesellschaft muss in ihre Jahresabschliisse einen gepriiften konsolidierten Abschluss aller Subfonds in
Schweizer Franken einbeziehen.

Sollte nach Meinung des Verwaltungsrates aufgrund bestimmter Umstdnde die Bestimmung des
Nettoinventarwertes eines Subfonds in der jeweiligen Wahrung entweder nicht verniinftig mdglich oder fur die
Aktionare der Gesellschaft nachteilig sein, kann die Bestimmung des Nettoinventarwertes, des Ausgabepreises
und des Ricknahmepreises voriibergehend in einer anderen Wahrung vorgenommen werden.

Die Bewertung der in den einzelnen Subfonds eingesetzten derivativen Finanzinstrumente und strukturierten
Produkte erfolgt auf regelméassiger Basis nach dem Prinzip mark-to-market, das heisst zum jeweils letzten
verfugbaren Preis.
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AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES, DER AUSGABE, DER
RUCKNAHME UND DES UMTAUSCHES DER ANTEILE

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes jedes Subfonds sowie die Ausgabe, die
Rucknahme und den Umtausch von Anteilen eines Subfonds zeitweilig aussetzen:

a) wenn eine oder mehrere Borsen oder andere Markte, die fir einen wesentlichen Teil des
Nettoinventarwertes die Bewertungsgrundlagen darstellen, (ausser an gewdhnlichen Feiertagen)
geschlossen sind oder der Handel ausgesetzt wird;

b) wenn es nach Ansicht des Verwaltungsrats aufgrund besonderer Umstdnde unmdéglich ist,
Vermdgenswerte zu verkaufen oder zu bewerten;

c) wenn die normalerweise zur Kursbestimmung eines Wertpapiers dieses Subfonds eingesetzte
Kommunikationstechnik zusammengebrochen oder nur bedingt einsatzfahig ist;

d) wenn die Uberweisung von Geldern zum Kauf oder zur Verdusserung von Kapitalanlagen der
Gesellschaft unmoglich ist;

e) wenn aufgrund nicht vorhersehbarer Umstande umfangreiche Riicknahmeantrage eingegangen sind und
dadurch die Interessen der im Subfonds verbleibenden Anteilseigner nach Ansicht des Verwaltungsrats
gefahrdet sind;

f) Im Falle einer Verschmelzung eines Subfonds mit einem anderen Subfonds oder mit einem anderen OGA
(oder einem Subfonds eines solchen), sofern die zum Zweck des Schutzes der Aktiondre gerechtfertigt
erscheint; oder

Q) im Fall einer Entscheidung, die Gesellschaft zu liquidieren: am oder nach dem Tag der Veroffentlichung
der ersten Einberufung einer Generalversammlung der Aktiondre zu diesem Zweck.

Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft die Ausgabe und den Umtausch von Anteilen
unverziglich einzustellen hat, sobald ein die Liquidation zur Folge habendes Ereignis eintritt oder die CSSF dies
anordnet. Aktionare, die ihre Anteile zur Riicknahme oder zum Umtausch angeboten haben, werden innerhalb
von sieben (7) Tagen schriftlich tUber die Aussetzung sowie unverzuglich tber die Beendigung derselben
unterrichtet.

GEBUHREN UND KOSTEN
Pauschal-Gebihr bzw. Verwaltungsgebihr

Fir die Tatigkeit der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Hauptverwaltungsstelle, der Hauptzahistelle,
der Domizilierungsstelle, der Namensregister- und Umschreibungsstelle, der Anlageverwalter bzw.
Anlageberater, der Zahlstellen, Vertreter und Vertriebsstellen (sofern anwendbar) sowie flr weitere Beratungs-
und Unterstitzungstatigkeiten wird auf Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds zu dessen
Lasten eine jahrliche allgemeine maximale Gebuhr (,Pauschal-Geblhr*) erhoben.

Alternativ zur im Absatz oben beschriebenen Pauschal-Gebihr kann jeder Besondere Teil dieses Prospekts
vorsehen, dass auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zu dessen Lasten eine jahrliche
maximale Gebihr fiir die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie fir damit
verbundene Verwaltungs- und ggf. Vertriebsleistungen erhoben wird (,Verwaltungsgebuhr®). Im Falle der
Verwaltungsgebiihr  erfolgt die Entschadigung der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der
Hauptverwaltungs-, Hauptzahl-, Domizilierungs-, Namensregister- und Umschreibungsstelle separat und betragt
maximal 0,30% p.a. (,Dienstleistungsgebihr®). Sofern dies in einem Besonderen Teil ausdriicklich
vorgesehen ist, kann die Dienstleitungsgebihr maximal 0,50% p.a. betragen. Der Besondere Teil kann fiir die
Dienstleistungsgebiihr einen Mindestbetrag vorsehen, fir den Fall, dass der genannte Prozentsatz die effektiven
Verwaltungskosten nicht abdeckt.

Die Hohe der Pauschal-Gebiihr bzw. der Verwaltungsgebdihr ist fir jeden Subfonds im jeweiligen Besonderen
Teil unter ,Gebihren und Kosten“ angegeben. Die Gebihr wird an jedem Bewertungstag berechnet und ist
monatlich im Nachhinein zahlbar.
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Nebenkosten

Die Gesellschaft zahlt ferner Kosten, die sich aus dem Geschéaftsbetrieb der Gesellschaft ergeben. Hierunter
fallen unter anderem die nachfolgenden Kosten:

Kosten fiir die operative Filhrung und Uberwachung der Geschéftstatigkeit der Gesellschaft, fiir Steuern,
Steuerdienstleistungen, Kosten fiir Rechts- und Wirtschaftsprifungsdienste, Jahres- und Halbjahresberichte
und Prospekte, Publikationskosten fiir die Einberufung der Generalversammlung sowie fiir die Zahlung der
Ausschittungen, Registrierungsgebihren und andere Kosten wegen oder in Zusammenhang mit der
Berichterstattung an Aufsichtsbehérden in den verschiedenen Vertriebslandern, Vertriebsunterstiitzung,
Zahlstellen und Vertreter, SSB-LUX (sofern in der oben erwahnten Gebihr gemass den Bestimmungen im
jeweiligen Besonderen Teil nicht bereits enthalten), Gebuhren und Auslagen des Verwaltungsrates der
Gesellschaft, Versicherungspramien, Zinsen, Bérsenzulassungs- und Brokergebihren [sowie, ab 1. Januar
2019, fir Research-Dienstleistungen einschliesslich der gesonderten Abflihrung einer Analysegebiihr aus
Mitteln der Gesellschaft an den Anlageverwalter auf das unten unter “Anreize” aufgefiihrte Research Payment
Account (,RPA®)], Kauf und Verkauf von Wertpapieren, staatliche Abgaben, Lizenzgebiihren, Erstattung von
Auslagen an die Depotbank und alle anderen Vertragspartner der Gesellschaft sowie Kosten fiir die
Verdffentlichung des Nettoinventarwertes je Anteil und der Anteilspreise. Betreffen solche Auslagen und Kosten
alle Subfonds gleichmassig, so wird jedem Subfonds ein seinem Volumenanteil am Gesamtvermdgen der
Gesellschaft entsprechender Kostenanteil belastet. Wo Auslagen und Kosten nur einen oder einzelne Subfonds
betreffen, werden diese dem oder den Subfonds vollumfénglich belastet. Marketing- und
Werbungsaufwendungen dirfen nur im Einzelfall durch Beschluss des Verwaltungsrates belastet werden.

Anlagen in Zielfonds

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW (Zielfonds)
investieren kénnen, konnen sowohl Gebilihren auf der Ebene der Zielfonds als auch auf der Ebene des
investierenden Subfonds anfallen. Erwirbt ein Subfonds Anteile von Zielfonds, die von der
Verwaltungsgesellschaft mittelbar oder unmittelbar selbst oder durch eine Gesellschaft, mit der sie durch eine
gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung
verbunden ist, verwaltet werden (,verbundene Zielfonds®), so darf im Umfang von solchen Anlagen keine
Ausgabe- oder Riicknahmekommissionen bei der Zeichnung bzw. Rickgabe dieser Anteile belastet werden.

Performance Fee

Fir Subfonds mit qualifiziertem Verwaltungsaufwand kann eine zusatzliche, dem Anlageberater bzw.
Anlageverwalter zu bezahlende, performanceorientierte Gebihr (,Performance Fee*) vorgesehen werden, wie
gof. fur die betroffenen Subfonds im Besonderen Teil definiert. Die Performance Fee berechnet sich auf der
Performance pro Anteil und wird nach einem Prozentsatz desjenigen Teils des realisierten Gewinns bemessen,
der uber einem vordefinierten Benchmark (Hurdle Rate) und/oder Uber der sog. High Water Mark fur diese
Anteile liegt, wie jeweils fur die betroffenen Subfonds im Besonderen Teil definiert.

Aufsetzungskosten

Alle Gebuhren, Kosten und Ausgaben, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden zunachst mit den
Ertragen und danach mit dem Kapital verrechnet. Die Kosten und Ausgaben fir die Organisation sowie die
Registrierung der Gesellschaft als ein OGAW in Luxemburg, die EUR 100’000 nicht uberstiegen, wurden von
der Gesellschaft getragen und werden in gleichen Betrdgen uber einen Zeitraum von funf (5) Jahren vom Datum
ihrer Entstehung abgeschrieben. Die Kosten fur die Aufnahme, Aktivierung und Registrierung eines zusatzlichen
Subfonds werden von der Gesellschaft diesem Subfonds belastet und in gleichen Betrégen tber einen Zeitraum
von funf (5) Jahren vom Datum der Aktivierung dieses Subfonds abgeschrieben.

Anreize

Die Verwaltungsgesellschaft, einzelne ihrer Mitarbeiter oder externe Dienstleister kénnen unter Umsténden
monetére oder nicht-monetére Vorteile erhalten oder gewahren.

Erhaltene monetére (Gebuhren, Provisionen) oder nicht-monetére Vorteile kommen vorbehéltlich nachfolgender
Ausnahmen grundsétzlich dem Fondsvermégen zugute.

Die Ausfuhrung von Transaktionen fir die Portfolios der Subfonds erfolgt Uber Broker, welche fir ihre
Dienstleistungen zu Lasten der Gesellschaft entschadigt werden. In diesem Zusammenhang kénnen Broker
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zusatzlich Research-Dienstleistungen (z.B. Anlageanalysen) erbringen. Soweit solche zusatzlichen Research-
Dienstleistungen von Brokern entschadigt werden sollen, missen diese entweder von der
Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Anlageverwalter aus eigenen Mitteln bezahlt werden oder Uber ein separates
Konto, einen sogenannten Research Payment Account (,RPA®) entschadigt werden. Einem solchen RPA liegt
ein unabhangig vom Volumen der Transaktionen festgesetztes Research-Budget zugrunde. Die Entschadigung
von Research-Dienstleistungen Uber ein RPA setzt voraus, dass zwischen der Verwaltungsgesellschaft bzw.
dem Anlageverwalter und dem entsprechenden Broker ein sog. Research Charge Collection Agreement
(“RCCA”") oder eine Gebuhrenteilungsvereinbarung besteht.

Geringfiigige nicht-monetare Vorteile sind von der vorgenannten Regelung ausgenommen, u.a. Schriftmaterial
von einem Emittenten oder potenziellen Emittenten, nichtwesentliches Material oder nichtwesentliche
Dienstleistungen in Form von kurzfristigen Marktkommentare etc.

Die wesentlichen Bestimmungen der relevanten Vereinbarungen tber Gebuhren, Provisionen und/oder nicht in
Geldform angebotene oder gewahrte Zuwendungen sind in zusammengefasster Form am Sitz der Gesellschaft
offengelegt. Einzelheiten sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

BESTEUERUNG

Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Gesetz und den Usanzen, die zur Zeit im Grossherzogtum
Luxemburg angewandt werden und Anderungen unterworfen sind.

23.1. DIE GESELLSCHAFT
Luxemburg

Die Gesellschaft unterliegt der Luxemburger Steuerhoheit. Nach Luxemburger Gesetz und géangiger Praxis
unterliegt die Gesellschaft keiner Einkommenssteuer und auch keiner Steuer auf Kapitalgewinne in Bezug auf
realisierte oder unrealisierte Bewertungsgewinne. Ebenso wenig unterliegen von der Gesellschaft getatigte
Ausschittungen derzeit der luxemburgischen Quellensteuer. Fir die Ausgabe von Anteilen fallen in Luxemburg
keine Steuern an.

Die Gesellschaft unterliegt einer Steuer von jahrlich 0,05% des jeweils am Quartalsende ausgewiesenen
Nettoinventarwertes, welche vierteljahrlich zu entrichten ist. Insoweit jedoch Teile des Gesellschaftsvermdgens
in andere Luxemburger OGAW und/oder OGA investiert sind, welche besteuert werden, werden diese Teile in
der Gesellschaft nicht besteuert.

Der Nettoinventarwert, welcher einer Anteilskategorie fir ,institutionelle Anleger” im Sinne der Luxemburger
Steuergesetzgebung entspricht, wie gegebenenfalls in den entsprechenden Besonderen Teilen beschrieben,
wird mit einer reduzierten Steuer von 0,01% p.a. belastet, auf der Grundlage der Einordnung durch die
Gesellschaft der Aktionare dieser Anteilskategorie als institutionelle Anleger im Sinne der Steuergesetzgebung.
Diese Einordnung beruht auf dem Verstandnis der Gesellschaft der derzeitigen Rechtslage, welche auch mit
riickwirkender Wirkung Anderungen unterworfen sein kann, was auch riickwirkend zu einer Belastung mit der
Steuer von 0,05% fuhren kann.

Allgemein

Kapitalgewinne und Ertrdge aus Dividenden, Zinsen und Zinszahlungen, die die Gesellschaft aus ihren Anlagen
in anderen Landern erzielt, kénnen dort jeweils einer nicht rickerstattbaren Quellen- oder Kapitalgewinnsteuer
in unterschiedlichen H6hen unterliegen. Es ist der Gesellschaft haufig nicht méglich, von Steuervergiinstigungen
aufgrund bestehender Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und diesen Landern bzw. aufgrund
lokaler Bestimmungen zu profitieren. Sollte sich diese Situation in der Zukunft &ndern und ein niedrigerer
Steuersatz zu Steuererstattungen an die Gesellschaft fuhren, wird der Nettoinventarwert der betroffenen
Subfonds zum urspringlichen Steuerabzugszeitpunkt nicht neu berechnet; die Ruckzahlungen werden
stattdessen indirekt anteilmassig auf die zum Zeitpunkt der Erstattung bestehenden Anteilsinhaber aufgeteilt.
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23.2. DER AKTIONAR
Luxemburg

Nach Luxemburger Gesetz und gangiger Praxis unterliegen Aktionare in Luxemburg keiner Kapitalgewinn-
Einkommens-, Schenkungs-, Erbschafts- oder sonstigen Steuer (ausgenommen sind Anleger, die in Luxemburg
ansassig oder wohnhaft sind oder ihren stéandigen Sitz haben sowie ehemalige Bewohner Luxembourgs, falls
sie mehr als 10% der Anteile der Gesellschaft halten).

Automatischer Austausch von Finanzinformationen im Bereich der Besteuerung

Zahlreiche Lander, einschliesslich Luxemburg und die Schweiz, haben bereits Abkommen uber den
automatischen Informationsaustausch (Automatic Exchange of Information, AEOI) in Steuerangelegenheiten
abgeschlossen oder erwagen deren Abschluss. Dazu wurde ein Reporting Standard im Rahmen der OECD
abgestimmt. Dieser sogenannte Common Reporting Standard (CRS) bildet das Rahmenwerk fiir den
zwischenstaatlichen Austausch von Finanzinformationen im Bereich der Besteuerung.

CRS verpflichtet Finanzinstitute zur Sammlung und ggf. Meldung von Informationen ber Finanzvermégen,
welches fiir Steuerpflichtige aus am Informationsaustausch teilnehmenden Landern und Gebieten
grenziberschreitend verwahrt oder verwaltet wird. Diese Informationen werden zwischen den
Steuerverwaltungen der teilnehmenden Staaten ausgetauscht.

Die Mitgliedslander der Europdischen Union haben durch die Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9.
Dezember 2014 zur Anderung der Richtlinie 2011/16/EU beziiglich der Verpflichtung zum automatischen
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung beschlossen den AEOI bzw. CRS innerhalb der EU
umzusetzen.

Luxemburg hat die Richtlinie 2014/107/EU mit dem Gesetz vom 18. Dezember 2015 beziglich automatischen
Austauschs von Informationen Uber Finanzkonten umgesetzt sowie durch weitere Vorschriften konkretisiert
(,Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz“) Demgemass sammeln betroffene Luxemburger Finanzinstitute
ab 2016 bestimmte Informationen in Bezug auf Inhaber von Finanzkonten (sowie ggf. in Bezug auf
beherrschende Personen von Kontoinhabern) und werden diese Informationen in Bezug auf die meldepflichtige
Konten erstmals in 2017 an luxemburgische Steuerbehérden melden. Diese Meldungen werden von den
luxemburgischen Steuerbehdrden an bestimmte ausl&ndische Steuerbehdrden, insbesondere auch innerhalb
der EU, Ubermittelt.

Nach Beurteilung des  Verwaltungsrates  unterliegt die  Gesellschaft dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz in Luxemburg. Die Gesellschaft wurde als meldendes Finanzinstitut
(Investmentunternehmen) geméss Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz klassifiziert. Demgemass
sammelt sowie ggf. meldet die Gesellschaft Informationen in Bezug auf Kontoinhaber nach den oben
dargestellten Grundsatzen.

Die Gesellschaft behélt sich das Recht vor, Antrage zur Zeichnung von Anteilen zuriickzuweisen bzw. Anteile
zwangsweise zuruckzukaufen, wenn die von einem Antragsteller bzw. Anleger tbermittelten Informationen nicht
den Anforderungen der Richtlinie 2014/107/EU bzw. dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
entsprechen.  Zur  Erfullung ihrer Verpflichtungen in Luxemburg unter dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz  bzw. der Richtlinie 2014/107/EU  kdnnen die Gesellschaft, die
Verwaltungsgesellschaft oder die Nominees ferner Zusatzinformationen von den Anlegern verlangen, um, je
nach Sachverhalt, ihren steuerlichen Identifikations- und ggf. Meldeverpflichtungen nachzukommen.

Antragsteller bzw. Anleger werden auf die Pflicht des Gesellschaft zur Weitergabe von Informationen uber
meldepflichtige Konten und deren Inhabern sowie ggf. von beherrschenden Personen an die luxemburgischen
Steuerbehérden hingewiesen, die diese Informationen, je nach Sachverhalt, an bestimmte Steuerbehérden in
andere Lander Ubermitteln, mit denen ein Abkommen Ulber den automatischen Informationsaustausch in
Steuerangelegenheiten abgeschlossen wurde.

Der Umfang und die Anwendung des AEOI bzw. CRS kénnen von Land zu Land variieren und Anderungen
unterworfen sein. Es obliegt den Anlegern, sich uber die steuerlichen und anderen Konsequenzen
(einschliesslich des steuerlichen Informationsaustausches) beraten zu lassen, welche der Erwerb, der Besitz,
die Riickgabe (Riicknahme), der Umtausch, die Ubertragung von Anteilen sowie Ausschiittungen haben
kénnen, einschliesslich der eventuellen Kapitalverkehrskontrollvorschriften.
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23.3. FOREIGN ACCOUNT TAx CoMPLIANCE AcT (“FATCA”) DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (“USA”)

Die USA haben FATCA eingefiihrt, um gewisse Informationen Uber auslandische Finanzkonten und Anlagen
von gewissen in den USA steuerpflichtigen Personen zu erhalten.

Im Hinblick auf die Umsetzung von FATCA in Luxemburg erfolgte am 28 Marz 2014 die Unterzeichnung des
zwischenstaatlichen Abkommens nach dem sog. Model 1 zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg und den
USA (,Lux IGA®), das gemass Abkommensbestimmungen in luxemburgisches Recht durch das Gesetz vom 24.
Juli 2015 umgesetzt wurde (,Lux IGA Vorschriften®). Unter dem Lux IGA wird ein in Luxemburg anséassiges
Finanzinstitut (,Lux FI*) verpflichtet die Lux IGA Vorschriften zu befolgen, statt direkt den Bestimmungen des
US-Finanzministeriums in Bezug auf die FATCA-Regulierung zu unterstehen. Lux Fls, welche die
Anforderungen der Lux IGA Vorschriften erfiillen, gelten als FATCA-konform und demzufolge unterliegen sie
nicht der Quellenbesteuerung aufgrund von FATCA (,FATCA Quellenbesteuerung®), sofern sie ihren FATCA-
Status dem Abzugsverpflichteten gegenliber richtig bescheinigen.

Nach Beurteilung des Verwaltungsrats ist die Gesellschaft ein Lux Fl, das den Anforderungen der Lux IGA
Vorschriften unterliegt. Die Gesellschaft und ihre Subfonds wurden als ,Sponsored Investment Entities, gemass
Lux IGA klassifiziert. Unter dem Lux IGA gelten Sponsored Investment Entities als FATCA- konform und sind als
nicht-meldendes Lux FI ausgewiesen.

Fur Sponsoringzwecke unter dem Lux IGA hat die Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft als Sponsoring
Entity ernannt, welche in dieser Funktion die FATCA-Registrierung auf der Internetseite der US-Steuerbehérde
(Internal Revenue Service - “IRS”) durchfihrt und sich verpflichtet hat die Identifikation der Investoren, einen
etwaigen Quellensteuerabzug und FATCA bezogene Meldungen im Auftrag der Gesellschaft durchzufiihren
(,Sponsoring Entity Service").

Wie im Lux IGA bestimmt, verbleibt die schlussendliche Verantwortung furr die Einhaltung der Verpflichtungen
nach den Lux IGA Vorschriften bei der Gesellschaft, ungeachtet der Ernennung der Verwaltungsgesellschaft als
Sponsoring Entity der Gesellschaft.

Bei der Ausfuhrung lhrer Tatigkeiten als Sponsoring Entity, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt
Leistungen und Dienste von externen Auftragnehmern in Anspruch zu nehmen, einschliesslich von der
Namensregister- und Umschreibungsstelle der Gesellschaft.

Nach den Lux IGA Vorschriften, ist die Verwaltungsgesellschaft gegenuber der luxemburgischen Steuerbehdrde
zur Meldung von bestimmten direkten und ggf. indirekten Beteiligungen bestimmter US-amerikanische
Investoren an der Gesellschaft sowie hierauf bezogener Zahlungen ab dem 1. Juli 2014 verpflichtet, sowie
gleichfalls zur Meldung von solchen Investoren, welche die FATCA-Bestimmungen oder jeweils anwendbare
zwischenstaatliche Abkommen nicht erfullen. Diese Meldungen werden geméass dem Lux IGA von der
luxemburgischen Steuerbehdrde an den IRS Ubermittelt.

Investoren, die ihre Anlagen nicht direkt als Aktionare bei der Gesellschaft (d.h. rechtlicher Anteilinhaber) halten,
sondern uber einen oder mehrere Intermediare, einschliesslich aber nicht beschrankt auf Vertriebsstellen,
Plattformen, Depotbanken und andere Finanzintermedidre ("Nominee"), sollten sich bei diesen Nominees uber
deren FATCA-Konformitéat erkundigen, um FATCA-bezogene Meldungen und/ oder eine mdégliche
Quellenbesteuerung zu vermeiden.

Zur Erfullung ihrer Verpflichtungen unter FATCA oder unter einem anwendbaren zwischenstaatlichen
Abkommen mit den USA, konnen die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft oder die Nominees
Zusatzinformationen von den Investoren verlangen, um beispielsweise, je nach Sachverhalt, FATCA-bezogenen
Meldungen und / oder einer mdglichen Abzugsverpflichtung entweder nachzukommen oder von diesen Abstand
zu nehmen.

Die Gesellschaft behélt sich das Recht vor, Antrage zur Zeichnung von Anteilen zurlickzuweisen bzw. Anteile
zwangsweise zurtickzukaufen, wenn die von einem Antragsteller bzw. Anleger Ubermittelten Informationen nicht
den Anforderungen der Gesellschaft zur Erfiillung ihrer Verpflichtung unter dem Lux IGA bzw. den Lux IGA
Vorschriften entsprechen.

Der Umfang und die Anwendung der FATCA Quellenbesteuerung und der Meldeplichten unter den FATCA-
Bestimmungen und den jeweils anwendbaren zwischenstaatlichen Abkommen kénnen von Land zu Land
variieren und nach einer Uberpriifung durch die USA, Luxemburg oder anderer Lander, Anderungen unterworfen
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24,

25.

26.

sein. Investoren wird empfohlen, sich bei ihren Steuer- oder Rechtsberatern Uber ihre individuelle steuerliche
Situation infolge der Anwendung von FATCA Bestimmungen zu informieren.

GENERALVERSAMMLUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Die jahrliche Generalversammlung der Aktionare der Gesellschaft findet jeweils am 20. Oktober um 9:30 Uhr in
Luxemburg statt. Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, findet die Generalversammlung am
darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt. Andere, ausserordentliche Generalversammlungen der
Gesellschaft oder Versammlungen einzelner Subfonds bzw. von deren Anteilskategorien kdnnen zusatzlich
abgehalten werden. Die Einladungen zur Generalversammlung und anderen Versammlungen erfolgen in
Ubereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht und der derzeit aktuellen Satzung. Die Einladungen
enthalten Informationen ({ber den Ort und den Zeitpunkt der Generalversammlung, uber die
Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung, sowie — wenn erforderlich — das Quorum und die fur Beschlisse
erforderlichen Mehrheiten.

Die Einladung kann ausserdem vorsehen, dass die Beschlussfahigkeit und Mehrheitserfordernisse festgestellt
werden auf Grundlage der Anteile, welche am funften Tag, der der Generalversammlung vorausgeht, um 24 Uhr
(Luxemburger Zeit) ausgegeben und im Umlauf sind. Die Rechte eines Aktiondrs zur Teilnahme und
Abstimmung bei einer Generalversammlung richten sich ebenfalls nach seinem Anteilsbesitz zu diesem
Zeitpunkt.

Das Geschéftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres.

Der jahrliche Rechenschaftsbericht, der den gepriften konsolidierten Jahresabschluss der Gesellschaft bzw. der
Subfonds enthalt, ist spatestens fiinfzehn (15) Tage vor der jahrlichen Generalversammlung am Sitz der
Gesellschaft erhaltlich. Ungeprifte Halbjahresberichte liegen dort binnen zwei (2) Monaten nach dem
betreffenden Halbjahresenddatum vor. Exemplare dieser Berichte sind jeweils bei den nationalen Vertretern
sowie bei der SSB-LUX erhaltlich.

Neben den jahrlichen Rechenschaftsberichten und den Halbjahresberichten, welche sich auf alle Subfonds
beziehen, kdnnen auch fir einzelne Subfonds gesonderte jahrliche Rechenschaftsberichte und
Halbjahresberichte erstellt werden.

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

Samtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gesellschaft, den Aktionaren, der Depotbank, der
Verwaltungsgesellschaft, der Domizilierungs- und Hauptzahl- sowie Hauptverwaltungsstelle, der
Namensregister- und Umschreibungsstelle, den Anlageberatern bzw. Anlageverwaltern, den nationalen
Vertretern und den Vertriebsstellen sind der zustédndigen Gerichtsbarkeit des Grossherzogtums Luxemburg
unterworfen. Es findet jeweils Luxemburger Recht Anwendung. Die vorgenannten Gesellschaften kdnnen sich
jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Aktiondren aus anderen Landern dem Gerichtsstand jener
Lander unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.

VERGUTUNGSPOLITIK

In Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG, die durch die Richtlinie 2014/91/EU (zusammen die ,0GAW
Richtlinie“) geandert wurde, hat die Verwaltungsgesellschaft eine Vergitungspolitik implementiert, die den in
Artikel 14 (b) der OGAW Richtlinie festgelegten Grundsatzen entspricht. Diese Vergitungspolitik ist mit einem
soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem forderlich. Sie konzentriert sich auf die
Kontrolle der Risikobereitschaft von Geschéftsleitung, Risikotrager, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und
Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergiitung auf derselben Einkommensstufe befinden wie
Geschéftsleiter, sowie Risikotrager, deren Tatigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der
Gesellschaft und der Subfonds haben.
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27.

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Einklang mit den jeweils geltenden Bestimmungen der OGAW Richtlinie und
der ESMA Leitlinien und unter Wahrung der Verhaltnismassigkeit entsprechend ihrer Grésse und derjenigen der
Gesellschaft, ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs und der Komplexitat ihrer
Geschéftstatigkeiten eine Vergitungspolitik und -praxis festgelegt.

Fir Unternehmen, an die gemass Artikel 13 der OGAW Richtlinie Vermdgensverwaltungstatigkeiten delegiert
wurden, gelten ebenfalls die Vergitungsanforderungen der anwendbaren ESMA Leitlinien, es sei denn, sie und
ihre relevanten Mitarbeiter unterstehen regulatorischen Vergiltungsanforderungen, welche genauso wirksam
sind wie diejenigen der geltenden ESMA Leitlinien.

Dieses Vergitungssystem ist in einer Vergitungspolitik niedergelegt, die unter anderem folgende
Anforderungen erfillt:

a) Die Vergitungspolitik entspricht den Grundsatzen eines soliden und effektiven Risikomanagements und
tréagt zu einem solchen bei, schafft jedoch keinen Anreiz zu einer ibermassigen Risikobereitschaft.

b) Die Vergiitungspolitik steht in Einklang mit der Geschéftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der
GAM-Gruppe (einschliesslich der Verwaltungsgesellschaft und der OGAW, die sie verwaltet, sowie der
Anleger in diese OGAW) und beinhaltet Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

c) Die Leistungsbeurteilung erfolgt im Kontext eines mehrjahrigen Bewertungsrahmens.

d) Feste und variable Komponenten der Gesamtverglitung werden in angemessener Weise aufeinander
abgestimmt und die feste Vergitungskomponente macht einen ausreichend hohen Anteil der
Gesamtvergltung aus, um die Ausibung einer vollstdndig flexiblen Politik im Hinblick auf variable
Vergiitungskomponenten zu ermdéglichen, die auch die Maoglichkeit vorsieht, keine variablen
Vergiitungskomponente zu zahlen.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergutungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter
www.funds.gam.com verdffentlicht. Hierzu z&hlen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden fir
Vergiitungen und sonstigen Zuwendungen sowie die Angabe der fur die Zuteilung der Vergiitung und sonstigen
Zuwendungen zustandigen Personen, einschliesslich der Zusammensetzung des Vergultungsausschusses. Auf
Anfrage werden die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfligung
gestellt.

EINSICHT IN DOKUMENTE

Kopien der folgenden Dokumente kdnnen wahrend den normalen Geschéftszeiten an jedem Bankarbeitstag in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg sowie bei den jeweiligen nationalen Vertretern an deren
Geschéftstagen eingesehen werden:

la) die Anlageberater- bzw. Anlageverwaltervertrage, der Fondsverwaltungsvertrag, die Vertrage mit der
Depotbank, der Domizilierungsstelle, der Hauptverwaltungs- und Hauptzahistelle sowie der
Namensregister- und Umschreibungsstelle. Diese Vertrage kdnnen in gegenseitigem Einvernehmen der
Vertragsparteien geandert werden;

1b) die Satzung der Gesellschaft.

Auf Verlangen sind die folgenden Dokumente kostenlos erhaltlich:

2a) die jeweils aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen und der vollstandige Rechtsprospekt;
2b) die letzten Jahres- und Halbjahresberichte.

Die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der vollstindige Rechtsprospekt, die Vergitungspolitik
der Verwaltungsgesellschaft (,Renumeration Policy of GAM (Luxembourg) S.A.) und die Jahres- und
Halbjahresberichte sind ebenfalls auf der Website www.funds.gam.com erhéltlich.

Im Falle von Widersprichen zwischen den erwdhnten Dokumenten in deutscher Sprache und allfalligen
Ubersetzungen gilt die Fassung in deutscher Sprache. Vorbehalten bleiben zwingende anderslautende
Vorschriften betreffend den Vertrieb und Vermarktung von Rechtsordnungen, in welchen Anteile der
Gesellschaft rechtméassig vertrieben worden sind.
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28.

DATENSCHUTZHINWEIS

Interessierte Anleger sollten beachten, dass sie der Gesellschaft durch das Ausfillen eines Antragsformulars
Informationen  bereitstellen, die personenbezogenen Daten im Sinne des luxemburgischen
Datenschutzgese’[zes2 darstellen kdnnen. Diese Daten dienen dem Prozess der Kundenidentifizierung und
Zeichnung, der Verwaltung, der Transferstelle, der statistischen Analyse und der Marktforschung. Sie kommen
ausserdem zur Anwendung, um die geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften einzuhalten,
dienen der Offenlegung gegeniuber der Gesellschaft (ihrer Beauftragten und Vertreter) und werden mit
Zustimmung des Antragstellers auch im Direktmarketing eingesetzt.

Daten kdnnen Dritten offengelegt werden, zum Beispiel:
(&) Regulierungsstellen, Steuerbehérden,

(b) den Beauftragten, Beratern und Dienstleistungsanbietern der Gesellschaft und den ordentlich
bevolimachtigten Vertretern derselben und der Gesellschaft sowie ihren jeweiligen nahestehenden oder
verbundenen Unternehmen unabhéngig vom Standort (auch ausserhalb des EWR, an dem womdéglich
nicht dieselben Datenschutzgesetze wie in Luxemburg gelten) fir die angegebenen Zwecke. Zur
Klarstellung sei gesagt, dass jeder Dienstleistungsanbieter der Gesellschaft (einschliesslich der
Verwaltungsgesellschaft, ihrer Beauftragten und der ordentlich bevollméchtigten Vertreter derselben und
der Gesellschaft sowie ihrer jeweiligen nahestehenden oder verbundenen Unternehmen) die
personenbezogenen Daten oder Informationen Uber die Anleger der Gesellschaft, die sich in seinem
Besitz befinden, mit anderen Dienstleistungsanbietern der Gesellschaft austauschen darf.

Personenbezogene Daten werden fur einen oder mehrere der im Antragsformular angegebenen Zwecke
erhoben, gespeichert, verwendet, offengelegt und verarbeitet.

Die Anleger haben das Recht, eine Kopie der sie betreffenden personenbezogenen Daten im Besitz der
Gesellschaft zu erhalten und die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Ab dem 25. Mai 2018, dem Datum des Inkrafttretens der Datenschutz-Grundverordnung (EU)
2016/679, haben die Anleger unter bestimmten Voraussetzungen auch das Recht auf Vergessenwerden, das
Recht auf Einschrankung der Verarbeitung oder das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Unter
bestimmten eng umschriebenen Umstanden besteht auch ein Recht auf Datenubertragbarkeit. Wenn Anleger in
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einwilligen, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen
werden.

Verordnungen Uber wirtschaftliches Eigentum

Die Gesellschaft kann ferner die Informationen verlangen (auch im Wege gesetzlicher Bekanntmachungen), die
zur Fuhrung des Registers der wirtschaftlichen Eigentimer der Gesellschaft gemass den Verordnungen tber
wirtschaftliches Eigentum erforderlich sind. Es wird darauf hingewiesen, dass ein wirtschaftlicher Eigentimer im
Sinne der Verordnungen uUber wirtschaftliches Eigentum (,wirtschaftlicher Eigentiimer) unter bestimmten
Voraussetzungen verpflichtet ist, die Gesellschaft liber seinen Status als wirtschaftlicher Eigentimer und
etwaige diesbeziigliche Anderungen schriftlich zu informieren, auch wenn er als wirtschaftlicher Eigentimer
ausscheidet.

Antragsteller sollten beachten, dass sich der wirtschaftliche Eigentimer gemdass den Verordnungen uber
wirtschaftliches Eigentum strafbar macht, wenn er (i) die Bedingungen einer Mitteilung Uber wirtschaftliches
Eigentum, die er von der Gesellschaft oder im Namen der Gesellschaft erhalt, nicht erfiillt oder (ii) in Reaktion
auf eine solche Mitteilung im Wesentlichen falsche Angaben macht oder (iii) unter bestimmten Voraussetzungen
seiner Verpflichtung nicht nachkommt, die Gesellschaft Uber seinen Status als wirtschaftlicher Eigentimer und
tiber etwaige diesbeziigliche Anderungen schriftlich zu informieren, oder in Vortauschung der Pflichterfillung im
Wesentlichen falsche Angaben macht.

2 ,Datenschutzgesetze* - das Datenschutzgesetz vom 2. August 2002 in seiner geanderten oder U(berarbeiteten Fassung,
einschliesslich der gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen, die jeweils erlassen und von Zeit zu Zeit geandert werden sowie die
Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber von Anteilen des MULTILABEL SICAV in
der Bundesrepublik Deutschland, indem sie den Prospekt mit Bezug auf den Vertrieb in der Bundesrepublik
Deutschland préazisieren und erganzen:

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND

Zahlstelle: DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstralle 16,
60325 Frankfurt am Main

Informationsstelle: GAM (Deutschland) GmbH
Bockenheimer Landstr. 51-53
D-60325 Frankfurt am Main

KOSTENREGELUNG

Die Zahlstellen bzw. die in Deutschland im Zusammenhang mit dem Vertrieb erforderlichen (Abwicklungs-) Stellen
dirfen dem Anleger keine zusétzliche Kosten und Spesen, insbesondere die mit den Kundenauftragen
verbundenen Transaktionskosten, belasten.

PUBLIKATIONEN

Die Ausgabe- und Rucknahmepreise der Subfonds bzw. der in Deutschland vertriebenen Anteilsklassen werden
auf www.funds.gam.com verdffentlicht. Sonstige Mitteilungen an die Anleger (Anteilinhaber) werden auf
www.funds.gam.com publiziert und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, per dauerhaftem Datentrdger nach 8167
KAGB ubermittelt.

RUCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anleger konnen bei der deutschen Zahlstelle jederzeit ihre Anteile zur Ricknahme und zum Umtausch
einreichen. Ricknahmeerlése, Ausschittungen und etwaige sonstige Zahlungen kénnen Uber die deutsche
Zahlstelle geleitet und von dieser ausgezahlt werden.

INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN

Der Rechtsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte des MULTILABEL SICAV kdnnen an jedem Bankarbeitstag in Papierform kostenlos bei der
oben genannten Informationsstelle bezogen oder unter www.funds.gam.com abgerufen werden. Des Weiteren
sind bei der Informationsstelle auch kostenlos einsehbar oder erhéltlich die Ausgabe- und Ricknahmepreise
(gegebenenfalls auch die Umtauschpreise). Ferner kénnen dort eingesehen werden sonstige Angaben und
Unterlagen (Anlageberater- bzw. Anlageverwaltervertrdge, der Fondsverwaltungsvertrag, Vertrage mit der
Depotbank, der Hauptverwaltungs-, Domizilierungs- und Hauptzahlstelle sowie der Namensregister und
Umschreibungsstelle), die im Herkunftsstaat des EU-Investmentvermdgens zu verodffentlichen sind.

BESTEUERUNG VON INVESTMENTFONDSERTRAGEN AUF ANLEGEREBENE AB 1. JANUAR 2018

Durch die Investmentsteuerreform wurde das bisherige Transparenzprinzip zum 1. Januar 2018 durch ein
pauschales Besteuerungssystem ersetzt.

Zum Ubergang auf das neue Besteuerungssystem gelten alle Investmentfondsanteile als zum 31. Dezember
2017 fiktiv verauRert. Der Gewinn aus der fiktiven VeraufRerung wird jedoch erst dann steuerpflichtig, wenn die
Anteile tatsachlich veraufert werden.
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RECHTSPROSPEKT: ALLGEMEINER TEIL

Auf Ebene des Anlegers sind statt der tatsachlich erzielten Ertrdge des Investmentfonds die folgenden
Investmentertrage pauschal steuerpflichtig:

. Barausschittungen,
. Vorabpauschalen sowie
. Gewinne aus der VeraufRerung oder Ruckgabe von Fondsanteilen.

Bei Ausschittungen aus dem Investmentfonds ist der tatsachlich gezahlte Ausschittungsbetrag
(Barausschuttungsbetrag) steuerpflichtig.

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschiittungen in einem Kalenderjahr geringer sind als ein
pauschal ermittelter Basisertrag (Riucknahmepreis zu Beginn des Kalenderjahres multipliziert mit 70 Prozent
des Basiszinses, einer jahrlich veréffentlichten risikolosen Marktverzinsung). Die Vorabpauschale ist dabei
begrenzt auf den Mehrbetrag, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten
Rucknahmepreis zuziglich der Ausschittungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Die Vorabpauschale flie3t
dem Anleger am ersten Kalendertag des Folgejahres zu.

Der Gewinn aus der Riickgabe bzw. VerauRRerung von Fondsanteilen ist hach den neuen Regeln weiterhin
steuerpflichtig — der Gewinn bzw. Verlust ist dabei um die wahrend der Besitzzeit steuerpflichtigen
Vorabpauschalen zu vermindern.

Ab 2018 unterliegen bestimmte inlandische Ertrdge (insbesondere inlandische Dividenden sowie Mietertrage
und Gewinne aus dem Verkauf von inléndischen Immobilien) auf der Eingangsseite eines Investmentfonds
einer Steuer in Hohe von 15 %. Auslandische Quellensteuern kénnen auf Ebene des Anlegers nicht mehr
angerechnet werden. Dies wird durch eine Teilfreistellung der Ertrdge auf der Ausgangsseite eines
Investmentfonds kompensiert, deren H6he vom steuerlich beurteilten Anlageschwerpunkt des Investmentfonds
laut Verkaufsprospekt (Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds) und vom Anlegertyp (natirliche Person,
inkorporierter Anleger und sonstiger betrieblicher Anleger) abhangt.

Der anwendbare Teilfreistellungssatz eines Investmentfonds kann sich &ndern, wenn sich der steuerlich
beurteilte Anlageschwerpunkt des Investmentfonds @ndert und/oder die fiir die Qualifizierung als Aktien-, Misch-
oder Immobilienfonds relevanten Beteiligungs- bzw. Immobilienquoten verletzt werden (Grenzverletzung). Eine
Grenzverletzung ist jedoch nur schadlich, wenn es sich um eine aktive Grenzverletzung handelt. Passive
Grenzverletzungen aufgrund von Fehlqualifizierungen oder Marktpreisdnderungen der getétigten Anlagen
sollten dagegen unbeachtlich sein, sofern unverziiglich entsprechende Gegenmaflinahmen eingeleitet werden.
Sofern es zu einer Anderung des Teilfreistellungssatzes kommen sollte, gelten die Fondsanteile auf Ebene der
Anleger als am Tag der Anderung des Freistellungssatzes verauRert und als am Folgetag neu erworben. Ein
VerauRerungsergebnis aus diesem fiktiven Verkauf wird jedoch erst bei tatsdchlicher Verduerung der
Fondsanteile besteuert.

Sofern die (in- als auch auslandischen) Fondsanteile in einem Depot bei einer inlandischen Bank gehalten
werden, erfolgt der Einbehalt der Kapitalertragsteuer, des Solidaritatszuschlags und ggf. der Kirchensteuer in
der Regel durch das inlandische depotfiihrende Kreditinstitut, soweit der Anleger nicht vom Steuerabzug befreit
ist. Dieser Steuereinbehalt hat abgeltende Wirkung, sofern der inlandischen depotfiihrenden Stelle alle
Steuerabzugsmerkmale einschl. méglicher Kirchensteuerpflicht vorliegen. Liegen nicht alle Steuermerkmale vor
und unterbleibt in Folge dessen bei bestehender Kirchensteuerpflicht die Abfiihrung der Kirchensteuer, besteht
auch bei inlandischer Verwahrung der Fondsanteile eine Deklarationspflicht. Gleiches gilt, sofern das
inlandische depotfihrende Institut von Ertrdgen aus in- und ausl. thesaurierenden Fonds, die bei einem
inlandischen depotfihrenden Kreditinstitut gehalten werden, aufgrund fehlender Kontodeckung nicht den
Einbehalt der Kapitalertragsteuer, des Solidaritatszuschlags und ggf. der Kirchensteuer vornehmen kann. Bei
einer Verwahrung der Anteile bei einem auslandischen Kreditinstitut oder sonstigen (Depot-)Stelle besteht
weiterhin eine Veranlagungspflicht des Anlegers.
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WICHTIGER HINWEIS

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder
Steuerberatung dar. Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben wird keine Haftung ibernommen. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen sich jederzeit (auch rickwirkend) andern. Investoren wird
empfohlen, sich bei ihren Steuer- oder Rechtsberatern Uber ihre individuelle steuerliche Situation im
Zusammenhang mit ihren (beabsichtigten) Anlagen zu informieren.

VERSCHIEDENES

Der Vertrieb der Anteile des MULTILABEL SICAYV ist der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht nach §
310 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches angezeigt worden.

Bitte beachten, dass fir die Subfonds

Multilabel SICAV — AS PERSEO FUND

Multilabel SICAV — AS YASMIN FUND

Multilabel SICAV - AS BB FLEXIBLE FUND

Multilabel SICAV — ARTEMIDE

Multilabel SICAV — LYRA

Multilabel SICAV — ENPACL CREDITO

Multilabel SICAV — ENPACL FLESSIBILE

Multilabel SICAV — ENPACL IMPRESE

Multilabel SICAV — ENPACL MULTISTRATEGIA

Multilabel SICAV — ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION
Multilabel SICAV — ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION
Multilabel SICAV — ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Multilabel SICAV — LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
Multilabel SICAV — LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
Multilabel SICAV — FASIENERGIA

Multilabel SICAV — DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND
Multilabel SICAV — ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
Multilabel SICAV — ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

keine Anzeige zum offentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet worden ist und
dass Anteile dieses Subfonds an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht 6ffentlich vertrieben
werden durfen.
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AS PERSEO FUND
AS YASMIN FUND
AS BB FLEXIBLE FUND

Drei fur die BANCA ALBERTINI S.p.A. (vormals BANCA ALBERTINI SYZ S.p.A.), Mailand, Italien, durch die
GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg, aufgelegte Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts
MULTILABEL SICAV

BESONDERER TEIL A: 9. JuLl 2019

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf die Subfonds AS PERSEO
FUND, AS YASMIN FUND und AS BB FLEXIBLE FUND. Wo in diesem Dokument auf diese Subfonds
gemeinsam Bezug genommen wird, werden diese nachfolgend als ,AS FUNDS" bezeichnet. Die

nachfolgenden Bestimmungen mussen in Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.
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AS FUNDS

2.1.

ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile der AS FUNDS wurden erstmals wie folgt zur Zeichnung aufgelegt. Der angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil, zuzlglich einer Verkaufsgebuhr zugunsten der Vertriebsstelle von bis
zu maximal 5% des Ausgabepreises.

Subfonds Zeichnungsfrist Ausgabepreis
1. AS PERSEO FUND 18. 03. 2010 EUR 100
2. AS YASMIN FUND 18. 03. 2010 EUR 100
3. AS BB FLEXIBLE FUND 25.07. — 02.08.2017 EUR 100

ANLAGEZIELE UND -POLITIK

ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES AS PERSEO FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den AS PERSEO FUND ist die Erzielung einer regelmafigen
Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschrankung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermdgen
des Subfonds in folgende Anlagen:

0] Aktien und andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) fest- und variabel-verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder —wertrechte sowie andere
verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei
konvertierbaren Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit;

(i) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inklusive als OGAW ausgestalteter Exchange
Traded Funds (,ETF"), im Sinne und unter den Beschréankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In
Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils kdnnen mehr als 10% des Vermédgens in
Zielfonds investiert werden;

(iv) Sichteinlagen und kiindbare Einlagen;

(v) Commodity-Fonds und Commodity-ETF im Sinne und unter den Beschrdnkungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils sowie bdrsennotierte Zertifikate auf einzelne Rohstoffe oder auf Rohstoffindizes, die
gemass deren Emissionsprospekten als taugliche Anlage i.S.v. Art. 41 (1) des Gesetzes von 2010 fur
einen OGAW gelten und bei denen eine physische Lieferung des Basiswerts entweder ganz
ausgeschlossen ist oder bei der Riickgabe der Zertifikate ein Wahlrecht zwischen einer Zahlung und
einer Lieferung des Basiswerts besteht, wobei die Gesellschaft in keinem Fall auf die Lieferung des
Basiswerts optieren wird.

Daneben konnen flussige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umstanden bis zu 49% des Vermdogens
betragen kdnnen.

Anlagen gemass (i), (ii), (iii), (iv) und (v) kdnnen auch indirekt mittels Derivaten und strukturierten Produkten (bis
zu 10% des Vermdgens) im Sinne und unter den Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils des
Prospekts getatigt werden.

Zwecks Absicherung, effizienter Portfolioverwaltung und Anlage oder zu anderen Renditesteigerungszwecken
darf der Subfonds in Derivatkontrakte investieren. Die Palette der mdglichen Derivate umfasst sowohl
bérsengehandelte als auch OTC-Instrumente und umfasst insbesondere Kauf- und Verkaufsoptionen, Futures-
Kontrakte, Terminkontrakte auf Wertpapiere, Wechselkurse und Wé&hrungen oder auf andere Derivate und
Finanzindices, sowie Swap-Kontrakte (inklusive Total Return Swaps). Im Zusammenhang mit Anlagen in
Derivate und Strukturierte Produkte ist das Kapitel ,Hinweise betreffend die Anlage in Derivate und
Strukturierte Produkte* zu beachten.

Fir den AS PERSEO FUND konnen ebenfalls Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten aus sog.
Emerging Market-L&ndern begeben werden und/oder in Wéhrungen von Emerging Market-Landern denominiert
oder wirtschaftlich an Wé&hrungen von Emerging Market-Landern gekoppelt sind. Unter ,Emerging Markets*
werden allgemein die Markte von Landern verstanden, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat




MULTILABEL SICAV: BESONDERER TEIL A

2.2.

befinden und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch ein erhdhtes Risiko bergen. Dazu zéhlen
insbesondere die im S&P Emerging Broad Market Index oder im MSCI Emerging Markets Index enthaltenen
Lander. In Zusammenhang mit Anlagen in Emerging Markets Lander ist das Kapitel ,Hinweise betreffend
die Anlage in ,,Emerging Markets Lander“ zu beachten.

Der AS PERSEO FUND lautet auf Euro. Die Anlagen kénnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise mittels Devisentermingeschéaften oder Devisenoptionen
gegenuber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann
nicht ausgeschlossen werden.

ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES AS YASMIN FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den AS YASMIN FUND ist die Erzielung eines langfristigen
Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschrédnkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermogen des Subfonds in folgende Anlagen:

0] Aktien und andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von Unternehmen weltweit. Dabei werden
namentlich Unternehmen beriicksichtigt, die in wirtschaftlichen Sektoren bzw. in L&ndern oder
Regionen insbesondere auch in ,Emerging Markets" tatig sind, welche nach Einschéatzung des
Anlageverwalters gute Wachstumsmaglichkeiten aufweisen;

(i) fest- und variabel-verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder —wertrechte sowie andere
verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei
konvertierbaren Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit,
insbesondere auch aus ,Emerging Markets";

(i) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inklusive als OGAW ausgestalteter Exchange
Traded Funds (,ETF"), im Sinne und unter den Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In
Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils kbnnen mehr als 10% des Vermégens in
Zielfonds investiert werden;

(iv) Sichteinlagen und kindbare Einlagen;

(v) Commodity-Fonds und Commodity-ETF im Sinne und unter den Beschrankungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils sowie borsennotierte Zertifikate auf einzelne Rohstoffe oder auf Rohstoffindizes, die
gemass deren Emissionsprospekten als taugliche Anlage i.S.v. Art. 41 (1) des Gesetzes von 2010 fur
einen OGAW gelten und bei denen eine physische Lieferung des Basiswerts entweder ganz
ausgeschlossen ist oder bei der Riickgabe der Zertifikate ein Wahlrecht zwischen einer Zahlung und
einer Lieferung des Basiswerts besteht, wobei die Gesellschaft in keinem Fall auf die Lieferung des
Basiswerts optieren wird.

Daneben konnen flissige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umstanden bis zu 49% des Vermdgens
betragen kénnen.

Anlagen gemass (i), (ii), (iii), (iv) und (v) kdnnen auch indirekt mittels Derivaten und strukturierten Produkten (bis
zu 10% des Vermdogens) im Sinne und unter den Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils des
Prospekts getatigt werden.

Zwecks Absicherung, effizienter Portfolioverwaltung und Anlage oder zu anderen Renditesteigerungszwecken
darf der Subfonds in Derivatkontrakte investieren. Die Palette der mdglichen Derivate umfasst sowohl
bdrsengehandelte als auch OTC-Instrumente und umfasst insbesondere Kauf- und Verkaufsoptionen, Futures-
Kontrakte, Terminkontrakte auf Wertpapiere, Wechselkurse und Wahrungen oder auf andere Derivate und
Finanzindices, sowie Swap-Kontrakte (inklusive Total Return Swaps). Im Zusammenhang mit Anlagen in
Derivate und Strukturierte Produkte ist das Kapitel ,Hinweise betreffend die Anlage in Derivate und
Strukturierte Produkte” zu beachten.

Fir den AS YASMIN FUND kdnnen ebenfalls Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten aus sog.
Emerging Market-Landern begeben werden und/oder in Wahrungen von Emerging Market-Landern denominiert
oder wirtschaftlich an Wahrungen von Emerging Market-Landern gekoppelt sind. Unter ,Emerging Markets*
werden allgemein die Markte von Landern verstanden, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat
befinden und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch ein erhdhtes Risiko bergen. Dazu zéhlen
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insbesondere die im S&P Emerging Broad Market Index oder im MSCI Emerging Markets Index enthaltenen
Lander. In Zusammenhang mit Anlagen in Emerging Markets Lander ist das Kapitel ,Hinweise betreffend
die Anlage in ,,Emerging Markets Lander“ zu beachten.

Der AS YASMIN FUND lautet auf Euro. Die Anlagen kénnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise mittels Devisentermingeschéaften oder Devisenoptionen
gegeniiber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann
nicht ausgeschlossen werden.

ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES AS BB FLEXIBLE FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den AS BB FLEXIBLE FUND ist die Erzielung eines langfristigen
Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschréankung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermogen des Subfonds in folgende Anlagen:

0] Aktien und andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von Unternehmen weltweit. Dabei werden
namentlich Unternehmen beriicksichtigt, die in wirtschaftlichen Sektoren bzw. in L&ndern oder
Regionen insbesondere auch in ,Emerging Markets" tatig sind, welche nach Einschéatzung des
Anlageverwalters gute Wachstumsmaglichkeiten aufweisen;

(i) fest- und variabel-verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder —wertrechte sowie andere
verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei
konvertierbaren Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit,
insbesondere auch aus ,Emerging Markets";

(iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inklusive Exchange Traded Funds (,ETF“), im
Sinne und unter den Beschréankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils geméss deren Anlagepolitik
das Fondsvermdgen mehrheitlich in Anlagen gemass (i) und (ii) oben investiert wird;

(iv) Commodity-Fonds und Commodity-ETF im Sinne und unter den Beschrankungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils sowie borsennotierte Zertifikate auf einzelne Rohstoffe oder auf Rohstoffindizes, die
gemass deren Emissionsprospekten als taugliche Anlage i.S.v. Art. 41 (1) des Gesetzes von 2010 fur
einen OGAW gelten und bei denen eine physische Lieferung des Basiswerts entweder ganz
ausgeschlossen ist oder bei der Riickgabe der Zertifikate ein Wahlrecht zwischen einer Zahlung und
einer Lieferung des Basiswerts besteht, wobei die Gesellschaft in keinem Fall auf die Lieferung des
Basiswerts optieren wird;

(v) Sichteinlagen und kiindbare Einlagen.

Daneben koénnen flissige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umstanden bis zu 49% des Vermdgens
betragen kénnen.

Anlagen gemass (i), (ii), (iii), (iv) und (v) kdnnen auch indirekt mittels Derivaten und strukturierten Produkten (bis
zu 10% des Vermdgens) im Sinne und unter den Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils des
Prospekts getétigt werden.

Das Exposure der obigen Anlagen zu den Emerging Markets darf 75% des Vermdégens nicht Gberschreiten.

In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils kénnen insgesamt mehr als 10% aber nicht mehr
als 75% des Vermdgens in Zielfonds investiert werden.

Zwecks Absicherung, effizienter Portfolioverwaltung und Anlage oder zu anderen Renditesteigerungszwecken
darf der Subfonds in Derivatkontrakte investieren. Die Palette der mdglichen Derivate umfasst sowohl
bdrsengehandelte als auch OTC-Instrumente und umfasst insbesondere Kauf- und Verkaufsoptionen, Futures-
Kontrakte, Terminkontrakte auf Wertpapiere, Wechselkurse und Wahrungen oder auf andere Derivate und
Finanzindices sowie Swap-Kontrakte (inklusive Total Return Swaps). Im Zusammenhang mit Anlagen in
Derivate und Strukturierte Produkte ist das Kapitel ,Hinweise betreffend die Anlage in Derivate und
Strukturierte Produkte* zu beachten.

Fir den AS BB FLEXIBLE FUND kénnen ebenfalls Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten aus
sog. Emerging Market-Landern begeben werden und/oder in Wahrungen von Emerging Market-Landern
denominiert oder wirtschaftlich an Wahrungen von Emerging Market-Landern gekoppelt sind. Unter ,Emerging




MULTILABEL SICAV: BESONDERER TEIL A

3.1.

3.2

Markets* werden allgemein die Markte von Landern verstanden, die sich in der Entwicklung zum modernen
Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch ein erhdhtes Risiko bergen. Dazu
zahlen insbesondere die im S&P Emerging Broad Market Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Lander. In Zusammenhang mit Anlagen in Emerging Markets Lander ist das Kapitel
~Hinweise betreffend die Anlage in ,Emerging Markets Lander” zu beachten.

Der AS BB FLEXIBLE FUND lautet auf Euro. Die Anlagen kénnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwdahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise mittels Devisentermingeschéften oder Devisenoptionen
gegenuber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann
nicht ausgeschlossen werden.

RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemuht die Anlageziele der Gesellschaft bezlglich jedes einzelnen Subfonds zu
erreichen. Es kann jedoch keine Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele tatséchlich erreicht
werden. Folglich kann der Nettoinventarwert der Anteile grésser oder kleiner werden, und es kénnen
unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGEN IN DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE

In den AS FUNDS kénnen in grosserem Umfang derivative und andere besondere Anlagetechniken und
Finanzinstrumente, insbesondere Swaps, Zertifikate und strukturierte Produkte eingesetzt werden. Somit sind
neben den Risikomerkmalen von Wertpapieren auch die Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen
Anlagetechniken und Instrumenten zu beachten. Generell sind sie den Risiken der ihnen unterliegenden Markte
bzw. Basisinstrumente ausgesetzt und bergen oft héhere Risiken in sich als Direktanlagen in Wertpapiere.
Potentielle Risiken solcher Instrumente kénnen sich z.B. aus der Komplexitat, Nichtlinearitat, hohen Volatilitaten,
geringen Liquiditat, eingeschrankten Bewertbarkeit, Risiko eines Ausfalls von Ertrdgen oder sogar eines
Totalverlusts des investierten Kapitals oder dem Gegenparteienrisiko ergeben. Zusatzlich zu den allgemeinen
Risiken weisen Derivate und strukturierte Produkte auf Rohstoffindizes und/oder Rohstoffsubindizes bzw. auf
einzelne Rohstoffe ein zusatzliches Risikopotential auf. Diese Risiken bestehen insbesondere aus politischen,
militarischen, wirtschaftlichen (z.B. Angebot und Nachfrage) und natirlichen (z.B. Wetter oder
Umweltkatastrophen) Einflissen sowie terroristischen oder kriminellen Aktivitdten, die unter anderem die
Produktion oder den Handel von Rohstoffen beeintrachtigen kénnen bzw. die Verfligbarkeit oder den Preis des
betroffenen Rohstoffs negativ beeinflussen kénnen.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN EMERGING MARKETS LANDER

Potentielle Investoren der AS FUNDS werden darauf aufmerksam gemacht, dass Anlagen in ,Emerging Market"-
Landern (z.B. Russland, China und Indien) mit einem héheren Risiko verbunden sind. Insbesondere besteht das
Risiko
a) eines mdoglicherweise geringen oder ganz fehlenden Handelsvolumens der Wertpapiere an dem
entsprechenden Wertpapiermarkt, welches zu Liquiditdtsengpassen und verhaltnisméssig groésseren
Preisschwankungen fiihren kann;

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhltnisse, und die damit verbundenen
Gefahren der Enteignung oder Beschlagnahmung, das Risiko aussergewo6hnlich hoher Inflationsraten,
prohibitiver steuerlicher Massnahmen und sonstiger negativer Entwicklungen;

c) der moglichen erheblichen Schwankungen des Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der
Rechtsordnungen, der bestehenden oder méglichen Devisenausfuhrbeschrénkungen, Zoll- oder anderer
Beschréankungen und etwaiger Gesetze oder sonstiger Beschréankungen, die auf Investitionen Anwendung
finden;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die Investitionsmdglichkeiten des Subfonds einschrénken,
wie z.B. Beschrankungen bei Emittenten oder Industrien, die mit Blick auf nationale Interessen als sensibel
gelten, und
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e) des Fehlens adaquat entwickelter rechtlicher Strukturen fur private oder auslandische Investitionen und das
Risiko einer méglicherweise mangelnden Gewahrleistung des Privateigentums.

Auch kénnen Devisenausfuhrbeschrankungen oder sonstige diesbeziigliche Regelungen in diesen Landern
vollig oder teilweise zur verspateten Repatriierung der Investitionen fiihren, oder sie vollig oder teilweise
verhindern, mit der Folge von mdglichen Verzdégerungen bei der Auszahlung des Riicknahmepreises.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN DER VOLKSREPUBLIK CHINA

Zusatzlich zum oben genannten Kapitel ,Hinweise betreffend die Anlage in Emerging Market-L&ndern*, werden
Investoren darlber informiert, dass die Wertpapiermérkte der Volksrepublik China Entwicklungsmaérkte sind,
welche rasch wachsen und raschen Verdnderungen unterliegen. Das chinesische Wertpapier- und
Gesellschaftsrecht ist relativ jung und kann weiteren Anderungen und Entwicklungen unterworfen sein. Solche
Anderungen koénnen rickwirkend in Kraft treten und kénnen auf die Anlagen der Subfonds negative
Auswirkungen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Zukunft Restriktionen verhangt
werden. Anlagen in China kénnen dazu fuhren, dass der Subfonds in der Volksrepublik China Quellen- oder
anderen Steuern unterworfen wird. Anderungen der Steuervorschriften in China kénnen rasch und sogar
rickwirkend in Kraft treten.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN RUSSLAND

Zusatzlich zum oben genannten Kapitel ,Hinweise betreffend die Anlage in Emerging Market-Landern*, werden
Investoren dartber informiert, dass weiter Risiken in der Russischen Féderation beziehungsweise in der
Gemeinschaft unabhangiger Staaten in Bezug auf das Settlement von Wertpapiergeschéaften bestehen, namlich
das Risiko, dass trotz erfolgter Zahlung seitens des Subfonds die entsprechenden Wertpapiere verspatet oder
nicht geliefert werden. Auch kann das Risiko von Wertpapierféalschungen oder von Wertpapierdiebstahl nicht
ausgeschlossen werden.

In Bezug auf Anlagen in der Russischen Fdderation beziehungsweise der Gemeinschaft unabhangiger Staaten
wird auf gewisse Risiken hinsichtlich des Eigentums und der Aufbewahrung von Wertpapieren hingewiesen. In
der Russischen Foderation beziehungsweise der Gemeinschaft unabhéngiger Staaten wird das Eigentum an
Wertpapieren durch Eintragungen in die Bicher der die Wertpapiere emittierenden Gesellschaft oder ihrer
Registerstelle (welche weder Agent der Depotbank noch dieser gegeniiber verantwortlich ist) nachgewiesen. Die
Uberwachungspflichten der Depotbank beschrénken sich diesbeziiglich auf eine Uberwachung nach besten
Kraften im Rahmen des verninftigerweise Mdoglichen. Anteilszertifikate, welche die Beteiligung an
Gesellschaften der Russischen Foderation beziehungsweise der Gemeinschaft unabhéngiger Staaten
darstellen, werden nicht bei der Depotbank oder Unterdepotbank oder in einem effektiven zentralen
Depotsystem aufbewahrt. Infolge dieses Systems und aufgrund des Mangels an effektiven staatlichen
Regelungen und Vollstreckbarkeit, kdnnte die Gesellschaft ihre Registrierung und Eigentum an Wertpapieren
der Russischen Fdderation beziehungsweise der Gemeinschaft unabhéngiger Staaten durch Betrug,
Nachlassigkeit oder einfach durch Ubersehen verlieren. Auch wird darauf hingewiesen, dass solche
Anteilszertifikate meistens nur in fotokopierter Form vorliegen und ihr rechtlicher Wert demnach angreifbar ist.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN WERTPAPIEREN MIT NIEDRIGER BONITAT

In den AS FUNDS koénnen in grésserem Umfang Wertpapiere von Emittenten erworben werden, die nach der
Markteinschétzung keine guten Bonitaten aufweisen. Bei diesen Wertpapieren muss mit einer im Vergleich zu
Anleihen aus dem Bereich Investment Grade uberdurchschnittlichen Volatilitat gerechnet werden bzw. kann
sogar der vollstdndige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Zur Verringerung dieser
Risiken dienen die sorgfaltige Uberpriifung sowie eine breite Streuung der Emittenten.

ANLEGERPROFIL

Die AS FUNDS eignen sich fiir Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, iber solide Kenntnisse
der Kapitalmarkte verfiigen und die an der Entwicklung der Kapitalmarkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen
Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporér auch zu hohen
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Wertverlusten flihren kdnnen. In einem Gesamtportfolio kdnnen diese Subfonds als Ergadnzungsanlage
eingesetzt werden.

Die ANLAGEVERWALTERIN
Banca Albertini S.p.A. (vormals Banca Albertini Syz S.p.A.), via Borgonuovo, 14, 1-20121 Mailand.

Die Anlageverwalterin ist eine Bank, die am 3. November 2003 unten dem italienischen Recht gegriindet wurde
und als solche durch die Banca d'ltalia beaufsichtigt ist. Die Bewilligung der Banca d’ltalia umfasst die Aktivitat
als Portfoliomanagerin gemass Kapitel 1 Abs. 5(d), D.Lgs 58/98.

Die Anlageverwalterin ist erméachtigt unter Bericksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der
Gesellschaft bzw. der AS FUNDS und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft bzw. des
Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n fir die AS FUNDS
unmittelbar Anlagen zu téatigen. Die Anlageverwalterin kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die
Unterstlitzung von Anlageberatern beanspruchen.

BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile jedes der AS FUNDS in folgenden Kategorien
ausgeben:

- Thesaurierende Anteile "B";

- Thesaurierende Anteile "B2"; ohne Vertriebsgebihren;

- Thesaurierende Anteile "D" (fiir bestimmte Investoren, wie nachfolgend definiert);
- Thesaurierende Anteile "D2“ (fiir bestimmte Investoren, wie nachfolgend definiert).

Die jeweils verfugbaren Anteilskategorien kénnen bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations-
oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Anteile "D" werden nur an Investoren ausgegeben, welche einen Vermdgensverwaltungsvertrag mit der Banca
Albertini S.p.A. unterzeichnet haben.

Anteile "D2" werden nur an Investoren ausgegeben, die mit der Banca Albertini S.p.A. oder einer mit dieser
verbundenen Gesellschaft einen diskretiondren Vermdégensverwaltungsvertrag unterzeichnet haben. Diese
Gesellschaften sind institutionelle Investoren im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010, und sie halten
die Anteile im eigenen Namen und auf Rechnung ihrer Auftraggeber.

AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, fur die AS FUNDS ausschiittende Anteile auszugeben.

GEBUHREN UND KOSTEN

Verwaltungsgebihr

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds wird bei den Anteilen "B" und ,B2“ fur die
Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie fiir sonstige damit verbundene
Verwaltungs- und Vertriebsleistungen eine jahrliche maximale Verwaltungsgebihr wie folgt zulasten des
jeweiligen Subfonds erhoben. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von Anteilen "B2"
werden den Vertriebstellen keine Kommissionen fir allféllige Vertriebsleitungen bezahilt.
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B)

C)

Auf der Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds wird bei den Anteilen "D" fir die Verwaltung und
die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie sonstige damit verbundene Verwaltungsleistungen
eine jahrliche maximale Geblhr wie folgt zulasten des jeweiligen Subfonds erhoben. Im Zusammenhang mit
dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von Anteilen "D" werden den Vertriebsstellen keine Kommissionen fir
allfallige Vertriebsleistungen bezahlt.

Subfonds max. Verwaltungsgebiihr p.a. in % des Nettoinventarwerts
Anteile "B" | Anteile "B2" Anteile "D" Anteile "D2"
AS PERSEO FUND 1.15% k.A. 0.55% 0.55%
AS YASMIN FUND 1.75% k.A. 0.20% 0.20%
AS BB FLEXIBLE FUND 1.00% 0.60% 0.60% 0.60%

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel ,Gebiihren und Kosten*“
des Allgemeinen Teils beschriebenen Kosten.

Performance Fee beim AS PERSEO FUND

Der Anlageverwalter hat daruber hinaus beim AS PERSEO FUND Anspruch auf eine performanceabhéngige
Entschadigung (,Performance Fee") unter den nachfolgend genannten Bedingungen:

Der Anlageverwalter hat dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn am Ende des Geschéftsjahres der
Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds je Anteil oberhalb des Nettoinventarwerts am Ende des vorherigen
Geschéftsjahres liegt (,positive Jahresperformance®) und gleichzeitig die prozentuale Rendite wahrend des
massgeblichen Geschéftsjahres Uber derjenigen der ,Hurdle Rate“ liegt (,Outperformance Uber der Hurdle
Rate").

Die Hurdle Rate entspricht dem ,JP Morgan EMU Bond Index 1 — 3 Years" plus 3%.

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zurlickgestellt und jahrlich nach Ablauf des
Geschéftsjahres ausbezahlt.

Die Performance Fee betragt 15%, berechnet auf der Outperformance uber der Hurdle Rate.

Der ,JP Morgan EMU Bond Index 1 — 3 Years" ist ein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU)
2016/1011 (EU-Referenzwertverordnung). Der Referenzwert wird von einem Administrator (J.P. Morgan)
bereitgestellt, der in der EU angesiedelt ist und in das Register nach Art. 36 der EU-Referenzwertverordnung
eingetragen wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Registrierung des Referenzwerts und des
Administrators, der diesen Referenzwert bereitstellt, in das ESMA-Register im Laufe des Jahres 2018 (jedoch
bis spéatestens zum 01.01.2020) erfolgen wird. Die Gesellschaft hat robuste schriftiche Plane aufgestellt, in
denen die Massnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen wirde, falls dieser Referenzwert sich wesentlich
andert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Die entsprechenden Richtlinien der GAM-Gruppe sind auf
www.funds.gam.com erhéltlich.

Performance Fee beim AS YASMIN FUND

Der Anlageverwalter hat daruber hinaus beim AS YASMIN FUND fur die Anteile B Anspruch auf eine
performanceabhéngige Entschadigung (,Performance Fee") unter den nachfolgend genannten Bedingungen:

Der Anlageverwalter hat dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn am Ende des Geschéftsjahres der
Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds fur die Anteile B oberhalb des Nettoinventarwerts am Ende des
vorherigen Geschéftsjahres liegt (,positive Jahresperformance”) und gleichzeitig die prozentuale Rendite
wahrend des massgeblichen Geschéftsjahres tber derjenigen der ,Hurdle Rate” liegt (,Outperformance Uber der
Hurdle Rate").

Die Hurdle Rate entspricht dem “Euribor 6 Monate (Act/360)“ plus 4%.

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zurtickgestellt und jahrlich nach Ablauf des
Geschéftsjahres ausbezahlt.
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B)

C)

Die Performance Fee betragt 10%, berechnet auf der Outperformance Uber der Hurdle Rate.

Der “Euribor 6 Monate (Act/360)“ ist ein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-
Referenzwertverordnung). Der Referenzwert wird von einem Administrator (European Money Markets
Institute; EMMI) bereitgestellt, der in der EU angesiedelt ist und in das Register nach Art. 36 der EU-
Referenzwertverordnung eingetragen wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Registrierung des
Referenzwerts und des Administrators, der diesen Referenzwert bereitstellt, in das ESMA-Register im Laufe des
Jahres 2018 (jedoch bis spatestens zum 01.01.2020) erfolgen wird. Die Gesellschaft hat robuste schriftliche
Plane aufgestellt, in denen die Massnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen wirde, falls dieser
Referenzwert sich wesentlich &ndert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Die entsprechenden Richtlinien der
GAM-Gruppe sind auf www.funds.gam.com erhaltlich.

Hinweise aufgrund der Anlage in Zielfonds

Gemass Anlagepolitik kénnte der AS YASMIN FUND als Dachfonds (Fund of Funds) gelten. Es wird darauf
hingewiesen, dass zusatzlich zu den Kosten, welche auf das Vermdgen der Subfonds geméass den
Bestimmungen dieses Prospektes und der Satzung erhoben werden, bei den Zielfonds Kosten fur die
Verwaltung, die Depotbank, Wirtschaftsprifer, Steuern sowie sonstige Kosten, Provisionen und Gebihren
anfallen konnen. Es kann somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten erfolgen. Die
Verwaltungsgebihren, die den Zielfonds von ihren jeweiligen Dienstleistern belastet werden, betragen maximal
2.00%.

AUSGABE VON ANTEILEN

Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die Anteile der AS FUNDS an jedem Bewertungstag ausgegeben.
Der Ausgabepreis grindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag und
wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine Verkaufsgebihr
von maximal 5% dazugeschlagen werden.

Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung gelten die folgenden Mindestzeichnungsbetrage:

Subfonds Anteile Erstmalige Zeichnung
"B" EUR 250’000
AS PERSEO FUND
"D" EUR 2'500°000
"B" EUR 10000
AS YASMIN FUND
"D"/"D2" --
"B" EUR 50000
AS BB FLEXIBLE FUND "B2" EUR 100000
"D" EUR 100000

Bei Folgezeichnungen gelten keine Mindestzeichnungsbetrage.

Antragsverfahren

Investoren kénnen jederzeit Anteile der AS FUNDS direkt bei der Gesellschaft oder bei der im Allgemeinen Teil
des Prospekts genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebslandern bestellten
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10.

11.

12.

lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue ldentitat des Zeichners, der Name des
Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fir alle Zeichnungen von Anteilen der AS FUNDS, die bei der Gesellschaft an einem Auftragstag bis spatestens
um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag
ermittelte Ausgabepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des
Ubernachsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von drei (3) Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Auftragstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen Konto wertmassig
gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Antrdge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird
der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner riickiiberwiesen.

RUCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile der AS FUNDS werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft oder an die im
Allgemeinen Teil des Prospekts genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen
Vertriebslandern bestellte lokale Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fur alle Antrage auf Rucknahmen von Anteilen der AS FUNDS, die bei der Gesellschaft an einem Auftragstag
bis spatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Rucknahmepreis. Fur nach diesem Zeitpunkt eintreffende Antrédge gilt der
Rucknahmepreis des Ubernachsten Bewertungstages.

Der Ricknahmepreis grindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag
und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Sofern bei der Ausgabe von Anteilen keine
Verkaufsgebuhr erhoben wurde, kann stattdessen eine Ricknahmegebihr von maximal 3% des
Nettoinventarwerts erhoben werden. Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen der AS FUNDS erfolgt drei
Luxemburger Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile der AS FUNDS kénnen gegen Zahlung einer Umtauschgebiihr von maximal 2% des Nettoinventarwertes
der vorgenannten Anteile in Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche
ein solcher Umtausch gestattet ist.

Beim jedem Umtausch muss jeweils der Mindestumtauschwert gemass der Tabelle oben
(,Mindestzeichnungsbetrag“) gegeben sein. Andere Anteile kdnnen nur von bestimmten Investoren gemass der
Definition oben in Anteile "D" oder "D2" umgetauscht werden.

Im Ubrigen gelten fiir Antrage auf Umtéusche von Anteilen die gleichen Modalitaten wie fir Riicknahmen von
Anteilen, und es finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Prospekts Anwendung.

AUSSCHLUSS DER BORSENNOTIERUNG

Die Anteile der AS FUNDS sind nicht an der Luxemburger Bdrse notiert.
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13. UBERSICHT UBER DIE SUBFONDS BZW. ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen Uberblick liber die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen
Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die Lektiire des Prospekts.

Bezeichnung des Subfonds Anteile ISIN-Code Datum der Waéhrung Mindestzeichnungsbetrag Verwaltungs-
Aktivierung Erstzeichnung gebihr (max.

AS PERSEO FUND "B" LU0465269966 offen EUR EUR 250'000-- 1.15%
"D" LU0465270030 18.03.2010 EUR EUR 2'500’000 0.55%

AS YASMIN FUND "B" LU0465270626 28.11.2016 EUR EUR 10'000 1.75%
"D" LU0465270972 18.03.2010 EUR -- 0.20%

"D2" offen offen EUR 0.20%

"B" LU1630052121 offen EUR EUR 50'000 1.00%

AS BB FLEXIBLE FUND “B2" LU1630052394 02.08.2017 EUR EUR 100000 0.60%
"D" LU1630052477 offen EUR EUR 100000 0.60%
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ARTEMIDE
LYRA

Zwei fur die MOMentum Alternative Investments S.A., Paradiso, Schweiz,
durch die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg,
aufgelegte Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts MULTILABEL SICAV

BESONDERER TEIL B: 19. DEzZEMBER 2019

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf die Subfonds ARTEMIDE und
LYRA. Wo in diesem Dokument auf diese Subfonds gemeinsam bezug genommen wird, werden diese
nachfolgend als “MOMentum FUNDS” oder "Subfonds* bezeichnet.

Die nachfolgenden Bestimmungen missen in Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.
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MOMentum FUNDS

2.1

ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile der MOMentum FUNDS wurden erstmals wie folgt zur Zeichnung aufgelegt. Der angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil, zuzlglich einer Verkaufsgebuhr zugunsten der Vertriebsstelle von bis
zu maximal 5% des Ausgabepreises.

Subfonds Zeichnungsfrist Ausgabepreis
1. ARTEMIDE 15.-30.09.2010 EUR 100
2. LYRA 14.-28.02.2014 EUR 100

ANLAGEZIELE UND —POLITIK

ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES ARTEMIDE

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den ARTEMIDE ist die Erzielung eines langfristig
Uberdurchschnittlichen  Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschrédnkung mittels adéaquater
Diversifizierung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermdgen des Subfonds in folgende Anlagen:

0] Aktien und andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von Unternehmen, welche an einer
europdischen Borse kotiert sind, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Unternehmen mit Sitz oder
dem Uberwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit in Italien;

(i) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder —wertrechte sowie andere
verzinsliche Anlagen (inkl. Geldmarktinstrumente und insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) in
allen europaischen Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus
Europa;

(i) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds) im Sinne und unter den Beschréankungen von Kap.
5 des Allgemeinen Teils (max. 10% des Vermdgens);

(iv) Sichteinlagen und kiindbare Einlagen;

Im Subfonds kénnen in grésserem Umfang derivative Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt werden, und zwar
sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven
Anlage in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie zur Wahrungsabsicherung. Die Palette der mdglichen
Derivate umfasst sowohl bdrsengehandelte als auch OTC-Instrumente und insbesondere Call- und Put-
Optionen, Futures, Forwards, Warrants, Contracts for Difference und Swaps (wie Total Return Swaps, Credit
Default Swaps, Credit Spread Swaps, Zinsswaps, etc.) auf Wertpapiere, Zinsen und Wahrungen sowie auf
andere derivative Finanzinstrumente und auf Finanzindizes. Insoweit der ARTEMIDE von Total Return Swaps
oder anderen Derivaten mit denselben Eigenschaften Gebrauch machen, sind deren Basiswerte immer einzelne
Aktien. Im dbrigen gelten fur den Einsatz von diesen Instrumenten die im Allgemeinen Prospektteil gemachten
Angaben.

Die Gesamtrisikoaussetzung des Subfonds durch den Einsatz von Derivaten betragt maximal 200%.

Die Auswahl bzw. Gewichtung der einzelnen Titel und Arten von Anlagen und Wé&hrungen sowie die Ausrichtung
der aktuellen Anlagestrategie erfolgt auch in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner
Markteinschatzung kann der Anlageschwerpunkt stark variieren. Kurzzeitige Preisschwankungen sind daher
nicht auszuschliessen.

Daneben kann der Subfonds zum Zwecke der Liquiditatsverwaltung bzw. des Kapitalerhalts auch im
unbeschrankten Umfang flissige Mittel halten.

Der ARTEMIDE lautet auf Euro. Die Anlagen kdnnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise gegeniiber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust
aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.
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2.2. ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES LYRA

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LYRA ist die Erzielung eines langfristig tiberdurchschnittlichen
Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschrankung mittels adaquater Diversifizierung. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermdgen des Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von Unternehmen, welche an einer europaischen
Borse kotiert sind. Bis zu maximal 10% des Vermoégens des Subfonds kdnnen auch investiert werden in
Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, welche an einer
aussereuropaischen Borse kotiert sind;

(i) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder —wertrechte sowie andere
verzinsliche Anlagen (inkl. Geldmarktinstrumente und insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) in
allen europaischen Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus Europa;

(iii)  Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds) im Sinne und unter den Beschréankungen von Kap. 5
des Allgemeinen Teils (max. 10% des Vermodgens);

(iv) Sichteinlagen und kindbare Einlagen;

Im Subfonds kénnen in grésserem Umfang derivative Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt werden, und zwar
sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven
Anlage in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie zur Wahrungsabsicherung. Die Palette der moglichen
Derivate umfasst sowohl bdrsengehandelte als auch OTC-Instrumente und insbesondere Call- und Put-
Optionen, Futures, Forwards, Warrants, Contracts for Difference und Swaps (wie Total Return Swaps, Credit
Default Swaps, Credit Spread Swaps, Zinsswaps, etc.) auf Wertpapiere, Zinsen und Wahrungen sowie auf
andere derivative Finanzinstrumente und auf Finanzindizes. Insoweit der LYRA von Total Return Swaps oder
anderen Derivaten mit denselben Eigenschaften Gebrauch machen, sind deren Basiswerte immer einzelne
Aktien. Im Ubrigen gelten fur den Einsatz von diesen Instrumenten die im Allgemeinen Prospektteil gemachten
Angaben.

Die Gesamtrisikoaussetzung des Subfonds durch den Einsatz von Derivaten betragt maximal 200%.

Die Auswahl bzw. Gewichtung der einzelnen Titel und Arten von Anlagen und Wahrungen sowie die Ausrichtung
der aktuellen Anlagestrategie erfolgt auch in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner
Markteinschatzung kann der Anlageschwerpunkt stark variieren. Kurzzeitige Preisschwankungen sind daher
nicht auszuschliessen.

Daneben kann der Subfonds zum Zwecke der Liquiditatsverwaltung bzw. des Kapitalerhalts auch im
unbeschréankten Umfang flissige Mittel halten.

Der LYRA lautet auf Euro. Die Anlagen konnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwdhrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise gegeniiber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust
aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

3. RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemuht die Anlageziele der Gesellschaft bezlglich jedes einzelnen Subfonds zu
erreichen. Es kann jedoch keine Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele tatséchlich erreicht
werden. Folglich kann der Nettoinventarwert der Anteile grésser oder kleiner werden, und es kénnen
unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

Anlagen in Derivate bergen oft hohere Risiken in sich als Direktanlagen in Wertpapiere. Potentielle Risiken
kénnen sich z.B. aus der Komplexitat, Nichtlinearitat, Hebelwirkung, hohen Volatilitdt, geringen Liquiditét,
eingeschrankten Bewertbarkeit oder dem Gegenparteienrisiko ergeben. Sofern ein Derivat in ein Wertpapier
eingebettet ist, muss dieses bei der Anwendung der Anlagebeschrankungen sowie bei der Risikouberwachung
mit bertcksichtigt werden.




MOMentum FUNDS

ANLEGERPROFIL

Die MOMentum FUNDS eignen sich fir Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, Uber solide
Kenntnisse der Kapitalmarkte verfligen und die an der Entwicklung der Kapitalmérkte teilhaben wollen, um ihre
spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporar auch
zu hohen Wertverlusten fihren kénnen. In einem Gesamtportfolio kdnnen diese Subfonds als
Ergadnzungsanlage eingesetzt werden.

DIE ANLAGEVERWALTERIN

MOMentum Alternative Investments S.A., Via delle Scuole 3, CH-6900 Paradiso (Lugano)

Die Anlageverwalterin ist ermdachtigt, unter Berlcksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der
Gesellschaft respektive der MOMentum FUNDS und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft
bzw. des Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n fur die
MOMentum FUNDS unmittelbar Anlagen zu tatigen. Die Anlageverwalterin kann mit Zustimmung der
Verwaltungsgesellschaft die Unterstiitzung von Anlageberatern beanspruchen.

MOMentum Alternative Investments S.A. ist eine Vermogensverwaltungsgesellschaft, die 2008 als
Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts gegriindet worden ist. Sie ist ein Vermdgensverwalter fir kollektive
Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes und als solcher durch die
Eidgendssische Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt.

BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile der MOMentum FUNDS in folgenden Kategorien
ausgeben:

. B-Anteile: thesaurierend;
. C-Anteile: thesaurierend; fur ,institutionelle Investoren®, wie nachfolgend definiert;
. E-Anteile: thesaurierend; fur bestimmte Vertriebsstellen, wie nachfolgend definiert.

Die jeweils verfugbaren Anteilskategorien kdnnen bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations-
oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

C-Anteile werden nur an ,institutionelle Investoren“ im Sinne von Art. 174 des Gesetzes von 2010, d.h.
grundsétzlich an Firmen mit juristischer Rechtspersonlichkeit oder mit gleichwertiger Gesellschaftsform,
ausgegeben, welche diese Anteile entweder in ihrem eigenen Geschéftsvermdgen oder im Rahmen eines
Mandatsverhaltnisses fur institutionelle Investoren im vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an
letztere weiterverkaufen oder im Rahmen von Vermdgensverwaltungsmandaten im eigenen Namen und fur
Rechnung Dritter einsetzen. (vgl. nachfolgend zur Mindestzeichnung).

E-Anteile werden ausschliesslich an Vertriebsstellen mit Domizil in Italien sowie an bestimmte weitere
Vertriebsstellen in anderen Vertriebsméarkten ausgegeben, sofern der Verwaltungsrat der Gesellschaft fur
letztere eine besondere Erméchtigung zum Vertrieb der E-Anteile beschlossen hat. Andere Vertriebsstellen
dirfen keine E-Anteile erwerben.

AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, fir die MOMentum FUNDS ausschittende Anteile auszugeben.
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GEBUHREN UND KOSTEN

Verwaltungsgebihr

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds wird bei den B- und E-Anteilen fiir die Verwaltung
und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie fiir damit verbundene Verwaltungs- und
Vertriebsleistungen eine jahrliche maximale Verwaltungsgebihr wie folgt zulasten des jeweiligen Subfonds
erhoben.

Auf der Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds wird bei den C-Anteilen fiir die Verwaltung und
die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie sonstige damit verbundene Verwaltungsleistungen
eine jahrliche maximale Verwaltungsgebiuhr wie folgt zulasten des jeweiligen Subfonds erhoben. Im
Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von C-Anteilen werden den Vertriebsstellen keine
Kommissionen fur allféllige Vertriebsleistungen bezahlt.

Max. Verwaltungsgebihr p.a. in % des Nettoinventarwerts
Subfonds
B-/ E-Anteile C-Anteile
ARTEMIDE 1.50% 1.00%
LYRA 2.00% 1.50%

Bei den E-Anteilen wird eine zusatzliche Vertriebsgebihr von maximal 0,75% p.a. erhoben.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel ,Gebiihren und Kosten*“
des Allgemeinen Teils beschriebenen Kosten.

Performance Fee beim ARTEMIDE

Die Anlageverwalterin hat dartber hinaus Anspruch auf eine performanceabhangige Entschédigung
(,Performance Fee") unter den nachfolgend genannten Bedingungen:

Die Anlageverwalterin hat dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn am Ende des Geschéftsjahres der
Nettoinventarwert des ARTEMIDE je Anteil oberhalb des Nettoinventarwerts am Ende des vorherigen
Geschéftsjahres liegt (,positive Jahresperformance®) und gleichzeitig die prozentuale Rendite wahrend des
massgeblichen Geschéftsjahres Uber derjenigen der ,Hurdle Rate” liegt (,Outperformance Uber der Hurdle
Rate").

Die Hurdle Rate entspricht dem Total Return EONIA Index.

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zuriickgestellt und jahrlich nach Ablauf des
Geschéftsjahres ausbezahlt.

Die Performance Fee betragt 10%, berechnet auf der Outperformance uber der Hurdle Rate.

Der Total Return EONIA Index ist ein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-
Referenzwertverordnung). Der Referenzwert wird von einem Administrator (European Money Markets
Institute; EMMI) bereitgestellt, der in der EU angesiedelt ist und in das Register nach Art. 36 der EU-
Referenzwertverordnung eingetragen wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Registrierung des
Referenzwerts und des Administrators, der diesen Referenzwert bereitstellt, in das ESMA-Register im Laufe des
Jahres 2018 (jedoch bis spéatestens zum 01.01.2020) erfolgen wird. Die Gesellschaft hat robuste schriftliche
Plane aufgestellt, in denen die Massnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen wirde, falls dieser
Referenzwert sich wesentlich &ndert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Die entsprechenden Richtlinien der
GAM-Gruppe sind auf www.funds.gam.com erhaltlich.

Performance Fee beim LYRA

Die Anlageverwalterin hat darUber hinaus Anspruch auf eine performanceabhangige Entschadigung
(,Performance Fee") unter den nachfolgend genannten Bedingungen:
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Die Anlageverwalterin hat dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn am Ende des Geschéftsjahres die
prozentuale Rendite des LYRA fiir das massgebliche Geschéftsjahr Uber der prozentualen Rendite der ,Hurdle
Rate" liegt (,Outperformance Uber der Hurdle Rate").

Die Hurdle Rate entspricht 50% EONIA, 25% MSCI Small Cap Europe und 25% FTSE Italia Mid Cap (formerly,
Midex ltalia).

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zuriickgestellt und jahrlich nach Ablauf des
Geschéftsjahres ausbezahlt.

Die Performance Fee betragt 15%, berechnet auf der Outperformance tber der Hurdle Rate.

Der EONIA Index, der MSCI Small Cap Europe und der Midex ltalia sind Referenzwerte im Sinne der
Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Referenzwertverordnung). Die Referenzwerte werden von Administratoren
((i) European Money Markets Institute; EMMI / (ii)) MSCI Limited / (iii) FTSE International Limited)
bereitgestellt, die in der EU angesiedelt sind und in das Register nach Art. 36 der EU-Referenzwertverordnung
eingetragen werden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Registrierung der Referenzwerte und der
Administratoren, die diese Referenzwerte bereitstellen, in das ESMA-Register im Laufe des Jahres 2018 (jedoch
bis spéatestens zum 01.01.2020) erfolgen wird. Die Gesellschaft hat robuste schriftiche Plane aufgestellt, in
denen die Massnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen wirde, falls einer dieser Referenzwerte sich
wesentlich &ndern oder nicht mehr bereitgestellt wirde. Die entsprechenden Richtlinien der GAM-Gruppe sind
auf www.funds.gam.com erhaltlich.

AUSGABE VON ANTEILEN

Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die Anteile der MOMentum FUNDS an jedem Bewertungstag
ausgegeben. Der Ausgabepreis grindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren
Bewertungstag und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine Verkaufsgebiihr
von maximal 5% dazugeschlagen werden.

Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung gelten die folgenden Mindestzeichnungsbetréage:

Subfonds Anteile Erstmalige Zeichnung
"B" EUR 25’000
ARTEMIDE "C" EUR 250000
"E" EUR 25’000
"B" 1 Anteil
LYRA "c" EUR 100’000
"E" 1 Anteil
Antragsverfahren

Investoren kénnen jederzeit Anteile der MOMentum FUNDS bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebslandern bestellten lokalen
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identitét des Zeichners, der Name des Subfonds und
welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fur alle Zeichnungen von Anteilen des ARTEMIDE, die bei der Hauptzahlstelle an einem Auftragstag bis
spatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
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Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des Uibernachsten Bewertungstages.

Fir alle Zeichnungen von Anteilen des LYRA, die bei der Hauptzahlstelle an einem Auftragstag bis spatestens
um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am sechsten (6.) auf den Auftragstag
folgenden luxemburgischen Bankarbeitstag (Bewertungstag) ermittelte Ausgabepreis. Fir nach diesem
Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des siebten (7.) auf den Auftragstag folgenden
luxemburgischen Bankarbeitstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von drei (3) Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen Konto wertmassig
gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Antrdge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird
der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner riickiiberwiesen.

RUCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile der MOMentum FUNDS werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des
Prospekts genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fir alle Antrdge auf Ricknahmen von Anteilen des ARTEMIDE, die bei der Hauptzahlstelle an einem
Auftragstag bis spétestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Riicknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt eintreffende Antrage gilt
der Ricknahmepreis des Ubernéchsten Bewertungstages.

Fur alle Antrage auf Riicknahmen von Anteilen des LYRA, die bei der Hauptzahlstelle an einem Auftragstag bis
spéatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am sechsten (6.) auf den
Auftragstag folgenden luxemburgischen Bankarbeitstag (Bewertungstag) ermittelte Ricknahmepreis. Fir nach
diesem Zeitpunkt eintreffende Antrége gilt der Ricknahmepreis des siebten (7.) auf den Auftragstag folgenden
luxemburgischen Bankarbeitstages.

Der Ricknahmepreis grindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag
und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Sofern bei der Ausgabe von Anteilen keine
Verkaufsgebuhr erhoben wurde, kann stattdessen eine Ricknahmegebihr von maximal 3% des
Nettoinventarwerts erhoben werden.

Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen der MOMentum FUNDS erfolgt innerhalb von drei (3) Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag.

UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile der MOMentum FUNDS kodnnen gegen Zahlung einer Umtauschgebihr von maximal 2% des
Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile in Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft umgetauscht
werden, in welche ein solcher Umtausch gestattet ist. Fiir einen Umtausch in Anteile eines anderen in diesem
Besonderen Teil beschriebenen Subfonds wird keine Umtauschgebiihr erhoben.

Beim jedem Umtausch muss jeweils der Mindestumtauschwert geméass der Auflistung oben
(-Mindestzeichnungsbetrag“) gegeben sein. Andere Anteile kdnnen nur von ,institutionellen Investoren“ gemass
der Definition oben in Anteile "C" umgetauscht werden.

Im Ubrigen gelten fiir Antrage auf Umtéusche von Anteilen die gleichen Modalitaten wie fir Riicknahmen von
Anteilen, und es finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Prospekts Anwendung.
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12. UBERSICHT UBER DIE SUBFONDS BZW. ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen Uberblick liber die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen
Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die Lektiire des Prospekts.

Bezeichnung des Subfonds Anteile ISIN-Code Datum der Wahrung Mindestzeichnungsbetrag Verwaltungsgebihr
Aktivierung max.
Erstzeichnung Folgezeichnung

ARTEMIDE B LU0515666294 30.09.2010 EUR EUR 25’000 -- 1.50%
L,C* LU0515666377 30.09.2010 EUR EUR 250000 -- 1.00%
JE* LU0515666534 offen EUR EUR 25’000 -- 2.25%

LYRA B LU1012189707 28.02.2014 EUR -- -- 2.00%
L,C* LU1012189889 28.02.2014 EUR EUR 100000 -- 1.50%
JE* LU1012189962 offen EUR -- -- 2.75%
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ENPACL FONDS / FONDI ENPACL

MULTILABEL SICAV

ENPACL MULTISTRATEGIA
ENPACL CREDITO
ENPACL FLESSIBILE
ENPACL IMPRESE

Vier fir den ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA PER | CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL), Rom, lItalien, durch die GAM (Luxembourg)
S.A., Luxemburg, aufgelegte Subfonds der SICAV
luxemburgischen Rechts MULTILABEL SICAV.

BESONDERER TEIL C:
1. MARz 2019

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf die Subfonds ENPACL
MULTISTRATEGIA, ENPACL CREDITO, ENPACL
FLESSIBILE und ENPACL IMPRESE. Wo in diesem
Dokument auf diese Subfonds gemeinsam bezug

genommen wird, werden diese nachfolgend als
LENPACL FONDS" bezeichnet.
Die nachfolgenden Bestimmungen missen in

Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf italienisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Ubersetzung der deutschen
Originalfassung  (linke  Spalte). Im Falle von
Widerspriichen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

Quattro comparti della SICAV di diritto lussemburghese
MULTILABEL SICAV, istituiti per 'TENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER | CONSULENTI
DEL LAVORO (ENPACL), Roma, ltalia, a cura della
GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo.

PARTE SPECIALE C:
1 MArRzO 2019

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale
con riferimento ai comparti ENPACL MULTISTRATEGIA,
ENPACL CREDITO, ENPACL FLESSIBILE ed ENPACL
IMPRESE. In questo documento con la locuzione
“Comparti ENPACL” si intendono congiuntamente tutti i
comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente
alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.

L’informazione contenuta di qui in lingua italiana
(colonna a destra) €, secondo la miglior scienza e
conoscenza della Societd, una traduzione fedele della
versione originale in tedesco (colonna a sinistra). Nel
caso di incoerenze, sara prevalente la versione tedesca.




MULTILABEL SICAV: BESONDERER TEIL C/ PARTE SPECIALE C

1. Erstausgabe der Anteile

Die Anteile der ENPACL FONDS wurden erstmals
wie folgt zur Zeichnung aufgelegt. Der angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil. Eine
Verkaufsgebihr wird nicht erhoben.

Subfonds / Comparti

ENPACL MULTISTRATEGIA *)
ENPACL CREDITO **)
ENPACL FLESSIBILE
ENPACL IMPRESE

N

*) unter der damaligen Bezeichnung ENPACL
AZIONARIO GLOBALE

**) unter der damaligen Bezeichnung ENPACL
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE

2. Anlageziele und -politik

2.1 Anlageziele und —politik des ENPACL
MULTISTRATEGIA

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL MULTISTRATEGIA ist die Erzielung eines
langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermdgen des
Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und —
wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder —wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente), Asset
Backed Securities (,ABS") und Mortgage Backed
Securities (,MBS") (ABS und MBS zusammen
max. 20% des Vermdgens des Subfonds) in allen
frei konvertierbaren Wahrungen, die durch
staatliche oder privaten Emittenten weltweit
ausgegeben oder garantiert werden;

(i) Sichteinlagen und kiindbare Einlagen;

(iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschrankungen von Kap. 5 des

Allgemeinen  Teils, welche gemass ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemass (i), (i) und (iii)
investieren;

(v) Anteile von Zielfonds im Sinne von (iv) oben,
welche gemass ihrer Anlagepolitik in Aktien und
andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von
Unternehmen mit Sitz oder dem Uberwiegenden

1. Prima Emissione delle azioni

Le azioni dei Comparti ENPACL sono state offerte in
sottoscrizione per la prima volta come di seguito
indicato. Il prezzo di emissione iniziale indicato &
per azione. Non viene addebitata alcuna
commissione di vendita.

Zeichnungsfrist / Ausgabepreis/

Periodo Sottoscrizione Prezzo di
Emissione
20.-30.09.2010 EUR 100
31.01.2011 EUR 100
20.02.2017 EUR 100
03.09.2018 EUR 100

*) sotto la denominazione dell’epoca ENPACL
AZIONARIO GLOBALE

**) sotto la denominazione dell’epoca ENPACL
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE

2. Obiettivi e politica di investimento

2.1 Obiettivi e politica di investimento
dellENPACL MULTISTRATEGIA

L'obiettivo di investimento della Societa, per quanto
riguarda 'TENPACL MULTISTRATEGIA, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a lungo
termine. A tal fine la Societa impiega il patrimonio
del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo;

(i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario), Asset
Backed Securities (“ABS”) e Mortgage Backed
Securities (“MBS”) (ABS e MBS
complessivamente max. 20% del patrimonio del
comparto) in tutte le valute libermente
convertibili, emessi o garantiti da emittenti statali
o privati di tutto il mondo;

(i) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto al punto
(i), (ii) e (iib);

(v) azioni di fondi target ai sensi del punto (iv) sopra
indicato, che investono, secondo la loro politica
d’investimento, in azioni ed altri titoli e diritti di
partecipazione di aziende che abbiano sede o

-2
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Anteil ihrer wirtschaftlichen Tétigkeit in Emerging
Markets-Landern investieren (bis zu maximal
15% des Vermdgens des Subfonds).

Unter ,Emerging Markets* werden allgemein die
Markte von Landern verstanden, die sich in der
Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden
und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch
ein erhohtes Risiko bergen. Dazu zahlen
insbesondere die im S&P Emerging Broad Market
Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Lander.

Ferner konnen insgesamt bis zu 10% des
Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils kénnen insgesamt bis zu 100%
des Vermégens in Zielfonds investiert werden.

Im weiteren darf der Subfonds zur Absicherung bzw.
zur  effizienten  Portfolioverwaltung  derivative
Finanzinstrumente  (Derivate) einsetzen, z.B.
Futures, Optionen, Forward-Geschafte und Swaps
auf zulassige Anlagen und Wahrungen.

Daneben koénnen flissige Mittel gehalten werden,
die unter gewissen Umstéanden bis zu 49% des
Vermdgens betragen kénnen.

Der ENPACL MULTISTRATEGIA lautet auf Euro.
Die Anlagen kdnnen auf Euro oder auf andere
Wahrungen lauten. Fremdwahrungsrisiken kdnnen
ganz oder teilweise gegeniiber dem Euro
abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von
Wahrungskursschwankungen kann nicht
ausgeschlossen werden.

2.2 Anlageziele und —politik des ENPACL
CREDITO

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL CREDITO st die Erzielung eines
langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermdgen des
Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder -wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in
allen frei konvertierbaren Waéhrungen, die
ausgegeben oder garantiert werden durch
Unternehmen weltweit und die mehrheitlich tber
eine Kreditqualitéat im Bereich Investment Grade
verfliigen.

che svolgano una parte preponderante della loro
attivita in mercati di Paesi emergenti (fino ad un
massimo di 15% del patrimonio del comparto).

Per “mercati emergenti“ si intendono in generale i
mercati di  Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine,
caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma
anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice S&P
Emerging Broad Market Index o nell'indice MSCI
Emerging Markets Index.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto pud
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del comparto.

Inoltre, il comparto pud avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura o la gestione efficace del portafoglio, per
esempio dei futures, opzioni, forward e swap su
degli investimenti e valute ammissibili.

Inoltre, le disponibilita liquide detenute dal comparto,
possono ammontare, in determinate circostanze,
fino ad un massimo del 49% del patrimonio del
comparto.

L'ENPACL MULTISTRATEGIA é denominato in
Euro. Gli investimenti possono essere espressi in
Euro o in altre valute. | rischi di cambio derivanti da
valute estere contro 'Euro possono essere coperti in
tutto o in parte. Non puo essere esclusa una perdita
di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2 Obiettivi e politica di investimento
del’lENPACL CREDITO

L'obiettivo di investimento della Societa, per quanto
riguarda I'ENPACL CREDITO, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a lungo
termine. A tal fine la Societa impiega il patrimonio
del comparto nei seguenti investimenti:

(i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti ad opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario) in tutte le
valute convertibili, emessi o garantiti da aziende
di tutto il mondo e che abbiano un merito
creditizio prevalentemente di tipo Investment
Grade.
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(ii) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschrankungen von Kap. 5 des
Allgemeinen  Teils, welche gemass ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemadss (i) investieren
(,Corporate Bond Funds“ bzw. ,Corporate Bond-
ETFY).

(i) Bis zu insgesamt 20% des Vermdgens kdnnen in
Anlagen im Sinne von (i) oben investiert werden,
die ausgegeben oder garantiert werden durch
staatliche Emittenten (Staaten, Bundesstaaten

oder ahnliche staatliche Gebilde) aus
entwickelten Staaten weltweit.
Ferner konnen insgesamt bis zu 10% des
Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des

Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils kbnnen insgesamt bis zu 70% des
Vermdgens in Zielfonds investiert werden.

Im weiteren darf der Subfonds zwecks Absicherung,
Anlage und/oder effizienter Portfolioverwaltung
derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen,
z.B. Futures, Optionen, Forward-Geschéafte und
Swaps auf zulassige Anlagen und Wahrungen.

Daneben koénnen flissige Mittel gehalten werden,
die unter gewissen Umstéanden bis zu 49% des
Vermdgens betragen kénnen.

In China, Russland und Indien investiert der
Subfonds nur im Geld- und Obligationenmarkt unter
Ausschluss von Obligationen lautend auf lokale
Wahrungen. Beziglich China wird der Subfonds
eher im chinesischen offshore usD
Obligationenmarkt als im offshore CNH oder
onshore Markt anlegen.

Der ENPACL CREDITO lautet auf Euro. Die Anlagen
kénnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwéahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise
gegenuber dem Euro abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskurs-
schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

2.3 ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES ENPACL
FLESSIBILE

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL FLESSIBILE ist die Erzielung eines
mittelfristigen  Kapitalzuwachses mit moderater
Korrelation gegenuber traditionellen Aktien- und
Obligationenmarkten.

Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermdgen des Subfonds in Anteile anderer OGAW
inklusive als OGAW ausgestalteter Exchange
Traded Funds (Zielfonds) im Sinne und unter den

(ii) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto sopra al
punto (i) (“Corporate Bond Funds"/“Corporate
Bond ETF").

(iii) Complessivamente, fino al 20% del patrimonio
pud essere investito in investimenti conformi al
punto (i) sopra indicato, emessi 0 garantiti da
emittenti statali (Stati, Stati federali o similari
formazioni statali) di Paesi sviluppati di tutto il
mondo.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto pud
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 70% del patrimonio del comparto.

Inoltre, il comparto pud avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura, per fini d'investimento o per la gestione
efficace del portafoglio, per esempio dei futures,
opzioni, forward e swap su degli investimenti e
valute ammissibili.

Inoltre, possono essere detenute disponibilita liquide
che potranno ammontare, sotto alcune condizioni,
fino ad un massimo del 49% del patrimonio del
comparto.

In Cina, Russia ed India il comparto investe
esclusivamente nei mercati monetari e
obbligazionari escludendo obbligazioni denominate
in valute locali. In Cina il comparto investe
prevalentemente nel mercato offshore
obbligazionario in dollari USA piuttosto che in
mercati offshore in CNH oppure mercati on shore.

L'ENPACL CREDITO & denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. | rischi di cambio derivanti da valute
estere contro I'Euro possono essere coperti in tutto o
in parte. Non pud essere esclusa una perdita di
valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'ENPACL
FLESSIBILE

L'obiettivo di investimento della Societa, per quanto
riguarda I'ENPACL FLESSIBILE, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a medio
termine, con moderata correlazione rispetto ai
mercati azionari e obbligazionari tradizionali.

A tal fine la Societa impiega il patrimonio del
comparto in altri OICVM, inclusi gli OICVM aventi la
struttura di Exchange Traded Funds (fondi target)
che, nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5
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Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils,
welche gemdéss deren Anlagepolitik alternative
Anlagestrategien  verfolgen, insbesondere die
Strategien Long/Short, Market Neutral, Relative
Value, Event Driven, Special Situation, Alternative
Risk Premia, CTA und Global Macro. Die einzelnen
alternativen Anlagestrategien sind in Kap. 3. unten
beschrieben.

Die Anlage in Zielfonds erfolgt zu mindestens 70%
des Vermdgens des Subfonds in OGAW im Sinne
der Richtlinien 85/611/EWG (wie abgeéandert) bzw.
2009/65/EG. Anlagen in andere OGA sind nur unter
den Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen
Prospektteils zuléssig.

Der  Subfonds kann zum Zwecke der
Liquiditatsverwaltung bzw. des Kapitalerhalts
flissige Mittel halten, die bis zu 30% des Vermdgens
des Subfonds betragen kénnen.

Ferner konnen insgesamt bis zu 10% des
Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die wunter Kapitel 5 des

Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Im weiteren darf der Subfonds nur zur Absicherung
(hedging) derivative Finanzinstrumente (Derivate)
einsetzen, z.B. Futures, Optionen, Forward-
Geschéfte und Swaps auf zulassige Anlagen und
Wahrungen, unter Ausschluss von Commodity-
Vertrdage mit Lieferung des zugrundeliegenden
Basiswerts bei Falligkeit. Die Derivate miissen an
einem geregelten Markt notiert sein, unter
Ausschluss der Derivate, welche zur Absicherung
des Waéhrungsrisikos eingesetzt werden (die nicht
zwangslaufig notiert sein miissen).

Die Anlage in eine einzelne Anlagestrategie
(Long/Short, Market Neutral, Relative Value, Event
Driven, etc.) darf hochstens 40% des Vermdgens
des Subfonds entsprechen.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils kdnnen bis zu 100% des
Vermdgens des Subfonds in Zielfonds investiert
werden.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils durfen die Anlage in ein und
demselben  Zielfonds hdchstens 10%  des
Vermdgens des Subfonds und héchstens 10% des
Vermdgens desselben Zielfonds entsprechen.

Der ENPACL FLESSIBILE lautet auf Euro. Die
Anlagen kénnen auf Euro oder auf andere
Wahrungen lauten. Fremdwahrungsrisiken kdnnen
ganz oder teilweise gegenuber dem Euro
abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von
Wahrungskursschwankungen kann nicht
ausgeschlossen werden.

della Parte Generale del Prospetto e conformemente
alla loro politica di investimento, seguono strategie di
investimento alternative, di cui in particolare le
strategie Long/Short, Market Neutral, Relative Value,
Event Driven, Special Situation, Alternative Risk
Premia, CTA e Global Macro. Le particolarita delle
strategie di investimento alternative sono descritte
nella sezione 3 sottostante.

Almeno il 70% del patrimonio del comparto sara
investito in fondi target che sono OICVM ai sensi
della direttiva 85/611/CE (modificata di volta in volta)
e rispettivamente 2009/65/CE. Investimenti in altri
OICR sono solo ammessi nel rispetto delle restrizioni
contenute nel cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto.

Il comparto puo detenere delle attivita liquide allo
scopo della gestione della liquidita o della
preservazione del capitale sino ad un massimo del
30% del patrimonio del comparto.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto pud
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

I comparto puo avvalersi di strumenti finanziari
derivativi (c.d. derivati) solo per le operazioni di
copertura (hedging), per esempio futures, options,
forward e swap sugli investimenti e valute
ammissibili, ad esclusione di contratti su materie
prime (commodities) con consegna del sottostante a
scadenza. | derivati devono essere quotati su
mercati regolamentati, ad eccezione dei derivati
utilizzati per le operazioni di copertura del rischio di
cambio che non devono necessariamente essere
quotati.

Gli investimenti in una singola tipologia di strategia
(Long/Short, Market Neutral, Relative Value, Event
Driven, ecc.) non possono superare il 40% del
patrimonio del comparto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del comparto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in un singolo fondo target non
possono superare il 10% del patrimonio del
comparto e non possono rappresentare piu del 10%
del patrimonio del comparto di quel fondo target.

L’ENPACL FLESSIBILE & denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. | rischi di cambio derivanti da valute
estere contro I'Euro possono essere coperti in tutto o
in parte. Non puo essere esclusa una perdita di
valore per effetto di oscillazioni dei cambi.
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2.4 Anlageziele und —politik des ENPACL
IMPRESE

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
ENPACL IMPRESE ist die Erzielung eines mittel- bis
langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck
investiert die Gesellschaft das Vermdgen des
Subfonds in folgende Anlagen:

i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und —
wertrechte von Unternehmen weltweit.

ii) Wandel- und Optionsanleihen in allen frei
konvertierbaren Wahrungen, die ausgegeben
oder garantiert werden durch Unternehmen
weltweit und die mehrheitlich Uber eine
Kreditqualitdét im Bereich Investment Grade
verflgen.

i) Der Subfonds kann zum Zwecke der
Liquiditatsverwaltung bzw. des Kapitalerhalts
flissige Mittel (insbesondere Sichteinlagen,
kindbare Einlagen und Geldmarktinstrumente)
halten, die bis zu 30% des Vermdgens des
Subfonds betragen kénnen.

iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschréankungen von Kap. 5 des
Allgemeinen  Teils, welche geméss ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemass den Punkten i),
i) oder iii) oben investieren. In Abweichung zu
den Bestimmungen des Allgemeinen Teils
kénnen insgesamt bis zu 20% des Vermogens in
Zielfonds investiert werden.

v) Warrants auf Aktien oder andere
Beteiligungswertpapiere und Beteiligungs-
wertrechte (maximal 15% des Vermdégens des
Subfonds). Warrants bergen hdhere Risiken in
sich, bedingt durch die gréssere Volatilitat dieser
Anlagen.

Bei den Emittenten der beschriebenen Anlagen kann
es sich auch um Emittenten aus sog. ,Emerging
Markets" handeln. Unter ,Emerging Markets" werden
allgemein die Markte von Landern verstanden, die
sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat
befinden und daher ein hohes Potential aufweisen,
aber auch ein erhdhtes Risiko bergen. Dazu z&hlen
insbesondere die im S&P Emerging Broad Market

Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Lander.
Anlagen in Landern mit schwierigen

Marktzugangsverfahren kénnen bis zu 15% des
Vermdgens des Subfonds auch indirekt durch den
Erwerb von sog. aktiengebundenen Produkten
getatigt werden, insbesondere ADR (American
Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary
Receipts), welche die Anforderungen von Art. 41 des
Gesetzes von 2010 erfullen.

Ferner konnen insgesamt bis zu 10% des
Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des

2.4 Obiettivi e politica di investimento
del’ENPACL IMPRESE

L'obiettivo di investimento della Societa, per quanto
riguarda I'ENPACL IMPRESE, consiste nel
conseguire un incremento del capitale a medio /
lungo termine. A tal fine la Societa impiega il
patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo.

i) prestiti convertibili e i prestiti ad opzione in tutte
le valute convertibili, emessi o garantiti da
aziende di tutto il mondo e che abbiano un
merito  creditizio prevalentemente di tipo
Investment Grade.

iii) 1l comparto puo detenere delle attivita liquide
(particolarmente depositi a vista, depositi a
termine o strumenti del mercato monetario) del
allo scopo della gestione della liquidita o della
preservazione del capitale sino ad un massimo
del 30% del patrimonio del comparto.

iv) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto sopra ai
punti i), ii) o iii). In deroga a quanto disciplinato
nella Parte Generale, gli investimenti in fondi
target possono ammontare fino al 20% del
patrimonio del comparto.

v) Warrants u azioni o altri titoli di partecipazione e
diritti di partecipazione (fino ad un massimo del
15% del patrimonio del comparto). warrants
implicano rischi piu elevati dovuti alla maggiore
volatilita di questo tipo di investimenti.

Gli emittenti degli investimenti descritti possono
anche essere emittenti da “mercati emergenti”. Per
“mercati emergenti“ si intendono in generale i
mercati di  Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine,
caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma
anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice S&P
Emerging Broad Market Index o nell'indice MSCI
Emerging Markets Index.

Gli investimenti in paesi con procedure di accesso al
mercato difficili possono essere effettuati, fino ad un
massimo del 15% del patrimonio del comparto,
anche indirettamente, attraverso Il'acquisto dei
cosiddetti prodotti legati alle azioni, in particolare gli
ADR (American Depositary Receipts) e gli GDR
(Global Depositary Receipts) che soddisfano i
requisiti di cui all'art. 41 della legge del 2010.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto pud
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.
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Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Im weiteren darf der Subfonds zwecks Absicherung,
Anlage und/oder effizienter Portfolioverwaltung
derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen,
z.B. Futures, Optionen, Forward-Geschafte und
Swaps auf zulassige Anlagen und Wahrungen.

Der ENPACL IMPRESE lautet auf Euro. Die Anlagen
kénnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise
gegenuber dem Euro abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskurs-
schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

3. Risikohinweise

Die Gesellschaft ist bemiuht die Anlageziele der
Gesellschaft bezuglich jedes einzelnen Subfonds
zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele
tatsachlich erreicht werden. Folglich kann der
Nettoinventarwert der Anteile grosser oder kleiner
werden, und es konnen unterschiedlich hohe
positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

3.1 Hinweise betreffend die Anlage in ,Emerging
Markets“-Landern

Sofern die Subfonds in ,Emerging Markets"
investieren, werden potentielle Investoren darauf
aufmerksam gemacht, dass Anlagen in ,Emerging
Market“-Landern mit einem  hoheren Risiko
verbunden sind. Insbesondere besteht das Risiko

a) eines mdoglicherweise geringen oder ganz
fehlenden Handelsvolumens der Wertpapiere an dem
entsprechenden  Wertpapiermarkt, welches zu
Liquiditatsengpassen und verhaltnisméassig grésseren
Preisschwankungen fiihren kann;

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Verhéltnisse, und die damit
verbundenen Gefahren der Enteignung oder
Beschlagnahmung, das Risiko aussergewdéhnlich
hoher Inflationsraten,  prohibitiver  steuerlicher
Massnahmen und sonstiger negativer Entwicklungen;

c) der mdoglichen erheblichen Schwankungen des
Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der
Rechtsordnungen, der bestehenden oder mdglichen
Devisenausfuhrbeschrankungen, Zoll- oder anderer
Beschrankungen und etwaiger Gesetze oder
sonstiger Beschrankungen, die auf Investitionen
Anwendung finden;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die
Investitionsmaoglichkeiten des Subfonds
einschranken, wie z.B. Beschrankungen bei
Emittenten oder Industrien, die mit Blick auf nationale
Interessen als sensibel gelten; und

e) des Fehlens adaquat entwickelter rechtlicher

Inoltre, il comparto pud avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura, per fini d'investimento e/o per la gestione
efficace del portafoglio, per esempio dei futures,
opzioni, forward e swap su degli investimenti e
valute ammissibili.

L'ENPACL IMPRESE é denominato in Euro. Gl
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. | rischi di cambio derivanti da valute
estere contro I'Euro possono essere coperti in tutto o
in parte. Non puo essere esclusa una perdita di
valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. Informazioni sul rischio

Sebbene la Societa si impegni a conseguire gli
obiettivi di investimento dei singoli comparti, non
puo essere data alcuna garanzia sull’effettivo

conseguimento dei suddetti obiettivi di
investimento. Di conseguenza i valori netti
d’inventario delle azioni possono crescere 0
decrescere e i proventi conseguiti possono

essere molto diversi,
negativo.

sia in positivo sia in

3.1 Informazioni relative agli investimenti in
mercati di Paesi Emergenti

Ove i Comparti investono in mercati di Paesi
Emergenti si fa presente ai potenziali investitori che
gli investimenti in Paesi Emergenti comportano
notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio

a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di
scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che
puo portare a difficolta di liqguidazione e a rilevanti
oscillazioni dei prezzi;

b) di incertezza della situazione politica, economica e
sociale e conseguenti pericoli di esproprio o
sequestro, il rischio di un tasso d'inflazione
eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e
di altri sviluppi negativi;

c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di
cambio delle valute, di diversita degli ordinamenti
giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle
esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre
limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli
investimenti;

d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le
possibilita di investimento del comparto, come ad
esempio limitazioni verso emittenti o industrie
considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse
nazionale;

e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente
sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio
di una possibile mancanza di garanzia per la
proprieta privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme
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Strukturen fir private oder ausléndische Investitionen
und das Risiko einer mdglicherweise mangelnden
Gewahrleistung des Privateigentums.

Auch kdnnen Devisenausfuhrbeschrankungen oder
sonstige diesbezigliche Regelungen in diesen
Landern voéllig oder teilweise zur verspateten
Repatriierung der Investitionen fiihren, oder sie véllig
oder teilweise verhindern, mit der Folge von
moglichen Verzogerungen bei der Auszahlung des
Rucknahmepreises.

In China investieren die Subfonds nur im Geld- und
Obligationenmarkt unter Ausschluss von Obligationen
lautend auf lokale Wé&hrungen; zudem werden die
Subfonds eher im chinesischen offshore USD
Obligationenmarkt als im offshore CNH oder onshore
Markt anlegen.

3.2 Hinweise betreffend die Anlagen in alternative
Anlagestrategien

Die Zielfonds, in welche der Subfonds ENPACL
FLESSIBILE investiert, verwenden diverse alternative
Anlagestrategien, welche in diesem Abschnitt
beschrieben werden. Der Anlageverwalter jedes
Zielfonds wird den Zielfonds nach seiner eigenen
Anlagestrategie verwalten, und es kann weitere
Strategien als die beschriebenen oder Variationen
der beschriebenen Anlagestrategien geben. Die
vorliegende Beschreibung bezweckt lediglich eine
grobe und nicht abschliessende Darstellung
bestimmter fur alternative Anlagestrategien typischer
Charakteristika.

Long/Short

Ziel dieser Strategie ist es, Long-Positionen in Aktien
und Obligationen zu erwerben, welche vermutlich
eine Uberperformance gegeniiber dem Markt zeigen
werden und, dagegen Titel leer zu verkaufen, welche
vermutlich eine Unterperformance gegeniber dem
Markt zeigen werden. Das Ziel der Anlageverwalter
ist die Zusammenstellung von Portfolios, welche
Ertrage generieren, die nicht von Marktentwicklungen
abhangig sind, sondern in erster Linie von ihrer
Fahigkeit, die entsprechenden Titel auszuwdahlen.
lhre Portfolios haben Long- und Shortpositionen,
welche je nach Entwicklung der Markte Gewinne
anbieten konnen, d.h. wenn die Long- bzw. die
Shortpositionen an Wert gewinnen bzw. verlieren.

Event Driven

Event-Driven-Strategien (inkl. Distressed-Strategien)
konzentrieren sich in erster Linie auf Anlagen in
Gesellschaften, die an einer
Unternehmensreorganisation oder -restrukturierung,
oder an einer Fusion oder Ubernahme beteiligt sind

similari possono altresi causare in questi Paesi un
ritardo nel recupero degli investimenti 0 possono
precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti
possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

In Cina i comparti investono esclusivamente nei
mercati monetari e obbligazionari escludendo
obbligazioni denominate in valute locali; inoltre i
comparti investono prevalentemente nel mercato
obbligazionario offshore cinese in dollari USA
piuttosto che in mercati offshore in CNH oppure
mercati onshore.

3.2 Informazioni relative alle strategie di
investimento alternative

| fondi target in cui investe il comparto ENPACL
FLESSIBILE ricorrono a varie strategie di
investimento alternative che sono descritte nella
presente sezione. Ogni gestore degli investimenti dei
fondi target gestira il rispettivo fondo target a
seconda della propria strategia di investimento
individuale e secondo ulteriori strategie rispetto a
quelle descritte cosi come potra mettere in atto delle
variazioni alle strategie presentate. Questa
descrizione € volta esclusivamente a proporre un
quadro esemplificativo e non esaustivo di alcune
caratteristiche tipiche delle strategie di investimento
alternative.

Long/Short

Questa strategia si prefigge di assumere delle
posizioni lunghe in titoli azionari e obbligazionari che
si ritiene possano probabilmente presentare una
performance superiore al mercato e di vendere allo
scoperto i titoli che, al contrario, si ritiene possano
avere una performance inferiore a quella del
mercato. L'obiettivo dei gestori agli investimenti che
attuano questa strategia € quello di proporre dei
portafogli i cui rendimenti non dipendano
dall'andamento del mercato ma principalmente dalla
loro abilita di selezionare i rispettivi titoli. | loro
portafogli presentano delle posizioni lunghe e delle
posizioni corte che, a seconda del’andamento del
mercato, offrono dei guadagni quando le prime si
apprezzano e le seconde si deprezzano.

Event Driven

Le strategie Event Driven (incluse le Distressed
Strategies) si concentrano prevalentemente su
investimenti in societa che sono oggetto di una
riorganizzazione o ristrutturazione societaria, cosi
come di fusioni e procedure di acquisizione oppure
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oder sich in einer komplexen Regulierungssituation
befinden. Diese Strategien stiitzen sich eher auf
Unternehmensentwicklungen als auf die Entwicklung
am Aktienmarkt.

Commodity Trading Advisor (CTA)

Diese Anlagestrategie, auch bekannt als Managed-
Futures-Strategie, bezieht sich auf den aktiven Handel
mit  Finanzinstrumenten  wie  Terminkontrakten
(Futures) und Optionen im Zusammenhang mit den
globalen Finanz-, Rohstoff- und Wahrungsmarkten.
Die  Anlageverwalter der  Zielfonds kénnen
insbesondere einen technischen und/oder
fundamentalen Analyseansatz wahlen.

Special Situation

Die Special-Situation-Strategien werden von den
Anlageverwaltern in Bezug auf spezielle Situationen
in einzelnen Sektoren oder Untersektoren oder
geographischen  Gebieten  oder  spezifischen
Merkmalen des Finanzinstruments, in welches
investiert wird, gewahlt. Sie werden aufgrund des
Diversifikationsbedarfs, der Risikominderung
und/oder der angestrebten Rendite definiert, um eine
Unabhangigkeit im Verhaltnis zu den Referenzmarkte
zu erreichen.

Alternative Risk Premia

Die Alternative-Risk-Premia-Strategien basieren auf
dem Konzept der sogenannten alternativen
Risikopramien, die als Erweiterung der
Anlagemethode in Multifaktoren gesehen werden
kann. Im Allgemeinen wird dieses Konzept im
Rahmen der Aktienrisikofaktoren verwendet und
betrifft aussergewdhnliche Risikopramien, d.h.
andere als die in Bezug auf Positionen in Aktien- oder

Obligationen. Im Rahmen vom Long- und
Shortportfolios kénnen Risikopramien in
Zusammenhang mit Aktien, Satze, Kredite,

Wahrungen oder Rohstoffe sein.

Relative Value

Relative-Value-Strategien  (inkl. Long-Short-Credit,
Merger-Arbitrage, Arbitrage Strategien, etc.)
versuchen in erster Linie, von Anomalien in der

Bewertung zu profitieren, die zwischen verwandten
Wertpapieren im Aktien- und Rentenmarkt sowie aus
der Volatilitat der Devisen, Optionen und anderer
Derivate entstehen kdnnen. Da der Schwerpunkt
darauf liegt, Chancen im Handel zu nutzen, die
innerhalb des Marktes entstehen und nicht so sehr
durch die Marktentwicklung begriindet sind, haben
diese Strategien tendenziell eine geringe Korrelation
zu den globalen Aktien- und Rentenmarkten.

coinvolte in complesse situazioni di carattere
normativo. Questo tipo di strategie si focalizzano
piuttosto su specifici sviluppi aziendali che
sull'andamento del mercato azionario.

Commodity Trading Advisor (CTA)

Questa strategia, anche conosciuta come Managed
Futures Strategy, si prefigge di gestire attivamente
strumenti finanziari quali futures e options inerenti i
mercati finanziari, le materie prime e le valute a
livello mondiale. | gestori degli investimenti dei fondi
target possono scegliere di adottare un approccio
basato perlopit su modelli quantitativi e/o analisi di
carattere tecnico.

Special Situation

Le strategie Special Situation specificamente
individuate dal gestore in funzione di circostanze
settoriali, sub settoriali o per area geografica o per
specifiche caratteristiche dello strumento finanziario
su cui si investe, sono definite in funzione delle
esigenze di diversificazione, di contenimento del
rischio e/o di obiettivo di rendimento, consentendo
una decorrelazione rispetto allandamento dei
mercati di riferimento.

Alternative Risk Premia

Le strategie Alternative Risk Premia si basano sul
concetto dei cosiddetti premi al rischio alternativi, i
quali possono essere visti come un’estensione del
metodo di investimento multifattoriale. Questo
concetto viene generalmente utilizzato nel contesto
dei fattori di rischio azionari e concerne i premi di
rischio non tradizionali, ovverossia diversi da quelli
inerenti le esposizioni azionarie o obbligazionarie. |
premi al rischio, nel contesto di portafogli lunghi
(long) o corti (short) possono essere relativi a azioni,
tassi, crediti, valute o materie prime.

Relative Value

Le strategie Relative Value (incluse le strategie Long
Short Credit, Merger Arbitrage, Arbitrage Strategies,
ecc.) si prefiggono principalmente di beneficiare di
valutazioni anomale di titoli (correlati fra di loro) dei
mercati azionari, a reddito fisso, delle obbligazioni
convertibili, della volatilitd dei cambi, opzioni e altri
derivati. Siccome I'obiettivo principale consiste nel
guadagnare dalle opportunita di negoziazione che si
presentano nei mercati (e che non sono
necessariamente causate da sviluppi di mercato),
queste strategie tendono ad avere una bassa
correlazione con i mercati azionari globali e a reddito
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Zielfonds, die Multi-Strategien anbieten, kénnen zur
Kategorie der Relative-Value-Strategien gewahlten
werden.

Global Macro

Diese Anlagestrategie basiert auf fundamentalen
sowie makrotkonomischen Analysen und verfolgt
generell einen globalen Top-Down Ansatz. Diese
Fonds kdnnen an jeder Art von Markten, mit dem Ziel
die erwarteten Marktveranderungen auszunutzen,
teilnehmen. Um Geschéfte mit, unter anderem,
Aktien, Zinssatzen, Wa&hrungen und Rohstoffen zu
tatigen, sind Derivate haufig Teil der
Analagestrategie. Unter bestimmten Umsténden
kénnen die Anlageverwalter der Zielfonds mittels
komplexen Relative-Value-Strategien auch in
Privatplatzierungen oder in Situationen, die durch
Einzelereignisse bestimmt sind, investieren.

Market Neutral

Diese Anlagestrategie will ein neutrales Portfolio im
Vergleich zu den Entwicklungen der Aktienmarkte
anbieten.  Ziel der  Anlageverwalter  solcher
Anlagestrategien ist Portfolios anzubieten, welche
nicht von der Marktentwicklungen, sondern von ihrer
Selektionsfahigkeit Aktien auszuwahlen abhangig
sind.

4. Anlegerprofil

Die ENPACL FONDS wurden im Auftrag der
italienischen Vorsorgeeinrichtung ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER |
CONSULENTI DI LAVORE (ENPACL) aufgelegt und
mit Sicht auf deren Bedirfnisse massgeschneidert.
Die ENPACL FONDS sind daher fur andere Anleger
nicht geeignet.

5. Anlageverwalter, Anlageberater und
Beirat

Die Anlageverwalter sind ermachtigt, unter
Berlcksichtigung der Anlageziele, -politik und -
grenzen der Gesellschaft respektive der ENPACL
FONDS und unter der ultimativen Kontrolle der
Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates
oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten Kontrollstelle/n fir die ENPACL FONDS
unmittelbar Anlagen zu tatigen. Die Anlageverwalter
kénnen mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft
die Unterstitzung von Anlageberatern
beanspruchen. Diese sind nicht befugt,

fisso. | fondi target multi-strategy possono rientrare
nella categoria delle strategie Relative Value.

Global Macro

Questa strategia di investimento si fonda su analisi
macroeconomiche fondamentali e, quale regola
generale, si avvale di un approccio globale top-down.
Fondi di questo genere possono partecipare a
qualsiasi sorta di mercato con lo scopo di sfruttare gli
attesi movimenti dello stesso. Alfine di effettuare
operazioni aventi quali sottostanti, tra I'altro, azioni,
tassi di interesse, valute e materie prime, I'utilizzo
della leva cosi come dei derivati € sovente parte
della strategia. | gestori degli investimenti dei fondi
target possono, in determinate circostanze, anche
investire in collocamenti privati o situazioni dettate da
eventi specifici utilizzando complesse strategie
Relative Value.

Market Neutral

Questa strategia di investimento si prefigge di
proporre un portafoglio neutrale rispetto agli sviluppi
del mercato azionario. L'obiettivo dei gestori agli
investimenti che attuano questa strategia € quello di
proporre dei portafogli i cui rendimenti non
dipendano dallandamento del mercato ma
principalmente dalla loro abilita di selezionare le
rispettive azioni.

4. Profilo degli investitori

| Comparti ENPACL sono stati istituiti per I'ente di
previdenza italiana ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER | CONSULENTI
DEL LAVORO (ENPACL) e sono stati fatti su misura
in vista alle esigenze di quest'ultimo. Pertanto, i
Comparti ENPACL non sono adatti per altri
investitori.

5. Gestori degli Investimenti, Consulenti
per gli Investimenti e Comitato
Consultivo

| gestori sono autorizzati, tenendo conto degli
obiettivi, della politica di investimento nonché delle
restrizioni  agli  investimenti della  Societa,
rispettivamente dei Comparti ENPACL, di eseguire
direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza
ultimativa della Societa di Gestione o del Consiglio di
amministrazione, oppure dell’organo o degli organi di
controllo nominato(-i) per i Comparti ENPACL. |
gestori degli investimenti, con il consenso della
Societa di Gestione, possono avvalersi di consulenti
per gli investimenti. Essi non sono autorizzati a

-10 -
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Anlageentscheide zu treffen.

5.1 Anlageverwalter des ENPACL
MULTISTRATEGIA

GAM (ltalia) S.G.R. S.p.A, Via Duccio di
Boninsegna 10, 1-20145 Mailand
Die Anlagenverwalterin wurde 2003 als

Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegriindet.
Sie halt seit 2004 eine Lizenz der Banca d'ltalia als
Societa di Gestione del Risparmio (SGR) und ist
unter der Nummer 176 im Register der SGR der
Banca d'ltalia eingetragen. lhre Aktivitadten umfassen
die Vermdogensverwaltung fir italienische und
auslandische OGAW bzw. OGA. Sie ist eine 100%-
ige Gruppengesellschaft der GAM Holding AG.

5.2 Anlageverwalter des ENPACL FLESSIBILE

Pictet Asset Management (Europe) S.A., ltalian

Branch, Via della Moscova 3, 1-20121 Milano.

Der Anlagerverwalter ist von der Commissione
Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)
beaufsichtigt und ist verantwortlich fur die
Verwaltung von ausgewogenen (,Balanced")
Portfolios fur internationale Kunden.

5.3 Anlageverwalter des ENPACL CREDITO

INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED,
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-
Thames, Oxfordshire RG9 1HH, England.

Die INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED ist
eine Gesellschaft englischen Rechts mit der
registrierten Gesellschaftsnummer 122674, welche
von der Financial Conduct Authority (FCA)
zugelassen und beaufsichtigt ist.

5.4 Anlageverwalter des ENPACL IMPRESE

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
Broadway, New York, NY 10036, USA

INC., 1540

Der Anlageverwalter ist eine Gesellschaft nach dem
Recht des Staates New York. Sie ist als Investment
Adviser bei der U.S. Securities Exchange
Commission ("SEC") registriert, was sie berechtigt,
als Anlageverwalter fur Dritte tatig zu sein.

5.5 Anlageberater des ENPACL
MULTISTRATEGIA und ENPACL FLESSIBILE

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, 1-40122 Bologna (,PROMETEIA®)

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft
haben die PROMETEIA zur Anlageberaterin fur die
Subfonds ENPACL  MULTISTRATEGIA  und
ENPACL FLESSIBILE ernannt. PROMETEIA
operiert als Gruppe seit 1998 auf dem italienischen
Markt fur institutionelle Anlagen und ist dort der

prendere delle decisioni in merito agli investimenti.

5.1 Gestore degli investimenti del’lENPACL
MULTISTRATEGIA

GAM (ltalia) S.G.R. S.p.A,
Boninsegna 10, 1-20145 Milano

Via Duccio di

Il gestore degli investimenti & stato fondato nel 2003
in forma di societa per azioni di diritto italiano. Dal
2004 detiene un’autorizzazione di Societa di
Gestione del Risparmio (SGR) rilasciata dalla Banca
d’ltalia ed e iscritta al n. 176 del registro delle SGR
detenuto dalla Banca d'ltalia. Le sue attivita
consistono nella gestione di patrimoni di OICVM e
OICR italiani ed esteri. Ad oggi essa & controllata al
100% dalla GAM HOLDING AG.

5.2 Gestore degli investimenti dell’ ENPACL
FLESSIBILE

Pictet Asset Management (Europe) S.A., ltalian
Branch, Via della Moscova 3, 1-20121 Milano.

Il gestore degli investimenti & supervisionato dalla
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa
(CONSOB) ed e responsabile per la gestione di
portafogli bilanciati per clientela internazionale.

5.3 Gestore degli investimenti del’lENPACL
CREDITO

INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED,
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-
Thames, Oxfordshire RG9 1HH, England.

La INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED e
una societa di diritto inglese con numero di
compagnia registrato 122674, controllata e
autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA).

5.4 Gestore degli investimenti del’ENPACL
IMPRESE

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC.,
Broadway, New York, NY 10036, USA

1540

Il Gestore degli Investimenti & una societa costituita

secondo il diritto dello Stato di New York. E
registrato come Investment Adviser presso la
Securities Exchange Commission ("SEC")

statunitense, che gli conferisce il diritto di agire in
qualita di gestore degli investimenti per conto terzi.

5.5 Consulente per gli investimenti del’ENPACL
MULTISTRATEGIA e ENPACL FLESSIBILE

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, 1-40122 Bologna (,PROMETEIA®)

La Societa e la Societa di Gestione hanno nominato
PROMETEIA quale consulente per gli investimenti
per i comparti ENPACL MULTISTRATEGIA ed
ENPACL FLESSIBILE. PROMETEIA ¢ il consulente
finanziario leader sul mercato istituzionale italiano,
dove opera — come Gruppo - dal 1998. Il
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fihrende Finanzberater.
auch im Beirat vertreten.

Die Anlageberaterin ist

5.6 Beirat

Die Gesellschaft hat zur Unterstitzung der
Anlagetatigkeit der ENPACL FONDS einen Beirat
ernannt. Der Beirat kann die Anlageverwalterin in
allen Belangen, die in deren Kompetenz fallen,
beraten. Eine Entscheidungsbefugnis kommt dem
Beirat nicht zu.

6. Beschreibung der Anteile

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile jedes der ENPACL FONDS in folgenden
Kategorien ausgeben:

— A-Anteile: ausschuttend, fur ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert;

— B-Anteile: thesaurierend, fiir ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert.

Die jeweils verfiigbaren Anteilskategorien kdnnen
bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den
Informations- oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Anteile ,A“ und ,B“ werden nur an den ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER
| CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Rom,
Italien, und an mit dieser verbundene ,institutionelle
Investoren®, d.h. grundsatzlich Firmen mit juristischer

Rechtspersonlichkeit  oder mit  gleichwertiger
Gesellschaftsform, ausgegeben, welche diese
Anteile entweder in ihrem eigenen
Geschéftsvermdégen oder im Rahmen eines

Mandatsverhaltnisses fur institutionelle Investoren im
vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an
letztere weiterverkaufen (vgl. zur Mindestzeichnung
die nachfolgenden Kapitel ,Ausgabe von Anteilen®,
,Rucknahme von Anteilen® und ,Umtausch von
Anteilen®).

7. Ausschittungspolitik

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Ubereinstimmung
mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung
und diesem Rechtsprospekt, fir ausschittende A-
Anteile folgende Ausschittungspolitik:

consulente per gli investimenti siede anche nel
Comitato Consultivo.

5.6 Comitato Consultivo

A sostegno dell'attivita di investimento
rispettivamente dei Comparti ENPACL, la Societa
ha nominato un Comitato Consultivo. Il Comitato
Consultivo puo fornire consulenza al gestore degli
investimenti in tutte le questioni che rientrano nelle
competenze dello stesso. Il Comitato Consultivo
non ha alcun potere decisionale.

6. Descrizione delle azioni

Dopo I'emissione iniziale la Societa potra emettere
azioni dei Comparti ENPACL nelle seguenti
categorie:

— azioni “A”: a distribuzione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito;

— azioni “B": ad accumulazione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito.

Le rispettive categorie di azioni si possono richiedere
presso I'amministrazione centrale, gli agenti di
informazione e gli agenti di distribuzione.

La Societa emette solo azioni in forma nominativa.

Le azioni “A” e “B” sono emesse solo per 'ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER
| CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Roma,
Italia, e ad “investitori istituzionali” collegati ad esso
— o0ssia, in via generale, soggetti muniti di
personalita giuridica o con struttura legale
equivalente — che detengano queste azioni per loro
investimento o, nell’ambito di un mandato, per conto
di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure
che le rivendano esclusivamente a questi soggetti
(per gli importi minimi di sottoscrizione si vedano i
seguenti capitoli “Emissione delle azioni”, “Riscatto
delle azioni” e “Conversione delle azioni”).

7. Politica di distribuzione

La Societa, nel rispetto della legge lussemburghese,
dello Statuto e del presente Prospetto Informativo,
per le azioni a distribuzione “A” intende applicare la
seguente politica di distribuzione:

— Jahrliche vollstandige Ausschittung der im —
betreffenden Subfonds erzielten Ertrdge (Zinsen,
Dividenden, sonstige Ertrage);

distribuzione completa annua di tutti i proventi
conseguiti nei comparti in questione (interessi,
dividendi, altri utili);

— Zurlckhalten der im Subfonds erzielten Kapital- —
und Devisengewinne.

behalt sich
insbesondere

non distribuzione delle plusvalenze di capitale e
divise conseguiti nei comparti.

die
aus

La Societa si riserva la facolta di modificare in
qualunque momento la politica di distribuzione

Die Gesellschaft
Ausschuttungspolitik,

vor,
auch
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steuerlichen Uberlegungen, im Interesse der
Aktionare jederzeit zu andern. Der Verwaltungsrat
kann namentlich halbjahrliche Zwischendividenden
festlegen.

8. Gebiihren und Kosten

A) Verwaltungsgebuhr

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen
Subfonds wird bei den A- und B-Anteilen fur die
Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das
Wertpapierportfolio sowie fiir sonstige damit
verbundene Verwaltungsleistungen eine jahrliche
maximale Verwaltungsgebihr wie folgt zulasten des
jeweiligen Subfonds erhoben.

nellinteresse degli investitori, in particolare anche
per considerazioni di carattere fiscale. | Consiglio di
Amministrazione si riserva la possibilita di stabilire
dividendi intermedi semestrali.

8. Commissioni e spese

a) Commissione di gestione

Sulla base del valore netto d’inventario del relativo
comparto verra applicata, relativamente alle azioni “A”
e “B” una commissione di gestione annua massima
per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio
titoli, nonché i servizi amministrativi connessi, stabilita
nella misura di seguito indicata per ciascun comparto.

Subfonds / Comparti

max. Verwaltungsgebihr p.a. in % des
Nettoinventarwerts

Commissione di gestione massima p.a. in
% del valore netto di inventario

Anteile / Azioni A B
ENPACL MULTISTRATEGIA 0.40% 0.40%
ENPACL CREDITO 0.40% 0.40%
ENPACL FLESSIBILE 0.40% 0.40%
ENPACL IMPRESE 0.40% 0.40%

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem
Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel
.Gebuhren und Kosten" des Allgemeinen Teils
beschriebenen Kosten.

B) Performance Fee beim ENPACL CREDITO
und beim ENPACL IMPRESE

Die Anlageverwalter des ENPACL CREDITO und
des ENPACL IMPRESE haben daruber hinaus
Anspruch  auf eine performanceabhéngige
Entschadigung (,Performance Fee“) unter den
nachfolgend genannten Bedingungen:

Die Performance Fee unterliegt einer ,High Water
Mark* und einer ,Hurdle Rate" (Vergleichsindex,
wie unten angegeben). Der Anlageverwalter hat
dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn
am Ende des Geschéftsjahres der
Nettoinventarwert des betreffenden Subfonds je
Anteil sowohl oberhalb der High Water Mark
(,Outperformance Uber der High Water Mark") als
auch oberhalb der Hurdle Rate (,Outperformance
Uiber der Hurdle Rate") liegt.

Die High Water Mark war bei Lancierung der
Subfonds identisch mit dem Erstausgabepreis pro
Anteil. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil des
betreffenden Subfonds am letzten Bewertungstag

La Societa paga inoltre del valore netto d’inventario del
relativo comparto le spese descritte nel capitolo
“Commissioni e spese” nella Parte Generale.

Performance Fee dellENPACL CREDITO e
del’ENPACL IMPRESE

Per quanto concerne 'ENPACL CREDITO e 'ENPACL
IMPRESE, i gestori degli investimenti hanno diritto
inoltre ad una commissione legata alla performance
(“Performance Fee”), sottoposta alle condizioni di
seguito riportate.

B)

La Performance Fee ¢ legata ad un "High Water Mark”
ed ad un “Hurdle Rate” (indice di riferimento come
descritto sotto). Il gestore ha diritto ad una
Performance Fee solo quando alla fine dell'esercizio
finanziario il valore netto di inventario per azione del
comparto in questione € al di sopra dellHigh Water
Mark (“Outperformance rispetto all’High Water Mark”)
ed e al di sopra dellHurde Rate (“Outperformance
rispetto all’Hurde Rate”).

Al lancio del comparto I'High Water Mark era identico
al prezzo di prima emissione per azione. Se nell’ultimo
giorno di valutazione di un esercizio finanziario il valore
netto d’inventario per azione del comparto in questione
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eines Geschéftsjahres oberhalb der bisherigen
High Water Mark liegt, wird die High Water Mark
auf den vor Abzug der Performance Fee je Anteil
errechneten Nettoinventarwert gesetzt. Ansonsten
bleibt die High Water Mark unveréndert. Das
Basisniveau der Hurdle Rate zu Beginn eines

Geschéftsjahres ist identisch mit  dem
Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden
Subfonds am letzten Bewertungstag des
vorangehenden Geschéftsjahres. Diesem

Grundsatz entsprechend hat der Anlageverwalter
lediglich dann Anspruch auf eine Performance
Fee, wenn allfallig verzeichnete Verluste beim

betreffenden Subfonds vollumfanglich
wettgemacht wurden.
Die Performance Fee wird an jedem

Bewertungstag berechnet und zuriickgestellt und
jahrlich  nach Ablauf des Geschaftsjahres
ausbezahilt.

Die Hohe der Performance Fee betragt den unten
angegebenen Prozentsatz des Betrags, um
welchen der Nettoinventarwert je Anteil (vor Abzug
der Performance Fee) den hdheren Wert von
Hurdle Rate und High Water Mark Ubersteigt. Die
Hurdle Rate entspricht dem unten angegebenen
Vergleichsindex.

fosse superiore allHigh Water Mark fino a quel
momento, I'High Water Mark viene portato al valore
netto d’'inventario calcolato prima della trattenuta della
performance fee per azione. In tutti gli altri casi I'High
Water Mark rimane invariato. Il livello di base
dell’Hurdle Rate all'inizio di un esercizio finanziario é
identico al valore netto dinventario per azione del
comparto in questione calcolato I'ultimo giorno di
valutazione dell'esercizio finanziario precedente. Di
conseguenza, il gestore degli investimenti ha solo
diritto ad una Performance Fee se le perdite
eventualmente incorse dal comparto in questione sono
state integralmente compensate.

La Performance Fee sara calcolata e accantonata in
ogni giorno di valutazione e pagata una volta I'anno,
decorso 'esercizio finanziario.

La percentuale massima della Performance Fee € qui
sotto riportata, essa corrisponde alla differenza tra il
valore netto d'inventario per azione (prima della
deduzione della Performance Fee) ed il valore
superiore tra I'Hurdle Rate e I'High Water Mark.
L'Hurdle Rate corrisponde all'indice di riferimento
riportato qui sotto.

Subfonds / Comparti Performance Fee

Vergleichsindex / Indice di riferimento

ENPACL CREDITO 15%

ICE BOFA ML Global Broad Corporate, Euro Hedged

ENPACL IMPRESE 10%

MSCI World All Country Net Total Return EUR

Die angegebenen Vergleichsindices sind
Referenzwerte im Sinne der Verordnung (EU)
2016/1011 (EU-Referenzwertverordnung). Die
Referenzwerte werden je von einem Administrator
(ICE Data Indices bzw. MSCI Limited)
bereitgestellt, der in der EU angesiedelt ist und in
das Register nach Art. 36 der EU-
Referenzwertverordnung eingetragen ist. Die
Gesellschaft hat robuste schriftiche Plane
aufgestellt, in denen die Massnahmen dargelegt
werden, die sie ergreifen wirde, falls dieser
Referenzwert sich wesentlich &ndert oder nicht
mehr bereitgestellt wird. Die entsprechenden
Richtlinien der GAM-Gruppe sind auf
www.funds.gam.com erhaltlich.

C) Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur

Dariiber hinaus wird darauf hingewiesen, dass

zusatzlich zu den Kosten, welche auf das
Vermdgen des  Subfonds gemass den
Bestimmungen dieses Prospektes und der
Satzung erhoben werden, bei den Zielfonds
Kosten flr die Verwaltung, die
Depotbankvergitung, Kosten der

Wirtschaftspriifer, Steuern sowie sonstige Kosten,
Provisionen und Gebuhren anfallen und somit eine
Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten
erfolgen kann. Die Verwaltungsgebiihren, die den
Zielfonds von ihren jeweiligen Dienstleistern
belastet werden, betragen maximal 2.00%. Zudem

Gli indici di riferimento indicati sono indici di
riferimento nel senso del Regolamento (UE)
2016/1011 (Regolamento UE sugli Indici di
Riferimento). Questi indici di riferimento sono
entrambi forniti da un amministratore (ICE Data
Indices, rispettivamente MSCI Limited) residente
nellUE ed iscritto nel registro secondo l'art. 36 del
Regolamento UE sugli Indici di Riferimento. La Societa
ha messo in piedi dei piani scritti e consistenti che
enunciano i provvedimenti che prenderebbe nel caso
in cui questindice di riferimento fosse modificato di
modo considerabile oppure non fosse piu fornito. Le
linee guida in merito del gruppo GAM sono disponibili
su www.funds.gam.com.

C) Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi

Si invita pertanto a considerare che, oltre ai costi
addebitati al patrimonio del comparto secondo le
clausole contenute nel presente Prospetto e nello
Statuto, i fondi oggetto di investimento sono soggetti a
costi di amministrazione, commissione di banca
depositaria, revisione contabile, imposte ed altri costi,
provvigioni e commissioni, e quindi le stesse voci di
spesa possono essere addebitate piu volte. Le
commissioni di gestione patrimoniale che vengono
addebitate ai fondi oggetto di investimento dai loro
rispettivi fornitori di servizi ammontano al massimo al
2,00%. Inoltre, alcuni fondi oggetto di investimento
possono applicare in aggiunta una commissione di
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kénnen gewisse Zielfonds zusatzlich eine

Performance Fee belasten.

9. Ausgabe von Anteilen

A) Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die
Anteile der ENPACL FONDS an jedem
Bewertungstag ausgegeben. Der Ausgabepreis
grundet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am
jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf
zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des
Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine
Verkaufsgebiihr von maximal 5% dazugeschlagen
werden.

B) Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen "A" und
"B" (fur institutionelle Investoren) der ENPACL
FONDS ist ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR
1'000'000 vorgesehen.

C) Antragsverfahren

Investoren kénnen jederzeit Anteile der ENPACL
FONDS direkt bei der Gesellschaft oder bei der im
Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in
einzelnen Vertriebslandern bestellten lokalen
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die
genaue lIdentitdt des Zeichners, der Name des
Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet
wird, anzugeben.

Fur alle Zeichnungen von Anteilen der ENPACL
FONDS, die bei der Gesellschaft an einem
Auftragstag bis spatestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Ausgabepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis
des Ubernachsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb
von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Bewertungstag auf dem im
Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen
Konto wertmassig gutgeschrieben sein.

Es werden keine
Anteilzertifikate ausgeliefert.

Anteilscheine oder

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor,
Antrage  abzulehnen oder nur zum Teil
anzunehmen oder ergénzende Informationen und
Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz
oder teilweise abgelehnt, wird der
Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo
dem Zeichner riickiberwiesen.

performance.

9. Emissione delle azioni

a) Generale

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale
di ogni comparto, le azioni dei Comparti ENPACL sono
emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che
si basa sul valore netto d’'inventario delle azioni valido
quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla
virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale
del Prospetto alle sottoscrizioni puo essere applicata
una commissione di vendita che pud ammontare sino
al 5%.

B) Importo minimo di sottoscrizione

Per la prima sottoscrizione di azioni “A” e “B” (per
investitori istituzionali) dei Comparti ENPACL &
previsto un importo minimo di 1'000'000.-- di euro.

C) Proceduradi richiesta

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi
momento le azioni dei Comparti ENPACL direttamente
presso la Societa o presso l'agente principale di
pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte
Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso
un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di
pagamento locale). Deve essere indicata l'identita
esatta del sottoscrittore, il nome del comparto
sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei Comparti
ENPACL che pervengono alla Societa entro le ore
15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un
giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le
sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto
orario e applicato il prezzo di emissione del secondo
giorno di valutazione successivo a quello di
ricevimento.

L’importo complessivo della sottoscrizione deve essere
accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul
conto indicato nella Parte Generale del Prospetto
Informativo.

Non sono consegnate cedole certificati

rappresentativi delle azioni.

0

La Societa si riserva il diritto di respingere le richieste
interamente o parzialmente e di richiedere informazioni
e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta
venga respinta completamente o in parte, l'importo
della sottoscrizione o il rispettivo saldo sara ritrasferito
al sottoscrittore.
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10. Rucknahme von Anteilen

Anteile der ENPACL FONDS werden an jedem
Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft
oder an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an
gof. in einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fur alle Antrdge auf Riicknahmen von Anteilen der
ENPACL FONDS, die bei der Gesellschaft an
einem Auftragstag bis spéatestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Rucknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Antrage gilt der Ricknahmepreis des
Uiberndchsten Bewertungstages.

Der  Ricknahmepreis griindet auf dem
Nettoinventarwert der Anteile am jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet. Sofern bei der
Ausgabe von Anteilen keine Verkaufsgebihr
erhoben wurde, kann stattdessen eine
Rucknahmegebihr  von maximal 3% des
Nettoinventarwerts erhoben werden. Die Zahlung
der Rucknahme von Anteilen der ENPACL FONDS
erfolgt  drei Bankarbeitstage  nach  dem
Bewertungstag.

11. Umtausch von Anteilen

Anteile der ENPACL FONDS kodnnen gegen
Zahlung einer Umtauschgebiihr von maximal 2%
des Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile
in Anteile anderer aktiver Subfonds der
Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein
solcher Umtausch gestattet ist. Fir einen
Umtausch in Anteile eines anderen in diesem
Besonderen Teil des Prospekts beschriebenen
ENPACL FONDS wird keine Umtauschgebuhr
erhoben.

Beim ersten Umtausch muss bei Anteilen ,A“ und
.B* jeweils der Mindestumtauschwert von EUR
1'000'000 oder der entsprechende Gegenwert in
der Wahrung der betreffenden Anteilskategorie
gegeben sein. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft
kann nach eigenem Ermessen erstmalige
Umtauschantréage uber einen niedrigeren Betrag
als den angegebenen Mindestumtauschwert
akzeptieren.

Im Gbrigen gelten fur Antrage auf Umtausche von
Anteilen die gleichen Modalitdten wie fur
Ricknahmen von Anteilen, und es finden die
Bestimmungen des Allgemeinen Teils des
Prospekts Anwendung.

10. Riscatto delle azioni

Le azioni dei Comparti ENPACL sono riscattate ogni
giorno di valutazione presentando richiesta alla
Societa o l'agente principale di pagamento in
Lussemburgo indicato nella Parte Generale del
Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di
distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento
locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei Comparti
ENPACL che pervengono alla Societa entro le ore
15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un
giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le
richieste di riscatto pervenute successivamente al
predetto orario & applicato il prezzo di riscatto del
secondo giorno di valutazione successivo a quello di
ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul
valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo

giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto €
arrotondato alle due cifre successive alla virgola.
Qualora non fosse stata applicata alcuna

commissione di vendita, in alternativa a questa puo
essere addebitata una commissione di riscatto sino al
3% del rispettivo valore netto di inventario. L'importo
complessivo del riscatto dei Comparti ENPACL deve
essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari
in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

11. Conversione delle azioni

Le azioni dei Comparti ENPACL possono essere
convertite in azioni di altri comparti attivi della Societa,
nei quali tale conversione & permessa, contro
pagamento di una commissione di conversione, non
superiore al 2% del valore netto d'inventario delle
azioni. Nessuna commissione di conversione sara
applicata nel caso di conversione delle azioni tra i
Comparti ENPACL descritti in questa parte speciale
del Prospetto.

Per la prima sottoscrizione di azioni “A” e “B” I'importo
minimo di conversione & di 1'000'000.-- di euro o il
controvalore corrispondente nella valuta della relativa
tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione
della Societa potra accettare a propria discrezione
domande di conversione presentate per la prima volta
per un importo inferiore all'importo minimo di
conversione indicato.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le
stesse modalita previste per il riscatto delle azioni e si
applicano le previsioni della Parte Generale del
Prospetto.
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12. Ubersicht uber die Subfonds bzw.
Anteilskategorien
Die folgende Tabelle bietet einen schematischen

Uberblick tiber die wichtigsten Eigenschaften der
einzelnen Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie

12. Panoramica dei Comparti e delle
Tipologie di Azioni
La tabella che segue mostra in modo schematico le

principali caratteristiche di ciascun comparto e
tipologia di azioni. Essa non sostituisce la lettura del

ersetzt nicht die Lekture des Prospekts. Prospetto.
Bezeichnung des Subfonds Anteile | ISIN-Code Datum der Wahrung Mindestzeichnungsbetrag | Verwaltungsgebiihr
Aktivierung bei Erstzeichnung (max.)
Azioni | CodiceISIN Data di Valuta Importo minimo di Commissione di
attivazione sottoscrizione iniziale gestione (max.
ENPACL MULTISTRATEGIA "A" LUO0533935945 01.07.2014 EUR EUR 1'000'000 0.40%
"B" LU0533936166 30.09.2010 EUR EUR 1'000°000 0.40%
ENPACL CREDITO A LU0533936240 01.07.2015 EUR EUR 1'000'000 0.40%
"B" LU0533936679 31.01.2011 EUR EUR 1'000°000 0.40%
ENPACL FLESSIBILE "A" LU1555549754 20.02.2017 EUR EUR 1'000°000 0.40%
"B" LU1555550091 Offen / aperta EUR EUR 1'000°000 0.40%
ENPACL IMPRESE "A" LU1854908404 03.09.2018 EUR EUR 1'000°000 0.40%
"B" LU1854908826 Offen / aperta EUR EUR 1'000°000 0.40%
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MULTILABEL SICAV

EMCORE GLOBAL CONVERT BOND
FUND

Ein fur die EMCore AG, Vaduz,
durch die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg,
aufgelegter Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts MULTILABEL SICAV

BESONDERER TEIL D: 10. NOVEMBER 2017

Dieser Besondere Prospektteil ergéanzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf den Subfonds EMCORE
GLOBAL CONVERT BOND FUND.

Die nachfolgenden Bestimmungen missen in Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.
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ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Der MULTILABEL SICAV — EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND (,EMCORE GLOBAL CONVERT
BOND FUND*" oder der ,Subfonds”) wird am 18. Januar 2018 durch die Einbringung des GAM MULTIBOND —
GLOBAL CONVERT BOND in den EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND lanciert.

Der Erstausgabepreis der Anteile des Subfonds wird dem Nettoinventarwert des GAM MULTIBOND — GLOBAL
CONVERT BOND am 18. Januar 2018 entsprechen, welcher im Internet unter www.funds.gam.com abrufbar
sein wird.

ANLAGEZIELE UND —POLITIK

2.1 Allgemein

Das Anlageziel der Gesellschaft beziiglich des Multilabel SICAV — EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND
ist die Erzielung einer langfristig Uberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch
Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, worunter im Minimum zu zwei Dritteln des Vermégens in
Wandel- und Optionsanleihen, die auf die Wahrung eines anerkannten Landes oder auf Euro lauten und
ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Landern.

Bis zu maximal einem Drittel des Vermdgens des EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND kann die
Gesellschaft ausserdem in Forderungspapiere und Forderungswertrechte anlegen, welche von einem
Emittenten aus einem anerkannten Land ausgegeben wurden. Des weiteren kénnen bis zu max. 10 % des
Vermogens des Subfonds in Aktien oder andere Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte gehalten
werden, die aus Umwandlungen von Forderungspapieren oder — rechten sowie Umstrukturierungen der
Emittenten resultieren.

Daneben konnen flussige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umstanden und in Abweichung von der
oben ausgefihrten 2/3-Regel bis zu 49% des Vermdgens betragen kénnen.

Der EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND lautet auf Euro. Die Anlagen kénnen auf Euro oder andere
Wahrungen lauten. Fremdwahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise gegeniiber der Rechnungswéahrung
abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Wéhrungsschwankungen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Zur Performancemessung wird der EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND gegeniiber dem
Vergleichsindex Thomas Reuters Global Focus Invest. Grade Hedged in der Wahrung der jeweiligen
Anteilskategorie bzw. der jeweiligen abgesicherten Anteilskategorie verglichen.

2.2. Weitere Anlagerichtlinien

Die Anlagen in Forderungspapiere und Forderungswertrechte des EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND
mussen betreffend der Kreditqualitéat folgende Anforderungen erfillen:

o Die minimale Kreditqualitat betragt BBB- (,investment grade“, Moody's oder vergleichbar). Beim Einsatz
von Derivaten gilt diese Anforderung entsprechend, mit Ausnahme von Derivaten zu
Absicherungszwecken.

e Wurden Anlagen herabgestuft und erfiillen diese nicht langer die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese
im Besten Interesse der Anleger des jeweiligen Subfonds innerhalb von 6 Monaten zu verdussern.

e Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating
mafgeblich. Bei drei oder mehreren Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.

2.3 Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Im Zeitpunkt der Erstellung dieses Rechtsprospektes investiert der EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND
nicht in Wertpapierfinanzierungsgeschéfte geméass der Verordnung (EU) 2015/2365 Uber die Transparenz von
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Wertpapierfinanzierungsgeschéften und der Weiterverwendung sowie zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.
648/2012. Sollte sich dieser Umstand andern, so wird dies entsprechend bei der néachsten
Rechtsprospektanpassung nachgefihrt.

RISIKOHINWEISE

Im EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND koénnen in grésserem Umfang Wertpapiere von Emittenten
erworben werden, die nach der Markteinschatzung keine guten Bonitdten aufweisen. Bei diesen
Wertpapieren muss mit einer im Vergleich zu Anleihen aus dem Bereich Investment Grade
Uberdurchschnittlichen Volatilitdét gerechnet werden bzw. kann sogar der vollstandige Wertverlust
einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Zur Verringerung dieser Risiken dienen die sorgfaltige
Uberpriifung sowie eine breite Streuung der Emittenten.

ANLEGERPROFIL

Der EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND eignet sich fiir Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen
haben, Uber solide Kenntnisse der Kapitalmarkte verfigen und die an der Entwicklung der Kapitalmarkte
teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu
rechnen, die tempordr auch zu erhéhten Wertverlusten filhren kdnnen. In einem breit diversifizierten
Gesamtportfolio kann der Subfonds als Erganzungsanlage eingesetzt werden.

DIE ANLAGEVERWALTERIN

Fir den EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND haben die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft
die EMCore AG, Marktgasse 11, 9490 Vaduz, Furstentum Liechtenstein zur Anlageverwalterin bestellt.

EMCore AG ist eine nach dem liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrecht im Jahre 2007 gegriindete
Aktiengesellschaft und ist als Vermégensverwaltungsgesellschaft bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
unter dem liechtensteinischen Vermdgensverwaltungsgesetz bewilligt. EMCore AG ist eine 100%-ige
Tochtergesellschaft der EMCore Asset Management, Zug, Schweiz. Die EMCore-Gruppe erbringt seit 1998
diskretiondre Anlageverwaltungs- und -beratungsdienstleistungen fur Anlagegesellschaften, Pensionskassen,
Versicherungen, Anlagestiftungen und sonstige Investoren.

BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile des EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND in
folgenden Kategorien ausgeben:

Anteilskategorie Beschreibung

Anteile ,A" ausschuttend

Anteile ,B" thesaurierend

Anteile ,C* thesaurierend fir institutionelle Investoren*)

Anteile ,Ca“ ausschittend fir institutionelle Investoren*)

Anteile ,E* thesaurierend fiir bestimmte Vertriebsstellen*)

Anteile ,I“ thesaurierend fiir bestimmte Vertriebsstellen und institutionelle Investoren*)
Anteile ,la“ ausschittend flr bestimmte Vertriebsstellen und institutionelle Investoren*)
Anteile ,R* thesaurierend fiir bestimmte Vertriebsgesellschaften*)
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Anteilskategorie Beschreibung

Anteile ,Ra“ ausschittend flr bestimmte Vertriebsgesellschaften*)

*) wie nachfolgend definiert

Anteile ,C" und ,Ca“ werden nur an ,institutionelle Investoren im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von
2010, d.h. grundsatzlich Firmen mit juristischer Rechtspersénlichkeit oder mit gleichwertiger Gesellschaftsform
ausgegeben, welche diese Anteile entweder in ihrem eigenen Geschéftsvermdgen oder im Rahmen eines
Mandatsverhéltnisses fur institutionelle Investoren im vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an
Letztere weiterverkaufen oder im Rahmen von Vermdégensverwaltungsmandaten im eigenen Namen und fiir
Rechnung Dritter einsetzen (vgl. zu Mindestzeichnung Kapitel ,Ausgabe der Anteile / Antragsverfahren“ und
»,Geblhren und Kosten").

Anteile ,E“ werden ausschliesslich an Vertriebsstellen mit Domizil in Italien und Spanien sowie an bestimmte
weitere Vertriebsstellen in anderen Vertriebsmarkten ausgegeben, sofern der Verwaltungsrat der Gesellschaft
fur Letztere eine besondere Erméchtigung zum Vertrieb der E-Anteile beschlossen hat. Andere Vertriebsstellen
dirfen keine E-Anteile erwerben.

Anteile ,I“ und ,la“ werden ausschliesslich an Vertriebsstellen ausgegeben, sofern der Anleger die
Voraussetzungen als institutioneller Investor im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfillt sowie
gewisse beschrankte Umstande, wie z.B. Unternehmen oder Pensionsfonds von Unternehmen,
Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltétige bzw. gemeinnitzige Organisationen, welche diese
Anteile entweder in ihrem eigenen Geschéaftsvermdgen oder im Rahmen eines Mandatsverhéltnisses fur
institutionelle  Investoren im vorgenannten Sinne halten, die letztendlich im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft liegen (vgl. Mindestzeichnung Kapitel ,Ausgabe der Anteile / Antragsverfahren“ und
»Geblhren und Kosten").

Anteile ,R“, ,Ra“ sind nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft nur fir bestimmte
Vertriebsgesellschaften verfiigbar, die separate Gebuhrenvereinbarungen mit ihren Kunden abgeschlossen
haben.

Die jeweils verfugbaren Anteilskategorien kénnen bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations-
oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Aktionare werden darauf hingewiesen, dass eine vollstdndige Absicherung nicht garantiert werden kann. Ferner
kann keine Garantie gegeben werden, dass die Aktionare der wahrungsabgesicherten Anteilskategorien nicht
Einflissen anderer Wahrungen als der Wahrung der betreffenden Anteilskategorie ausgesetzt sind.

Es ist vorgesehen, Anteilskategorien sowohl in deren Rechnungswéhrung als auch — sofern abweichend - in
USD, EUR, CHF oder GBP anzubieten.

AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Erganzend zu den Bestimmungen im Allgemeinen Teil gelten die folgenden Bestimmungen fir den EMCORE
GLOBAL CONVERT BOND FUND:

Die jahrlichen Ausschittungen fir die ausschittenden A-, Ca-, la-, Ra-Anteile erfolgen grundsétzlich innerhalb
eines Monats nach der Festlegung der Dividende in der Wahrung des jeweiligen Subfonds bzw. in der Wahrung
der jeweiligen Anteilskategorie.

Dividenden bei ausschittenden Namensanteilen werden an die im Namensanteilsregister der Gesellschaft
eingetragenen Aktiondre bezahlt. Betreffend Dividenden auf ausschuttende Inhaberaktien verweisen wir auf das
Kapitel 6 ,Beschreibung der Anteile".




MULTILABEL SICAV: BESONDERER TEIL D

A)

B)

A)

GEBUHREN UND KOSTEN

Verwaltungsgebihr

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND wird fiir die Verwaltung
und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie fiir damit verbundene Verwaltungs- und
Vertriebsleistungen eine jahrliche maximale Verwaltungsgebihr wie folgt zulasten des Subfonds erhoben.

Anteilskategorie Max. Verwaltungsgebthr***) p.a. in % des Nettoinventarwerts

A/B 1.50%

C/Ca **) 1.10%

E *) 1.50%

I/la **) 0.80%

R/Ra **) 1.50%

*) In der Verwaltungsgebduhr ist eine zusétzliche Vertriebsgebiihr von max. 0.50% p.a. enthalten.

*x) Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von C-, Ca-, |-, la-, R-, Ra- Anteilen werden den

Vertriebsstellen keine Kommissionen fir allfallige Vertriebsleistungen bezahlt.

***)  Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um ein Maximum. Der jeweils effektiv angewendete Satz wird in den
Halbjahres- uns Jahresberichten der Gesellschaft ausgewiesen.

Dienstleistungsgebiihr und Nebenkosten

Die Entschadigung der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Hauptverwaltungs-, Hauptzahl-,
Namensregister- und Umschreibungsstelle erfolgt separat und betragt maximal 0.30% p.a. bezuglich aller
Aktienkategorien.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert des Subfonds die im Kapitel ,Geblhren und Kosten*“
des Allgemeinen Teils beschriebenen Kosten.

AUSGABE VON ANTEILEN

Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die Anteile des EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND an
jedem Bewertungstag ausgegeben.

Der Ausgabepreis griindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag und
wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine Verkaufsgebiihr
von maximal 3% dazugeschlagen werden.

Bei grosseren Auftrdgen kann die Vertriebsstelle auf die ihr zustehende Verkaufsgebihr ganz oder teilweise
verzichten.

Es werden keine Anteilsscheine oder Anteilszertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Antrdge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
ergénzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird
der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner zurtickiiberwiesen.
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B)

C)

D)

Zahlungen

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss in der Wahrung der jeweiligen Anteilskategorie wahrend des Zeitraums
der Erstausgabe innerhalb von max. vier (4) Bankarbeitstagen in Luxemburg nach Ablauf der Erstangebotsfrist
bzw. danach innerhalb von max. vier (4) Bankarbeitstagen in Luxemburg bzw. gemass etwaigen nationalen
Bestimmungen nach dem betreffenden Bewertungstag auf einem der im Allgemeinen Teil angegebenen Konti
wertmassig gutgeschrieben sein. Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft sind ohne weiteres befugt,
Zeichnungen, fir welche der Zeichnungsbetrag nicht innerhalb der genannten Frist eintrifft, nachtréglich
abzulehnen und riickabzuwickeln.

Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung von bestimmten Anteilskategorien gelten die folgenden Mindestzeichnungsbetrége:

Mindestzeichnungsbetrag pro Subfonds in EUR oder im
Anteilskategorie entsprechenden Gegenwert in der Wahrung der betreffenden
Anteilskategorie

C- / Ca-Anteile (Anteile fur

N EUR 500'000
institutionelle Investoren)

I- / la-Anteile (Anteile fur institutionelle

EUR 25000000
Investoren)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen Erstzeichnungsantrdge Uber einen
niedrigeren Betrag als den angegebenen Mindestzeichnungsbetrag akzeptieren. Bei Folgezeichnungen von
Anteilen ist kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen.

Antragsverfahren

Anleger kénnen jederzeit Anteile des Subfonds bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Namensregister- und Umschreibungsstelle bzw. Hauptzahistelle im Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen
Vertriebslandern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue ldentitat des
Zeichners, der Name des Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fir alle Zeichnungen von Anteilen des Subfonds, die bei der Namensregister- und Umschreibungsstelle an
einem Bewertungstag bis spatestens um 15.00 a.m. Luxemburger Ortszeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt bei der Namensregister-
und Umschreibungsstelle eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des ibernachsten Bewertungstages.

Antragsstellung und Bestatigung

(@) Im Falle gemeinsamer Antragsteller ist die Gesellschaft berechtigt, Stimmrechts-, Umschreibungs- und
Rucknahmeanweisungen von dem im Antrag erstgenannten Antragsteller entgegenzunehmen und bei
ausschittenden Anteilen an den im Antrag erstgenannten Zeichner zu zahlen, sofern sie keine
gegenteilige Weisung erhalt.

(b)  Eine juristische Person muss ihren Antrag stellen unter ihnrem eigenen Namen oder durch ein autorisiertes
Mitglied der Gesellschaft, dessen Befugnis darzulegen ist.

(c) Ist ein Antrag oder eine Bestatigung durch einen Bevollméchtigten unterzeichnet, muss die Vollmacht
dem Antrag beigefugt werden.

(d)  Unabhéangig von (a), (b), (c) kann ein Antrag akzeptiert werden, der von einer Bank oder im Namen oder
anscheinend im Namen einer anderen naturlichen oder juristischen Person unterzeichnet ist.

(e) Falls ein Antrag eingeht, aus dem nicht ersichtlich ist, ob ausschiittende oder thesaurierende Anteile
beantragt werden, stellt die Gesellschaft automatisch thesaurierende Anteile aus.

4] Zusétzliche Angaben fur Anleger in Italien: Sofern lokale Bestimmungen dies nicht ausschliessen, kénnen
Aktien auch auf anderem Weg als durch einen unterschriebenen Zeichnungsschein giiltig gezeichnet
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10.

11.

werden. Dies kann durch einen Intermediar, der aufgrund eines schriftichen Vertrags
Anlagedienstleistungen erbringt, im Namen und auf Rechnung des Investors geschehen oder aber im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung des Investors.

RUCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile des Subfonds werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Namensregister- und Umschreibungsstelle bzw. Hauptzahlstelle im Luxemburg (oder an ggf. in
einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zurickgenommen.

Fur alle Antrdge auf Rucknahmen von Anteilen des Subfonds, die bei der Namensregister- und
Umschreibungsstelle an einem Bewertungstag bis spatestens um 15.00 a.m. Luxemburger Ortszeit (cut-off Zeit)
eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Riicknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt
bei der Namensregister- und Umschreibungsstelle eintreffende Antrdge gilt der Ricknahmepreis des
Ubernachsten Bewertungstages.

Der Preis fur jeden zur Ricknahme angebotenen Anteil (,Rlicknahmepreis”) basiert auf dem am Bewertungstag
glltigen Nettoinventarwert je Anteil, wobei der Riucknahmepreis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet
wird. Voraussetzung fur die Berechnung des Riicknahmepreises am Bewertungstag ist der Eingang des
Rucknahmeantrags.

Zahlungen werden Ublicherweise in der Wahrung des Subfonds bzw. in der Referenzwéhrung der jeweiligen
Anteilskategorie innerhalb von maximal finf (5) Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem jeweiligen
Bewertungstag geleistet.

Ist keine Verkaufsgebuhr berechnet worden (,no-load”), so kann die Vertriebsstelle eine Riicknahmegebuhr von
bis zu max. 2% des jeweiligen Nettoinventarwertes pro Anteil erheben.

UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile des Subfonds kénnen in Anteile von anderen Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche
ein solcher Umtausch gestattet ist.

Andere Anteile kdnnen nur umgetauscht werden, wenn der Aktiondr samtliche Voraussetzungen fiir die
Zeichnung solcher Anteile, wie oben beschrieben, erfillt.

Beim jedem Umtausch muss jeweils der Mindestumtauschwert gemass der Auflistung oben
(,Mindestzeichnungsbetrag”) gegeben sein.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil enthaltenen Bestimmungen kann eine Umtauschgebihr von max. 1%
dazugeschlagen werden.

Im Ubrigen gelten fiir Antrage auf Umtausche von Anteilen die gleichen Modalitaten wie fir Riicknahmen von
Anteilen, und es finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Prospekts Anwendung.
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12. UBERSICHT UBER DIE ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen Uberblick liber die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen
Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die Lektiire des Prospekts.

Anteile ISIN-Code Datum der Wah- Gewinnverwendung Mindestzeichnungsbetrag fiir Verwaltungsgebihr
Aktivierung rung die Erstzeichnung max.) p.a.
A LU1698023600 19.01.2018 EUR ausschittend -- 1.50%
A-CHF LU1698024830 19.01.2018 CHF ausschittend -- 1.50%
A-USD LU1698024327 19.01.2018 UsD ausschittend -- 1.50%
B LU1698023949 19.01.2018 EUR thesaurierend -- 1.50%
B-CHF LU1698024913 19.01.2018 CHF thesaurierend -- 1.50%
B-USD LU1698024590 19.01.2018 UsD thesaurierend -- 1.50%
C LU1698024160 19.01.2018 EUR thesaurierend EUR 500000 1.10%
C-CHF LU1698025050 19.01.2018 CHF thesaurierend Gegenwert in CHF von 1.10%
EUR 500000
C-UsD LU1698024673 19.01.2018 UsD thesaurierend Gegenwert in USD von 1.10%
EUR 500000
E LU1698024244 19.01.2018 EUR thesaurierend -- 1.50%
E-USD LU1698024756 19.01.2018 UsD thesaurierend -- 1.50%
| offen offen EUR thesaurierend EUR 25000'000 0.80%
I-CHF LU1698025134 19.01.2018 CHF thesaurierend Gegenwert in CHF von 0.80%
EUR 25'000'000
I-USD offen offen UsD thesaurierend Gegenwert in USD von 0.80%
EUR 25'000'000
R-CHF LU1698025217 19.01.2018 CHF thesaurierend -- 1.50%
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HYBRID BONDS FUND
ABS SELECTION FUND

Zwei fur die CROSSINVEST SA, Lugano, Schweiz, durch die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg,
aufgelegte Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts MULTILABEL SICAV

BESONDERER TEIL E: 25. SEPTEMBER 2019

Dieser Besondere Prospektteil ergdnzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf die Subfonds HYBRID BONDS
FUND und ABS SELECTION FUND. Wo in diesem Dokument auf diese Subfonds gemeinsam Bezug
genommen wird, werden diese nachfolgend als ,CROSSINVEST FUNDS" oder ,die Subfonds*®

bezeichnet.
Die nachfolgenden Bestimmungen mussen in Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.
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CROSSINVEST FUNDS

2.1

2.2

ERSTAUSGABE DER ANTEILE
Die Anteile der CROSSINVEST FUNDS wurden erstmals wie folgt zur Zeichnung aufgelegt.

Der angegebene Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil, zuzilglich einer Verkaufsgebiihr zugunsten der
Vertriebsstelle von bis zu maximal 5% des Ausgabepreises.

Subfonds Zeichnungsfrist Ausgabepreis
1. HYBRID BONDS FUND 15.-20.12.2011 EUR 100
2. ABS SELECTION FUND 29.09.-06.10.2014 EUR 100

ANLAGEZIELE UND —POLITIK

ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES HYBRID BONDS FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den HYBRID BONDS FUND ist die Erzielung eines langfristigen
Kapitalzuwachses bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermdgen des Subfonds in folgende Anlagen:

0] Mindestens zwei Drittel des Vermogens des Subfonds in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder —wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. ,Coco-
Bonds"), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abh&ngig von bestimmten Vorféllen beziglich des
vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden kdnnen, sowie in
Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren
Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Landern;

(i) Bis zu insgesamt 20% des Vermdgens des Subfonds in Aktien und andere Beteiligungspapiere und —
wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) Sichteinlagen und kundbare Einlagen;

(iv) Anteile von anderen OGAW oder OGA, inklusive ETF (zusammen: Zielfonds) im Sinne und unter den

Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils, die ihrerseits in Anlagen gemass (i), (ii) und (iii)
investieren (insgesamt maximal 10% des Vermdgens);

Ferner kbnnen insgesamt bis zu 10% des Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die
unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind. Asset Backed Securities (ABS) und
Mortgage Backed Securities (MBS) werden im Subfonds nicht eingesetzt.

Daneben kdnnen flissige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umstéanden und unter Abweichung von der
2/3-Regel von (i) oben bis zu 49% des Vermdgens betragen kénnen.

Im Subfonds kénnen zudem in grésserem Umfang derivative Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt werden,
und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der
aktiven Anlage in Wertpapiere sowie zur aktiven Wahrungsallokation. Die Palette der méglichen Derivate
umfasst sowohl borsengehandelte als auch OTC-Instrumente und insbesondere Call- und Put-Optionen, Futures,
Forwards, Warrants, contract for difference und Swaps (inklusive Credit Default Swaps [CDS] [und, ab 1. Januar
2019, Total Return Swaps]) auf Wertpapiere, Zinsen und Wahrungen sowie auf andere derivative
Finanzinstrumente und auf Finanzindizes.

Der HYBRID BONDS FUND lautet auf Euro. Die Anlagen kdnnen auf EUR oder auf andere Wé&hrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise gegeniiber dem EUR abgesichert werden. Ein Wertverlust
aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES ABS SELECTION FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den ABS SELECTION FUND ist die von Markverhéltnissen
unabhangige Erzielung einer absoluten positiven Anlagerendite durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und
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Ertrag.

Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass mindestens 51% des gesamten Vermodgens des Subfonds in
folgende ,asset backed“-Anlageklassen (ABS) investiert wird:

0] Titel, welche Beteiligungen in Vermdgen verbriefter Forderungen vertreten, die sich hauptsachlich aus
Leasingvertragen, Kreditkartenvertragen, Konsumkrediten und Forderungen gegeniiber o6ffentlich-
rechtlichen Schuldnern sowie aus anderen Kreditarten zusammensetzen (ABS im engeren Sinn);

(ii) Titel, die in Bezug auf Hypothekarforderungen herausgegeben werden (Mortgage Backed Securities,
,MBS*) und sich jeweils in private (RMBS) und gewerbliche Immobilien (CMBS) unterteilen;

(i) Titel, welche sich jeweils aus ABS zusammensetzen, d.h. sich in Tranchen aufteilen, die mit
verschiedenen separaten Collateral-Cashflows korrelieren (sog. Collateralised Obligations). Diese
unterteilen sich insbesondere in Collateralized Mortgage Obligations (CMO), Collateralized Loan
Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO).

Die beschriebenen Titel kénnen fest- oder variabelverzinslich sein, auf alle Wahrungen lauten und durch jede Art
von Emittenten ausgegeben bzw. garantiert sein (z.B. durch den Staat, eine Uberstaatliche Organisation, ein
Finanzinstitut, ein Unternehmen im Allgemeinen, usw.). Insbesondere kénnen gehebelte ABS eingesetzt werden.

Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird die Gesellschaft nur Anlagen einsetzen, die nach Art 41 Absatz 1 des
Gesetzes von 2010 sowie nach den hierzu erlassenen Verordnungen und aufsichtsrechtlichen Rundschreiben
zulassig sind.

Der Subfonds kann daneben in folgende Anlagen investieren:

0] fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent
Convertible Capital-Anleihen (sog. ,,Coco-Bonds"), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhangig von
bestimmten Vorfallen beziglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien)
umgewandelt werden kénnen, sowie in  Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und
Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Wahrungen, die ausgegeben oder garantiert werden
von Emittenten aus anerkannten Landern;

(ii) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit;
(iii) Sichteinlagen und kiindbare Einlagen;

(iv)  Anteile von anderen OGAW oder OGA, inklusive ETF (zusammen: Zielfonds) im Sinne und unter den
Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils (insgesamt maximal 10% des Vermdgens).

Ferner kdnnen insgesamt bis zu 10% des Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die
unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

Des Weiteren kann der Subfonds unter gewissen Umstanden und in Abweichung von der oben ausgefuhrten
51%-Regel voribergehend bis zu 100% flissige Mittel halten. Zwecks Absicherung bzw. zur effizienten
Portfolioverwaltung darf der Subfonds zudem derivative Finanzinstrumente einsetzen, z.B. Futures, Forwards,
Optionen, Credit Default Swaps, [ab 1. Januar 2019: Total Return Swaps] und andere Derivate auf Zinssatze,
Kredite und Wahrungen.

Der ABS SELECTION FUND lautet auf Euro. Die Anlagen kdnnen auf EUR oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise gegeniber dem EUR abgesichert werden. Ein Wertverlust
aufgrund von Wahrungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.
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RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemiht, die Anlageziele der Gesellschaft bezuglich jedes einzelnen Subfonds zu
erreichen. Es kann jedoch keine Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele tatsachlich erreicht
werden. Folglich kann der Nettoinventarwert der Anteile grésser oder kleiner werden, und es kénnen
unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN DERIVATE

Anlagen in Derivate bergen oft hdhere Risiken in sich als Direktanlagen in Wertpapiere. Potentielle Risiken
kénnen sich z.B. aus der Komplexitat, Nichtlinearitdt, Hebelwirkung, hohen Volatilitat, geringen Liquiditat,
eingeschrankten Bewertbarkeit oder dem Gegenparteienrisiko ergeben. Sofern ein Derivat in ein Wertpapier
eingebettet ist, muss dieses bei der Anwendung der Anlagebeschrankungen sowie bei der Risikoliberwachung
mit berlicksichtigt werden.

HINWEISE BETREFFEND DEN HYBRID BONDS FUND

Im Subfonds kdnnen in grésserem Umfang Wertpapiere von Emittenten erworben werden, die nach der
Markteinschatzung keine guten Bonitaten aufweisen. Bei diesen Wertpapieren muss mit einer im
Vergleich zu Anleihen aus dem Bereich Investment Grade Uberdurchschnittlichen Volatilitdt gerechnet
werden bzw. kann sogar der vollstandige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden.
Zur Verringerung dieser Risiken dienen die sorgfaltige Uberpriifung sowie eine breite Streuung der Emittenten.

HINWEISE BETREFFEND DEN ABS SELECTION FUND
Risiken im Zusammenhang mit ABS, MBS und CDO

Die Liquiditat der einzelnen ABS, MBS und CDO, in welche der Subfonds investiert, kann fur einen Teil der
Anlagen begrenzt sein. Dies hat zur Folge, dass der Subfonds solche Positionen nur mit erheblichen
Schwierigkeiten und ggf. zu einem Abschlag gegeniiber deren innerem Wert verkaufen kann. Dieser Effekt wird
durch den Umstand verstéarkt, dass die ABS, MBS und CDO unter Umstanden eine sehr lange Laufzeit haben
koénnen.

Bei gewissen ABS, MBS und CDO besteht zudem das Risiko, dass sie vorzeitig féllig werden (sog. prepayment
risk) oder aber dass sie spater als erwartet fallig werden (sog. extension risk).

Die Werthaltigkeit des den ABS, MBS und CDO zugrundeliegenden Sicherungspools (Forderungspools)
unterliegt Kredit-, Liquiditats- und Zinsrisiken und ist generell abh&ngig vom Zinsniveau, der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage, der Kreditwirdigkeit der Schuldner und &hnlichen Faktoren. Eine Verschlechterung dieser
Faktoren kann zu einer Zunahme von Zahlungsverzigen oder Insolvenzerkldrungen seitens der Schuldner
fuhren, und schliesslich dazu, dass den ABS, MBS und CDO zugrundeliegende Forderungen nicht mehr
zuriickbezahlt werden.

Emittentenrisiko

Bei Wertpapieren von Emittenten, die nach der Markteinschatzung keine guten Bonitaten aufweisen (non
investment grade) und gegeniber Staatsanleihen eine hodhere Rendite in Aussicht stellen, muss mit einer
Uiberdurchschnittlichen Volatilitat gerechnet werden bzw. kann sogar der vollstdandige Wertverlust einzelner
Anlagen nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

Risiken in Verbindung mit Credit Default Swap (, CDS")-Transaktionen

Der Kauf einer CDS-Protektion dient dem Subfonds dazu, sich gegen Zahlung einer Pramie gegen das
Ausfallrisiko eines Emittenten abzusichern. Der Ausgleich im Falle eines Zahlungsausfalls des Emittenten kann
entweder durch einen Barausgleich oder durch einen Sachausgleich erfolgen. Beim Barausgleich erhalt der
Kéufer der CDS-Protektion vom Verkaufer derselben die Differenz zwischen dem Nominalwert und dem noch
erzielbaren Ruckzahlungsbetrag. Im Falle des Sachausgleichs erhdlt der K&ufer der CDS-Protektion vom
Verkaufer derselben den vollen Nominalwert und liefert ihm dafir im Gegenzug den Titel, der ausgefallen ist,
oder es kommt zu einem Austausch von Titeln aus einem Auswahlkorb. Dabei wird die Zusammensetzung des
Auswahlkorbes bei Abschluss des CDS-Kontrakts im Einzelnen geregelt. Die Ereignisse, die einen Ausfall
darstellen, werden im CDS-Kontrakt ebenso festgelegt wie die Modalitaten der Lieferung von Obligationen und
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Forderungszertifikaten. Der Subfonds kann die CDS-Protektion bei Bedarf wieder verkaufen oder das Kreditrisiko
durch den Kauf von Kaufoptionen wiederherstellen.

Beim Verkauf einer CDS-Protektion geht der Subfonds ein Kreditrisiko ein, das mit dem Kauf einer Obligation
vergleichbar ist, die von demselben Emittenten zu dem gleichen Nominalwert begeben wurde. In beiden Fallen
besteht das Risiko, fir den Fall, dass der Emittent ausfallt, in der Hohe des Differenzbetrags zwischen dem
Nominalwert und dem noch erzielbaren Rickzahlungsbetrag.

Neben dem generellen Gegenparteirisiko besteht beim Abschluss von CDS-Geschéften insbesondere auch das
Risiko, dass die Gegenpartei nicht in der Lage ist, die Ermittlung einer Zahlungsverpflichtung, der sie
nachkommen muss, vorzunehmen. Beim Einsatz von CDS missen daher die Gegenparteien sorgféltig
ausgewdahlt werden und das Risiko, das mit einer Gegenpartei verbunden ist, muss begrenzt und genau
tiberwacht werden.

ANLEGERPROFIL

Die Subfonds eignen sich fiir Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, Uber solide Kenntnisse der
Kapitalmarkte verfligen und die an der Entwicklung der Kapitalmarkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen
Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporar auch zu erhéhten
Wertverlusten flihren kénnen. In einem breit diversifizierten Gesamtportfolio kénnen die Subfonds als
Ergadnzungsanlage eingesetzt werden.

DIE ANLAGEVERWALTERIN

CROSSINVEST SA, Corso Elvezia 33, CH — 6900 Lugano.

Die CROSSINVEST SA wurde im Jahr 1985 als Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts gegriindet. Sie ist
ein Vermogensverwalter fur kollektive Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes
und als solcher durch die Eidgendssische Finanzmarktaufsicht (,FINMA") beaufsichtigt.

Die Anlageverwalterin ist ermachtigt, unter Berilicksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der
Gesellschaft bzw. der CROSSINVEST FUNDS und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft
bzw. des Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n fir die
CROSSINVEST FUNDS unmittelbar Anlagen zu tatigen. Die Anlageverwalterin kann mit Zustimmung der
Verwaltungsgesellschaft die Unterstiitzung von Anlageberatern beanspruchen.

BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile der CROSSINVEST FUNDS in folgenden
Kategorien ausgeben:

- B-Anteile: thesaurierend;

- C-Anteile: thesaurierend fur ,institutionelle Investoren*, wie nachfolgend definiert;
- D-Anteile thesaurierend fur bestimmte Investoren, wie nachfolgend definiert;

- E-Anteile thesaurierend fur bestimmte Vertriebsstellen, wie nachfolgend definiert.

Anteile kénnen sowohl in der Rechnungswéhrung EUR als auch zusétzlich in USD und CHF angeboten werden.
Die jeweils verfugbaren Anteilskategorien kdnnen bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations-
oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

C-Anteile werden nur an ,institutionelle Investoren“ im Sinne von Art. 174 des Gesetzes von 2010, d.h.
grundsatzlich Firmen mit juristischer Rechtspersonlichkeit oder mit gleichwertiger Gesellschaftsform
ausgegeben, welche diese Anteile entweder in ihrem eigenen Geschéftsvermégen oder im Rahmen eines
Mandatsverhdltnisses fur institutionelle Investoren im vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an




CROSSINVEST FUNDS

A)

B)

Letztere weiterverkaufen oder im Rahmen von Vermdgensverwaltungsmandaten im Eigenen Namen und fiir
Rechnung Dritter einsetzen.

D-Anteile werden nur an Investoren ausgegeben, welche einen Vermoégensverwaltungs- oder
Anlageberatungsvertrag mit der CROSSINVEST SA unterzeichnet haben.

E-Anteile werden ausschliesslich an Vertriebstellen bzw. Investoren mit Domizil in Italien sowie an bestimmte
weitere Vertriebstellen bzw. Investoren in anderen Vertriebsméarkten ausgegeben, sofern der Verwaltungsrat der
Gesellschaft fir letztere eine besondere Erméchtigung zum Vertrieb der E-Anteile beschlossen hat. Die Liste mit
den entsprechenden Landern, in welchen E-Anteile ausgegeben werden, ist bei der Verwaltungsgesellschaft
erhéltlich. Andere Vertriebstellen bzw. Investoren durfen keine E-Anteile erwerben.

AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, ausschiittende Anteile auszugeben.

GEBUHREN UND KOSTEN

Verwaltungsgebihr

Auf der Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds wird flr die Verwaltung und die Beratung in
Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie fiir sonstige damit verbundene Verwaltungs- und Vertriebsleistungen
eine jahrliche maximale Verwaltungsgebuhr wie folgt zulasten des jeweiligen Subfonds erhoben.

Subfonds max. Verwaltungsgebiihr p.a. in % des Nettoinventarwerts
Anteile B C D) E

HYBRID BONDS FUND 2,00% 1,00% 1,50% 1,80%

ABS SELECTION FUND 1,90% 1,00% 1,60% n/a

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten und Halten von C-Anteilen werden den Vertriebsstellen keine
Kommissionen fur allfallige Vertriebsleistungen bezahlt.

Bei den E-Anteilen wird eine zusétzliche Vertriebsgebiihr von maximal 0.70% p.a. erhoben.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel ,,Geblihren und Kosten“ des
Allgemeinen Teils beschriebenen Kosten, insbesondere die Dienstleistungsgebuhr.

Performance Fee

Die Anlageverwalterin hat darliiber hinaus im Rahmen der Anwendung der nachstehenden Prinzipien Anspruch
auf eine performanceabhéangige Vermdgensverwaltungsgebiihr (,Performance Fee").

Der Anspruch auf die Performance Fee entsteht, wenn die prozentuale Rendite des Subfonds seit Beginn des
Geschéftsjahres Uber derjenigen des Vergleichsindexes liegt (Outperformance Uber den Vergleichsindex) und
gleichzeitig der Nettoinventarwert pro Anteil tber der High Watermark liegt (Outperformance Uber die High
Watermark). Beide Bedingungen missen kumulativ erfiillt sein. Die Performance Fee betragt beim HYBRID
BONDS FUND maximal 20% p.a. und beim ABS SELECTION FUND maximal 10% p.a. der jeweiligen
Outperformance Uber der High Watermark bzw. der jeweiligen Outperformance tber dem Vergleichsindex, wobei
jeweils die prozentual geringere der beiden derart bestimmten Outperformances als Grundlage fir die
Berechnung der Performance Fee herangezogen wird.

High Watermark: Bei Lancierung des Subfonds ist die High Watermark jeweils identisch mit dem
Erstausgabepreis. Falls der Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungstag eines folgenden
Geschéftsjahres oberhalb der bisherigen High Watermark und die prozentuale Rendite im Geschaftsjahr tber
jener des Vergleichsindexes liegt, wird die High Watermark auf den vor Abzug der zuriickgestellten Performance
Fee je Anteil errechneten Nettoinventarwert am letzten Bewertungstag jenes Geschéaftsjahres gesetzt. In allen
anderen Fallen bleibt die High Watermark unveréndert.
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Der Betrag fur die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag unter Einhaltung der oben stehenden
Bedingungen auf Basis der Outperformance seit Beginn des Geschéftsjahres neu berechnet und fir den Fonds
zuriickgestellt. Der neue berechnete Betrag fiir die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag mit der
Ruckstellung des vorangegangenen Bewertungstages verglichen. Entsprechend wird die am Vortag gebildete
Ruckstellung aufgrund der errechneten Differenz zwischen neu berechnetem Betrag und dieser Riickstellung
gegen unten oder gegen oben angepasst.

Nach Ablauf des Geschaftsjahres des jeweiligen Subfonds wird eine dannzumal geschuldete, nach obigen
Bedingungen berechnete Performance Fee der Anlageverwalterin ausbezahlt.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass eine Performance Fee nur dann zur Auszahlung gelangt, wenn die
prozentuale Rendite des Subfonds gemessen Uber ein ganzes Geschéftsjahr Uber derjenigen des
Vergleichsindexes liegt (Outperformance Uber den Vergleichsindex) und gleichzeitig der Nettoinventarwert pro
Anteil auch Uber der High Watermark liegt (Outperformance Uber die High Watermark).

Subfonds Performance Fee Vergleichsindex
HYBRID BONDS FUND max. 20% p.a Euribor 3 Monate + 150 Bps
ABS SELECTION FUND max. 10% p.a. Euribor 3 Monate

Der Euribor 3 Monate ist ein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-
Referenzwertverordnung). Der Referenzwert wird von einem Administrator (European Money Markets
Institute; EMMI) bereitgestellt, der in der EU angesiedelt ist und in das Register nach Art. 36 der EU-
Referenzwertverordnung eingetragen ist. Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Plane aufgestellt, in denen die
Massnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen wirde, falls dieser Referenzwert sich wesentlich &ndert oder
nicht mehr bereitgestellt wird. Die entsprechenden Richtlinien der GAM-Gruppe sind auf www.funds.gam.com
erhaltlich.

TRANSAKTIONS- UND BEWERTUNGSFREQUENZ; AUFTRAGSTAG UND BEWERTUNGSTAG FUR
DEN NETTOINVENTARWERT (NIW)

HYBRID BONDS FUND
Die Ausgabe und Riicknahme von Anteilen des Subfonds findet an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg statt.
Der NIW des Subfonds wird taglich berechnet.

Auftragstag (T-1), d.h. Annahmeschluss fur Zeichnungs- und Ricknahmeantrdge, die an einem bestimmten
Bewertungstag abgerechnet werden sollen, ist jeder Bankarbeitstag in Luxemburg.

Bewertungstag (T) des Subfonds ist jeder Bankarbeitstag in Luxemburg.
ABS SELECTION FUND
Die Ausgabe und Riicknahme von Anteilen des Subfonds findet einmal pro Woche statt.

Der NIW des Subfonds wird wochentlich innerhalb von drei (3) Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem
Bewertungstag (wie im Absatz unten definiert) berechnet (NIW-Berechnungstag). Zusatzlich wird zwecks
effizienterer Berechnung bzw. Abrechnung der Gebihren und Kosten sowie zu Transparenz- bzw.
Reportingzwecken jeweils per letzten Bankarbeitstag in Luxemburg jedes Monats ein ausserordentlicher NIW
berechnet, welcher aber nicht als Grundlage fur die Ausgabe oder Riicknahme von Anteilen herangezogen wird,
es sei denn dieser ausserordentliche Bewertungstag fallt mit dem ordentlichen Bewertungstag zusammen.

Auftragstag (T-5), d.h. Annahmeschluss fur Zeichnungs- und Ricknahmeantrage, die an einem bestimmten
Bewertungstag abgerechnet werden sollen, ist jeweils der Montag jeder Woche. Sofern dieser Montag kein
Bankarbeitstag in Luxemburg ist, gilt der vorangehende Tag, welcher ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, als
Auftragstag.

Bewertungstag (T) des Subfonds ist jeder Montag. Sofern dieser Montag kein Bankarbeitstag in Luxemburg
ist, gilt der nachstfolgende Tag jener Woche, welcher ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, als Bewertungstag.
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AUSGABE VON ANTEILEN
A) Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die Anteile der CROSSINVEST FUNDS an jedem Bewertungstag
ausgegeben. Der Ausgabepreis grindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren
Bewertungstag und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine Verkaufsgebihr von
maximal 5% dazugeschlagen werden.

B) Mindestzeichnungsbetrag
Bei der Zeichnung von B-, D- und E-Anteilen ist kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen.

Der Mindestzeichnungsbetrag bei erstmaliger Zeichnung von C-Anteilen betragt beim ABS SELECTION FUND
EUR 500'000 und beim HYBRID BONDS FUND EUR 1'‘000'000 oder jeweils den entsprechenden Gegenwert in
der Wahrung der betreffenden Anteilskategorie. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem
Ermessen  Erstzeichnungsantrage  Uber  einen  niedrigeren Betrag als den  angegebenen
Mindestzeichnungsbetrag akzeptieren. Bei Folgezeichnungen von C-Anteilen ist kein Mindestzeichnungsbetrag
vorgesehen.

C) Antragsverfahren

Investoren kdnnen jederzeit Anteile der CROSSINVEST FUNDS bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Hauptzahistelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebslandern bestellten lokalen
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identitat des Zeichners, der Name des Subfonds und
welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fir alle Zeichnungen von Anteilen des CROSSINVEST FUNDS, die bei der Gesellschaft an einem Auftragstag
bis spéatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des Uberndchsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung von Anteilen des HYBRID BONDS FUND muss innerhalb von drei (3)
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospekts
angegebenen Konto wertmassig gutgeschrieben sein.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung von Anteilen des ABS SELECTION FUND muss jeweils am Donnerstag (T-2)
vor dem entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen Konto
wertmassig gutgeschrieben sein. Sofern dieser Donnerstag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, gilt der
vorangehende Tag, welcher ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, als Valutatag.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behélt sich das Recht vor, Antrdge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird
der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner riickiiberwiesen.

RUCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile der CROSSINVEST FUNDS werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die im Allgemeinen
Prospektteil genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fur alle Antréage auf Ricknahmen von Anteilen der CROSSINVEST FUNDS, die bei der Gesellschaft an einem
Auftragstag bis spéatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Riicknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt eintreffende Antrage gilt
der Ricknahmepreis des Uberndchsten Bewertungstages.

Der Rucknahmepreis griindet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag
wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
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12.

13.

Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen des HYBRID BONDS FUND erfolgt innerhalb von drei (3)
Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag.

Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen des ABS SELECTION FUND erfolgt innerhalb von drei (3)
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden NIW-Berechnungstag.

Wenn bei der Ausgabe von Anteilen keine Verkaufsgebihr erhoben worden ist, kann in Anwendung der im
Allgemeinen Teil enthaltenen Bestimmungen bei den E-Anteilen eine Ricknahmegebiihr von max. 3%
dazugeschlagen werden.

UMTAUSCH DER ANTEILE

Anteile der CROSSINVEST FUNDS kodnnen gegen Zahlung einer Umtauschgebihr von maximal 2% des
Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile in Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft umgetauscht
werden, in welche ein solcher Umtausch gestattet ist. Fir einen Umtausch in Anteile eines anderen in diesem
Besonderen Teil beschriebenen Subfonds wird keine Umtauschgebihr erhoben.

Bei jedem Umtausch muss jeweils der Mindestumtauschwert gemass der Angabe oben
(,Mindestzeichnungsbetrag”) gegeben sein. Andere Anteile kdnnen nur von bestimmten Investoren gemass der
Definition oben in C- und/oder D- und/oder E-Anteile umgetauscht werden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft
kann nach eigenem Ermessen erstmalige Umtauschantrage tber einen niedrigeren Betrag als den angegebenen
Mindestumtauschwert akzeptieren.

Im Ubrigen gelten fur Antrédge auf Umtdusche von Anteilen die gleichen Modalitaten wie fur Ricknahmen von
Anteilen, und es finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Prospekts Anwendung.

UBERSICHT UBER DIE SUBFONDS BZW. ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen Uberblick (iber die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen
Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die Lektlire des Prospekts.

Bezeichnung des Subfonds Anteile ISIN-Code Datum der Waéhrung Mindestzeichnungsbetrag Verwaltungsgebihr (max.)
Aktivierung Erstzeichnung
B LU0693173246 20.12.2011 EUR - 2,00%
B-USD LU0693174723 20.12.2011 usD - 2,00%
B-CHF LU1331740362 11.01.2016 CHF - 2,00%
C LU0693173832 20.12.2011 EUR EUR 1'000'000 1,00%
C-USD LU0693174996 20.12.2011 usD EUR 1'000°000%) 1,00%
HYBRID BONDS FUND
C-CHF LU1331740446 11.01.2016 CHF EUR 1'000°000%) 1,00%
D LU0693174210 20.12.2011 EUR - 1,50%
D-USD LU0693175530 20.12.2011 UsD - 1,50%
D-CHF LU1331741097 11.01.2016 CHF - 1.50%
E-EUR offen 14.10.2019 EUR - 2.50%
B LU1074473932 13.10.2014 EUR - 1,90%
ABS SELECTION FUND C LU1074474153 13.10.2014 EUR EUR 500000 1,00%
D LU1074474401 13.10.2014 EUR - 1,60%

*) bzw. Gegenwert in der Wahrung der Anteilskategorie
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LAPIS-FUNDS

MULTILABEL SICAV

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND
YIELD FUND

Zwei durch die GAM (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg,
fur die LAPIS ASSET MANAGEMENT AG, Lugano,
aufgelegte Subfonds der SICAV Iluxemburgischen
Rechts MULTILABEL SICAV

BESONDERER TEIL F:
19. DEzEMBER 2019

Dieser Besondere Prospektteil ergédnzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf die Subfonds LAPIS GLOBAL TOP
50 DIVIDEND YIELD FUND und LAPIS GLOBAL
FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND (die
~Subfonds” bzw. die ,LAPIS-Fonds").

Die nachfolgenden Bestimmungen missen in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf englisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Ubersetzung der deutschen
Originalfassung  (linke  Spalte). Im Falle von
Widerspriichen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

Two Subfunds of the SICAV under Luxembourg law
MULTILABEL  SICAV, established by GAM
(LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, on behalf of LAPIS
ASSET MANAGEMENT AG, Lugano

SPECIAL PART F:
19 DEceMBER 2019

This Special Part of the Prospectus supplements the
General Part with regard to the Subfunds LAPIS
GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND and LAPIS
GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
(the ,Subfunds*” or the “LAPIS-Funds”).

The provisions below must be read in conjunction with
the General Part of the Prospectus.

The information contained herein in English (right
column) is, to the Company’s best knowledge and belief,
a true translation of the German original version (left
column). In the event of contradictions, the German-
language version shall prevail.
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1. ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile des Subfonds wurden erstmals wie folgt zur
Zeichnung aufgelegt. Der angegebene Erstausgabepreis
versteht sich pro Anteil, zuzlglich einer Verkaufsgebuhr
von bis zu maximal 5% des Ausgabepreises.

1. INITIAL ISSUE OF SHARES

The Shares of the Subfunds have been issued for
subscription for the first time as follows. The indicated
initial issue price is per Share plus, as the case may be,
a selling fee of up to a maximum of 5% of the Issue
Price.

Subfonds / Subfund

Zeichnungsfrist /
Subscription period

Erstausgabepreis /
Initial issue price

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND 07.-18.11.2016 USD 100
(vormals/formerly LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD

FUND)

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD 07.-14.10.2019 USD 100

FUND

2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK

2.1 Anlageziele und —politik des LAPIS GLOBAL TOP
50 DIVIDEND YIELD FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in bezug auf den LAPIS
GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND ist die
Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch
Anlagen seines Vermdgens in ein Portfolio von Aktien
und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von
grundséatzlich 50 Unternehmen mit Sitz oder dem
Uberwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit in
anerkannten L&ndern. Die Unternehmen missen
grundséatzlich eine Marktkapitalisierung von Uber USD
25 Milliarden vorweisen.

Fir den LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD
FUND koénnen Anlagen erworben werden, die entweder
von Emittenten aus sog. Emerging-Market-Landern
begeben werden und/oder auf Wahrungen von
Emerging-Market-Landern lauten oder wirtschaftlich an
Wahrungen von Schwellenldndern gekoppelt sind. Unter
.Emerging Markets" werden allgemein die Méarkte von
Landern verstanden, die sich in der Entwicklung zum
modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes
Potential aufweisen, aber auch ein erhohtes Risiko
bergen. Dazu zahlen insbesondere die im S&P Emerging
Broad Market Index oder im MSCI Emerging Markets
Index enthaltenen Lander. Im Zusammenhang mit
Anlagen in Schwellenlandern ist das Kapitel
.~Hinweise betreffend die Anlage in Emerging-
Markets-Landern“ unten zu beachten.

Der Subfonds lautet auf US-Dollar (USD). Die Anlagen
kénnen auf USD oder auf andere Waéhrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken werden nicht abgesichert. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskursschwankungen
kann nicht ausgeschlossen werden.

2. INVESTMENT OBJECTIVES AND PoLIcY

2.1 Investment Objectives and Policy of the LAPIS
GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

The investment objective of the Company with respect to
the LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND is
to achieve long term capital growth through the
investment of its assets in a portfolio of shares and other
equity securities or equity rights of — in principle — 50
corporations having their registered office or the major
part of their business activities in recognised countries. In
principle, the corporations must have a market
capitalisation of over USD 25 billion.

For the LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND,
securities may be acquired which either are issued by
issuers incorporated in so-called emerging market
countries and/or which are denominated in the currencies
of emerging market countries or which are economically
linked to the currencies of emerging market countries. The
term "emerging markets” is generally taken to mean the
markets of countries that are in the process of developing
into modern industrialised countries and thus display a
high degree of potential but also involve a greater degree
of risk. This applies, in particular, to the countries included
in the S&P Emerging Broad Market Index or in the MSCI
Emerging Market Index. In connection with investments
in emerging market countries, please refer to the
section “Information on Investments in Emerging
Market Countries” below.

The Subfund is denominated in US-Dollars (USD). The
investments may be denominated in USD or in other
currencies. Foreign currency risks will not be hedged. A
depreciation caused by exchange-rate fluctuations cannot
be ruled out.
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2.2 Anlageziele und -politik des LAPIS GLOBAL
FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in bezug auf den LAPIS
GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses
durch Anlagen des Vermdogens des Subfonds in ein
Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren
und —wertrechten von Unternehmen, mit Sitz oder dem
Uberwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit in
anerkannten Landern, und die als
,Familienunternehmen®, wie unten definiert, betrachtet
werden.

Der Anlageverwalter strebt grundsatzlich eine gleiche
Gewichtung von circa 50 im Portfolio des Subfonds
vorhandenen Titeln an. Durch Kurs- und
Wahrungsschwankungen entstandene Abweichungen
werden alle drei Monate glattgestellt.

Familienunternehmen

Der Anlageberater des Fonds (wie unten definiert) hat die
Fachhochschule St. Gallen ("FHS") beauftragt, eine
Analyse fur die Suche nach Familienunternehmen
durchzufuhren, die an einer regulierten Borse in einem
entwickelten Aktienmarkt notiert sind und die folgenden
Kriterien erflllen:

1. Die Firmengrinder oder deren Nachkommen halten
eine direkte und/oder indirekte Kapitalbeteiligung von
mindestens 20%; oder

2. Die Firmengrinder oder deren Nachkommen
kontrollieren direkt oder indirekt mindestens 20% der
Stimmrechte.

Diese von der FHS durchgefiihrte Analyse fihrt zur
Erstellung der FHS Family Owned Investment List (die
"FHS Liste"), die die Grundlage fiir das Anlageuniversum
des Subfonds bildet. Ein Unternehmen wird in die FHS-
Liste aufgenommen, wenn es mindestens eines der
beiden oben genannten Kriterien erfullt.

Der Subfonds wird seine Vermdgen nur in Unternehmen
investieren, die in der FHS Liste enthalten sind.

Die FHS-Liste wird jahrlich wahrend des ersten Quartals
des Jahres aktualisiert. Ziel der Analyse ist es, zu
Uberprifen, ob die Unternehmen nach den oben
genannten Kriterien noch Familienunternehmen sind und
neue Familienunternehmen zu identifizieren, die in die
FHS-Liste aufgenommen werden. Die aktualisierte FHS-
Liste bildet die Grundlage fir die Vvierteljahrlichen
Rebalancing des Subfonds wahrend des ganzen Jahres.

2.2 Investment Objectives and Policy of the LAPIS
GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

The investment objective of the Company with respect to
the LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND
YIELD FUND is to achieve long term capital growth
through the investment of the Subfund’'s assets in a
portfolio of shares and other equity securities or equity
rights of corporations, having their registered office or the
major part of their business activities in recognised
countries, and which are considered “Family Owned
Companies”, as defined below.

In principle, the Investment Manager aims to achieve an
equal weighting of about 50 securities in the Subfund’s
portfolio. Deviations caused by price and currency
fluctuations will be rebalanced every three months.

Family Owned Companies

The Investment Advisor to the Fund (as defined below),
has mandated the Fachhochschule St.Gallen (University of
Applied Sciences, St. Gallen; “FHS”) to carry out an
analysis for the search for Family Owned Companies which
are listed on a regulated exchange in a developed equity
market which fulfill the following criteria:

1. Founders or their descendants directly and/or
indirectly hold at least 20% of the equity securities; or

2. Founders or their descendants directly and/or
indirectly control at least 20% of the voting rights.

This analysis conducted by the FHS leads to the creation of
the FHS Family Owned Investment List (the “FHS List”)
which is the basis for the Subfund’s investment universe. A
company will be included in the FHS List if it fulfils at least
one out of the two criteria mentioned above.

The Subfund will invest its assets only in companies
included in the FHS List.

The FHS List will be updated annualy during the first
quarter of each year. The analysis aims to verify whether
the companies are still Family Owned Companies pursuant
to the criteria mentioned above and to identify new Family
Owned Companies to be included on the FHS List. The so
updated FHS List will be the basis for the subsequent
quarterly rebalancings of the Subfund during the entire
year.
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Obwohl das FHS darauf abzielt, nur Wertpapiere in die
FHS-Liste aufzunehmen, die der obigen Definition
entsprechen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Liste voriibergehend Wertpapiere enthélt, die keines
der Kriterien erfullen.

Der Subfonds lautet auf US-Dollar (USD). Die Anlagen
kénnen auf USD oder auf andere Wéhrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken werden nicht abgesichert. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskursschwankungen
kann nicht ausgeschlossen werden.

2.3 Gemeinsame Bestimmungen fiir beide Subfonds

Daneben kdnnen flissige Mittel gehalten werden, die
unter gewissen Umstanden bis zu 49% des Vermogens
jedes Subfonds betragen kdnnen.

Die LAPIS-Fonds setzen keine Derivate ein.

Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird die
Gesellschaft nur Anlagen einsetzen, die nach Art 41
Absatz 1 des Gesetzes von 2010 sowie nach den hierzu
erlassenen Verordnungen und aufsichtsrechtlichen
Rundschreiben zuléssig sind.

3. RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemuht, die Anlageziele der
Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine
Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele
tatsachlich erreicht werden. Folglich kann der
Nettoinventarwert der Anteile grdsser oder kleiner
werden, und es kénnen unterschiedlich hohe positive
bzw. auch negative Ertrage anfallen.

3.1 Hinweise betreffend die Anlage in ,Emerging
Markets“-Landern

Potentielle Investoren des LAPIS GLOBAL TOP 50
DIVIDEND YIELD FUND werden darauf aufmerksam
gemacht, dass Anlagen in ,Emerging Market‘-Landern
(z.B. Russland, China, Indien, etc.) mit einem hdéheren
Risiko verbunden sind. Insbesondere besteht das Risiko

a) eines moglicherweise geringen oder ganz fehlenden
Handelsvolumens der Wertpapiere an dem
entsprechenden Wertpapiermarkt, welches zZu
Liquiditatsengpassen und verhaltnismassig grésseren
Preisschwankungen fiihren kann;

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Verhdltnisse, und die damit verbundenen
Gefahren der Enteignung oder Beschlagnahmung, das
Risiko aussergewohnlich hoher Inflationsraten,
prohibitiver steuerlicher Massnahmen und sonstiger

In spite of the fact that the FHS aims to only include
securities to the FHS List which comply with the definition
above, it cannot be ruled out that the list temporarily
contains securities which do not fulfil any of the criteria.

The Subfund is denominated in US-Dollars (USD). The
investments may be denominated in USD or in other
currencies. Foreign currency risks will not be hedged. A
depreciation caused by exchange-rate fluctuations cannot
be ruled out.

2.3 Common Provisions for both Subfunds

Ancillary liquid assets may be held which, under certain
circumstances may amount up to 49% of the assets of
each Subfund.

The LAPIS-Funds will not deploy any derivatives.

When implementing the investment policy, the company
will only invest in assets permissible under Article 41
paragraph 1 of the 2010 Law and which are in accordance
with all ordinances enacted and supervisory circulars
issued thereupon.

3. RISK DISCLOSURE

The Company endeavours to achieve the investment
objectives of the Company in respect of the
Subfunds. However, no guarantee can be given that
the investment objectives will actually be achieved.
Hence the net asset value of the Shares may increase
or decrease, and different levels of positive as well as
negative income may be earned.

3.1 Information on Investment in Emerging Market
Countries

The attention of potential investors in the LAPIS GLOBAL
TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND is drawn to the fact that
investments in emerging market countries (e.g. Russia,
China, India, etc.) involve increased risk. In particular, the
investments are subject to the following risks:

a) trading volumes in relation to the securities may be low
or absent on the securities market involved, which can
lead to liquidity problems and serious price fluctuations;

b) uncertainties surrounding political, economic and
social circumstances, with the associated dangers of
expropriation or seizure, unusually high inflation rates,
prohibitive tax measures and other negative
developments;

¢) potentially serious fluctuations in the foreign exchange
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negativer Entwicklungen;

c) der moglichen erheblichen Schwankungen des
Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der
Rechtsordnungen, der bestehenden oder mdglichen
Devisenausfuhrbeschrankungen, Zoll- oder anderer
Beschrankungen und etwaiger Gesetze oder sonstiger
Beschrankungen, die auf Investitionen Anwendung
finden;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die
Investitionsmdglichkeiten des Subfonds einschranken,
wie z.B. Beschrankungen bei Emittenten oder Industrien,
die mit Blick auf nationale Interessen als sensibel gelten;
und

e) des Fehlens adaquat entwickelter rechtlicher
Strukturen fur private oder auslandische Investitionen
und das Risiko einer moglicherweise mangelnden
Gewabhrleistung des Privateigentums.

Auch kénnen Devisenausfuhrbeschrankungen oder
sonstige diesbezigliche Regelungen in diesen Landern
vollig oder teilweise zur verspateten Repatriierung der
Investitionen flihren, oder sie vollig oder teilweise
verhindern, mit der Folge von mdglichen Verzégerungen
bei der Auszahlung des Riicknahmepreises.

4. ANLEGERPROFIL

Diese Subfonds eignen sich fur Investoren, die Erfahrung
mit volatilen Anlagen haben, Uber solide Kenntnisse der
Kapitalmarkte verfligen und die an der Entwicklung der
Kapitalmarkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen
Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit
Wertschwankungen zu rechnen, die temporar auch zu
hohen Wertverlusten fihren kénnen. In einem
Gesamtportfolio kénnen diese Subfonds als Basisanlage
eingesetzt werden.

5. ANLAGEVERWALTER / ANLEGERBERATER
Anlageverwalter

VALORI ASSET MANAGEMENT S.A., 43 Boulevard
Joseph I, 1840 Luxemburg

Die VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. ist eine
Wertpapierfirma luxemburgischen Rechts. Sie ist von der
CSSF prudentiell beaufsichtigt und unter anderem
berechtigt, als Vermdgensverwalter tatig zu sein.

Der Anlageverwalter ist ermachtigt, unter
Beriicksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen
der Gesellschaft bzw. der Subfonds und unter der
ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft bzw.

rate, different legal frameworks, existing or potential
foreign exchange export restrictions, customs or other
restrictions, and any laws and other restrictions
applicable to investments;

d) political or other circumstances which restrict the
investment opportunities of the Subfund, for example
restrictions with regard to issuers or industries deemed
sensitive to relevant national interests, and

e) the absence of sufficiently developed legal structures
governing private or foreign investments and the risk of
potentially inadequate safeguards with respect to private
ownership.

Foreign exchange export restrictions and other related
regulations in these countries may also lead to the
delayed repatriation of all or some of the investments or
may prevent them from being repatriated in full or in part,
with the result that there may be a delay in the payment
of the redemption price.

4. INVESTOR PROFILE

These Subfunds are suitable for investors who have
experience with volatile investments, have sound
knowledge of the capital markets and wish to participate
in the performance of the capital markets so as to pursue
their specific investment objectives. Investors must
expect fluctuations in the value of the investments, which
may temporarily also lead to substantial loss of value.
These Subfunds may be used as a basic investment
within an overall portfolio.

5. INVESTMENT MANAGER / INVESTMENT ADVISOR
Investment Manager

VALORI ASSET MANAGEMENT S.A., 43 Boulevard
Joseph I, 1840 Luxemburg

VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. is an investment
firm under Luxembourg law. It is prudentially supervised
by the CSSF and, inter alia, authorized to be active as
portfolio manager.

is the Investment Manager is authorised to make
investments directly for the Subfunds, taking into account
the investment objectives, policy and limits of the
Company or the Subfunds, as applicable, and under the
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des Verwaltungsrats oder der/den von der
Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n fiir die
Subfonds unmittelbar Anlagen zu tatigen.

Der Anlageverwalter kann mit
Verwaltungsgesellschaft die
Anlageberatern beanspruchen.

Zustimmung  der
Unterstiitzung  von

Anlageberater

LAPIS ASSET MANAGEMENT AG, Via Collina 9, CH-
6962 Lugano-Viganello.

Der Anlageberater unterbreitet dem Anlageverwalter
unter Berlcksichtigung der Anlageziele, Anlagepolitik und
Anlagegrenzen der LAPIS-Fonds Anlagevorschlage. Eine
Entscheidungsbefugnis bezuglich der Umsetzung dieser
Anlagevorschlage kommt dem Anlageberater nicht zu.

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft

Anteile der Subfonds in folgenden Kategorien ausgeben:
e A-Anteile: ausschiittend;

e Bl-Anteile: thesaurierend;

e B2-Anteile: thesaurierend,;

e B3-Anteile: thesaurierend;

e C-Anteile: thesaurierend (fur ,institutionelle Investoren®,

wie nachfolgend definiert);

e Ca-Anteile: ausschittend (flr ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert);

o CG-Anteile: thesaurierend (fir bestimmte
Jnstitutionelle Investoren®, wie nachfolgend definiert);

o E-Anteile: thesaurierend (fir bestimmte Vertriebstellen,
wie nachfolgend definiert);

o Ea-Anteile: ausschittend (fur bestimmte
Vertriebstellen, wie nachfolgend definiert);

e Na-Anteile: ausschittend (fur bestimmte Vertriebstellen

Investoren, wie nachfolgend definiert).
Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Die Gesellschaft kann Anteile sowohl in der
Rechnungswahrung USD der Subfonds als auch in GBP,
CHF und EUR anbieten. Die jeweils verfligbaren
Anteilskategorien kénnen bei der Hauptverwaltungsstelle
bzw. bei den Informations- oder Vertriebsstellen erfragt
werden.

C- und Ca-Anteile dirfen nur durch ,institutionelle
Investoren“ im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von

ultimate supervision of the Management Company or the
Board of Directors or the auditor(s) appointed by the
Management Company.

With the approval of the Management Company, the
Investment Manager may seek the assistance of
investment advisers.

Investment Adviser

LAPIS ASSET MANAGEMENT LTD., Via Collina 9, CH-
6962 Lugano-Viganello, Switzerland

The Investment Adviser will provide investment
suggestions to the Investment Manager, taking into
account the investment objectives, the investment policy
and the investment limits of the LAPIS-Funds. However,
the Investment Adviser has no decision making power in
terms of the implementation of these investment
suggestions.

6. DESCRIPTION OF SHARES

After the initial issue date, the Company may issue
Shares of the Subfunds in the following categories:

e A-Shares: distributing;

e Bl-Shares: accumulating;
e B2-Shares: accumulating;
e B3-Shares:accumulating;

e C-Shares: accumulating (for “institutional
investors” as described hereafter);

e Ca-Shares: distributing (for “institutional
investors” as described hereafter);

e CG-Shares: accumulating (for certain
“institutional investors” as described hereafter);

e E-Shares: accumulating (for certain
distributors, as described hereafter);

e Ea-Shares: distributing (for certain distributors,
as described hereafter);

e Na-Shares: distributing (for certain distributors,
as described hereafter)

Only registered Shares will be issued.

The Company may issue Shares in the accounting
currency of the Subfunds, USD, as well as in GBP, CHF
and EUR. Details of the Share categories currently
available may be requested from the central
administration or the information agents or distributors.

C- and Ca-Shares may only be acquired by “institutional
investors* within the meaning of Article 174 of the 2010
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2010 erworben werden (vgl. zur Mindestzeichnung die
nachfolgenden Kapitel ,Ausgabe der Anteile* und
~.Umtausch von Anteilen).

CG-Anteile dirfen nur durch die Banca Generali S.p.A.,
Trieste und deren Filialen in Italien zur Verwendung in
diskretionaren Vermogensverwaltungsmandaten
erworben werden.

E- und Ea-Anteile werden ausschliesslich an
Vertriebstellen bzw. Investoren mit Domizil in Italien
sowie an bestimmte weitere Vertriebstellen bzw.
Investoren in anderen Vertriebsmarkten ausgegeben,
sofern der Verwaltungsrat der Gesellschaft fir letztere
eine besondere Ermachtigung zum Vertrieb der E-
und/oder Ea-Anteile beschlossen hat. Die Liste mit den
entsprechenden Landern, in welchen E- und/oder Ea-
Anteile ausgegeben werden, ist bei der
Verwaltungsgesellschaft erhéltlich. Andere Vertriebstellen
bzw. Investoren dirfen keine E- und/oder Ea-Anteile
erwerben.

Na-Anteile werden ausschliesslich an Vertriebsstellen
bzw. Investoren mit Domizil im Vereinigten Konigreich
oder in der Schweiz sowie an bestimmte weitere
Vertriebstellen bzw. Investoren in anderen
Vertriebsmarkten ausgegeben, sofern der Verwaltungsrat
der Gesellschaft fur letztere eine besondere
Ermachtigung zum Vertrieb der Na-Anteile beschlossen
hat. Die Liste mit den entsprechenden Lé&ndern, in
welchen Na-Anteile ausgegeben werden, ist bei der
Verwaltungsgesellschaft erhaltlich. Aus Na-Anteilen
werden keine Kommissionen far allfallige
Vertriebsleistungen bezahlt. Andere Vertriebstellen bzw.
Investoren dirfen keine Na-Anteile erwerben.

7. AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Ubereinstimmung mit
den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und
diesem Prospekt, fir ausschiittende Anteile folgende
Ausschittungspolitik:

e halbjahrliche vollstandige Ausschittung des im
jeweiligen Subfonds erzielten Ertrags (Zinsen,
Dividenden, sonstige Ertrage).

e Zuruckhalten der im Subfonds erzielten Kapital- und

Devisengewinne.
Die Gesellschaft behalt sich vor, die
Ausschittungspolitik, insbesondere auch aus

steuerlichen Uberlegungen, im Interesse der Aktionare
jederzeit zu andern.

Law (re. minimum subscriptions, see the section “Issue of
Shares” and “Switching of Shares”).

CG-Shares may only be acquired by Banca Generali
S.p.A., Trieste, and its branches in Italy for their use in
discretionary asset management mandates.

E- and Ea-Shares are issued exclusively to distributors
respectively investors domiciled in Italy and to other
distributors respectively investors in other distribution
markets, provided the Board of Directors of the Company
has decided on a special authorisation for the latter to
distribute the E- and/or Ea-Shares. The list of the
respective countries in which E- and Ea-Shares will be
issued is available from the Management Company.
Other distributors respectively investors are not allowed
to acquire E- and/or Ea-Shares.

Na-Shares are issued exclusively to distributors
respectively investors domiciled in the United Kingdom or
in Switzerland and to other distributors respectively
investors in other distribution markets, provided the
Board of Directors of the Company has decided on a
special authorization for the latter to distribute the Na-
Shares. The list of the respective countries in which Na-
Shares will be issued is available from the Management
Company. The Na-Shares do not pay any distribution
fees. Other distributors respectively investors are not
allowed to acquire Na-Shares.

7. DIVIDEND PoLICY

The Board of Directors of the Company intends to apply
the following dividend policy in respect of distributing
Shares, in accordance with the laws of Luxembourg, the
Articles of Association and this Prospectus:

e semi-annual payment in full of the income earned in
the respective Subfund (interest, dividends, other
income).

o Retention of the capital and exchange rate gains
earned in the Subfund.

The Company reserves the right to change the dividend
policy at any time, particularly for tax reasons, in the
interest of the investors.
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8. GEBUHREN UND KOSTEN
A)  Verwaltungsgebihr

Auf der Basis des Nettoinventarwertes (NIW) der
Subfonds wird fiir die Verwaltung und die Beratung in
Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie fiir sonstige
damit verbundene Verwaltungs- und Vertriebsleistungen
eine jahrliche maximale Verwaltungsgebiihr wie folgt
zulasten des jeweiligen Subfonds erhoben:

8. FEES AND COSTS
A) Management Fee

On the basis of the net asset value (NAV) of the
Subfund, a maximum annual management fee is
charged to the respective Subfund for the management
and advisory services relating to the securities portfolio
and for other related administrative and distribution
services, as set out below:

Subfonds / Subfund max. Verwaltungsgebiihr p.a. in % des Nettoinventarwerts /

max. Management fee p.a. in % of the net asset value
Shares A Bl B2 B3 C/cCa CcG E Ea Na
LAPIS GLOBAL TOP 50 1.20% 1.20% 0.70% 0.45% 0.45% 0.95% 1.20% 1.20% 0.45%
DIVIDEND YIELD FUND
LAPIS GLOBAL FAMILY 1.20% 1.20% n/a n/a 0.45% 0.95% 1.20% 1.20% 0.45%

OWNED 50 DIVIDEND
YIELD FUND

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten und
Halten von C-, Ca-, CG- und Na-Anteilen werden keine
Kommissionen fir allfallige Vertriebsleistungen bezahlt.

Bei E- und Ea-Anteilen wird eine zusatzliche
Vertriebsgebiihr von maximal 0.70% p.a. erhoben.

B) Dienstleistungsgebiihr

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem NIW der Subfonds
die im Kapitel ,Gebihren und Kosten* des Allgemeinen
Teils beschriebenen Kosten, insbesondere die
Dienstleistungsgebihr.  Der Mindestbetrag  der
Dienstleistungsgebihr betragt jahrlich CHF 100'000 pro

Subfund, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht
vollstdndig oder teilweise auf den Mindestbetrag
verzichtet.

9. TRANSAKTIONS- UND BEWERTUNGSFREQUENZ;
AUFTRAGSTAG UND BEWERTUNGSTAG FUR DEN
NETTOINVENTARWERT (NIW)

Die Ausgabe und Ricknahme von Anteilen der Subfonds
findet an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Der NIW der Subfonds wird taglich berechnet.

Auftragstag (T-1), d.h. Annahmeschluss fir
Zeichnungs- und Ricknahmeantrage, die an einem
bestimmten Bewertungstag abgerechnet werden sollen,

ist jeder Bankarbeitstag in Luxemburg vor dem
Bewertungstag.
Bewertungstag (T) der Subfonds st jeder

In connection with the distribution, offering or holding of
C-, Ca-, CG- and Na-Shares, no commissions for
possible distribution services will be paid.

For the E- and Ea-Shares an additional distribution fee
of maximum 0.70% p.a. will be charged.

B) Service Load

In addition, the Company shall pay out of the NAV of the
Subfunds the costs described in the section “Fees and
costs” of the General Part, particularly the Service Load.
The minimum amount of the Service Load shall be CHF
100’000 p.a. per Subfund if such minimum amount is not
waived (partly or fully) by the Management Company.

9. TRANSACTION AND EVALUATION
FREQUENCY; ORDER DAY AND VALUATION
DAY FOR THE NET ASSET VALUE (NAV)

Subscription and redemption of the Subfunds’ Shares
shall take place on every banking day in Luxembourg.

The NAV of the Subfunds is calculated on a daily basis.

Application Day (T-1), i.e. the closing day for the
application of subscriptions and redemptions of Shares
which must be processed on a specific valuation day, is
every banking day in Luxembourg prior to the Valuation
day.

Valuation Day (T) of the Subfunds is every banking day
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Bankarbeitstag in Luxemburg.

10.AUSGABE DER ANTEILE
Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden Anteile der
Subfonds an jedem Bewertungstag ausgegeben. Der
Ausgabepreis grindet auf dem NIW der Anteile am
jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
(2) Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil enthaltenen
Bestimmungen kann eine Verkaufsgebihr von max. 5%
dazugeschlagen werden. Bei CG-Anteilen wird keine
Verkaufsgebihr erhoben.

Mindestzeichnungsbetrag

Bei der Zeichnung von A-, B1-, CG-, E-, Ea- und Na- ist
kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen.

Bei erstmaliger Zeichnung von B2-Anteilen gilt ein
Mindestzeichnungsbetrag von USD 500'000.

Bei erstmaliger Zeichnung von B3-Anteilen gilt ein
Mindestzeichnungsbetrag von USD 2000'000.

Bei erstmaliger Zeichnung von C-Anteilen und je nach
Wahrung der relevanten Anteilskategorie, gilt ein
Mindestzeichnungsbetrag wie folgt:

USD 100'000;
CHF 100'000;
EUR 100°000.

Bei erstmaliger Zeichnung von Ca-Anteilen gilt ein
Mindestzeichnungsbetrag von GBP 100'000.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem
Ermessen Erstzeichnungsantrage Uber einen niedrigeren
Betrag als den angegebenen Mindestzeichnungsbetrag
akzeptieren. Bei Folgezeichnungen von B2-, B3-, C-, und

Ca-Anteilen ist kein Mindestzeichnungsbetrag
vorgesehen.
Antragsverfahren

Anleger kdnnen jederzeit Anteile der Subfonds bei der im
Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Namensregister- und  Umschreibungsstelle  bzw.
Hauptzahlstelle im Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen
Vertriebslandern bestellten lokalen Vertriebs- bzw.
Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identitat des
Zeichners, der Name des Subfonds und welche
Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fir alle Zeichnungen von Anteilen der Subfonds, die bei
der Namensregister- und Umschreibungsstelle an einem
Bewertungstag bis spatestens um 15.00 a.m.

in Luxembourg.

10.ISSUE OF SHARES
General

On expiry of the initial subscription period, the Shares in
the Subfunds will be issued on each Valuation Day. The
Issue Price is based on the NAV of the Shares on the
applicable Valuation Day and will be rounded to two (2)
decimal places.

Pursuant to the provisions contained in the General Part,
a selling fee of up to 5% may be added. In the case of
CG-Shares, no selling fee will be levied.

Minimum Subscription Amount

A-, B1-, CG-, E-, Ea- and Na-Shares are not subject to a
minimum subscription amount.

In the case of B2-Shares, the initial minimum
subscription amount is, in each case, USD 500,000.

In the case of B3-Shares, the initial minimum
subscription amount is, in each case, USD 2,000,000.

In the case of C-Shares, the initial minimum subscription
amount is, in each case and depending on the Share
currency of the relevant Share Category, as follows:

USD 100,000;
CHF 100,000;
EUR 100,000.

In the case of Ca-Shares, the initial minimum
subscription amount is, in each case, GBP 100,000.

The Company's Board of Directors may at its own
discretion accept initial subscription applications for an
amount lower than the stated minimum subscription
amount. Further subscriptions of B2-, B3, C- and Ca-
Shares are not subject to a minimum subscription
amount.

Application Procedure

Investors may at any time subscribe Shares in the
Subfunds at the Registrar and Transfer Agent or
Principal Paying Agent in Luxembourg mentioned in the
General Part of this Prospectus (or, as the case may be,
at local distributors and paying agents appointed in
particular distribution countries). The exact identity of the
subscriber, the name of the Subfund, and which Share
category will be subscribed for must be stated.

All subscriptions for Shares in the Subfunds received by
the Registrar and Transfer Agent on a Valuation Day no
later than 15:00 a.m. Luxembourg local time (cut-off
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Luxemburger Ortszeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis.
Fir nach diesem Zeitpunkt bei der Namensregister- und
Umschreibungsstelle eintreffende Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des Uberndchsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung von Anteilen der
Subfonds muss innerhalb von drei (3) Bankarbeitstagen
nach dem entsprechenden Bewertungstag
gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilsscheine oder Anteilszertifikate
ausgeliefert.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Antrage
abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu verlangen.
Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird der
Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem
Zeichner zurtickiberwiesen.

11. RUCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile der Subfonds werden an jedem Bewertungstag
durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Namensregister- und Umschreibungsstelle
bzw. Hauptzahlstelle im Luxemburg (oder an ggf. in
einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale Vertriebs-
bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fir alle Antrage auf Ricknahmen von Anteilen der
Subfonds, die bei der Namensregister- und
Umschreibungsstelle an einem Bewertungstag bis
spatestens um 15.00 a.m. Luxemburger Ortszeit (cut-off
Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Ricknahmepreis. Fir nach
diesem Zeitpunkt bei der Namensregister- und
Umschreibungsstelle eintreffende Antrage gilt der
Rucknahmepreis des Uibernachsten Bewertungstages.

Der Ricknahmepreis griindet auf dem NIW der Anteile
am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf
zwei (2) Stellen nach dem Komma gerundet.

Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen der Subfonds
erfolgt innerhalb von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem
Bewertungstag.

Wenn bei der Ausgabe von Anteilen keine
Verkaufsgebuhr erhoben worden ist, kann in Anwendung
der im Allgemeinen Teil enthaltenen Bestimmungen eine
Rucknahmegebihr von max. 3% dazugeschlagen
werden. Bei CG-Anteilen wird keine Rucknahmegebihr
erhoben.

time), will be handled at the Issue Price, which will be
calculated on the next Valuation Day. Subscriptions
received by the Registrar and Transfer Agent after this
time will be handled at the Issue Price of the Valuation
Day after the next Valuation Day.

The total amount of the subscription of Shares in the
Subfunds must be credited within three (3) banking days
of the applicable valuation day.

Share coupons or certificates will not be delivered.

The Company reserves the right to reject applications or
to accept them only in part or to require further
information and/or documents. If an application is
rejected in full or in part, the subscription amount or the
corresponding balance is returned to the applicant.

11. REDEMPTION OF SHARES

The Shares in the Subfunds will be redeemed on any
Valuation Day by application to the Registrar and
Transfer Agent/Principal Paying Agent in Luxembourg as
mentioned in the General Part of the Prospectus (or, as
the case may be, at local distributors and paying agents
appointed in particular distribution countries).

All requests for redemptions in Shares in the Subfunds
received by the Registrar and Transfer Agent on a
Valuation Day no later than 15:00 a.m. Luxembourg
local time (cut-off time), will be handled at the
Redemption Price, which will be calculated on the next
Valuation Day. Redemption requests received by the
Registrar and Transfer Agent after this time will be
handled at the Redemption Price of the Valuation Day
after the next Valuation Day.

The Redemption Price will be based on the NAV of the
Shares on the applicable Valuation Day and will be
rounded to two (2) decimal places.

Payment of the redemption of Shares in the Subfunds
will be made within three (3) banking days after the
Valuation Day.

If no selling fee was charged when the Shares were
issued, a redemption fee of up to 3% may be added,
pursuant to the provisions contained in the General Part.
In the case of CG-Shares, no redemption fee will be
levied.

-10 -
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12. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile der Subfonds kodnnen in Anteile von anderen
Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden, in
welche ein solcher Umtausch gestattet ist.

Andere Anteile kdnnen nur umgetauscht werden, wenn
der Aktionar samtliche Voraussetzungen fir die
Zeichnung solcher Anteile, wie oben beschrieben, erfllt.

Bei jedem ersten Umtausch in B2-, B3-, C- oder Ca-
Anteile muss jeweils der Mindestumtauschwert gemass
den Angaben oben (,Mindestzeichnungsbetrag“)
gegeben sein.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil enthaltenen
Bestimmungen kann eine Umtauschgebiihr von max. 2%
dazugeschlagen werden.

Im Ubrigen gelten fur Antrage auf den Umtausch von
Anteilen die gleichen Modalitaten wie fiir die Ricknahme
von Anteilen, und es finden die Bestimmungen des
Allgemeinen Prospektteils Anwendung.

13. UBERSICHT UBER DIE ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen
Uberblick uber die wichtigsten Eigenschaften der

12. SWITCHING OF SHARES

Shares in the Subfunds may be switched for Shares in
other Subfunds of the Company for which such switch is
allowed.

Other Shares may only be switched if the shareholder
fulfills all conditions for the subscription of such Shares,
as described above.

For every first switch into B2- ,B3-, C- or Ca-Shares, the
minimal switching amount pursuant to the indications
above (“Minimum Subscription Amount”) must be given.

Pursuant to the provisions contained in the General Part,
a switching fee of up to 2% may be added.

Apart from that, for requests for the switching of Shares,
the same modalities as for the redemptions of Shares
will apply, and the provisions of the General Part of the
Prospectus will apply.

13. OVERVIEW OF THE SHARE CATEGORIES

The following table offers a schematic overview of the
most important characteristics of the Subfunds or Share

Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die categories. It is not a substitute for reading the
Lekture des Prospekts. Prospectus.
Bezeichnung des Anteile / Wahrung / ISIN-Code Aktivierung Mindestzeichnungsbetrag fur Verwaltungs-
Subfonds / Name of Shares Currency [ Activation die Erstzeichnung / gebihr
the Subfund Minimum Subscription Amount (max.)/
for Initial Subscription Mgmt. Fee
(max.)
LAPIS GLOBAL A uUsbD LU1394761826 18.11.2016
TOP 50 DIVIDEND 1.20%
YIELD FUND A-CHF CHF LU1630052550 thd n/a
A-EUR EUR LU1630052634 thd
B1 UsD LU1394762048 18.11.2016
1.20%
B1-CHF CHF LU1630052717 07.07.2017 n/a
B1-EUR EUR LU1630052808 07.07.2017
B2 UsD LU1394762394 thd USD 500'000 0.70%
B3 uUsb LU1394762477 tbd USD 2'000000 0.45%
C uUsb LU1394762550 18.11.2016 USD 100000
C-CHF CHF LU1630052980 thd CHF 100'000 0.45%
C-EUR EUR LU1630053012 07.07.2017 EUR 100000
Ca-GBP GBP LU1394762634 tbd GBP 100000
CG-EUR EUR LU2009168910 06.11.2019 n/a 0.95%
E-EUR EUR LU1630053103 thd n/a 1.20%%)

-11 -
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Ea-EUR EUR LU1630053285 tbd
Na-GBP GBP LU1394762717 18.11.2016 n/a 0.45%
LAPIS GLOBAL A usb LU1910198818 tbd
FAMILY OWNED 50
DIVIDEND YIELD A-CHF CHF LU1910199113 thd n/a 1.20%
FUND
A-EUR EUR LU1910199469 tbd
B1 usD LU1910198909 14.10.2019
B1-CHF CHF LU1910199204 14.10.2019 n/a 1.20%
B1-EUR EUR LU1910199626 14.10.2019
Cc usD LU1910199030 14.10.2019 USD 100'000
C-CHF CHF LU1910199386 tbd CHF 100000
0.45%
C-EUR EUR LU1910199899 14.10.2019 EUR 100'000
Ca-GBP GBP LU1910200143 thd GBP 100000
CG-EUR EUR tbd tbd n/a 0.95%
E-EUR EUR LU1910199972 thd
n/a 1.20%%)
Ea-EUR EUR LU1910200069 tbd
Na-GBP GBP LU1910200226 14.10.2019 n/a 0.45%

*)
%)

For the E- and Ea-Shares an additional distribution fee of maximum 0.70% p.a. will be charged.
Bei E- und Ea-Anteilen wird eine zusétzliche Vertriebsgebiihr von maximal 0,70% p.a. erhoben.

-12 -




FASIENERGIA

MULTILABEL SICAV

FASIENERGIA

Ein fir den FONDO ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA ENERGIA (FASIE), Rom, Italien, durch
die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg, aufgelegter
Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts
MULTILABEL SICAV

BESONDERER TEIL G:
12. DEzZzEMBER 2017

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf den Subfonds FASIENERGIA (der
~Subfonds®).

Die nachfolgenden Bestimmungen missen in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf italienisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Ubersetzung der deutschen
Originalfassung  (linke  Spalte). Im Falle von
Widerspruchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

Un comparto della SICAV di diritto lussemburghese
MULTILABEL SICAV, istituito per I FONDO
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ENERGIA
(FASIE), Roma, lItalia, a cura della GAM (Luxembourg)
S.A., Lussemburgo.

PARTE SPECIALE G:
12 DiICEMBRE 2017

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale
con riferimento al comparto FASIENERGIA (il
“Comparto”).

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente
alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.

L’informazione contenuta di qui in lingua italiana
(colonna a destra) €, secondo la miglior scienza e
conoscenza della Societa, una traduzione fedele della
versione originale in tedesco (colonna a sinistra). Nel
caso di incoerenze, sara prevalente la versione tedesca.
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1. ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile des Subfonds werden erstmals am 12.
Dezember 2017 zum Erstausgabepreis von EUR
100 pro Anteil zur Zeichnung aufgelegt werden.

2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
FASIENERGIA ist die Erzielung eines mittel- bis
langfristigen Erhalts des investierten Kapitals. Zu
diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermdgen des Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und —
wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder —wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Asset
Backed Securities (,ABS") und Mortgage Backed
Securities (,MBS") sowie Contingent Convertible
Capital-Anleihen (,Coco-Bonds"; bis max. 10%
des Vermdgens des Subfonds) (ABS, MBS und
CoCo-Bonds zusammen max. 20% des
Vermodgens des Subfonds)) in allen frei
konvertierbaren Wahrungen, die durch staatliche
oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben
oder garantiert werden;

(i) Sichteinlagen und kiindbare Einlagen;

(iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW
ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und
unter den Beschrankungen von Kap. 5 des

Allgemeinen  Teils, welche geméass ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemass (i), (i) und (iii)
investieren;

(v) Anteile von Zielfonds im Sinne von (iv) oben,
welche gemass ihrer Anlagepolitik in Aktien und
andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von
Unternehmen mit Sitz oder dem (berwiegenden
Anteil ihrer wirtschaftlichen Tétigkeit in Emerging
Markets-Landern investieren (bis zu maximal
10% des Vermdgens des Subfonds).

Unter ,Emerging Markets" werden allgemein die
Markte von Landern verstanden, die sich in der
Entwicklung zum modernen Industriestaat
befinden und daher ein hohes Potential
aufweisen, aber auch ein erhohtes Risiko
bergen. Dazu z&hlen insbesondere die im MSCI
Emerging Markets Index enthaltenen Lander.

Ferner kodnnen insgesamt bis zu 10% des
Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des

Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

In Abweichung zu den Bestimmungen des

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni del Comparto saranno offerte in
sottoscrizione per la prima volta il 12 dicembre 2017
al prezzo di emissione di EUR 100 per azione.

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento della Societa, per quanto
riguarda il FASIENERGIA, consiste nel conseguire la
conservazione del valore reale del capitale investito
nel medio/lungo termine. A tal fine la Societa
impiega il patrimonio del Comparto nei seguenti
investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo;

(i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario, Asset
Backed Securities (“ABS”) e Mortgage Backed
Securities (“MBS”), nonché prestiti di Contingent
Convertible Capital (“Coco-Bonds”; fino a max.
10% del patrimonio del Comparto) (ABS, MBS e
CoCo-Bonds complessivamente max. 20% del
patrimonio del Comparto)) in tutte le valute
libermente convertibili, emessi o garantiti da
emittenti statali o privati di tutto il mondo;

(iiif) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM
aventi la struttura di Exchange Traded Funds
(fondi target), che nel rispetto delle limitazioni
riportate al cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto, investono conformemente alla loro
politica di investimento come descritto al punto
(i), (ii) e (iii);

(v) azioni di fondi target ai sensi del punto (iv) sopra
indicato, che investono, secondo la loro politica
d'investimento, in azioni ed altri titoli e diritti di
partecipazione di aziende che abbiano sede o
che svolgano una parte preponderante della loro
attivita in mercati di Paesi emergenti (fino ad un
massimo di 10% del patrimonio del Comparto).

Per “mercati emergenti“ si intendono in generale i
mercati di  Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine,
caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma
anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice
MSCI Emerging Markets Index.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del Comparto pud
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
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Allgemeinen Teils kénnen insgesamt bis zu 100%
des Vermdgens in Zielfonds investiert werden.

Im weiteren darf der Subfonds zur Absicherung bzw.
zur  effizienten  Portfolioverwaltung  derivative
Finanzinstrumente  (Derivate) einsetzen, z.B.
Futures, Optionen, Forward-Geschafte und Swaps
(ohne Total Return Swaps) auf zuldssige Anlagen
und Wahrungen.

Daneben koénnen flissige Mittel gehalten werden,
die unter gewissen Umstanden bis zu 60% des
Vermdgens betragen kénnen.

Der FASIENERGIA lautet auf Euro. Die Anlagen
kénnen auf Euro oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwéahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise

mittels Devisentermingeschéften oder
Devisenoptionen gegeniiber dem Euro abgesichert
werden. Ein Wertverlust aufgrund von
Wahrungskursschwankungen kann nicht

ausgeschlossen werden.

3. RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemiuht die Anlageziele der
Gesellschaft  beziglich des Subfonds zu
erreichen. Es kann jedoch Kkeine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele
tatsachlich erreicht werden. Folglich kann der
Nettoinventarwert der Anteile grosser oder kleiner
werden, und es konnen unterschiedlich hohe
positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

Hinweise betreffend die Anlage in ABS und MBS

Die Liquiditat der einzelnen Asset Backed Securities
(,ABS*) und Mortgage Backed Securities (,MBS"), in
welche der Subfonds investiert, kann fir einen Teil der
Anlagen begrenzt sein. Dies hat zur Folge, dass der
Subfonds solche Positionen nur mit erheblichen
Schwierigkeiten und ggf. zu einem Abschlag
gegenuber deren innerem Wert verkaufen kann. Dieser
Effekt wird durch den Umstand verstéarkt, dass die ABS
und MBS unter Umstdnden eine sehr lange Laufzeit
haben kénnen.

Bei gewissen ABS und MBS besteht zudem das Risiko,
dass sie vorzeitig fallig werden (sog. prepayment risk)
oder aber dass sie spater als erwartet fallig werden
(sog. extention risk).

Die Werthaltigkeit des den ABS und MBS
zugrundeliegenden Sicherungspools
(Forderungspools) unterliegt Kredit-, Liquiditats- und
Zinsrisiken und ist generell abhéngig vom Zinsniveau,
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der
Kreditwirdigkeit der Schuldner und &hnlichen
Faktoren. Eine Verschlechterung dieser Faktoren
kann zu einer Zunahme von Zahlungsverziigen oder

gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del Comparto.

Inoltre, il Comparto pud avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura o la gestione efficace del portafoglio, per
esempio dei futures, opzioni, forward e swap (senza
cd. total return swap) su degli investimenti e valute
ammissibili.

Inoltre, le disponibilita liquide detenute dal
Comparto, possono ammontare, in determinate
circostanze, fino ad un massimo del 60% del
patrimonio del Comparto.

I FASIENERGIA €& denominato in Euro. Gli
investimenti possono essere espressi in Euro o in
altre valute. | rischi di cambio derivanti da valute
estere contro I'Euro possono essere coperti in tutto o
in parte mediante transazioni a termine od opzioni su
divise. Non puo essere esclusa una perdita di valore
per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Societa si impegni a conseguire gli
obiettivi di investimento del Comparto, non puo
essere data alcuna garanzia sull'effettivo
conseguimento dei suddetti obiettivi  di
investimento. Di conseguenza i valori netti
d’'inventario delle azioni possono crescere o
decrescere e i proventi conseguiti possono
essere molto diversi, sia in positivo sia in
negativo.

Informazioni relative agli investimenti in ABS ed
MBS

Il livello di liquidita dei singoli titoli Asset Backed
Securities (,ABS") e Mortgage Backed Securities
(,MBS*) nei quali il comparto investe, puo essere
limitato ad una sola parte degli investimenti. Di
conseguenza, il comparto puo riscattare tali posizioni
con notevole difficolta e, secondo il caso, ad un
prezzo svantaggioso rispetto al suo valore intrinseco.
Questo effetto € aggravato dal fatto che i titoli ABS e
MBS possono, in determinate circostanze, avere un
lungo periodo di scadenza.

Per alcuni titoli ABS e MBS esiste inoltre il rischio di
rimborso anticipato (cd prepayment risk) o di rimborso
ulteriore alla data di scadenza (cd extension risk).

Il valore intrinseco del pool di garanzie (pool
creditizio) sottostanti ai titoli ABS e MBS é soggetto
al rischio di credito, rischio di liquidita e rischio di
tassi di interesse, e in genere oscilla a seconda del
livello dei tassi di interesse, la situazione economica
generale, della solvibilita del debitore e fattori simili.
Un deterioramento di questi fattori pud comportare
un aumento del ritardo dei pagamenti e nelle
dichiarazioni di insolvenza da parte dei debitori, e, di
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Insolvenzerklarungen seitens der Schuldner fihren,
und schliesslich dazu, dass den ABS und MBS
zugrundeliegende Forderungen nicht mehr
zurtickbezahlt werden.

Hinweise betreffend die Anlage in CoCo-Bonds

CoCo-Bonds, auch “CoCos” genannt, sind bedingte
Pflichtwandelanleihen. Diese qualifizieren insoweit als
Wertpapiere mit hybriden Charakter als sie in der Form
von Schuldverschreibungen herausgegeben werden,
die ihren Nominalwert verlieren (d.h. abgeschrieben
bestimmten
Triggerereignisses — in Aktien umgewandelt werden
kénnen. Das Triggerereignis wird insbesondere dann
eintreten, wenn die bankenaufsichtsrechtliche Quote
(die sog. ,Tier One") der herausgebenden Bank unter
wenn die
zustandige Aufsichtsbehdrde dies so beschliesst. In
welche
Schuldverschreibungen
herausgegeben wurden, ohne vorgangige Konsultation
deren Inhaber automatisch in Aktien umgewandelt.
Uberdies kann der Coupon von der herausgebenden
Bank nach freiem Ermessen annulliert werden. Die
Anlage in CoCo-Bonds ist mit verschiedenen Risiken
behaftet, die in einem totalen oder partiellen Verlust der
investierten Summe oder in einer Zahlungsverzdgerung
resultieren kdnnen. Eine detaillierte Analyse der mit
CoCo-Bonds verbundenen Risiken befindet sich in der
ESMA/2014/944

werden) oder — infolge eines

einer bestimmten Schwelle féallt oder
diesem Fall werden die

urspriinglich als

CoCo-Bonds,

Erklarung der
(http://www.esma.europa.eu/content/Potential-Risks-

conseguenza, il non rimborso
sottostanti ai titoli ABS e MBS.

delle garanzie

Informazioni relative agli investimenti in CoCo-
Bonds

CoCo-Bonds o “CoCos” sono prestiti convertibili
d’'obbligo condizionati. | CoCo Bonds costituiscono
dei titoli a carattere ibrido poiché sono emessi in
forma di obbligazioni, i quali possono perdere il loro
valore nominale (“write down”) o essere convertite in
azioni in seguito ad un evento scatenante. Un evento
scatenante avviene in particolare, quando il multiplo
del capitale prudenziale definita dalla sorveglianza
bancaria della banca emittente (cd “Tier One”)
scende al di sotto di una determinata soglia, 0 in
conseguenza di una decisione dell’autorita di
sorveglianza competente. Cio significa che i CoCo-
Bond inizialmente emessi in forma di obbligazioni
saranno automaticamente convertiti in azioni senza
che il detentore dei CoCo-Bond sia consultato in
precedenza. Inoltre, la cedola pud essere cancellata
di maniera discrezionale dalla banca emittente. Gli
investimenti in CoCo-Bonds possono comportare vari
rischi, che possono risultare in una perdita totale o
parziale del capitale investito o in un ritardo nel
pagamento. Nel documento ESMA/2014/944 si trova
un’analisi dettagliata sui rischi inerenti ai CoCo-Bonds
(http://www.esma.europa.eu/content/Potential-Risks-
Associated-Investing-Contingent-Convertible-
Instruments).

Associated-Investing-Contingent-Convertible-
Instruments).

4. ANLEGERPROFIL

Der Subfonds FASIENERGIA wurde im Auftrag des
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ENERGIA (FASIE), Rom, aufgelegt und mit Sicht auf
deren Bedirfnisse massgeschneidert. Der Subfonds
ist daher mdoglicherweise fiir andere Anleger nicht
geeignet.

5. ANLAGEVERWALTER UND BEIRAT

Anlageverwalter

GAM (ltalia) S.G.R. S.p.A., Via Duccio di
Boninsegna 10, 1-20145 Mailand
Der Anlageverwalter ist ermdachtigt, unter

Berlcksichtigung der Anlageziele, -politik und -
grenzen der Gesellschaft respektive des Subfonds
und unter der ultimativen Kontrolle der

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I Comparto FASIENERGIA & stato istituito per |l
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ENERGIA (FASIE), Roma, ed é stato fatto su misura
in vista alle esigenze di quest’ultimo. Pertanto, il
Comparto potrebbe non essere adatto per altri
investitori.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E
COMITATO CONSULTIVO
Gestore degli Investimenti

GAM (ltalia) S.G.R. S.p.A,
Boninsegna 10, 1-20145 Milano

Via Duccio di

Il Gestore degli Investimenti € autorizzato, tenendo
conto degli obiettivi, della politica di investimento
nonché delle restrizioni agli investimenti della
Societa, rispettivamente del Comparto, di eseguire
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Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates
oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten  Kontrollstelle/n fiur den  Subfonds
unmittelbar Anlagen zu tatigen. Der Anlageverwalter
kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft

die Unterstiitzung von Anlageberatern
beanspruchen. Diese sind nicht befugt,
Anlageentscheide zu treffen.

Die Anlagenverwalterin wurde 2003 als

Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegriindet.
Sie hélt seit 2004 eine Lizenz der Banca d'ltalia als
Societa di Gestione del Risparmio (SGR) und ist
unter der Nummer 176 im Register der SGR der
Banca d'ltalia eingetragen. lhre Aktivitdten umfassen
die Vermdgensverwaltung fir italienische und
ausléandische OGAW bzw. OGA. Sie ist eine 100%-
ige Gruppengesellschaft der GAM Holding AG.

Anlageberater

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, 1-40122 Bologna (,PROMETEIA")

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft
haben die PROMETEIA zum Anlageberater fiir den
Subfonds ernannt. PROMETEIA operiert als Gruppe
seit 1998 auf dem italienischen Markt fur
institutionelle Anlagen und ist dort der fiihrende
Finanzberater.

Beirat

Die Gesellschaft hat zur Unterstitzung der
Anlagetatigkeit des Subfonds einen Beirat
eingerichtet. Der Beirat kann den Anlageverwalter in
allen Belangen, die in dessen Kompetenz fallen,
beraten. Eine Entscheidungsbefugnis kommt dem
Beirat nicht zu.

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile des Subfonds in folgenden Kategorien
ausgeben:

— Ca-Anteile: ausschittend, fir ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert;

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Anteile "Ca" werden nur an den FONDO
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ENERGIA
(FASIE), Rom, Italien, und an mit dieser verbundene
Jinstitutionelle Investoren“ im Sinne von Artikel 174
des Gesetzes von 2010, d.h. grundsatzlich Firmen
mit juristischer Rechtspersodnlichkeit oder mit
gleichwertiger  Gesellschaftsform,  ausgegeben,
welche diese Anteile entweder in ihrem eigenen
Geschéftsvermdégen oder im  Rahmen eines
Mandatsverhaltnisses fir institutionelle Investoren im
vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an
letztere weiterverkaufen oder im Rahmen von
Vermdgensverwaltungsmandate im eigenen Namen

direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza
ultimativa della Societa di Gestione o del Consiglio
di amministrazione, oppure dellorgano o degli
organi di controllo nominato/nominati per il
Comparto. Il Gestore degli Investimenti, con il
consenso della Societa di Gestione, pud avvalersi
di consulenti per gli investimenti. Essi non sono
autorizzati a prendere delle decisioni in merito agli
investimenti.

Il Gestore degli Investimenti & stato fondato nel
2003 in forma di societa per azioni di diritto italiano.
Dal 2004 detiene un’autorizzazione di Societa di
Gestione del Risparmio (SGR) rilasciata dalla
Banca d'ltalia ed & iscritta al n. 176 del registro
delle SGR detenuto dalla Banca d’ltalia. Le sue
attivita consistono nella gestione di patrimoni di
OICVM e OICR italiani ed esteri. Ad oggi esso e
controllato al 100% dalla GAM HOLDING AG.

Consulente per gli investimenti

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, 1-40122 Bologna (,PROMETEIA")

La Societa e la Societa di Gestione hanno nominato
PROMETEIA quale consulente per gli investimenti
per il Comparto. PROMETEIA ¢ il consulente
finanziario leader sul mercato istituzionale italiano,
dove opera — come Gruppo - dal 1998.

Comitato Consultivo

A sostegno dell'attivita di investimento del
Comparto, la Societa ha istituito un Comitato
Consultivo. I Comitato Consultivo puo fornire
consulenza al Gestore degli Investimenti in tutte le
questioni che rientrano nelle competenze dello
stesso. Il Comitato Consultivo non ha alcun potere
decisionale.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo I'emissione iniziale la Societa potra emettere
azioni del Comparto nella seguente categoria:

— azioni “Ca™: a distribuzione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito;

La Societa emette solo azioni in forma nominativa.

Le azioni “Ca” sono emesse esclusivamente per |l
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
ENERGIA (FASIE), Roma, lItalia, e per “investitori
istituzionali” nel senso dell'art. 174 della Legge del
2010 collegati ad esso - ossia, in via generale,
soggetti muniti di personalita giuridica o con struttura
legale equivalente - che detengano queste azioni per
loro investimento o, nell’'ambito di un mandato, per
conto di investitori istituzionali, come intesi sopra,
oppure che le rivendano esclusivamente a questi
soggetti oppure che le impiegano nell’ambito di
mandati di gestione patrimoniale a nome proprio e
per conto di terzi (per gli importi minimi di
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und fir Rechnung Dritter einsetzen (vgl. zur
Mindestzeichnung die nachfolgenden  Kapitel
LAusgabe von Anteilen®, ,Ricknahme von Anteilen“
und ,Umtausch von Anteilen®).

7. AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Ubereinstimmung
mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung
und diesem Prospekt, fir ausschittende Ca-Anteile
folgende Ausschiittungspolitik:

— Jahrliche vollstdndige Ausschittung der im
Subfonds erzielten Ertrédge (Zinsen, Dividenden,
sonstige Ertrage);

— Zurlckhalten der im Subfonds erzielten Kapital-
und Devisengewinne.

Die Gesellschaft behalt sich vor, die
Ausschiittungspolitik,  insbesondere auch  aus
steuerlichen Uberlegungen, im Interesse der

Aktionare jederzeit zu andern. Der Verwaltungsrat
kann namentlich halbjahrliche Zwischendividenden
festlegen.

8. GEBUHREN UND KOSTEN
Verwaltungsgebihr

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des Subfonds
wird fur die Verwaltung und die Beratung in Bezug
auf das Wertpapierportfolio sowie fiir sonstige damit
verbundene Verwaltungsleistungen eine jahrliche
maximale Verwaltungsgebihr wie folgt zulasten des
Subfonds erhoben.

Ca-Anteile (LU1721252630): max. 1.00% p.a.
Dienstleistungsgebihr

Die Entschadigung der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank, der Hauptverwaltungs- und,
Hauptzahlstelle und der Namensregister- und
Umschreibungsstelle erfolgt separat und betragt
maximal 0.50% p.a.

Die  Gesellschaft zahlt ferner
Nettoinventarwert des Subfonds die
,Gebuhren und Kosten“
beschriebenen Kosten.

aus dem
im Kapitel
des Allgemeinen Teils

Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur

Dariiber hinaus wird darauf hingewiesen, dass
zusétzlich zu den Kosten, welche auf das Vermégen
des Subfonds gemass den Bestimmungen dieses
Prospektes und der Satzung erhoben werden, bei
den Zielfonds Kosten fiir die Verwaltung, die
Depotbankvergitung, Kosten der Wirtschaftsprifer,
Steuern sowie sonstige Kosten, Provisionen und
Gebihren anfallen und somit eine
Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten erfolgen
kann. Die Verwaltungsgebiihren, die den Zielfonds

sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli
“Emissione delle azioni”, “Riscatto delle azioni” e
“Conversione delle azioni”).

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Societa, nel rispetto della legge lussemburghese,
dello Statuto e del presente Prospetto, per le azioni
a distribuzione “Ca” intende applicare la seguente
politica di distribuzione:

— distribuzione completa annua di tutti i proventi
conseguiti nel comparto (interessi, dividendi, altri
utili);

— non distribuzione delle plusvalenze di capitale e
divise conseguiti nel comparto.

La Societa si riserva la facolta di modificare in
qualunque momento la politica di distribuzione
nellinteresse degli investitori, in particolare anche
per considerazioni di carattere fiscale. || Consiglio di
Amministrazione si riserva la possibilita di stabilire
dividendi intermedi semestrali.

8. COMMISSIONI E SPESE
Commissione di Gestione

Sulla base del valore netto d’inventario del Comparto
verra applicata una commissione di gestione annua
massima per la gestione e la consulenza relativa al
portafoglio titoli, nonché i servizi amministrativi
connessi, stabilita nella misura di seguito indicata.

Azioni Ca (LU1721252630): 1.00% p.a. al massimo
Tassa di servizio

La remunerazione per la societa di gestione, la
banca depositaria, 'agente principale amministrativo
e di pagamento, e l'agente del registro degli
azionisti e di trasferimento ammonta separatamente
allo 0.50% massimo annuo.

Inoltre, la Societa paga dal valore netto d’inventario
del Comparto le spese descritte nel capitolo
“Commissioni e spese” nella Parte Generale.

Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi

Si invita a considerare che, oltre ai costi addebitati al
patrimonio del Comparto secondo le clausole
contenute nel presente Prospetto e nello Statuto, i
fondi oggetto di investimento sono soggetti a costi di
amministrazione, commissione di banca depositaria,
revisione contabile, imposte ed altri costi, provvigioni
e commissioni, e quindi le stesse voci di spesa
possono essere addebitate piu volte. Le
commissioni di gestione patrimoniale che vengono
addebitate ai fondi oggetto di investimento dai loro
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von ihren jeweiligen Dienstleistern belastet werden,
betragen maximal 1.00%. Zudem k&nnen gewisse
Zielfonds zusétzlich eine Performance Fee belasten.

9. AUSGABE VON ANTEILEN

A) ALLGEMEIN

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die
Anteile des Subfonds an jedem Bewertungstag
ausgegeben. Der Ausgabepreis grindet auf dem
Nettoinventarwert der  Anteile am  jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

Es wird keine Verkaufsgebuhr erhoben.

B) MINDESTZEICHNUNGSBETRAG

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen des
Subfonds ist ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR
1'000'000 vorgesehen.

C) ANTRAGSVERFAHREN

Investoren kénnen jederzeit Anteile des Subfonds
bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Hauptzahistelle in Luxemburg zeichnen.
Dabei ist die genaue Identitat des Zeichners, der
Name des Subfonds und welche Anteilskategorie
gezeichnet wird, anzugeben.

Fur alle Zeichnungen von Anteilen des Subfonds, die
bei der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis
spéatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit (,cut-
off* Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Fir nach
diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der
Ausgabepreis des Uibernachsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb
von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Bewertungstag auf dem im
Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen
Konto wertmassig gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate
ausgeliefert.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Antrage
abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu
verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise
abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der
entsprechende Saldo dem Zeichner riickliberwiesen.

10. RUCKNAHME VON ANTEILEN

Subfonds
durch

Anteile des
Bewertungstag

werden an jedem
Antrag an die im

rispettivi fornitori di servizi ammontano al massimo
all'1,00%. Inoltre, alcuni fondi oggetto di
investimento possono applicare in aggiunta una
commissione di performance.

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) GENERALE

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione
iniziale, le azioni del Comparto sono emesse in ogni
giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul
valore netto d'inventario delle azioni valido quel
giorno, arrotondato alle due cifre successive alla
virgola.

Non si applichera nessuna commissione di vendita.

B) IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

Per la prima sottoscrizione di azioni del Comparto &
previsto un importo minimo di sottoscrizione di EUR
1'000'000.

C) PROCEDURA DI RICHIESTA

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi
momento le azioni del Comparto presso I'agente
principale di pagamento in Lussemburgo, indicato
nella Parte Generale del Prospetto. Deve essere
indicata I'identita esatta del sottoscrittore, il nome del
Comparto sottoscritto e la categoria di azioni
sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni del Comparto che
pervengono all’agente principale di pagamento entro
le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario
limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo
di emissione determinato il giorno di valutazione
successivo. Per le sottoscrizioni pervenute
successivamente al predetto orario € applicato il
prezzo di emissione del secondo giorno di
valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve
essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi
bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di
valutazione sul conto indicato nella Parte Generale
del Prospetto Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati

rappresentativi delle azioni.

La Societa si riserva il diritto di respingere le
richieste interamente o parzialmente e di richiedere
informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui
una richiesta venga respinta completamente o in
parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo
saldo sara ritrasferito al sottoscrittore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni del Comparto sono riscattate ogni giorno di
valutazione presentando richiesta all'agente principale
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Allgemeinen Teil des Prospekts genannte
Hauptzahistelle in Luxemburg zuriickgenommen.

Fur alle Antrage auf Riicknahmen von Anteilen des
Subfonds, die bei der Hauptzahlstelle an einem
Bewertungstag bis spéatestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Rucknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Antrége gilt der Ricknahmepreis des
Ubernachsten Bewertungstages.

Der  Ricknahmepreis griindet auf dem
Nettoinventarwert der Anteile am jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet. Die Zahlung
der Riicknahme von Anteilen des Subfonds erfolgt
drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

Es wird keine Ricknahmegebiihr erhoben.

11. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Der Umtausch von Anteilen des Subfonds in
Anteile anderer Subfonds der Gesellschaft ist nicht
vorgesehen.

di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte
Generale del Prospetto.

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del Comparto
che pervengono all’agente principale di pagamento
entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario
limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo
di riscatto determinato il giorno di valutazione
successivo. Per le richieste di riscatto pervenute
successivamente al predetto orario € applicato |l
prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione
successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul
valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo
giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto €
arrotondato alle due cifre successive alla virgola.
L'importo complessivo del riscatto del Comparto sara
accreditato entro tre giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

Non si applichera nessuna commissione di riscatto.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Non é prevista la conversione di azioni del Comparto
in azioni di altri comparti della Societa.
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MULTILABEL SICAV

DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND

Ein fur die FONDAZIONE DI VENEZIA, Venezia, ltalien,
durch die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg,
aufgelegte Subfonds der SICAV Iluxemburgischen
Rechts MULTILABEL SICAV.

BESONDERER TEIL H:
9.JuLl 2019

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen

Teil mit Bezug auf den Subfonds DOGAL
MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND (der
~Subfonds*)

Die nachfolgenden Bestimmungen missen in

Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf Iltalienisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Ubersetzung der deutschen
Originalfassung  (linke  Spalte). Im Falle von
Widerspruchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

Un comparto della SICAV di diritto lussemburghese
MULTILABEL SICAYV, istituito per la FONDAZIONE DI
VENEZIA, Venezia, Italia, a cura della GAM
(Luxembourg) S.A., Lussemburgo.

PARTE SPECIALE H:
9 LucLio 2019

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale
con riferimento al comparto DOGAL MULTIMANAGER
DIVERSIFIED FUND (il “Comparto”).

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente
alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del
Prospetto Informativo.

L’informazione contenuta di qui in lingua italiana
(colonna a destra) €, secondo la miglior scienza e
conoscenza della Societa, una traduzione fedele della
versione originale in tedesco (colonna a sinistra). Nel
caso di incoerenze, sara prevalente la versione tedesca.
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1. ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile des DOGAL MULTIMANAGER
DIVERSIFIED FUND wurden erstmals wie folgt zur
Zeichnung aufgelegt.

Subfonds / Comparto

DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND

2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK

2.1 MULTI-MANAGER ANSATZ

Beim Subfonds kommt ein ,Multi-Manager-Ansatz*
zur Anwendung. Das heisst, dass die
Verwaltungsgesellschaft in  freiem  Ermessen
verschiedene Anlageverwalter auswahlt und jedem
ein bestimmtes Teilportfolios des Subfonds (jeweils
ein ,Segment“) zur Verwaltung zuweist. Der Multi-
Manager-Ansatz“ wurde gewahlt, um den Anlegern
Zugang zu den verschiedenen von den einzelnen
Anlageverwaltern angebotenen Anlagestrategien zu
ermdglichen. Dieser Ansatz verschafft eine grossere
Flexibilitat und Expertise durch das spezialisierte
Wissen jedes Anlageverwalters innerhalb des
Subfonds, ohne dass die Anleger gezwungen sind,
zur Diversifikation ihrer Anlagen in mehrere
verschiedene Anlagevehikel zu investieren.

2.2 ANLAGEZIELE UND —POLITIK DES DOGAL
MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den
DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND ist
die Erhaltung des Vermdgens und Erzielung eines
mittelfristigen/langfristigen Kapitalzuwachses durch
eine Optimierung des Risiko-/Renditeprofils. Zu
diesem Zweck investiert die Gesellschaft das
Vermdgen des Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und —
wertrechte von Unternehmen weltweit;

(i) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere,
Forderungspapiere oder —wertrechte sowie
andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und
Optionsanleihen und  Geldmarktinstrumente,
Asset Backed Securities (,ABS") und Mortgage
Backed Securities (,MBS") sowie Contingent
Convertible Capital-Anleihen (,CoCo-Bonds"; bis
max. 10% des Vermdgens des Subfonds) (ABS,
MBS und CoCo-Bonds zusammen max. 20% des

Vermodgens des Subfonds)) in allen frei
konvertierbaren Wahrungen, die ausgegeben
oder garantiert werden durch Emittenten
weltweit;

(i) Sichteinlagen und kindbare Einlagen;

(iv) Zielfonds: Anteile von anderen OGAW inklusive
als OGAW ausgestalteter ETF im Sinne und

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni del Comparto DOGAL MULTIMANAGER
DIVERSIFIED FUND erano offerte in sottoscrizione
per la prima volta come di seguito indicato.

Zeichnungsfrist /
Periodo Sottoscrizione
15.12.2017

Ausgabepreis/
Prezzo di Emissione
EUR 100

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1 ApPROCCIO MULTI-MANAGER

I Comparto si avvale di un cosiddetto approccio
“Multi-Manager”. Pertanto, la Societa di Gestione
sceglie, i Gestori degli investimenti ai quali
attribuisce una parte specifica del portafoglio del
Comparto (ogni parte un “Segmento”) ai fini della
gestione. L'approccio “Multi-Manager” & stato
implementato con lo scopo di conferire agli
investitori l'accesso a diverse strategie di
investimento proposte dai singoli Gestori degli
investimenti. Tale approccio conferisce una
maggiore flessibilita e varieta di competenze
mediante le specifiche conoscenze dei Gestori degli
investimenti del Comparto evitando cosi che gli
investitori debbano ricorrere a piu veicoli di
investimento per diversificare i loro investimenti.

2.2 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL DOGAL
MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND

L'obiettivo di investimento della Societa, per quanto
riguarda il DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED
FUND, consiste nella conservazione del patrimonio
e nel conseguire un incremento del capitale a
medio/lungo termine, mediante I'ottimizzazione del
profilo rendimento/rischio. A tal fine la Societa
impiega il patrimonio del Comparto nei seguenti
investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di
aziende di tutto il mondo;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti
di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i
prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché
gli strumenti del mercato monetario, Asset
Backed Securities (“ABS”) e Mortgage Backed
Securities (“MBS”), nonché prestiti di Contingent
Convertible Capital (“Coco-Bonds”; fino a max.
10% del patrimonio del Comparto) (ABS e MBS
complessivamente max. 20% del patrimonio del
Comparto)) in tutte le valute convertibili, emessi o
garantiti da emittenti di tutto il mondo;

(i) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) fondi target: partecipazioni di altri OICVM, inclusi
gli OICVM aventi la struttura di Exchange Traded
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unter den Beschrankungen von Kap. 5 des
Allgemeinen  Teils, welche gemass ihrer
Anlagepolitik in Anlagen gemass (i), (i) und (iii)
investieren sowie in Geldfonds oder Zielfonds
welche alternative Anlagestrategien verfolgen,
insbesondere die Strategien Long/Short, Market
Neutral, Relative Value, Event Driven, Special
Situation, Alternative Risk Premia, CTA und
Global Macro. Die einzelnen alternative
Anlagestrategien sind in Kap. 3.5 unten
beschrieben. Anlagen in andere OGA sind nur
unter den Beschrankungen von Kap. 5 des
Allgemeinen Teils zulassig;

Anteile von Zielfonds im Sinne von (iv) oben,
welche gemass ihrer Anlagepolitik in Aktien und
andere Beteiligungspapiere und —wertrechte von
Unternehmen mit Sitz oder dem Uberwiegenden
Anteil ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit in Emerging
Markets-Landern investieren (bis zu maximal
15% des Vermogens des Subfonds).

(v

~

Unter ,Emerging Markets* werden allgemein die
Mérkte von Landern verstanden, die sich in der
Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden
und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch
ein erhdhtes Risiko bergen. Dazu zahlen
insbesondere die im S&P Emerging Broad Market
Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Lander.

Ferner kodnnen insgesamt bis zu 10% des
Vermdgens des Subfonds in sonstige Anlagen
investiert werden, die unter Kapitel 5 des
Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

In Abweichung zu den Bestimmungen des
Allgemeinen Teils kénnen insgesamt bis zu 100%
des Vermdgens in Zielfonds investiert werden.

Im weiteren darf der Subfonds zur Absicherung bzw.
zur  effizienten  Portfolioverwaltung  derivative
Finanzinstrumente  (Derivate) einsetzen, z.B.
Futures, Optionen, Forward-Geschéafte und Swaps
(inklusive Total Return Swaps) auf zulassige
Anlagen und Wahrungen.

Daneben koénnen flissige Mittel gehalten werden,
die unter gewissen Umstéanden bis zu 49% des
Vermdgens betragen kénnen.

Der DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND
lautet auf Euro. Die Anlagen kénnen auf Euro oder
auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwéahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise
gegenuber dem Euro abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von
Wahrungskursschwankungen kann nicht
ausgeschlossen werden.

Funds, che nel rispetto delle limitazioni riportate
al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto,
investono conformemente alla loro politica di
investimento come descritto al punto (i), (ii) e (iii)
cosi come fondi monetari o fondi target che
seguono strategie di investimento alternative, di
cui in particolare le strategie Long/Short, Market
Neutral, Relative Value, Event Driven, Special
Situation, Alternative Risk Premia, CTA e Global
Macro. Le particolarita delle strategie di
investimento alternative sono descritte nella
sezione 3.5 sottostante. Investimenti in altri OICR
sono solo ammessi nel rispetto delle restrizioni
contenute nel cap. 5 della Parte Generale del
Prospetto;

(v) azioni di fondi target ai sensi del punto (iv) sopra
indicato, che investono, secondo la loro politica
d’investimento, in azioni ed altri titoli e diritti di
partecipazione di aziende che abbiano sede o
che svolgano una parte preponderante della loro
attivita in mercati di Paesi emergenti (fino ad un
massimo di 15% del patrimonio del comparto).

Per “mercati emergenti“ si intendono in generale i
mercati di  Paesi in procinto di diventare
industrializzati nel senso moderno del termine,
caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma
anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice S&P
Emerging Broad Market Index o nell'indice MSCI
Emerging Markets Index.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto pud
essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel
capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale,
gli investimenti in fondi target possono ammontare
fino al 100% del patrimonio del comparto.

Inoltre, il comparto pud avvalersi di strumenti
finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di
copertura o la gestione efficace del portafoglio, per
esempio dei futures, opzioni, forward e swap (inclusi
i total return swap) su degli investimenti e valute
ammissibili.

Inoltre, le disponibilita liquide detenute dal comparto,
possono ammontare, in determinate circostanze,
fino ad un massimo del 49% del patrimonio del
comparto.

I DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND &
denominato in Euro. Gli investimenti possono essere
espressi in Euro o in altre valute. | rischi di cambio
derivanti da valute estere contro I'Euro possono
essere coperti in tutto o in parte. Non pud essere
esclusa una perdita di valore per effetto di
oscillazioni dei cambi.
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2.3 DIE EINZELNE SEGMENTE DES SUBFONDS

Der Subfonds ist zur Zeit in folgende Segmente
aufgeteilt:

e Absolute Return Segment (ab 22.07.2019:
Multi-Asset Income Segment);

e Balanced Segment.

Nach vorheriger Genehmigung durch die CSSF und
Mitteilung an die Aktiondre kann die Gesellschaft
jederzeit weitere Segmente schaffen oder Segmente
entfernen oder abandern.

3. RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemiht die Anlageziele des
Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine
Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele
tatsachlich erreicht werden. Folglich kann der
Nettoinventarwert der Anteile grosser oder kleiner
werden, und es kdnnen unterschiedlich hohe
positive bzw. auch negative Ertrage anfallen.

3.1 HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN
MARKETS"-LANDERN

» EMERGING

Sofern der Subfonds in ,Emerging Markets" investiert,
werden potentielle Investoren darauf aufmerksam
gemacht, dass Anlagen in ,Emerging Market"-
Landern mit einem hodheren Risiko verbunden sind.
Insbesondere besteht das Risiko

a) eines mdoglicherweise geringen oder ganz
fehlenden Handelsvolumens der Wertpapiere an dem
entsprechenden  Wertpapiermarkt, welches zu
Liquiditatsengpassen und verhaltnisméassig grésseren
Preisschwankungen fiihren kann;

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Verhéltnisse, und die damit
verbundenen Gefahren der Enteignung oder
Beschlagnahmung, das Risiko aussergewdhnlich
hoher Inflationsraten,  prohibitiver  steuerlicher
Massnahmen und sonstiger negativer Entwicklungen;

c) der mdoglichen erheblichen Schwankungen des
Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der
Rechtsordnungen, der bestehenden oder mdglichen
Devisenausfuhrbeschrankungen, Zoll- oder anderer
Beschrankungen und etwaiger Gesetze oder
sonstiger Beschrankungen, die auf Investitionen
Anwendung finden;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die
Investitionsmaoglichkeiten des Subfonds
einschranken, wie z.B. Beschrankungen bei
Emittenten oder Industrien, die mit Blick auf nationale
Interessen als sensibel gelten; und

e) des Fehlens adaquat entwickelter rechtlicher
Strukturen fir private oder ausléndische Investitionen
und das Risiko einer mdglicherweise mangelnden

2.2 | SINGOLI SEGMENTI DEL COMPARTO

I comparto & attualmente suddiviso nei seguenti
segmenti:

e Segmento Absolute Return (dal 22/7/2019:
Segmento Multi-Asset Income);

e Segmento Balanced.

Previa approvazione della CSSF e awviso agli
azionisti, la Societa pud istituire, eliminare o
modificare i segmenti

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Societa si impegni a conseguire gli
obiettivi di investimento del singolo comparto,
non pud essere data alcuna garanzia
sull’effettivo conseguimento degli obiettivi di
investimento. Di conseguenza i valori netti
d’inventario delle azioni possono crescere 0
decrescere e i proventi conseguiti possono
essere molto diversi, sia in positivo sia in
negativo.

3.1 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN
MERCATI DI PAESI EMERGENTI

Ove il Comparto investe in mercati di Paesi
Emergenti si fa presente ai potenziali investitori che
gli investimenti in Paesi Emergenti comportano
notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio

a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di
scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che
puo portare a difficolta di liqguidazione e a rilevanti
oscillazioni dei prezzi;

b) di incertezza della situazione politica, economica e
sociale e conseguenti pericoli di esproprio o
sequestro, il rischio di un tasso dinflazione
eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e
di altri sviluppi negativi;

c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di
cambio delle valute, di diversita degli ordinamenti
giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle
esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre
limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli
investimenti;

d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le
possibilita di investimento del comparto, come ad
esempio limitazioni verso emittenti o industrie
considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse
nazionale;

e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente
sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio
di una possibile mancanza di garanzia per la
proprieta privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme
similari possono altresi causare in questi Paesi un
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Gewadbhrleistung des Privateigentums.

Auch kdnnen Devisenausfuhrbeschrankungen oder
sonstige diesbezigliche Regelungen in diesen
Landern voéllig oder teilweise zur verspateten
Repatriierung der Investitionen fiihren, oder sie véllig
oder teilweise verhindern, mit der Folge von
moglichen Verzogerungen bei der Auszahlung des
Rucknahmepreises.

In China investiert der Subfonds nur im Geld- und
Obligationenmarkt unter Ausschluss von Obligationen
lautend auf lokale Wahrungen; zudem wird der
Subfonds eher im chinesischen offshore USD
Obligationenmarkt als im offshore CNH oder onshore
Markt anlegen.

3.2 KEINE SEPARIERUNG DER VERBINDLICHKEITEN
ZWISCHEN SEGMENTEN

Gewisse Risiken konnen dadurch auftreten, dass
verschiedene Anlageverwalter fir den Subfonds
Anlageentscheide treffen und mit ihren
Gegenparteien im Namen des Subfonds, wiewohl nur
bezlglich ihres spezifischen Segments, Geschéfte
tatigen. Wahrend der Subfonds innerhalb der
Gesellschaft behandelt wird wie eine eigene
Rechtseinheit und sein Vermdgen gegen Anspriiche
von Glaubigern anderer Subfonds der Gesellschaft
geschiutzt ist (Prinzip der Separierung der
Verbindlichkeiten), trifft dies auf die Segmente
innerhalb des Subfonds nicht zu. Eine Gegenpartei,
mit welcher ein bestimmter Anlageverwalter flr ein
von ihm verwaltetes Segment Geschéafte eingeht, tut
dies gegenuber dem Subfonds als Ganzes. Das
heisst, dass im Falle, dass beziglich eines Segments
Verpflichtungen eingegangen werden, die héher sind
als das Vermdgen des Segments, die unbefriedigten
Glaubiger sich am Vermogen des ganzen Subfonds,
also der tbrigen Segmente, schadlos halten wird.

3.3 HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE INABS uND MBS

Die Liquiditat der einzelnen Asset Backed Securities
(-,ABS*) und Mortgage Backed Securities (,MBS"), in
welche der Subfonds investiert, kann fir einen Teil der
Anlagen begrenzt sein. Dies hat zur Folge, dass der
Subfonds solche Positionen nur mit erheblichen
Schwierigkeiten und ggf. zu einem Abschlag
gegeniber deren innerem Wert verkaufen kann. Dieser
Effekt wird durch den Umstand verstarkt, dass die ABS
und MBS unter Umstanden eine sehr lange Laufzeit
haben koénnen.

Bei gewissen ABS und MBS besteht zudem das Risiko,
dass sie vorzeitig fallig werden (sog. prepayment risk)
oder aber dass sie spater als erwartet fallig werden
(sog. extention risk).

Die Werthaltigkeit des den ABS und MBS
zugrundeliegenden Sicherungspools
(Forderungspools) unterliegt Kredit-, Liquiditats- und
Zinsrisiken und ist generell abhangig vom Zinsniveau,
der allgemeinen  wirtschaftichen Lage, der

ritardo nel recupero degli investimenti o possono
precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti
possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

In Cina il comparto investe esclusivamente nei
mercati monetari e obbligazionari escludendo
obbligazioni denominate in valute locali; inoltre il
comparto investe prevalentemente nel mercato
obbligazionario offshore cinese in dollari USA
piuttosto che in mercati offshore in CNH oppure
mercati onshore.

3.2 NESSUNA SEPARAZIONE DELLE RESPONSABILITA TRA |
SEGMENTI

Non € escluso linsorgere di alcuni rischi dovuti al
fatto che i Gestori degli investimenti prendano delle
decisioni di investimento agendo nei confronti delle
loro controparti in nome del Comparto, benché tali
decisioni siano relative solo al loro Segmento.
Sebbene il Comparto venga trattato all’interno delle
Societa quale un’entita giuridica separata e quindi
protetto dalle pretese dei creditori di altri comparti
(principio della separazione delle responsabilita), tale
principio non si applica ai Segmenti del Comparto.
Pertanto, se un determinato Gestore degli
investimenti, nel contesto del Segmento da lui gestito,
conclude delle operazioni con una controparte, sara il
Comparto intero ad essere impegnato. In altri termini,
qualora un creditore insoddisfatto avente una pretesa
maggiore rispetto alle attivita del Segmento, potra
rifarsi sulle attivita dell'intero Comparto, ovverossia
anche sugli altri Segmenti.

3.3 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN ABS ED
MBS

Il livello di liquidita dei singoli titoli Asset Backed
Securities (,ABS") e Mortgage Backed Securities
(L,MBS*) nei quali il comparto investe, pud essere
limitato ad una sola parte degli investimenti. Di
conseguenza, il comparto puo riscattare tali posizioni
con notevole difficolta e, secondo il caso, ad un
prezzo svantaggioso rispetto al suo valore intrinseco.
Questo effetto & aggravato dal fatto che i titoli ABS e
MBS possono, in determinate circostanze, avere un
lungo periodo di scadenza.

Per alcuni titoli ABS e MBS esiste inoltre il rischio di
rimborso anticipato (cd prepayment risk) o di rimborso
ulteriore alla data di scadenza (cd extension risk).

Il valore intrinseco del pool di garanzie (pool
creditizio) sottostanti ai titoli ABS e MBS ¢ soggetto al
rischio di credito, rischio di liquidita e rischio di tassi di
interesse, e in genere oscilla a seconda del livello dei
tassi di interesse, la situazione economica generale,
della solvibilita del debitore e fattori simili. Un
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Kreditwurdigkeit der Schuldner und &hnlichen
Faktoren. Eine Verschlechterung dieser Faktoren kann
zu einer Zunahme von Zahlungsverziigen oder
Insolvenzerklarungen seitens der Schuldner fihren,
und schliesslich dazu, dass den ABS und MBS
zugrundeliegende Forderungen nicht mehr
zuriickbezahlt werden.

3.4 HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN COCO-BONDS

CoCo-Bonds, auch “CoCos” genannt, sind bedingte
Pflichtwandelanleihen. Diese qualifizieren insoweit als
Wertpapiere mit hybriden Charakter als sie in der
Form von Schuldverschreibungen herausgegeben
werden, die ihren Nominalwert verlieren (d.h.
abgeschrieben werden) oder - infolge eines
bestimmten  Triggerereignisses — in  Aktien
umgewandelt werden koénnen. Das Triggerereignis
wird insbesondere dann eintreten, wenn die
bankenaufsichtsrechtliche Quote (die sog. , Tier One®)
der herausgebenden Bank unter einer bestimmten
Schwelle fallt oder wenn die zusténdige
Aufsichtsbehoérde dies so beschliesst. In diesem Fall
werden die CoCo-Bonds, welche urspringlich als
Schuldverschreibungen herausgegeben wurden, ohne
vorgangige Konsultation deren Inhaber automatisch in
Aktien umgewandelt. Uberdies kann der Coupon von
der herausgebenden Bank nach freiem Ermessen
annulliert werden. Die Anlage in CoCo-Bonds ist mit
verschiedenen Risiken behaftet, die in einem totalen
oder partiellen Verlust der investierten Summe oder in
einer Zahlungsverzégerung resultieren kénnen. Eine
detaillierte Analyse der mit CoCo-Bonds verbundenen
Risiken befindet sich in der Erklarung der
ESMA/2014/944
(http://www.esma.europa.eu/content/Potential-Risks-
Associated-Investing-Contingent-Convertible-
Instruments).

3.5 HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGEN IN ALTERNATIVE
ANLAGESTRATEGIEN

Die Zielfonds, in welche der Subfonds investiert,
verwenden diverse alternative Anlagestrategien,
welche in diesem Abschnitt beschrieben werden. Der
Anlageverwalter jedes Zielfonds wird den Zielfonds
nach seiner eigenen Anlagestrategie verwalten, und
es kann weitere Strategien als die beschriebenen
oder Variationen der beschriebenen Anlagestrategien
geben. Die vorliegende Beschreibung bezweckt
lediglich eine grobe und nicht abschliessende
Darstellung bestimmter far alternative
Anlagestrategien typischer Charakteristika.

Long/Short

Ziel dieser Strategie ist es, Long-Positionen in Aktien
und Obligationen zu erwerben, welche vermutlich
eine Uberperformance gegeniiber dem Markt zeigen
werden und, dagegen Titel leer zu verkaufen, welche
vermutlich eine Unterperformance gegeniiber dem
Markt zeigen werden. Das Ziel der Anlageverwalter
ist die Zusammenstellung von Portfolios, welche

deterioramento di questi fattori pud comportare un
aumento del ritardo dei pagamenti e nelle
dichiarazioni di insolvenza da parte dei debitori, e, di
conseguenza, il non rimborso delle garanzie
sottostanti ai titoli ABS e MBS.

3.3 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN CoCo-
BonNDs

CoCo-Bonds o “CoCos” sono prestiti convertibili
d’'obbligo condizionati. | CoCo Bonds costituiscono
dei titoli a carattere ibrido poiché sono emessi in
forma di obbligazioni, i quali possono perdere il loro
valore nominale (“write down”) o essere convertite in
azioni in seguito ad un evento scatenante. Un evento
scatenante avviene in particolare, quando il multiplo
del capitale prudenziale definita dalla sorveglianza
bancaria della banca emittente (cd “Tier One”)
scende al di sotto di una determinata soglia, o0 in
conseguenza di una decisione dell’autorita di
sorveglianza competente. Cio significa che i CoCo-
Bond inizialmente emessi in forma di obbligazioni
saranno automaticamente convertiti in azioni senza
che il detentore dei CoCo-Bond sia consultato in
precedenza. Inoltre, la cedola puo essere cancellata
di maniera discrezionale dalla banca emittente. Gli
investimenti in CoCo-Bonds possono comportare vari
rischi, che possono risultare in una perdita totale o
parziale del capitale investito o in un ritardo nel
pagamento. Nel documento ESMA/2014/944 si trova
un’analisi dettagliata sui rischi inerenti ai CoCo-Bonds
(http://www.esma.europa.eu/content/Potential-Risks-
Associated-Investing-Contingent-Convertible-
Instruments).

3.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRATEGIE DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVE

| fondi target in cui investe il Comparto ricorrono a
varie strategie di investimento alternative che sono
descritte nella presente sezione. Ogni gestore degli
investimenti dei fondi target gestira il rispettivo fondo
target a seconda della propria strategia di
investimento individuale e secondo ulteriori strategie
rispetto a quelle descritte cosi come potra mettere in
atto delle variazioni alle strategie presentate. Questa
descrizione € volta esclusivamente a proporre un
quadro esemplificativo e non esaustivo di alcune
caratteristiche tipiche delle strategie di investimento
alternative.

Long/Short

Questa strategia si prefigge di assumere delle
posizioni lunghe in titoli azionari e obbligazionari che
si ritiene possano probabilmente presentare una
performance superiore al mercato e di vendere allo
scoperto i titoli che, al contrario, si ritiene possano
avere una performance inferiore a quella del
mercato. L'obiettivo dei gestori agli investimenti che
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Ertrage generieren, die nicht von Marktentwicklungen
abhangig sind, sondern in erster Linie von ihrer
Fahigkeit, die entsprechenden Titel auszuwdahlen.
lhre Portfolios haben Long- und Shortpositionen,
welche je nach Entwicklung der Markte Gewinne
anbieten konnen, d.h. wenn die Long- bzw. die
Shortpositionen an Wert gewinnen bzw. verlieren.

Event Driven

Event-Driven-Strategien (inkl. Distressed-Strategien)
konzentrieren sich in erster Linie auf Anlagen in
Gesellschaften, die an einer
Unternehmensreorganisation oder -restrukturierung,
oder an einer Fusion oder Ubernahme beteiligt sind
oder sich in einer komplexen Regulierungssituation
befinden. Diese Strategien stitzen sich eher auf
Unternehmensentwicklungen als auf die Entwicklung
am Aktienmarkt.

Commodity Trading Advisor (CTA)

Diese Anlagestrategie, auch bekannt als Managed-
Futures-Strategie, bezieht sich auf den aktiven Handel
mit  Finanzinstrumenten  wie  Terminkontrakten
(Futures) und Optionen im Zusammenhang mit den
globalen Finanz-, Rohstoff- und Wa&hrungsméarkten.
Die  Anlageverwalter der  Zielfonds  kénnen
insbesondere einen technischen und/oder
fundamentalen Analyseansatz wahlen.

Special Situation

Die Special-Situation-Strategien werden von den
Anlageverwaltern in Bezug auf spezielle Situationen
in einzelnen Sektoren oder Untersektoren oder
geographischen  Gebieten  oder  spezifischen
Merkmalen des Finanzinstruments, in welches
investiert wird, gewahlt. Sie werden aufgrund des
Diversifikationsbedarfs, der Risikominderung
und/oder der angestrebten Rendite definiert, um eine
Unabhéangigkeit im Verhltnis zu den Referenzmérkte
zu erreichen.

Alternative Risk Premia

Die Alternative-Risk-Premia-Strategien basieren auf
dem Konzept der sogenannten alternativen
Risikopramien, die als Erweiterung der
Anlagemethode in Multifaktoren gesehen werden
kann. Im Allgemeinen wird dieses Konzept im
Rahmen der Aktienrisikofaktoren verwendet und
betrifft ~aussergewdhnliche Risikopramien, d.h.
andere als die in Bezug auf Positionen in Aktien- oder

Obligationen. Im Rahmen vom Long- und
Shortportfolios kénnen Risikopramien in
Zusammenhang mit Aktien, Satze, Kredite,

Wahrungen oder Rohstoffe sein.

Relative Value

Relative-Value-Strategien  (inkl.
Merger-Arbitrage, Arbitrage

Long-Short-Credit,
Strategien, etc.)

attuano questa strategia & quello di proporre dei
portafogli i cui rendimenti non dipendano
dall'andamento del mercato ma principalmente dalla
loro abilita di selezionare i rispettivi titoli. | loro
portafogli presentano delle posizioni lunghe e delle
posizioni corte che, a seconda dell’andamento del
mercato, offrono dei guadagni quando le prime si
apprezzano e le seconde si deprezzano.

Event Driven

Le strategie Event Driven (incluse le Distressed
Strategies) si concentrano prevalentemente su
investimenti in societa che sono oggetto di una
riorganizzazione o ristrutturazione societaria, cosi
come di fusioni e procedure di acquisizione oppure
coinvolte in complesse situazioni di carattere
normativo. Questo tipo di strategie si focalizzano
piuttosto su specifici sviluppi aziendali che
sullandamento del mercato azionario.

Commodity Trading Advisor (CTA)

Questa strategia, anche conosciuta come Managed
Futures Strategy, si prefigge di gestire attivamente
strumenti finanziari quali futures e options inerenti i
mercati finanziari, le materie prime e le valute a
livello mondiale. | gestori degli investimenti dei fondi
target possono scegliere di adottare un approccio
basato perlopiu su modelli quantitativi e/o analisi di
carattere tecnico.

Special Situation

Le strategie Special Situation specificamente
individuate dal gestore in funzione di circostanze
settoriali, sub settoriali o per area geografica o per
specifiche caratteristiche dello strumento finanziario
Su cui si investe, sono definite in funzione delle
esigenze di diversificazione, di contenimento del
rischio e/o di obiettivo di rendimento, consentendo
una decorrelazione rispetto allandamento dei
mercati di riferimento.

Alternative Risk Premia

Le strategie Alternative Risk Premia si basano sul
concetto dei cosiddetti premi al rischio alternativi, i
quali possono essere visti come un’estensione del
metodo di investimento multifattoriale. Questo
concetto viene generalmente utilizzato nel contesto
dei fattori di rischio azionari e concerne i premi di
rischio non tradizionali, ovverossia diversi da quelli
inerenti le esposizioni azionarie o obbligazionarie. |
premi al rischio, nel contesto di portafogli lunghi
(long) o corti (short) possono essere relativi a azioni,
tassi, crediti, valute o materie prime.

Relative Value

Le strategie Relative Value (incluse le strategie Long
Short Credit, Merger Arbitrage, Arbitrage Strategies,
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versuchen in erster Linie, von Anomalien in der
Bewertung zu profitieren, die zwischen verwandten
Wertpapieren im Aktien- und Rentenmarkt sowie aus
der Volatilitat der Devisen, Optionen und anderer
Derivate entstehen kodnnen. Da der Schwerpunkt
darauf liegt, Chancen im Handel zu nutzen, die
innerhalb des Marktes entstehen und nicht so sehr
durch die Marktentwicklung begriindet sind, haben
diese Strategien tendenziell eine geringe Korrelation
zu den globalen Aktien- und Rentenmarkten.
Zielfonds, die Multi-Strategien anbieten, kénnen zur
Kategorie der Relative-Value-Strategien gewahlten
werden.

Global Macro

Diese Anlagestrategie basiert auf fundamentalen
sowie makroékonomischen Analysen und verfolgt
generell einen globalen Top-Down Ansatz. Diese
Fonds kdnnen an jeder Art von Markten, mit dem Ziel
die erwarteten Marktverdnderungen auszunutzen,

teiinehmen. Um Geschéafte mit, unter anderem,
Aktien, Zinssatzen, Wé&hrungen und Rohstoffen zu
tatigen, sind Derivate haufig Teil der
Analagestrategie. Unter bestimmten Umsténden

kénnen die Anlageverwalter der Zielfonds mittels
komplexen Relative-Value-Strategien auch in
Privatplatzierungen oder in Situationen, die durch
Einzelereignisse bestimmt sind, investieren.

Market Neutral

Diese Anlagestrategie will ein neutrales Portfolio im
Vergleich zu den Entwicklungen der Aktienmarkte
anbieten.  Ziel der Anlageverwalter  solcher
Anlagestrategien ist Portfolios anzubieten, welche
nicht von der Marktentwicklungen, sondern von ihrer
Selektionsfahigkeit Aktien auszuwahlen abhéangig
sind.

4. ANLEGERPROFIL

Der Subfonds DOGAL MULTIMANAGER
DIVERSIFIED FUND wurde im Auftrag der
FONDAZIONE DI VENEZIA aufgelegt und mit Sicht
auf deren Bedurfnisse massgeschneidert. Der
DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND ist
daher fiir andere Anleger nicht geeignet.

5. ANLAGEVERWALTER , ANLAGEBERATER
UND BEIRAT

Jeder Anlageverwalter ist ermdachtigt, unter
Berlicksichtigung der Anlageziele, -politik und -
grenzen der Gesellschaft respektive des Subfonds
und unter der ultimativen Kontrolle der

ecc.) si prefiggono principalmente di beneficiare di
valutazioni anomale di titoli (correlati fra di loro) dei
mercati azionari, a reddito fisso, delle obbligazioni
convertibili, della volatilita dei cambi, opzioni e altri
derivati. Siccome I'obiettivo principale consiste nel
guadagnare dalle opportunita di negoziazione che si
presentano nei mercati (e che non sono
necessariamente causate da sviluppi di mercato),
queste strategie tendono ad avere una bassa
correlazione con i mercati azionari globali e a reddito
fisso. | fondi target multi-strategy possono rientrare
nella categoria delle strategie Relative Value.

Global Macro

Questa strategia di investimento si fonda su analisi
macroeconomiche fondamentali e, quale regola
generale, si avvale di un approccio globale top-down.
Fondi di questo genere possono partecipare a
qualsiasi sorta di mercato con lo scopo di sfruttare gli
attesi movimenti dello stesso. Alfine di effettuare
operazioni aventi quali sottostanti, tra I'altro, azioni,
tassi di interesse, valute e materie prime, I'utilizzo
della leva cosi come dei derivati & sovente parte
della strategia. | gestori degli investimenti dei fondi
target possono, in determinate circostanze, anche
investire in collocamenti privati o situazioni dettate
da eventi specifici utilizzando complesse strategie
Relative Value.

Market Neutral

Questa strategia di investimento si prefigge di
proporre un portafoglio neutrale rispetto agli sviluppi
del mercato azionario. L'obiettivo dei gestori agli
investimenti che attuano questa strategia € quello di
proporre dei portafogli i cui rendimenti non
dipendano dallandamento del mercato ma
principalmente dalla loro abilita di selezionare le
rispettive azioni.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Il Comparto DOGAL MULTIMANAGER
DIVERSIFIED FUND & stato istituito per Ila
FONDAZIONE DI VENEZIA ed e stato creato su
incarico quest'ultima per rispondere alle proprie
esigenze.  Pertanto, il Comparto  DOGAL
MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND non é adatto
ad altri investitori.

5. GESTORI DEGLI INVESTIMENTI,
CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI E
CoMITATO CONSULTIVO

Ogni gestore € autorizzato, tenendo conto degli

obiettivi, della politica di investimento nonché delle

restrizioni  agli investimenti della  Societa,
rispettivamente del Comparto, di eseguire
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Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrats
oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten Kontrollstelle/n fiir das betreffende
Segment unmittelbar Anlagen zu tétigen. Die
Anlageverwalter kdnnen mit Zustimmung der
Gesellschaft die Unterstiitzung von Anlageberatern
beanspruchen. Diese sind nicht befugt,
Anlageentscheide zu treffen.

5.1 ANLAGEVERWALTER

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV hat mittels
individueller  Anlageverwaltervertrage  folgende
regulierte und prudentiell beaufsichtigte
Anlageverwalter  (,Anlageverwalter*)  fir das
Portfoliomanagement des Subfonds ernannt. Jeder
Anlageverwalter verwaltet ein bestimmtes Segment
(Teilportfolio) des Gesamtportfolios des Subfonds.

e Bis 21.07.2019: AXA Investment Managers
Paris, Tour Majunga, La Défense 9 — 6, place
de la Pyramide, 92800 Puteaux, Frankreich,
und ab 22.07.2019: Valeur Capital Limited, 20
Grosvenor Place, London, England, SW1X
7HN, fir das Absolute Return Segment (ab
22.07.2019: Multi-Asset Income Segment);

e BNP Paribas Asset Management France, 1
Boulevard Haussmann, 75009 Paris,
Frankreich, fur das Balanced Segment.

5.2 ANLAGEBERATER

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, 1-40122 Bologna (,PROMETEIA")

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft
haben die PROMETEIA zur Anlageberaterin fir den
Subfonds ernannt. PROMETEIA operiert als Gruppe
seit 1998 auf dem italienischen Markt fur
institutionelle Anlagen und ist dort der fiihrende
Finanzberater.

5.3 BEIRAT

Die Gesellschaft hat zur Unterstitzung der
Anlagetétigkeit des Subfonds einen Beirat ernannt.
Der Beirat kann die Gesellschaft sowie die
Anlageverwalterinnen in allen Belangen, die in deren
Kompetenz fallen, beraten. Eine
Entscheidungsbefugnis kommt dem Beirat nicht zu.

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile des DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED
FUND in folgenden Kategorien ausgeben:

— Ca-Anteile: ausschittend, fir ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert;

Die jeweils verfiigbaren Anteilskategorien kdnnen
bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den

direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza
ultimativa della Societa di Gestione o del Consiglio
di amministrazione, oppure dellorgano o degli
organi di controllo nominato(-i) dalla Societa di
Gestione per il relativo Segmento. | gestori degli
investimenti, con il consenso della Societa di
Gestione, possono avvalersi di consulenti per gli
investimenti. Essi non sono autorizzati a prendere
delle decisioni in merito agli investimenti.

5.1 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

La Societa di Gestione ha nominato tramite contratti
di gestione individuali i seguenti Gestori agli
investimenti (“Gestori agli investimenti”) sottoposti a
vigilanza prudenziale per la gestione del portafoglio
del Comparto. Ogni Gestore agli investimenti
gestisce un determinato Segmento (portafoglio
parziale) del portafoglio totale del Comparto.

e Fino al 21/07/2019: AXA Investment Managers
Paris, Tour Majunga, La Défense 9 — 6, place
de la Pyramide, 92800 Puteaux, Francia, e dal
22/07/2019: Valeur Capital Limited, 20
Grosvenor Place, London, Inghilterra, SW1X
7HN, per il Segmento Absolute Return (dal
22/07/2019: Segmento Multi-Asset Income);

e BNP Paribas Asset Management France, 1
Boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia,
per il Segmento Balanced.

5.2 CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi
43, 1-40122 Bologna (,PROMETEIA")

La Societa e la Societa di Gestione hanno nominato
PROMETEIA quale consulente per gli investimenti
per il Comparto. PROMETEIA ¢ il consulente
finanziario leader sul mercato istituzionale italiano,
dove opera — come Gruppo - dal 1998.

5.3 CoMITATO CONSULTIVO

A sostegno dell'attivita di investimento del
Comparto, la Societa ha nominato un Comitato
Consultivo. Il Comitato Consultivo pud fornire
consulenza alla Societa cosi come ai gestori degli
investimenti in tutte le questioni che rientrano nelle
competenze dello stesso. Il Comitato Consultivo
non ha alcun potere decisionale.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo I'emissione iniziale la Societa potra emettere
azioni del Comparto DOGAL MULTIMANAGER
DIVERSIFIED FUND nelle seguenti categorie:

— azioni “Ca”: a distribuzione per “investitori
istituzionali”, come definiti in seguito;

Le rispettive categorie di azioni si possono richiedere
presso l'amministrazione centrale, gli agenti di
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Informations- oder Vertriebsstellen erfragt werden.
Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Ca-Anteile durfen nur durch institutionelle
Investoren” im Sinne von Artikel 174ff. des Gesetzes
von 2010 erworben werden (vgl. zur
Mindestzeichnung die  nachfolgenden  Kapitel
JAusgabe von Anteilen®* und ,Umtausch von
Anteilen®).

7. AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Ubereinstimmung
mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung
und diesem Rechtsprospekt, fir ausschittende Ca-
Anteile folgende Ausschiittungspolitik:

— Jéhrliche Ausschiittung der im Subfonds erzielten
Ertrage (Zinsen, Dividenden, sonstige Ertrage);

— Ausschittung der im Subfonds erzielten Kapital-
und Devisengewinne.

Die  Gesellschaft behalt sich  vor, die
Ausschuittungspolitik,  insbesondere auch aus
steuerlichen Uberlegungen, im Interesse der
Aktionare jederzeit zu &ndern. Der Verwaltungsrat
kann namentlich halbjahrliche Zwischendividenden
festlegen.

8. GEBUHREN UND KOSTEN

A) VERWALTUNGSGEBUHR UND DIENSTLEISTUNGS-
GEBUHR

Auf der Basis des Nettoinventarwertes des Subfonds
wird bei den Ca-Anteilen fUr die Verwaltung und die
Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie
fur sonstige damit verbundene Verwaltungs- und
Vertriebsleistungen  eine  jahrliche  maximale
Verwaltungsgebihr wie folgt zulasten des Subfonds
erhoben:

informazione e gli agenti di distribuzione.
La Societa emette solo azioni in forma nominativa.

Le azioni “Ca“ possono essere detenute solo da
"investitori istituzionali“ ai sensi dell'art. 174ff. della
Legge del 2010 (per gli importi minimi di
sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli
“Emissione delle azioni” e “Conversione delle
azioni”).

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Societa, nel rispetto della legge lussemburghese,
dello Statuto e del presente Prospetto Informativo,
per le azioni a distribuzione “Ca” intende applicare la
seguente politica di distribuzione:

— distribuzione annua di tutti i proventi conseguiti
nel Comparto (interessi, dividendi, altri utili);

distribuzione delle plusvalenze di capitale e divise
conseguite nel Comparto.

La Societd si riserva la facolta di modificare in
qualunque momento la politica di distribuzione
nellinteresse degli investitori. 1l Consiglio di
Amministrazione si riserva la possibilita di stabilire
dividendi intermedi semestrali.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) COMMISSIONE DI GESTIONE E TASSA DI SERVIZIO

Sulla base del valore netto d'inventario (NAV) del
Comparto verra applicata, relativamente alle azioni
“Ca” una commissione di gestione annua massima,
per l'amministrazione e la consulenza relativa al
portafoglio titoli, nonché i servizi di gestione e di
distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito
indicata per il Comparto.

Subfonds / Comparto

max. Verwaltungsgebihr p.a. in % des
Nettoinventarwerts

Commissione di gestione massima p.a. in % del
valore netto di inventario

Anteile / Azioni

,Ca“

DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND

1%

Jeder  Anlageverwalter erhalt aus der
Verwaltungsgebihr  eine  Anlageverwaltungs-
gebihr fur die Ausibung seiner Funktion
bezlglich des jeweiligen Segments.

Die Entschadigung der Verwaltungsgesellschatft,

Ogni Gestore degli investimenti ha diritto ad una
commissione di gestione per gli investimenti (pagabile
dalla commissione di gestione) per le sue attivita
legate al rispettivo Segmento.

La remunerazione per la societa di gestione, la banca
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der Depotbank, der Hauptverwaltungs- und
Hauptzahlstelle und der Namensregister- und
Umschreibungsstelle erfolgt separat und betragt
maximal 0.50% p.a.. Der Mindestbetrag der
Dienstleistungsgebihr fir den Subfonds betragt
jahrlich EUR 100000, sofern die
Verwaltungsgesellschaft nicht vollstdndig oder
teilweise auf den Mindestbetrag verzichtet.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem
Nettoinventarwert des Subfonds die im Kapitel
.Gebuhren und Kosten" des Allgemeinen Teils
beschriebenen Kosten.

B) PERFORMANCE FEE

Daruber hinaus beabsichtigt die
Verwaltungsgesellschaft, AXA Investment
Managers Paris (bis 21.07.2019) bzw. Valeur
Capital Limited (ab 22.07.2019) eine Performance
Fee, zahlbar aus dem Vermdgen des Subfonds, zu
entrichten. Die Performance Fee wird auf der
durch den Anlageverwalter erzielten
Wertentwicklung in  Bezug auf das im
entsprechenden Segment verwaltete Vermégen
separat berechnet.

Die Performance Fee wird wie unten beschrieben
auf taglicher Basis berechnet und abgegrenzt und
jeweils am Ende des Geschéftsjahres kristallisiert,
bevor sie nachtraglich ausbezahlt wird.

Der Anspruch auf eine Performance Fee entsteht,
wenn das Basisvermégen (wie unten definiert) des
entsprechenden Segments seit Beginn des
Geschéftsjahres Uber der High Watermark (wie
unten definiert) des entsprechenden Segments
liegt und wenn gleichzeitig, sofern anwendbar, das
Basisvermdgen uber dem Hurdle-Vermdgen (wie
unten definiert) des entsprechenden Segments
liegt. Es missen beide Bedingungen kumulativ
erfullt sein.

Die Performance Fee betragt 10% p.a. der
Uberperformance des Basisvermoégens (ber der
High Watermark bzw., sofern anwendbar, der
Uberperformance (iber dem Hurdle-Vermogen,
wobei in jedem Fall die tiefere der beiden so
berechneten Uberperformances als Grundlage fir
die  Berechnung der Performance Fee
herangezogen wird.

Die Definitionen und Berechnungen lauten wie
folgt:

Das Basisvermégen bezeichnet fur jeden
Bewertungstag den gesamten Marktwert der
Aktiven, die vom Anlageverwalter fir das Segment
verwaltet werden, nach Abzug der
Verwaltungsgebihr, aber vor Abzug einer
allfélligen Performance Fee.

Die High Watermark bezeichnet den hdéchsten
zuvor erreichten Wert der verwalteten Vermdgen,
fur welche eine Performance Fee zurlickgestellt
und kristallisiert wurde bzw., falls hoher, das

depositaria, l'agente principale amministrativo e di
pagamento, e I'agente del registro degli azionisti e di
trasferimento ammonta separatamente allo 0.50%
massimo annuo. L'importo minimo della tassa di
servizio per il Comparto & di EUR 100'000 all'anno,
qualora la Societa di Gestione non rinunci interamente
o parzialmente all'importo minimo.

La Societa paga inoltre dal valore netto d’inventario del
Comparto le spese descritte nel capitolo “Commissioni
e spese” nella Parte Generale.

B) PERFORMANCE FEE

Inoltre la Societa di Gestione paghera ad AXA
Investment Managers Paris (fino al 21/07/2019)
rispettivamente a Valeur Capital Limited (dal
22/07/2019) una Performance Fee, pagabile a partire
dal patrimonio del Comparto. La Performance Fee
viene calcolata sulla base dell’aumento del rendimento
generato dal Gestore degli investimenti in rapporto al
patrimonio gestito del Segmento.

La Performance Fee, come descritta nei paragrafi
successivi, sara  calcolata ed  accantonata
giornalmente e cristallizzata di volta in volta alla fine
dell'esercizio finanziario, prima che venga in seguito
pagata.

Il diritto alla Performance Fee insorge quando il
Patrimonio di Base (come qui di seguito definito) del
relativo Segmento a partire dall'inizio dell’anno
finanziario & al di sopra del High Watermark (come qui
di seguito definito) del relativo Segmento e
contemporaneamente, il Patrimonio di Base €& al di
sopra del Patrimonio-Hurdle (come qui di seguito
definito) del relativo segmento. Entrambe le condizioni
devono verificarsi congiuntamente.

La Performance Fee €& pari al 10% annuo
dell'eccedenza di performance del Patrimonio di Base
in rispetto al High Watermark oppure, se applicabile,
I'eccedenza di performance in rispetto al Patrimonio-
Hurdle, ove in ogni caso la piu bassa delle due
eccedenze di performance determinata in tal modo
sara presa in considerazione per il calcolo della
Performance Fee.

Le definizioni e i metodi di calcolo sono definiti come
segue:

Il Patrimonio di Base rappresenta per ogni giorno di
valutazione il valore di mercato totale degli attivi gestiti
dal Gestore degli investimenti per il Segmento, dedotta
la commissione di gestione, tuttavia prima della
deduzione di un’eventuale Performance Fee.

L'High Watermark rappresenta il valore massimo mai
raggiunto del patrimonio gestito per il quale una
Performance Fee é stata accantonata e cristallizzata o,
se maggiore, il patrimonio gestito al momento del
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verwaltete Vermdgen bei der Lancierung des
Subfonds, jeweils auf den massgeblichen
Bewertungstag hin  bereinigt um allfallige
nachtraglich dem Anlageverwalter zugeteilte oder
entzogene Aktiven.

Das Hurdle-Vermdgen bezeichnet die dem
Anlageverwalter zugeteilten Aktiven, bereinigt um
die Hurdle Rate seit Beginn des Geschéftsjahres,
und unter Bericksichtigung allfélliger nachtraglich
dem Anlageverwalter zugeteilter oder entzogener
Aktiven auf den massgeblichen Bewertungstag
hin.

Hurdle Rate:

fur das Absolute Return Segment (ab 22.07.2019:
Multi-Asset Income Segment):

2.5% (bis zum 21.07.2019);
EURIBOR 3 Monate + 3% *) (ab 22.07.2019)

Es wird festgehalten, dass eine Performance Fee
an den Anlageverwalter anfallen kann, selbst wenn
die Gesamtperformance des Subfonds und der
entsprechenden Anteilsklassen negativ ist.

Fur den Fall, dass der Anlageverwalter durch
einen neuen Anlageverwalter ersetzt wird oder
falls Vermdgenswerte des Segments von dem
Anlageverwalter auf einen anderen (neuen)
Anlageverwalter Ubertragen werden, ist der neue
Anlageverwalter nicht an die vorherige High
Watermark beziglich diese Segmentvermdgen
gebunden. In einem solchen Fall betragt die Initial-
Schwelle fir die Berechnung einer Performance
Fee fir durch einen neuen Anlageverwalter
verwaltete Segmentvermdgen 100% des
Vermdgens des Segments zum Zeitpunkt der
Zuteilung dieses neuen Segmentvermégens zum
neuen Anlageverwalter. Allfallige vor einem
solchen Ereignisses zuriickgestellte Performance
Fee wird am Bewertungstag dieses Ereignisses
kristallisiert und nach Ende des Geschéftsjahres
ausbezahilt.

*) Der EURIBOR 3 Monate ist ein Referenzwert
i.5.d. Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-
Referenzwertverordnung). Der Referenzwert
wird von einem Administrator (European Money
Markets Institute EMMI) bereitgestellt, der in der
EU angesiedelt ist und in das Register nach Art.
36 der EU-Referenzwertverordnung eingetragen
wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die
Registrierung des Referenzwerts und des
Administrators, der diesen Referenzwert
bereitstellt, in das ESMA-Register im Laufe des
Jahres 2019 (jedoch bis spatestens zum
01.01.2020) erfolgen wird. Die Gesellschaft hat
robuste schriftliche Plane aufgestellt, in denen die
Massnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen
wurde, falls dieser Referenzwert sich wesentlich
andert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Die
entsprechenden Richtlinien der GAM-Gruppe sind
auf www.funds.gam.com erhaltlich.

lancio del Comparto, in ogni caso corretto al rispettivo
giorno di valutazione in funzione degli attivi
susseguentemente attribuiti o detratti al Gestore degli
investimenti.

Il Patrimonio-Hurdle €& rappresentato dagli attivi
attribuiti al Gestore degli investimenti, corretto in
funzione del Hurdle Rate dall'inizio dell'esercizio
finanziario, e che considera gli eventuali attivi
susseguentemente attribuiti o detratti al Gestore degli
investimenti al rispettivo giorno di valutazione.

Hurdle Rate:

per il Segmento Absolute Return (dal 22/07/2019:
Segmento Multi-Asset Income):

2.5% (fino al 21/07/2019);
EURIBOR 3 Mesi +3% *) (dal 22/07/2019)

E opportuno notare che una Perfomance Fee pud
essere pagata al Gestore degli investimenti anche se
la performance complessiva del Comparto e della
rispettiva classe d’azioni & negativa.

Nel caso in cui il Gestore degli investimenti dovesse
essere rimpiazzato con un nuovo gestore degli
investimenti o qualora il patrimonio del Segmento del
Gestore degli investimenti venga trasferito ad un altro
(nuovo) Gestore degli investimenti, il nuovo Gestore
degli investimenti non & vincolato dal precedente High
Watermark  concernente  quel patrimonio  del
Segmento. In tali casi, la soglia iniziale per il calcolo
della Performance Fee per il rispettivo patrimonio del
Segmento gestito da un nuovo Gestore degli
investimenti sara fatto sulla base del 100% del
patrimonio del Segmento al momento dell’attribuzione
al nuovo Gestore degli investimento de rispettivo
patrimonio del Segmento. Eventuali Performance Fees
accantonate sino a tale evento saranno cristallizzate al
giorno di valutazione in cui tale evento si manifesta e
pagate alla fine dell’'esercizio finanziario.

*) L'EURIBOR 3 Mesi € un’indice di riferimento nel
senso del Regolamento (UE) 2016/1011
(Regolamento UE sugli Indici di Riferimento).
L'indice di riferimento & fornito da un amministratore
(European Money Markets Institute; EMMI) residente
nellUE e previsto di essere iscritto nel registro
secondo l'art. 36 del Regolamento UE sugli Indici di
Riferimento. La Societa parte dal presupposto che la
registrazione dell'indice di riferimento e
dellamministratore che fornisce questiindice di
riferimento nel registro del’lESMA avverra nel corso del
2019, tuttavia al piu tardi fino al 01/01/2020. La Societa
ha messo in piedi dei piani scritti e consistenti che
enunciano i provvedimenti che prenderebbe nel caso
in cui questindice di riferimento fosse modificato di
modo considerabile oppure non fosse piu fornito. Le
linee guida in merito del gruppo GAM sono disponibili
su www.funds.gam.com.
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C) HINWEISE AUFGRUND DER DACHFONDSSTRUKTUR

Dartiber hinaus wird darauf hingewiesen, dass
zusatzlich zu den Kosten, welche auf das

Vermdgen des  Subfonds gemass den
Bestimmungen dieses Prospektes und der
Satzung erhoben werden, bei den Zielfonds
Kosten far die Verwaltung, die
Depotbankvergitung, Kosten der

Wirtschaftspriifer, Steuern sowie sonstige Kosten,
Provisionen und Gebihren anfallen und somit eine
Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten
erfolgen kann. Die Verwaltungsgebihren, die den
Zielfonds von ihren jeweiligen Dienstleistern
belastet werden, betragen maximal 2.00%. Zudem
kénnen gewisse Zielfonds zusatzlich eine
Performance Fee belasten.

9. AUSGABE VON ANTEILEN

A) ALLGEMEIN

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die
Ca-Anteile des Subfonds an jedem Bewertungstag
ausgegeben. Der Ausgabepreis griindet auf dem
Nettoinventarwert der Anteile am jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

B) MINDESTZEICHNUNGSBETRAG

Bei erstmaliger Zeichnung von Ca-Anteilen (fur
institutionelle Investoren) gilt ein
Mindestzeichnungsbetrag von EUR 500°000.

C) ANTRAGSVERFAHREN

Investoren kénnen jederzeit Anteile des Subfonds
direkt bei der Gesellschaft oder bei der im
Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in
einzelnen Vertriebslandern bestellten lokalen
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die
genaue Identitdt des Zeichners, der Name des
Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet
wird, anzugeben.

Fur alle Zeichnungen von Anteilen des Subfonds,
die bei der Gesellschaft an einem Auftragstag bis
spatestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit

(,cut-off*  Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Ausgabepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt

eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis
des Ubernachsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb
von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem
entsprechenden Bewertungstag auf dem im
Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen
Konto wertmassig gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilscheine oder

C) INDICAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA FONDO DI FONDI

Si invita pertanto a considerare che, oltre ai costi
addebitati al patrimonio del comparto secondo le
clausole contenute nel presente Prospetto e nello
Statuto, i fondi oggetto di investimento sono soggetti a
costi di amministrazione, commissione di banca
depositaria, revisione contabile, imposte ed altri costi,
provvigioni e commissioni, e quindi le stesse voci di
spesa possono essere addebitate piu volte. Le
commissioni di gestione patrimoniale che vengono
addebitate ai fondi oggetto di investimento dai loro
rispettivi fornitori di servizi ammontano al massimo al
2,00%. Inoltre, alcuni fondi oggetto di investimento
possono applicare in aggiunta una commissione di
performance.

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) GENERALE

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale
del Comparto, le azioni “Ca” del Comparto sono
emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che
si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido
quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla
virgola.

B) IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

Per la prima sottoscrizione di azioni “Ca” (per
investitori istituzionali) & previsto un importo minimo di
sottoscrizione pari a 500'000 euro.

C) PROCEDURA DI RICHIESTA

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi
momento le azioni del Comparto direttamente presso
la Societa o presso I'agente principale di pagamento in
Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del
Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di
distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento
locale). Deve essere indicata lidentitd esatta del
sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la
categoria di azioni sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni del Comparto che
pervengono alla Societa entro le ore 15.00, ora locale
di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di
valutazione, si applica il prezzo di emissione
determinato il giorno di valutazione successivo. Per le
sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto
orario e applicato il prezzo di emissione del secondo
giorno di valutazione successivo a quello di
ricevimento.

L’importo complessivo della sottoscrizione deve essere
accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in
Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul
conto indicato nella Parte Generale del Prospetto
Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati
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Anteilzertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor,
Antrdge  abzulehnen oder nur zum Teil
anzunehmen oder ergéanzende Informationen und
Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz
oder teilweise abgelehnt, wird der
Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo
dem Zeichner riickuiberwiesen.

10. RUCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile des Subfonds werden an jedem
Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft
oder an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an
gof. in einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale
Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fur alle Antrage auf Riicknahmen von Anteilen des
Subfonds, die bei der Gesellschaft an einem
Auftragstag bis spéatestens um 15.00 Uhr
luxemburgische Zeit (,cut-off* Zeit) eintreffen, gilt
der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Rucknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt
eintreffende Antrége gilt der Ricknahmepreis des
Uibernachsten Bewertungstages.

Der  Rucknahmepreis  grindet auf dem
Nettoinventarwert der Anteile am jeweils
anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet. Die Zahlung
der Riicknahme von Anteilen des Subfonds erfolgt
drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

11. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile des Subfonds kénnen gegen Zahlung einer
Umtauschgebihr  von  maximal 2%  des
Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile in
Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft
umgetauscht werden, in welche ein solcher
Umtausch gestattet ist.

Beim ersten Umtausch muss bei Ca-Anteilen der
Mindestumtauschwert von EUR 500000 oder der
entsprechende Gegenwert in der Wahrung der
betreffenden Anteilskategorie gegeben sein. Der
Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach
eigenem Ermessen erstmalige Umtauschantrage
Uber einen niedrigeren Betrag als den
angegebenen Mindestumtauschwert akzeptieren.

Im Gbrigen gelten fur Antrage auf Umtausche von
Anteilen die gleichen Modalitdten wie fur
Ricknahmen von Anteilen, und es finden die
Bestimmungen des Allgemeinen Teils des
Prospekts Anwendung.

rappresentativi delle azioni.

La Societa si riserva il diritto di respingere le richieste
interamente o parzialmente e di richiedere informazioni
e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta
venga respinta completamente o in parte, l'importo
della sottoscrizione o il rispettivo saldo sara ritrasferito
al sottoscrittore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni del Comparto sono riscattate ogni giorno di
valutazione presentando richiesta alla Societa o
'agente principale di pagamento in Lussemburgo
indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure,
ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale,
ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del Comparto
che pervengono alla Societa entro le ore 15.00, ora
locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di
valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato
il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di
riscatto pervenute successivamente al predetto orario
€ applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di
valutazione successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul
valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo
giorno di valutazione. |l prezzo di riscatto €
arrotondato alle due cifre successive alla virgola.
L’'importo complessivo del riscatto del Comparto deve
essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari
in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni del Comparto possono essere convertite in
azioni di altri comparti attivi della Societa, nei quali
tale conversione & permessa, contro pagamento di
una commissione di conversione, non superiore al 2%
del valore netto d’'inventario delle azioni.

Per la prima sottoscrizione di azioni “Ca” l'importo
minimo di conversione & di 500'000.-- di euro o il
controvalore corrispondente nella valuta della relativa
tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione
della Societa potra accettare a propria discrezione
domande di conversione presentate per la prima volta
per un importo inferiore all'importo minimo di
conversione indicato.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le
stesse modalita previste per il riscatto delle azioni e si
applicano le previsioni della Parte Generale del
Prospetto.
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MULTILABEL SICAV

ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

Zwei durch die GAM (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg,
aufgelegte Subfonds der SICAV Iluxemburgischen
Rechts MULTILABEL SICAV.

BESONDERER TEIL J:
9.JuLl 2019

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf die Subfonds ORCHESTRA
EUROPEAN L/S EQUITY FUND und ORCHESTRA
GLOBAL EQUITY FUND (die ,Subfonds®).

Die nachfolgenden Bestimmungen missen in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf englisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Ubersetzung der deutschen
Originalfassung  (linke  Spalte). Im Falle von
Widerspriichen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

Two Subfunds of the SICAV under Luxembourg law
MULTILABEL SICAV, established by GAM
(LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.

SPECIAL PART J:
9 JuLy 2019

This Special Part of the Prospectus supplements the
General Part with regard to the Subfunds
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND and
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND (the
~Subfunds®).

The provisions below must be read in conjunction
with the General Part of the Prospectus.

The information contained herein in English (right
column) is, to the Company’'s best knowledge and
belief, a true translation of the German original
version (left column). In the event of contradictions,
the German-language version shall prevail.
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1. Erstausgabe der Anteile

Die Anteile der Subfonds wurden erstmals wie folgt zur
Zeichnung ausgegeben. Der angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil, zuziglich
gof. einer Verkaufsgebihr zugunsten der
Vertriebsstelle von bis zu maximal 5% des
Ausgabepreises.

1. Initial Issue of Shares

The Shares of Subfunds were issued for subscription
for the first time as follows. The indicated initial issue
price is per Share plus, as the case may be, a selling
fee payable to the distributor of up to a maximum of
5% of the Issue Price.

Subfonds / Subfunds

Erstausgabepreis /
Initial issue price

Zeichnungsfrist /
Subscription period

ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

30.11. -12.12.2018 EUR 100

ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

30.11. - 12.12.2018 USD 100

2. Anlageziele und Anlagepolitik

2.1 Anlageziele und Anlagepolitik des ORCHESTRA
EUROPEAN L/S EQUITY FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in bezug auf den
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND ist das
Erzielen von Kapitalwachstum  mittels eines
diversifizierten Portfolios tauglicher Finanzanlagen wie
namentlich Aktien und andere OGAW-taugliche
Anlagen.

Aktienanlagen

Der Subfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen,
indem er eine nichtdirektionale Long/Short-Strategie
verfolgt und dabei hauptséchlich in Aktien und andere
Beteiligungspapiere und -wertrechte von européischen
Emittenten, die an einer europaischen Borse kotiert
sind oder an einem regulierten Markt in Europa
gehandelt werden und/oder von Gesellschaften, die
den Grossteil ihrer Geschaftsaktivitaten in Europa
auslben, investiert. Betreffend dieser Emittenten gibt
es keine Restriktionen beziglich Marktkapitalisierung.

Nichtdirektionale Long-Short-Strategie

Der Subfonds ist bestrebt, unabhangig von der
Entwicklung der Finanzméarkte eine positive Rendite zu
erwirtschaften und gleichzeitig das Risiko im Falle einer
deutlichen Zunahme der Volatilitdt zu reduzieren. Die
Anlagestrategie basiert auf einer Fundamentalanalyse,
um kurz- und langfristige Anlagemdglichkeiten zu
identifizieren. Das Portfolio wird nach einem Bottom-up-
Ansatz aufgebaut, d.h. der Anlageverwalter kauft
("long") Aktien von Unternehmen, bei denen seiner
Meinung nach eine starke Mdglichkeit besteht, die
Gewinnprognosen nach oben zu korrigieren und die
eine attraktive Bewertung und eine dynamische positive

2. Investment Objectives and Policy

2.1Investment Objective and Policy of the
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

The investment objective of the Company as regards
the ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND is
to achieve capital growth via a diversified portfolio
composed of eligible financial assets such as in
particular equity and other UCITS-eligible assets.

Equity Investments

The Subfund will endeavour to achieve its investment
objective by adopting a non-directional long/short type
strategy, investing mainly in stocks and other equities
and equity rights of European issuers whose securities
have a stock market listing or are traded on a
European regulated market, and/or companies carrying
out the major part of their business activities in Europe.
There will not be any market capitalisation restrictions
regarding these issuers.

Non-Directional Long/Short Strategy

The Subfund strives to generate a positive return,
irrespective of the performance of financial markets,
while reducing risk in the event of a significant increase
in volatility. The investment strategy is based on
fundamental analysis in order to identify short-term and
long-term investment opportunities. The portfolio will be
constructed using a bottom-up approach, i.e. the
Investment Manager will buy (long) the shares of
companies where, in its opinion, there is a strong
possibility of profit forecasts being revised upwards,
having an attractive valuation and a dynamic positive
price momentum, whereas the Investment Manager will
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Kursdynamik aufweisen, wahrend der Anlageverwalter
Short-Positionen in Wertpapieren einnimmt, bei denen
seiner Meinung nach eine hohe Wabhrscheinlichkeit flr
eine Gewinnwarnung, eine hohe Bewertung und eine
schwache Kursdynamik besteht. Auch die
Geschéftsmodelle der Unternehmen und ihre Dynamik
stehen im Mittelpunkt der Investitionsentscheidungen.
Die Risikokontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil der
Strategie des Subfonds: Die Risikokontrolle ist ein
wesentlicher Bestandteil der Strategie des Teilfonds:
Die Bewertung der Volatilitst und der Intra-
Portfoliokorrelationen, die dazu beitragen, das Gesamt-
Exposure gegeniber Marktrisiken zu definieren,
beinhaltet auch eine Top-down-Analyse dieser Risiken.

Das gesamte Brutto-Exposure des Teilfonds gegeniiber
Aktienmarktrisiken (Summe aus Long-Positionen und
Absicherungspositionen)  dirfte je nach den
Erwartungen und Marktbedingungen des
Anlageverwalters erheblich schwanken.

Andere Anlagen

Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass eine
voribergehende  Verringerung des  Marktrisikos
erforderlich ist, kann der Subfonds bis zu 100% seines
Nettovermdgens in Bargeld, Termineinlagen,
festverzinslichen  Wertpapieren oder Geldmarkt-
produkten wie Anleihen, regelmassig gehandelten
Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von
weniger als 12 Monaten und OGAW und anderen OGA,
die selbst in Geldmarktinstrumente (Geldmarkt-
Zielfonds) investieren, anlegen. Der Subfonds wird
jedoch jede Uberkonzentration seines Vermdgens in
einem einzigen Geldmarkt-Zielfonds vermeiden und
generell sicherstellen, dass er die im Allgemeinen

Prospektteil festgelegten Anlagegrenzen und
Risikostreuungsregeln  einhalt. Es gibt keine
Beschrankungen hinsichtlich der Ausgabewahrung

dieser Wertpapiere. Termineinlagen und liquide Mittel
dirfen jedoch 49% des Nettovermdgens des Subfonds
nicht Ubersteigen; Termineinlagen und Barmittel, die
bei einer und derselben Gegenpartei einschliesslich der
Depotbank gehalten werden, durfen 20 % des
Nettovermdgens des Teilfonds nicht Ubersteigen.

Derivate

Derivative Finanzinstrumente (Derivate) sind integraler
Bestandteil der Anlagepolitik des Subfonds. Der
Subfonds kann im Einklang mit den im Allgemeinen
Prospektteil festgelegten Bedingungen und Grenzen
derivative Finanztechniken und -instrumente zu
Anlagezwecken, zur effektiven Portfolioverwaltung
und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen.

Als derivative Finanzinstrumente kénnen insbesondere,
aber nicht ausschliesslich, Futures, Optionen, CFDs

take short positions in securities where, in its opinion,
there is a strong probability of a profit warning, having a
high valuation and a weak price momentum trend. The
business models of companies and their dynamics are
also central to the investment decisions. Risk control is
a fundamental component of the Subfund's strategy:
the evaluation of volatility and intra-portfolio
correlations which help to define their overall exposure
to market risks also involves a top-down analysis of the
latter.

The Subfund’s total gross exposure to equity market
risks (total of long positions and hedging positions) is
likely to vary significantly according to the Investment
Manager’s expectations and market conditions.

Other Investments

When the Investment Manager deems that there is
need for a temporary reduction in market exposure, the
Subfund may invest up to 100% of its net assets in
cash, term deposits, fixed income or money market
products such as bonds, regularly traded money-
market instruments maturing within less than 12
months, and UCITS and other UCI investing
themselves in money market instruments (money
market target funds). However, the Subfund will avoid
any over-concentration of its assets in a single money
market target fund and, more generally, will ensure that
it complies with the investment limitations and risk-
spreading rules set out in the General Part of the
Prospectus. There are no restrictions on the currency
of issue of these securities. Term deposits and cash
and cash equivalents may not, however, exceed 49%
of the Subfund’s net assets; term deposits and cash
held with any one counterparty including the custodian
bank may not exceed 20% of the Subfund’s net assets.

Derivatives

Derivative financial instruments (Derivatives) are an
integral part of the Subfund's investment policy. The
Subfund may use derivative financial techniques and
instruments for investment purposes, effective portfolio
management and/or for hedging purposes, in
accordance with the conditions and limits stipulated in
the General Part of the Prospectus.

The derivative financial instruments which may be used
are in particular, but not exclusively, futures, options,
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("Contracts For Difference”) und OTC-Derivate
eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann der
Subfonds beispielsweise CFDs verwenden, um
synthetische Long- oder Short-Positionen zu bilden.

CFDs sind ausserbdrsliche Finanzkontrakte, die es
Anlegern ermdglichen, sich Schwankungen (positiv
oder negativ, je nachdem, ob die Position Long oder
Short ist) von Kursen in Aktien, Aktienkdrben oder
Indizes auszusetzen, ohne dass sie die zugrunde-
liegenden Finanzinstrumente besitzen oder ausleihen
missen. CFD-Vertrage sehen vor, dass der Verkaufer
dem Kaufer die Differenz zwischen dem aktuellen Wert
des Vermoégenswertes und dem Wert des
Vermogenswertes bei Vertragsabschluss zahlt. Ein
CFD ist keine Verpflichtung zum Kauf oder zur
Lieferung des betreffenden Vermégenswertes, und die
Verpflichtung beschrankt sich auf den Erhalt oder die
Zahlung des Betrags, der sich aus einer Anderung des
Preises des Vermdgenswertes ergibt. Diese
Transaktionen sind eine Arbitragetechnik, die es
ermoglicht, das Marktrisiko des Subfonds oder ein
spezifisches Branchenrisiko zu reduzieren. Das Risiko,
das sich aus einem Kursverfall von Wertpapieren
ergibt, ist nicht isoliert zu betrachten, sondern im
Hinblick auf das Gesamtportfolio und &hnliche
Wertpapiere, in denen der Subfonds eine Long-Position
halt. Folglich ist das mit einer Short-Position
verbundene Risiko in diesem Zusammenhang nicht
absolut und muss immer als relatives Risiko betrachtet
werden.

Zielfonds

Der Subfonds kann ausserdem bis zu 10% seines
Nettovermdgens in Aktien und/oder Anteile anderer
OGAW  und/oder anderer OGA ("Zielfonds")
investieren. Solche Zielfonds koénnen Index-Tracker
und/oder ETFs sein.

Fondswéhrung und Anlagewdhrungen

Der ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen kénnen auf EUR
oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwahrungsrisiken kénnen ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschaften oder Devisenoptionen
gegenuber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskurs-
schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

2.2 Anlageziele und —politik des ORCHESTRA
GLOBAL EQUITY FUND

Das Anlageziel der Gesellschaft in bezug auf den
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND besteht darin,

CFDs (“Contracts For Difference”) and OTC derivative
instruments. In this regard, the Subfund may, for
example, use CFDs in order to create synthetic long or
short positions.

CFDs are over-the-counter financial contracts which
enable investors to expose themselves to fluctuations
(positive or negative, depending on whether the
position is long or short) of prices in shares, baskets of
shares or indices without having to own or borrow the
underlying financial instruments. CFD contracts
stipulate that the seller will pay to the buyer the
difference between the current value of the asset and
the value of the asset when the contract is concluded.
A CFD is not an obligation to buy or deliver the asset in
question, and the commitment is limited to receiving or
paying the amount resulting from a change in the
asset’'s price. These transactions are an arbitrage
technique which makes it possible to reduce the
Subfund’'s exposure to market risk or a specific
sectorial risk. The risk resulting from any exposure to a
fall in the price of securities must not be seen in
isolation but in the light of the overall portfolio and
similar securities in which the Subfund has a long
position. Consequently, the risk linked to a short
securities position in this context is not absolute and
must always be seen as a relative risk.

Target Funds

The Subfund will also be able to invest up to 10% of its
net assets in shares and/or units of other UCITS and/or
other UCI (“Target Funds”). Such Target Funds may
be index-trackers and/or ETFs.

Fund Currency and Investment Currencies

The ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND is
denominated in Euro (EUR). The currency of
investment may be EUR or other currencies. Foreign
currency risks may be fully or partially hedged against
the EUR by using currency forwards or currency
options. A depreciation caused by exchange-rate
fluctuations cannot be ruled out.

2.2 Investment Objective and Policy of the
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

The investment objective of the Company as regards
the ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND is to
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langfristig eine attraktive Rendite zu erzielen.

Dazu erfolgen die Anlagen des Subfonds zu
mindestens 51% seines Vermdgens in Aktien und
andere Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit.

Es wird beabsichtigt, in einem flr Aktien positiven
Marktumfeld eine hohe Aktienquote zu halten. Bei
einem schwéacher eingeschatzten Marktumfeld fir
Aktien soll dagegen die Aktienquote reduziert werden.
In diesen Fallen kénnen fir bis zu maximal 49% des
Vermogens des Subfonds folgende Anlagen erworben
werden:

e fest- oder \variabelverzinsliche Wertpapiere
inklusive Geldmarktinstrumente von Emittenten
weltweit mit guter Bonitat;

e Sichteinlagen und kiindbare Einlagen und andere
flissige Mittel.

Die erwahnten Anlagen kénnen teilweise auch indirekt
durch den Erwerb von Anteilen oder Aktien anderer
OGAW, inklusive bdorsenkotierter Fonds (ETF)
(zusammen: ,Zielfonds"), im Sinne und unter den
Beschrankungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils
getatigt werden. Es kénnen allerdings nicht mehr als
10% des Vermobgens des Subfonds in Zielfonds
investiert werden.

In den ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND kénnen
in grosserem Umfang derivative Finanzinstrumente
(Derivative) eingesetzt werden, und zwar sowohl zum
Zweck der Absicherung und der effizienten
Portfolioverwaltung als auch zu Anlagezwecken in
Wertpapiere sowie zur aktiven Wahrungsallokation. Die
Palette der mdoglichen Derivate umfasst sowohl
bérsengehandelte als auch OTC-Instrumente und
insbesondere Call- und Put-Optionen, Futures,
Forwards, Warrants und Swaps (inklusive Contracts for
Difference [CFDs]) auf Wertpapiere, Zinsen und
Wahrungen sowie auf andere derivative
Finanzinstrumente und auf Finanzindizes.

Fir den ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND
kénnen ebenfalls Anlagen erworben werden, die
entweder von Emittenten aus sog. Emerging Market-
Landern begeben werden und/oder in Wahrungen von
Emerging Market-Landern denominiert oder
wirtschaftlich an Wahrungen von Emerging Market-
Landern gekoppelt sind. Unter ,Emerging Markets"
werden allgemein die Markte von Landern verstanden,
die sich in der Entwicklung zum modernen
Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential
aufweisen, aber auch ein erhohtes Risiko bergen. Dazu
zahlen insbesondere die im S&P Emerging Broad
Market Index oder im MSCI Emerging Markets Index
enthaltenen Lander. Im Zusammenhang mit Anlagen in

achieve attractive long-term returns.

The Subfund will invest at least 51% of the assets in
equities and other equity securities of companies
worldwide.

It is intended to maintain a high equity ratio in a positive
stock market environment. On the other hand, given a
weaker market environment for equities, the equity ratio
is to be reduced. In these cases, the following
investments can be acquired for up to a maximum of
49% of the Subfund's assets:

o fixed or floating rate securities including money
market instruments of issuers worldwide with good
credit standing;

e Sight deposits and callable deposits and other
liquid funds.

The mentioned investments may partially also be made
indirectly by acquiring units of shares of other UCITS,
including exchange traded funds (ETF) (together:
“Target Funds”), within the meaning and subject to the
restrictions of section 5 of the General Part. However,
not more than 10% of the assets of the Subfund may
be invested in Target Funds.

With regard to the ORCHESTRA GLOBAL EQUITY
FUND derivative financial instruments (derivatives)
may be employed on a larger scale for the purpose of
hedging and efficient portfolio management as well as
for investment purposes in transferable securities and
active currency allocation. The range of possible
derivatives includes exchange traded as well as OTC-
instruments and in particular call and put-options,
futures, forwards, warrants and swaps (including
contracts for difference [CFDs]) on transferable
securities, interest and currencies as well as on other
derivative financial instruments and on financial
indices.

For the ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND,
securities may be acquired which either are issued by
issuers incorporated in so-called emerging market
countries and/or which are denominated in the
currencies of emerging market countries or which are
economically linked to the currencies of emerging
market countries. The term "emerging markets” is
generally taken to mean the markets of countries that
are in the process of developing into modern
industrialised countries and thus display a high degree
of potential but also involve a greater degree of risk.
This applies, in particular, to the countries included in
the S&P Emerging Broad Market Index or in the MSCI
Emerging Market Index. In connection with investments
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Emerging Markets Lander inklusive der Volksrepublik
China ist das Kapitel ,Hinweise betreffend die Anlage in
Emerging Markets Lander" unten zu beachten.

Der ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND lautet auf
US Dollars (USD). Die Anlagen kénnen auf USD oder
auf andere Wahrungen lauten. Fremdwahrungsrisiken

kénnen ganz oder teilweise mittels
Devisentermingeschaften oder Devisenoptionen
gegenuber dem USD abgesichert werden. Ein

Wertverlust aufgrund von Wahrungskursschwankungen
kann nicht ausgeschlossen werden.

2.3 Gemeinsame Bestimmungen
Keine Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Far die Subfonds werden keine
Wertpapierleihgeschéfte, keine Wertpapier-
Pensionsgeschéfte und keine Anlagen in Total Return
Swaps getatigt.

3. Hebelwirkung

Fir den ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY
FUND wird das Marktrisiko, welches durch die Nutzung
von derivativen Finanzinstrumenten eingegangen
werden kann, wie im CSSF-Rundschreiben 11/512
vorgesehen, mittels der absoluten ,Value-at-Risk"
Methode (,VaR Methode") Uberwacht und limitiert
(siehe Kapitel 5 "Anlagegrenzen", Ziffer 2. (a) im
Allgemeinen Teil des Prospekts).

Bei einer Berechnung mittels VaR Methode ist gemass
CSSF-Rundschreiben 11/512 zusatzlich die
Hebelwirkung des Derivate-Einsatzes anzugeben. Die
CSSF schreibt vor, dass bei der Ermittlung der
Hebelwirkung der Ansatz der Summe der
Nominalwerte (,Sum of Notional“) verwendet wird,
gestattet aber, dass diese Information durch Werte fir

den Hebel ergadnzt werden, die anhand des
sogenannten ,Commitment Approach“ berechnet
wurden.

Beim ,Sum of Notional“ Ansatz ist der Hebel ein Mass
fir den Gesamteinsatz von Derivaten und wird als die
Summe der absoluten Nominalwerte der derivativen
Instrumente im ORCHESTRA EUROPEAN L/S
EQUITY FUND berechnet.

Unter normalen Marktbedingungen soll der Hebel, der
mit dem ,Sum of Notional“ Ansatz mit Bezug auf das
Fondsvolumen ermittelt wurde, fiir den ORCHESTRA
EUROPEAN L/S EQUITY FUND die folgende
Bandbreite aufweisen:

in emerging market countries, including the People’'s
Republic of China, please refer to the section
“Information on Investments in Emerging Market
Countries” below.

The ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND is
denominated in USD Dollar (USD). The currency of
investment may be USD or other currencies. Foreign
currency risks may be fully or partially hedged against
the USD by using currency forwards or currency
options. A depreciation caused by exchange-rate
fluctuations cannot be ruled out.

2.3 Common Provisions
No Securities Financing Transactions

No securities lending transactions, securities
repurchase agreements or investments in total return
swaps are made for the Subfunds.

3. Leverage

The market risk that may be entered into on behalf of
the ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND
through the use of derivatives, as provided for in CSSF
Circular 11/512, is monitored and limited using the
absolute “value-at-risk” method (,vVaR Method"); see
section 5 “Investment Limits”, point 2 (a) of the General
Part of the Prospectus.

In the case of calculations based on the VaR Method,
CSSF Circular 11/512 also requires that the leverage
resulting from the use of derivatives shall be indicated.
The CSSF stipulates that the “sum of notional”
approach method shall be used to calculate the
leverage, but permits this information to be
supplemented by leverage values calculated using the
so called “commitment approach”.

In the case of the “sum of notional” approach, the
leverage is a measure of the total use of derivatives
and is calculated as the sum of absolute nominal
values of the derivatives in the ORCHESTRA
EUROPEAN L/S EQUITY FUND.

Under normal market conditions, the leverage
calculated using the “sum of notional” approach with
respect to the fund volume should exhibit the following
range for the ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY
FUND:
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ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

0 - 300%

Der Hebel bezeichnet den Quotienten aus (i) der
Summe der Nominalwerte der derivativen
Finanzinstrumente und (i) dem Vermégen des
Subfonds.

Der Hebel kann sich mit der Zeit andern, und die
Tatsachlichen Werte kdnnen die unten angegebenen
erwarteten Werte mdoglicherweise deutlich Ubersteigen
oder unterschreiten. Der tatséchliche Wert des Hebels
im vergangenen Berichtszeitraum wird im
Jahresbericht des Subfonds angegeben. Die
erwarteten Werte des Hebels sind Indikatoren und
keine aufsichtsrechtlich festgelegten Grenzwerte.

Dariiber hinaus kann der ORCHESTRA EUROPEAN
L/S EQUITY FUND keine Kredite zu Anlagezwecken
aufnehmen — eine Ausnahme von dieser Vorschrift
stellt die Moglichkeit zur kurzzeitigen Aufnahme von bis
zu 10% des Nettoinventarwerts des Subfonds dar, wie
in Kapitel 5 ,Anlagegrenzen“ unter Punkt 2. (I) (B) im
Allgemeinen Teil des Prospekts erlautern.

4. Risikohinweise

Die Gesellschaft ist bemiht, die Anlageziele der
Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele tatséchlich
erreicht werden. Folglich kann der Nettoinventarwert
der Anteile grosser oder kleiner werden, und es kénnen
unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative
Ertrage anfallen.

Risiken betreffend Anlagen in Derivate

In den Subfonds kénnen in grosserem Umfang
Derivate, insbesondere kotierte Optionen und Futures,

eingesetzt werden. Somit sind neben den
Risikomerkmalen von  Wertpapieren auch die
Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen
Anlagetechniken und Instrumenten zu beachten.

Generell sind sie den Risiken der ihnen unterliegenden
Markte bzw. Basisinstrumente ausgesetzt und bergen
oft hohere Risiken in sich als Direktanlagen in
Wertpapiere. Potentielle Risiken solcher Instrumente
kénnen sich z.B. aus der Komplexitat, Nichtlinearitat,
hohen Volatilitaten, geringen Liquiditat,
eingeschrankten Bewertbharkeit, Risiko eines Ausfalls
von Ertrdgen oder sogar eines Totalverlusts des
investierten Kapitals oder dem Gegenparteienrisiko
ergeben.

The leverage describes the quotient of (i) the sum of
nominal values or the derivatives and (ii) the Subfund’s
assets.

The degree of leverage may change over time, and the
actual values may exceed or fall below the expected
figure indicated above, possibly by a significant
amount. The actual degree of leverage in the previous
reporting period is indicated in the annual report of the
Subfund. The expected leverage values are indicators
and do not constitute limits laid down by supervisory
authority.

Furthermore, the ORCHESTRA EUROPEAN L/S
EQUITY FUND may not borrow for investment
purposes — one exception from this rule being the
possibility of short-term borrowing of up to 10% of the
net asset value of the Subfund, as explained in Chapter
5 “Investment Limits” in point 2 (I)(B) of the General
Part of the Prospectus.

4. Risk Disclosure

The Company endeavours to achieve the investment
objectives of the Company in respect of the Subfunds.
However, no guarantee can be given that the
investment objectives will actually be achieved. Hence
the net asset value of the Shares may increase or
decrease, and different levels of positive as well as
negative income may be earned.

Risks regarding Investments in Derivatives

The Subfunds may make considerable use of derivative
instruments, in particular listed options and futures. In
addition to the risk features of securities, those of
derivatives and other investment techniques and
instruments therefore also have to be taken into
consideration. In general, they are exposed to the risks
of the markets or basic instruments underlying them
and often involve higher risks than direct investments in
securities. Potential risks of such instruments may, for
example, result from complexity, non-linearity, high
volatility, low liquidity, restricted ability to be valued, risk
of a loss of earnings or even a total loss of the invested
capital, or from the counterparty risk.
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Hinweise betreffend die Anlage in
Markets"-Landern

»Emerging

Potentielle Investoren des ORCHESTRA GLOBAL
EQUITY FUND werden darauf aufmerksam gemacht,
dass Anlagen in ,Emerging Market‘-Landern (z.B.
Russland, China, Indien, etc.) mit einem héheren Risiko
verbunden sind. Insbesondere besteht das Risiko:

a) eines moglicherweise geringen oder ganz fehlenden
Handelsvolumens der Wertpapiere an dem
entsprechenden Wertpapiermarkt, welches Zu
Liquiditatsengpassen und verhaltnismassig grosseren
Preisschwankungen fiihren kann;

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Verhaltnisse, und die damit verbundenen
Gefahren der Enteignung oder Beschlagnahmung, das
Risiko aussergewdhnlich hoher Inflationsraten,
prohibitiver steuerlicher Massnahmen und sonstiger
negativer Entwicklungen;

c) der
Devisenumtauschkurses,

moglichen erheblichen Schwankungen des
der Verschiedenheit der
Rechtsordnungen, der bestehenden oder mdéglichen
Devisenausfuhrbeschrankungen, Zoll- oder anderer
Beschrankungen und etwaiger Gesetze oder sonstiger
Beschrankungen, die auf Investitionen Anwendung
finden;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die
Investitionsmdglichkeiten des Subfonds einschranken,
wie z.B. Beschrédnkungen bei Emittenten oder
Industrien, die mit Blick auf nationale Interessen als
sensibel gelten; und

e) des Fehlens adaquat entwickelter rechtlicher
Strukturen fiir private oder auslandische Investitionen
und das Risiko einer mdoglicherweise mangelnden
Gewabhrleistung des Privateigentums.

Auch konnen Devisenausfuhrbeschrankungen oder
sonstige diesbeziigliche Regelungen in diesen Landern
vollig oder teilweise zur verspéteten Repatriierung der
Investitionen fuhren, oder sie vollig oder teilweise
verhindern, mit der Folge von mdglichen
Verzdgerungen bei der Auszahlung des
Ricknahmepreises.

5. ANLEGERPROFIL
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

Der Subfonds eignet sich fir Anleger, die Erfahrung mit
volatilen Anlagen haben, Uber solide Kenntnisse der
Kapitalmarkte verfiigen und die an der Entwicklung der
Kapitalmarkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen
Anlageziele im Aktienmarkt zu verfolgen. Anleger

Information regarding investment

Market Countries

in Emerging

The attention of potential investors in ORCHESTRA
GLOBAL EQUITY FUND is drawn to the fact that
investments in emerging market countries (e.g. Russia,
China, India, etc.) involve increased risk. In particular,
the investments are subject to the following risks:

a) trading volumes in relation to the securities may be
low or absent on the securities market involved, which
can lead to liquidity problems and serious price
fluctuations;

b) uncertainties surrounding political, economic and
social circumstances, with the associated dangers of
expropriation or seizure, unusually high inflation rates,

prohibitive tax measures and other negative
developments;
c) potentially serious fluctuations in the foreign

exchange rate, different legal frameworks, existing or
potential foreign exchange export restrictions, customs
or other restrictions, and any laws and other
restrictions applicable to investments;

d) political or other circumstances which restrict the
investment opportunities of the Subfund, for example
restrictions with regard to issuers or industries deemed
sensitive to relevant national interests, and

e) the absence of sufficiently developed legal
structures governing private or foreign investments and
the risk of potentially inadequate safeguards with
respect to private ownership

Foreign exchange export restrictions and other related
regulations in these countries may also lead to the
delayed repatriation of all or some of the investments
or may prevent them from being repatriated in full or in
part, with the result that there may be a delay in the
payment of the redemption price

5. INVESTOR PROFILE
ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND

The Subfund is suitable for investors who have
experience with volatile investments, a sound
knowledge of the capital markets and who wish to
participate in the performance of the capital markets in
order to pursue their specific investment objectives in

-8-
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haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die
temporar auch zu hohen Wertverlusten flihren kénnen.
Die Anlagen des Subfonds werden mit einer
langfristigen Perspektive getétigt. Der Subfonds richtet
sich daher an Anleger mit einem langfristigen
Anlagehorizont. In einem breit diversifizierten
Gesamtportfolio kann dieser  Subfonds als
Erganzungsanlage eingesetzt werden.

ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

Dieser Subfonds eignet sich fur Anleger, die Erfahrung
mit volatilen Anlagen haben, Uber solide Kenntnisse
der Kapitalméarkte verfiigen und die an der Entwicklung
der Kapitalmarkte teilhaben wollen, um ihre
spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Anleger mussen
mit Wertschwankungen rechnen, die temporar auch zu
hohen Wertverlusten fihren konnen. In einem
Gesamtportfolio kann dieser Subfonds als Basisanlage
eingesetzt werden.

6. Anlageverwalterin / Unteranlageverwalterin

GAMMA CAPITAL MARKETS LIMITED, 259 St. Paul
Street, Valletta, Malta (die ,Anlageverwalterin®)

Die Anlageverwalterin ist eine 2010 gegrindete
Aktiengesellschaft nach dem Recht von Malta. Sie
besitzt eine Bewilligung der maltesischen Financial
Services Authority (Bewilligung Nr. 1S/51103) zur
Erbringung von Anlageberatungs- und
Portfoliomanagement-Dienstleistungen.

Die Anlagerverwalterin hat folgende
Unteranlageverwalterin ernannt, welche sie bei ihrer
Tatigkeit unterstitzt und mit den Aufgaben der Asset
Allokation, der Sektorauswahl und der Fondsauswahl
betraut ist:

PATRIMONY 1873 AG, Via Peri 21b, CH-6901 Lugano
(der ,Unteranlageverwalter®)

Die Unteranlageverwalterin ist eine 2012 gegrindete
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht. Sie halt eine
Bewilligung der Eidgenéssischen Finanzmarktaufsicht
FINMA als Effektenh&ndlerin.

Die Anlageverwalterin und die Unteranlageverwalterin
sind unter Beriicksichtigung der Anlageziele, -politik
und -grenzen der Gesellschaft bzw. des Subfonds und
unter der ultimativen Kontrolle der
Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrats
oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten Kontrollstelle/n fir den Subfonds unmittelbar
Anlagen zu tatigen.

the stock market. Investors must expect fluctuations in
the value of the investment, which may temporarily
even lead to substantial loss of value. The Subfund’s
investments will be made with a long-term perspective.
The Subfund is therefore intended for investors who
invest with long-term investment horizon. The Subfund
may be used as a supplementary investment within a
widely diversified overall portfolio.

ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND

This Subfund is suitable for investors who have
experience with volatile investments, have sound
knowledge of the capital markets and wish to
participate in the performance of the capital markets so
as to pursue their specific investment objectives.
Investors must expect fluctuations in the value of the
investments, which may temporarily even lead to
substantial loss of value. This Subfund may be used as
a basic investment within the portfolio.

6. Investment Manager / Sub-Investment
Manager

GAMMA CAPITAL MARKETS LIMITED, 259 St. Paul
Street, Valletta, Malta (the “Investment Manager”)

The Investment Manager is a company limited by
shares established in 2010 pursuant to the laws of
Malta. It is authorized by the Malta Financial Services
Authority  (Authorization No. 1S/51103) to offer
investment consulting and portfolio management
services.

The Investment Manager has appointed the following
sub-investment manager who supports the investment
manager in its activities, with responsibilities for asset
allocation, sector picking and fund selection:

PATRIMONY 1873 Ltd., Via Peri 21b, CH-6901
Lugano (the ,Sub-Investment Manager*®)

The Sub-Investment Manager is a company limited by
shares established in 2012 pursuant to the laws of
Switzerland. It is authorized by the Swiss Financial
Market Supervisory Authority FINMA as Securities
Dealer.

The Investment Manager and the Sub-Investment
Manager are authorised to make investments directly
for the Subfund, taking into account the investment
objectives, policy and limits of the Company or the
Subfund, as applicable, and under the ultimate
supervision of the Management Company or the Board
of Directors or the auditor(s) appointed by the
Management Company.
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7. Beschreibung der Anteile

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile der Subfonds in folgenden Kategorien
ausgeben:

e A-Anteile: ausschiittend;
e B-Anteile: thesaurierend;

e C-Anteile: thesaurierend (fur ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert);

e CF-Anteile: thesaurierend (fur ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert);

e CP-Anteile: thesaurierend (fir ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert);

e CS-Anteile: thesaurierend (fir Feeder-Fonds, wie
nachfolgend definiert).

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Die Gesellschaft kann Anteile sowohl in der
Rechnungswéhrung des jeweiligen Subfonds als auch
in CHF, EUR wund USD anbieten. Die jeweils
verfigbaren  Anteilskategorien kdénnen bei der
Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations-
oder Vertriebsstellen erfragt werden.

A- und B-Anteile stehen allen Anlegern offen.

C- /| CF- | CP- | CS-Anteile diurfen nur durch
Jnstitutionelle Investoren“ im Sinne von Artikel 174 des
Gesetzes von 2010 erworben werden.

CF-Anteile werden grundsatzlich an institutionelle
Investoren (wie oben beschrieben) ausgegeben,
welche als Vermdgensverwalter mit Sitz in der Schweiz
qualifizieren und die diese Anteile im Rahmen von
Vermogensverwaltungsmandaten im eigenen Namen
und fur Rechnung Dritter einsetzen.

CP-Anteile werden grundsatzlich an die PATRIMONY
1873 SA, Lugano, bzw. deren Gruppengesellschaften
ausgegeben.

CS-Anteile werden zudem nur an andere OGA
ausgegeben, welche als Feeder-Fonds qualifizieren
und welche selber nur institutionellen Anlegern
angeboten werden.

Anteilskategorien mit Wahrungsabsicherung

Sind die oben erwéhnten Anteilskategorien dartber
hinaus mit dem Zusatz ,h" gekennzeichnet, so wird das
Wahrungsrisiko gegenlber der Rechnungswéahrung
des jeweiligen Subfonds abgesichert. Allerdings kann
eine vollstandige Absicherung nicht garantiert werden.
Beziiglich der Absicherung von Anteilskategorien wird
insbesondere auf Kapitel 15 des Allgemeinen

7. Description of Shares

After the initial issue date, the Company may issue
Shares in the Subfunds in the following categories:

e A-Shares: distributing;
e B-Shares: accumulating;

e C-Shares: accumulating (for “institutional investors”
as described hereafter);

e CF-Shares: accumulating (for “institutional
investors” as described hereafter);

e CP-Shares: accumulating (for “institutional
investors” as described hereafter);

e CS-Shares: accumulating (for feeder funds, as
described hereafter).

Only registered Shares will be issued.

The Company may issue Shares both in the accounting
currency of the respective Subfund as well as in CHF,
EUR and USD. Details of the share categories
available at any one time may be requested from the
Central administration or the information agents or
distributors.

A- and B-Shares are open to all investors.

C- / CF-/ CP- /| CS-Shares may only be acquired by
“institutional investors" within the meaning of Article
174 of the 2010 Law.

CF-Shares are issued mainly to institutional investors
(as described above) who qualify as asset managers
with domicile in Switzerland and who use the Shares
on their own behalf and for account of third parties
within the scope of discretionary mandates

CP-Shares are issued mainly to PATRIMONY 1873
SA, Lugano, and/or companies within the same group.

CS-Shares are further issued only to other UCI which
qualify as feeder funds and which themselves are
being offered exclusively to institutional investors.

Hedged Share Categories

The above mentioned Share -categories that are
hedged against the accounting currency of the
respective Subfund are identified by the suffix “h”.
However, a full hedging cannot be guaranteed. With
regards to the hedging of share categories, please
refer to Chapter 15 of the General Part of the

-10 -
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Prospektteils verwiesen.

8. Ausschuttungspolitik

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Ubereinstimmung mit
den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und
diesem Rechtsprospekt, fur ausschittende Anteile
folgende Ausschittungspolitik:

— Jéhrliche Ausschittung der im Subfonds erzielten
Ertrage (Zinsen, Dividenden, sonstige Ertrage);

— Thesaurierung der im Subfonds erzielten Kapital-
und Devisengewinne.

Die Gesellschaft behalt sich vor, die
Ausschittungspolitik, insbesondere auch aus
steuerlichen Uberlegungen, im Interesse der Aktionére
jederzeit zu &ndern.

9. Gebihren und Kosten

Verwaltungsgebuhr

Fur die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das
Wertpapierportfolio sowie fur damit verbundene
Verwaltungs- und Vertriebsleistungen wird auf der
Basis des Nettoinventarwerts (,NIW*) des Subfonds
eine jahrliche maximale Verwaltungsgebihr wie folgt
zulasten der Subfonds erhoben:

ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND:
e A-/B-Anteile: max. 2.30% p.a.
e C-Anteile: max. 1.30% p.a.
e CF-Anteile: max. 2.00% p.a.
e CP-Anteile; max. 1.30% p.a.
e CS-Anteile: max. 0.70% p.a.
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND:
e A-/B-Anteile: max. 2.20% p.a
e C-Anteile: max. 1.20% p.a.
e CF-Anteile: max. 2.00% p.a.
e CP-Anteile: max. 1.00% p.a.
e CS-Anteile. max. 0.60% p.a.

Dienstleistungsgebiihr

Die Entschadigung der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank, der Hauptverwaltungs- und Hauptzahistelle
und der Namensregister- und Umschreibungsstelle
erfolgt separat zulasten jedes Subfonds und betréagt

Prospectus.

8. Dividend Policy

The Company intends to apply the following dividend
policy in respect of distributing Shares, in accordance
with the laws of Luxembourg, the articles of association
and this prospectus:

- Annual payment in full of the income earned in
the respective Subfunds (interest, dividends,
other income).

- Retention of the capital and exchange rate gains
earned in the Subfunds.

The Company reserves the right to change the
dividend policy at any time, particularly for tax reasons,
in the interest of the investors.

9. Fees and Costs

Management Fee

For management and advisory services relating to the
securities portfolio as well as for associated
administration and distribution services, a maximum
annual management fee, calculated on the basis of the
Subfund’s net asset value (“NAV”), will be payable as
follows by the Subfunds:

ORCHESTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND:
e A-/B-Shares: max. 2.30% p.a.
e C-Shares: max. 1.30% p.a.
e CF-Shares: max. 2.00% p.a.
e CP-Shares: max. 1.30% p.a.
e CS-Shares: max. 0.70% p.a.
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND:
e A-/B-Shares: max. 2.20% p.a
e C-Shares: max. 1.20% p.a.
e CF-Shares: max. 2.00% p.a.
e CP-Shares: max. 1.00% p.a.
e CS-Shares: max. 0.60% p.a.

Servicing Fee

The remuneration of the Management Company, the
Custodian Bank, the Central Administration and Principal
Paying Agent and the Registrar and Transfer Agent is
paid separately by each Subfund and amounts to a

-11 -



MULTILABEL SICAV: BESONDERER TEIL J/ SPECIAL PART J

maximal 0.50% p.a. (Dienstleistungsgebiihr). Ungeachtet

dessen betragt der Mindestbetrag der
Dienstleistungsgebihr pro Subfonds jéhrlich CHF
100000, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht
vollstandig oder teilweise auf den Mindestbetrag
verzichtet.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem NIW der Subfonds
die im Kapitel ,Gebiihren und Kosten“ des Allgemeinen
Teils beschriebenen Kosten.

Performance Fee

Der Anlageverwalter des ORCHESTRA EUROPEAN
L/S EQUITY FUND und des ORCHESTRA GLOBAL
EQUITY FUND hat darlber hinaus Anspruch auf eine
performanceabhéngige Entschadigung (,Performance
Fee") unter den nachfolgend genannten Bedingungen:

Die Performance Fee unterliegt einer ,High Water
Mark“. Der Anlageverwalter hat dann Anspruch auf
eine Performance Fee, wenn am Ende eines
Rechnungsjahres der NIW des betroffenen Subfonds je
Anteil oberhalb der bisherigen High Water Mark ist
(Outperformance gegeniiber der High Water Mark).

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag
(wie im Kapitel ,Bestimmung des Nettoinventarwertes"
im  Allgemeinen Teil definiert) berechnet und
zuriickgestellt und jahrlich ausbezahlt.

Bei der Lancierung des betreffenden Subfonds bzw.
einer Anteilskategorie ist die High Water Mark identisch
mit dem Erstausgabepreis pro Anteil. Falls der NIW pro
Anteil am letzten Bewertungstag eines Rechnungsjahrs
oberhalb der bisherigen High Water Mark liegt, wird die
High Water Mark auf den nach Abzug der Performance

Fee je Anteil errechneten NIW gesetzt. In allen
anderen Fallen bleibt die High Water Mark
unverandert.

Die Performance Fee betragt, bei beiden Subfonds,
20% der Outperformance gegeniber der High Water
Mark.

10. Ausgabe der Anteile

Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden Anteile der
Subfonds an jedem Bewertungstag ausgegeben. Der
Ausgabepreis griindet auf dem NIW der Anteile am
jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
(2) Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil enthaltenen
Bestimmungen kann eine Verkaufsgeblhr von max.

maximum of 0.50% p.a. (Servicing Fee). Nevertheless,
the minimum amount of the Servicing Fee per Subfund
amounts to CHF 100'000 p.a., as far as the minimum
amount has not been waived fully or partially by the
Management Company.

In addition, the Company shall pay out of the NAV of the
Subfunds the costs described in the section “Fees and
costs” of the General Part.

Performance Fee

The Investment Manager of the ORCHESTRA
EUROPEAN L/S EQUITY FUND and the
ORCHESTRA GLOBAL EQUITY FUND is, in addition,
entitted to a performance-related remuneration
(“Performance Fee”), subject to the conditions set out
below:

The Performance Fee is subject to a “high water mark”.
The Investment Manager is entitled to a Performance
Fee if, at the end of the financial year, the NAV per
Share of the respective Subfund is above of the high
water mark (Outperformance over the high water
mark).

The Performance Fee will be calculated and accrued
on every Valuation Day (as defined in the section
“Calculation of net asset value” in the General Part)
and paid out yearly.

At launch of the respective Subfund or, as the case
may be, a Share Category, the High Water Mark will be
identical to the initial issue price per Share. If, on the
last Valuation Day of a financial year, the NAV per
Share outperforms the previous high water mark, the
high water mark will be reset to the NAV calculated
after deduction of the Performance Fee. In any other
cases, the high water mark will remain unchanged.

The amount of the Performance Fee is, for both
Subfunds, 20% of the outperformance over the high
water mark.

10. Issue of Shares

General

On expiry of the initial subscription period, the Shares
in the Subfunds will be issued on each Valuation Day.
The Issue Price is based on the NAV of the Shares on
the applicable Valuation Day and will be rounded to two
(2) decimal places.

Pursuant to the provisions contained in the General
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5% dazugeschlagen werden.
Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen gilt jeweils der
folgende Mindestzeichnungsbetrag:

e A-/B-Anteile: EUR / CHF/ USD 100;

e C-Anteile: EUR/CHF/ USD 10'000'000;
e CF-Anteile: EUR / CHF / USD 100‘000;

e CP-Anteile: EUR / CHF / USD 10°‘000'000;
e CS-Anteile: EUR / CHF / USD 3'000°000.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach
eigenem Ermessen Erstzeichnungsantrage Uber einen
niedrigeren Betrag als den angegebenen
Mindestzeichnungsbetrag akzeptieren. Bei
Folgezeichnungen ist kein Mindestzeichnungsbetrag
vorgesehen.

Antragsverfahren

Anleger kdnnen jederzeit Anteile der Subfonds bei der
im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in
einzelnen Vertriebslandern bestellten lokalen Vertriebs-
bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue
Identitat des Zeichners, der Name des Subfonds und
welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fur alle Zeichnungen von Anteilen der Subfonds, die
bei der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis
spatestens um 15:00 Uhr Luxemburger Zeit (cut-off
Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Fir nach
diesem Zeitpunkt bei der Hauptzahlstelle eintreffende
Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des Ubernachsten
Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung von Anteilen der
Subfonds muss innerhalb von vier (4) Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden
Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses
Prospekts angegebenen Konto wertmassig
gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilsscheine oder Anteilszertifikate
ausgeliefert.

Die Gesellschaft behélt sich das Recht vor, Antrage
abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu
verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise
abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der
entsprechende Saldo dem Zeichner riickiiberwiesen.

Part, a selling fee of up to 5% may be added.
Minimum Subscription Amount

At initial subscriptions of Shares,
minimum subscription amount will apply:

e A-/B-Shares: EUR / CHF/ USD 100;
e C-Shares: EUR/CHF/ USD 10‘000000;
° CF-Shares: EUR / CHF / USD 100'000;

the following

e CP-Shares: EUR/ CHF / USD 10'000'000;
e CS-Shares: EUR/ CHF / USD 3'000°000.

The Company's Board of Directors may at its own
discretion accept initial subscription applications for an
amount lower than the stated minimum subscription
amount. Further subscriptions of Shares are not
subject to a minimum subscription amount.

Application Procedure

Investors may at any time subscribe Shares in the
Subfunds at the Principal Paying Agent in Luxembourg
mentioned in the General Part of this Prospectus (or,
as the case may be, at local distributors and paying
agents appointed in particular distribution countries).
The exact identity of the subscriber, the name of the
Subfund, and which share category will be subscribed
for must be stated.

All subscriptions for Shares in the Subfunds received
by the Principal Paying Agent on a Valuation Day no
later than 15:00 Luxembourg time (cut-off time), will be
handled at the Issue Price, which will be calculated on
the next Valuation Day. Subscriptions received by the
Principal Paying Agent after this time will be handled at
the Issue Price of the Valuation Day after the next
Valuation Day.

The total amount of the subscription of Shares in the
Subfunds must be credited to the account described in
the General Part of this Prospectus within four (4)
Luxembourg banking days from the applicable
Valuation Day.

Share coupons or certificates will not be delivered.

The Company reserves the right to reject applications
or to accept them only in part or to require further
information and/or documents. If an application is
rejected in full or in part, the subscription amount or the
corresponding balance is returned to the applicant.

-13 -
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11. Ricknahme von Anteilen

Anteile der Subfonds werden an jedem Bewertungstag
durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf.
in einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale Vertriebs-
bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fir alle Antrdge auf Ricknahmen von Anteilen der
Subfonds, die bei der Hauptzahlstelle an einem
Bewertungstag bis spatestens um 15:00 Uhr
Luxemburger Zeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Ricknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt bei der
Hauptzahlstelle  eintreffende  Antrage gilt  der
Riucknahmepreis des Ubernachsten Bewertungstages.

Der Rucknahmepreis grindet auf dem NIW der Anteile
am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf
zwei (2) Stellen nach dem Komma gerundet.

Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen der
Subfonds erfolgt innerhalb von vier (4) Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag.

Sofern bei der Ausgabe von Anteilen keine
Verkaufsgebuhr erhoben worden ist, kann stattdessen
eine Rucknahmegebuhr von bis zu 3% des NIW
erhoben werden.

12. Umtausch von Anteilen

Anteile der Subfonds kdnnen gegen Zahlung einer
Umtauschgebiihr von maximal 2% des NIW der
vorgenannten Anteile in Anteile von anderen Subfonds
der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein
solcher Umtausch gestattet ist.

Bei jedem ersten Umtausch muss jeweils der
Mindestumtauschwert gemass den Angaben oben
(,Mindestzeichnungsbetrag“) gegeben sein. Andere
Anteile kénnen nur in C- / CF- / CP- /| CS-Anteile
umgetauscht werden, wenn der Anleger samtliche
Voraussetzungen fur die Zeichnung dieser Anteile, wie
oben beschrieben, erflllt.

Im Ubrigen gelten fir Antrdge auf den Umtausch von
Anteilen die gleichen Modalititen wie fir die
Ricknahme von Anteilen, und es finden die
Bestimmungen des  Allgemeinen  Prospektteils
Anwendung.

11. Redemption of Shares

Shares in the Subfunds will be redeemed on any
Valuation Day on application to the Principal Paying
Agent in Luxembourg as mentioned in the General Part
of the Prospectus (or, as the case may be, at local
distributors and paying agents appointed in particular
distribution countries).

All requests for redemptions in Shares in the Subfunds
received by the Principal Paying Agent on a Valuation
Day no later than 15:00 Luxembourg time (cut-off time),
will be handled at the Redemption Price, which will be
calculated on the next Valuation Day. Redemption
requests received by the Principal Paying Agent after
this time will be handled at the Redemption Price of the
Valuation Day after the next Valuation Day.

The Redemption Price will be based on the NAV of the
Shares on the applicable Valuation Day and will be
rounded to two (2) decimal places.

Payment of the redemption of Shares in the Subfunds
will be made within four (4) Luxemburg banking days
after the Valuation Day.

If at the issue of Shares no selling fee was levied, a
redemption fee of up to 3% of the NAV may be levied
instead.

12. Switching of Shares

Shares in the Subfunds may be switched for Shares in
other Subfunds of the Company for which such switch
is allowed, upon payment of a switching fee of a
maximum of 2% of the NAV of said Shares.

For every first switch, the minimal switching amount
pursuant to the indications above (“Minimum
Subscription Amount”) must be given. Other shares
may be switched in C- / CF- / CP- / CS-shares only, if
the investor fulfils all requirements for subscription into
such shares, as described above.

Apart from that, for requests for the switching of
Shares, the same modalities as for the redemptions of
Shares will apply, and the provisions of the General
Part of the Prospectus will apply.
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13. Ubersicht tiber die Anteilskategorien

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen
Uberblick (iber die wichtigsten Eigenschaften der
Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die

13. Overview of the Share Categories

The following table offers a schematic overview of the
most important characteristics of the individual Subfunds
or share categories. It is not a substitute for reading the

Lektire des Prospekts. Prospectus.
Bezeichnung des Anteile / Waéhrung / ISIN-Code Aktivierung Mindestzeichnungsbetrag fiir Verwaltungs-
Subfonds / Name of Shares Currency [ Activation die Erstzeichnung/ gebihr
the Subfund Minimum Subscription Amount (max.)/
for Initial Subscription Magmt. Fee
(max.)
ORCHESTRA A EUR offen/open offen/open EUR 100 2.30%
EUROPEAN L/S Ah-CHF CHF offen/open offen/open CHF 100 2.30%
EQUITY FUND
B EUR LU1900184315 12.12.2018 EUR 100 2.30%
Bh-CHF CHF offen/open offen/open CHF 100 2.30%
C EUR LU1900184406 12.12.2018 EUR 10'000'000 1.30%
Ch-CHF CHF LU1900184588 12.12.2018 CHF 10'000'000 1.30%
CF EUR LU1857666322 12.12.2018 EUR 100000 2.00%
CFh-CHF CHF LU1857666751 12.12.2018 CHF 100'000 2.00%
CP EUR LU1857666595 12.12.2018 EUR 10'000'000 1.30%
CPh-CHF CHF offen/open offen/open CHF 10'000'000 1.30%
CS EUR offen/open offen/open EUR 3000000 0.70%
CSh-CHF CHF offen/open offen/open CHF 3000000 0.70%
ORCHESTRA A usb offen/open offen/open USD 100 2.20%
GLOBAL EQUITY
FUND Ah-CHF CHF offen/open offen/open CHF 100 2.20%
Ah-EUR EUR offen/open offen/open EUR 100 2.20%
B uUsD offen/open offen/open USD 100 2.20%
Bh-CHF CHF offen/open offen/open CHF 100 2.20%
Bh-EUR EUR LU1900184828 12.12.2018 EUR 100 2.20%
C uUsb LU1900184661 12.12.2018 USD 10'000000 1.20%
Ch-CHF CHF LU1900184745 12.12.2018 CHF 10'000'000 1.20%
Ch-EUR EUR LU1900185049 12.12.2018 EUR 10'000000 1.20%
CF usb offen/open offen/open USD 100000 2.00%
CFh-CHF CHF LU1857667056 12.12.2018 CHF 100000 2.00%
CFh-EUR EUR LU1857667213 12.12.2018 EUR 100000 2.00%
CcP usb LU1857666835 12.12.2018 USD 10'000°000 1.00%
CPh-CHF CHF offen/open offen/open CHF 10'000'000 1.00%
CPh-EUR EUR LU1857667304 12.12.2018 EUR 10'000'000 1.00%
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CS usb offen/open offen/open USD 3000000 0.60%
CSh-CHF CHF offen/open offen/open CHF 3000000 0.60%
CSh-EUR EUR offen/open offen/open EUR 3000000 0.60%

-16 -




ETICA FUNDS

MULTILABEL SICAV

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Drei durch die GAM (LUXEMBOURG) S.A., Luxemburg,
im Auftrag der ETICA SGR S.p.A., Mailand, aufgelegte
Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts
MULTILABEL SICAV.

BESONDERER TEIL K:
19. DEzEMBER 2019

Dieser Besondere Prospektteil erganzt den Allgemeinen
Teil mit Bezug auf die Subfonds ETICA SUSTAINABLE
CONSERVATIVE ALLOCATION, ETICA SUSTAINABLE
DYNAMIC ALLOCATION und ETICA SUSTAINABLE
GLOBAL EQUITY (die ,ETICA FUNDS* bzw. die
~Subfonds®).

Die nachfolgenden Bestimmungen muissen in
Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen
werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf englisch (rechte
Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der
Gesellschaft eine treue Ubersetzung der deutschen
Originalfassung  (linke  Spalte). Im Falle von
Widerspriichen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

Three Subfunds of the SICAV under Luxembourg law
MULTILABEL SICAV, established on behalf of
ETICA SGR S.p.A., Milan, by GAM (LUXEMBOURG)
S.A., Luxembourg.

SPECIAL PART K:
19 DEcCeMBER 2019

This Special Part of the Prospectus supplements the
General Part with regard to the Subfunds ETICA
SUSTAINABLE CONSERVATIVE  ALLOCATION,
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION and
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY (the ,ETICA
FUNDS" or the ,Subfunds*).

The provisions below must be read in conjunction with
the General Part of the Prospectus.

The information contained herein in English (right
column) is, to the Company’s best knowledge and
belief, a true translation of the German original
version (left column). In the event of contradictions,
the German-language version shall prevail.
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1. Erstausgabe der Anteile

Die Anteile der Subfonds werden erstmals wie folgt zur
Zeichnung ausgegeben. Der angegebene
Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil. Eine
Verkaufsgebuhr wird nicht erhoben.

1. Initial Issue of Shares

The Shares of Subfunds will be issued for subscription
for the first time as follows. The indicated initial issue
price is per Share. A selling fee will not be levied.

Subfonds / Subfunds

Zeichnungsfrist /
Subscription period

Erstausgabepreis /
Initial issue price

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE

ALLOCATION 19.12.2019 EUR 100
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION 19.12.2019 EUR 100
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY 19.12.2019 EUR 100

2. Anlageziele und Anlagepolitik

2.1 Anlageziele und Anlagepolitik des ETICA
SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION

Der Subfonds ist ein Anleihenfonds, der eine
schrittweise Erhdhung des investierten Kapitals nach
sozialen und 06kologischen Grundséatzen, mit einem
mittelfristigen Zeithorizont und einem mittleren Risiko
anstrebt.

Zu diesem Zwecke kodnnen fir den Subfonds im
Rahmen der Anlagegrenzen des Allgemeinen Teils
dieses Prospekts folgende Anlagen getatigt werden.

Verzinsliche Anlagen

Mindestens 80% des Vermdégens des Subfonds werden
in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere
(wAnleihen“) und Geldmarktinstrumente investiert, die
Uberwiegend gemass mindestens einer anerkannten in
der EU domizilierten Rating-Agentur der Kreditqualitat
Jnvestment Grade* entsprechen missen und
Uberwiegend an regulierten Markte in der Eurozone
gehandelt werden.

Die Anlage in Geldmarktinstrumente ist auf 30% des
Vermogens des Subfonds beschrankt.

Maximal 10% der Anlagen des Subfonds konnen
Unternehmensanleihen sein.

Die Restlaufzeit des Teilportfolios ,Verzinsliche
Anlagen* variiert zwischen zwei und sechs Jahren.

Aktien

Hochstens 20% des Vermogens des Subfonds werden
in Aktien oder andere Beteiligungspapiere (,Aktien®)
investiert, die Uberwiegend an regulierten Mérkten
Europas, Nordamerikas oder Japans gehandelt

2. Investment Objectives and Policy

2.1Investment Objective and Policy of the ETICA
SUSTAINABLE CONSERVATIVE ALLOCATION

The Subfund is a bond fund that aims to achieve a
gradual increase in the capital invested in accordance
with social and environmental principles, with a
medium-term time horizon and a medium level of risk.

To this end, the following investments may be made for
the subfund within the limits of the investment limits in
the General Part of this Prospectus.

Interest Bearing Investments

At least 80% of the Subfund’s assets will be invested in
fixed-interest or floating-rate securities (“Bonds”) and
money market instruments which predominantly must
have an “Investment Grade” credit quality, according to
at least one recognised credit rating agency domiciled
in the EU, and which are predominantly traded on
regulated markets in the Eurozone.

The investment in money market instruments is limited
to 30% of the Subfund’s assets.

A maximum of 10% of the Subfund’s assets may be
corporate bonds.

The duration of the sub-portfolio “Interest Bearing
Investments” varies between two and six years.
Equity

No more than 20% of the Subfund’'s assets will be
invested in shares and other equity securities (“Equity”)
which are predominantly traded on regulated markets
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werden.
Es kann in Aktien von Emittenten jeglicher
Kapitalisierung und  jeglicher  Wirtschaftszweige

investiert werden.
Sonstige Anlagevorschriften

Daneben kann der Subfonds Bankeinlagen und flissige
Mittel halten, die in Ausnahmeféllen und zum Zwecke
des Kapitalerhalts bis zu 100% der des Vermogens des
Subfonds betragen kdnnen.

Fondswéhrung und Anlagew&hrungen

Der Subfonds lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen
kénnen auf EUR oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwdahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschéften oder Devisenoptionen
gegenuber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Wéhrungskurs-
schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Mindestens 50% der Anlagen des Subfonds missen
auf EUR lauten.

2.2 Anlageziele und Anlagepolitik des ETICA
SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

Der Subfonds ist ein Mischfonds, der eine moderate
Erhdhung des investierten Kapitals nach sozialen und
Okologischen Grundsatzen, mit einem mittel- bis
langfristigen Zeithorizont und einem mittleren bis
erhéhtem Risiko anstrebt.

Zu diesem Zwecke konnen fur den Subfonds im
Rahmen der Anlagegrenzen des Allgemeinen Teils
dieses Prospekts folgende Anlagen getatigt werden.

Aktien

Bis zu 70% des Vermdgens des Subfonds werden in
Aktien oder andere Beteiligungspapiere (,Aktien®)
investiert, die Uberwiegend an regulierten Méarkten

Europas, Nordamerikas oder Japans gehandelt
werden.
Es kann in Aktien von Emittenten jeglicher

Kapitalisierung  und
investiert werden.

jeglicher  Wirtschaftszweige

Verzinsliche Anlagen

Mindestens 30% des Vermdgens des Subfonds wird in
fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (,Anleihen)
und Geldmarktinstrumente investiert, die Gberwiegend
gemass mindestens einer anerkannten in der EU
domizilierten  Rating-Agentur  der  Kreditqualitat
Jnvestment Grade* entsprechen missen und
Uberwiegend an regulierten Markte in der Eurozone

in Europe, North America or Japan.

Investments may be made in Equity of issuers of any
level of capitalisation and any from any economic
sectors.

Other Investment Rules

Besides, the Subfund may hold bank deposits and
liquid assets which, in exceptional cases and for the
purpose of capital preservation, may amount to up to
100% of the Subfunds assets.

Fund Currency and Investment Currencies

The Subfund is denominated in Euro (EUR). The
currency of investment may be EUR or other
currencies. Foreign currency risks may be fully or
partially hedged against the EUR by using currency
forwards or currency options. A depreciation caused by
exchange-rate fluctuations cannot be ruled out.

At least 50% of the Subfund’'s investments must be
denominated in EUR.

2.2 Investment Objective and Policy of the ETICA
SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

The Subfund is a balanced fund that aims to achieve a
moderate increase in the capital invested in
accordance with social and environmental principles,
with a medium to long term time horizon and a medium
to high level of risk.

To this end, the following investments may be made for
the subfund within the limits of the investment limits in
the General Part of this Prospectus.

Equity

Up to 70% of the Subfund’s assets will be invested in
shares and other equity securities (“Equity”) which are
predominantly traded on regulated markets in Europe,
North America or Japan.

Investments may be made in Equity of issuers of any
level of capitalisation and any from any economic
sectors.

Interest Bearing Investments

At least 30% of the Subfund’s assets will be invested in
fixed-interest or floating-rate securities (“Bonds”) and
money market instruments which predominantly must
have an “Investment Grade” credit quality, according to
at least one recognised credit rating agency domiciled
in the EU, and which are predominantly traded on
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gehandelt werden.

Die Anlage in Geldmarktinstrumente ist auf 20% des
Vermogens des Subfonds beschrankt.

Maximal 10% der Anlagen des Subfonds konnen
Unternehmensanleihen sein.

Die Restlaufzeit des Teilportfolios ,Verzinsliche
Anlagen* variiert zwischen drei und sieben Jahren.

Sonstige Anlagevorschriften

Daneben kann der Subfonds bis zu 40% seines
Vermogens in Bankeinlagen oder liquiden Mitteln
halten.

Fondswé&hrung und Anlagew&hrungen

Der Subfonds lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen
kénnen auf EUR oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwdahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschéaften oder Devisenoptionen
gegenuber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskurs-
schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Bis zu 100% der Anlagen des Subfonds konnen auf
andere Wahrungen als auf EUR lauten.

2.3 Anlageziele und Anlagepolitik des ETICA
SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Der Subfonds ist ein Aktienfonds, der eine wesentliche
Erhdhung des investierten Kapitals nach sozialen und
Okologischen Grundséatzen, mit einem langfristigen
Zeithorizont und einem erhdéhtem Risiko anstrebt.

Zu diesem Zwecke konnen fur den Subfonds im
Rahmen der Anlagegrenzen des Allgemeinen Teils
dieses Prospekts folgende Anlagen getétigt werden.

Aktien

Mindestens 70% des Vermoégens des Subfonds werden
in Aktien oder andere Beteiligungspapiere (,Aktien)
investiert, die Uberwiegend an regulierten Méarkten
Europas, Nordamerikas und der Pazifikregion (inklusive
Japan) gehandelt werden.

Es kann in Aktien von Emittenten
Kapitalisierung und  jeglicher
investiert werden.

jeglicher
Wirtschaftszweige

Verzinsliche Anlagen

Hochstens 30% des Vermoégens des Subfonds kénnen
in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere
(wAnleihen*) und Geldmarktinstrumente investiert
werden, die Uberwiegend geméass mindestens einer
anerkannten in der EU domizilierten Rating-Agentur der

regulated markets in the Eurozone.

The investment in money market instruments is limited
to 20% of the Subfund’s assets.

A maximum of 10% of the Subfund’'s assets may be
corporate bonds.

The duration of the sub-portfolio “Interest Bearing
Investments” varies between three and seven years.

Other Investment Rules

Besides, the Subfund may hold up to 40% of its assets
in bank deposits or cash.

Fund Currency and Investment Currencies

The Subfund is denominated in Euro (EUR). The
currency of investment may be EUR or other
currencies. Foreign currency risks may be fully or
partially hedged against the EUR by using currency
forwards or currency options. A depreciation caused by
exchange-rate fluctuations cannot be ruled out.

Up to 100% of the Subfund’'s investments may be
denominated in other currencies than EUR.

2.3Investment Objective and Policy of the ETICA
SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

The Subfund is an equity fund that aims to achieve a
significant increase in the capital invested in
accordance with social and environmental principles,
with a long term time horizon and a high level of risk.

To this end, the following investments may be made for
the subfund within the limits of the investment limits in
the General Part of this Prospectus.

Equity

At least 70% of the Subfund’s assets will be invested in
shares and other equity securities (“Equity”) which are
predominantly traded on regulated markets in Europe,
North America and the Pacific Region (inclusive
Japan).

Investments may be made in Equity of issuers of any
level of capitalisation and any from any economic
sectors.

Interest Bearing Investments

At maximum 30% of the Subfund’'s assets may be
invested in fixed-interest or floating-rate securities
(“Bonds”™) and money market instruments which
predominantly must have an “Investment Grade” credit
quality, according to at least one recognised credit
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Kreditqualitat ,Investment Grade" entsprechen missen.
Sonstige Anlagevorschriften

Daneben kann der Subfonds bis zu 20% seines
Vermogens in Bankeinlagen oder liquiden Mitteln
halten.

Fondswahrung und Anlagewahrungen

Der Subfonds lautet auf Euro (EUR). Die Anlagen
kénnen auf EUR oder auf andere Wahrungen lauten.
Fremdwdahrungsrisiken kdnnen ganz oder teilweise
mittels Devisentermingeschéften oder Devisenoptionen
gegenuber dem EUR abgesichert werden. Ein
Wertverlust aufgrund von Wahrungskurs-
schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Bis zu 100% der Anlagen des Subfonds kénnen auf
andere Wahrungen als auf EUR lauten.

2.4 Gemeinsame Bestimmungen
Soziale Verwantwortung

Der Anlageverwalter wird das Vermégen der Subfonds
in Finanzinstrumenten von Emittenten anlegen, die
nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt der
Anlage ein ausgezeichnetes Profil im Hinblick auf
soziale und 6kologische Verantwortung aufweisen.

Ziffer 2.5 unten enthalt eine detailliertere Beschreibung
der Merkmale der sozialen Verantwortung der
Subfonds.

Zielfonds

Anlagen der ETICA FUNDS koénnen auch indirekt
mittels Aktien und/oder Anteilen anderer offener OGAW
und/oder OGA (Zielfonds) erfolgen, jedoch hdchstens
im Umfang von maximal 10% des Vermdgens des
jeweiligen Subfonds.

Emerging Markets Anlagen

Anlagen von Emittenten aus sog. Emerging Market-
Landern und/oder in W&hrungen von Emerging Market-
Landern kénnen nur fir maximal 10% des Vermdgens
des Subfonds erworben werden.

Derivate

Derivative Finanzinstrumente (Derivate), inshesondere
Forwards, Futures und Optionen, werden
ausschliesslich zur effektiven Portfolioverwaltung
und/oder zu Absicherungszwecken eingesetzt.

Keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte

keine
Wertpapier-

werden
keine

Far die Subfonds
Wertpapierleihgeschéfte,

rating agency domiciled in the EU.
Other Investment Rules

Besides, the Subfund may hold up to 20% of its assets
in bank deposits or cash.

Fund Currency and Investment Currencies

The Subfund is denominated in Euro (EUR). The
currency of investment may be EUR or other
currencies. Foreign currency risks may be fully or
partially hedged against the EUR by using currency
forwards or currency options. A depreciation caused by
exchange-rate fluctuations cannot be ruled out.

Up to 100% of the Subfund’'s investments may be
denominated in other currencies than EUR.

2.4 Common Provisions
Social Responsibility

The Investment Manager undertakes to invest the
Subfunds’ assets in financial instruments from issuers
which the Investment Manager deems, at the time of
investment, to have an excellent profile in terms of
social and environmental responsibility.

Section 2.5 below contains a more detailed description
of the social responsibility characteristics of the
Subfunds.

Target Funds

Investments by the ETICA FUNDS may also be made
indirectly by shares and/or units of other open ended
UCITS and/or UCI (target funds), however, at the
maximum up to 10% of the assets of the respective
Subfund.

Emerging Market Investments

Investments of issuers from emerging market countries
and/or in currencies of emerging market countries may
only be acquired for a maximum of 10% of the
Subfund’s assets.

Derivatives

Derivative  financial instruments (Derivatives),
particularly forwards, futures and options, will
exclusively be deployed for effective portfolio

management and/or for hedging purposes.
No Securities Financing Transactions

No securities lending transactions, securities
repurchase agreements or investments in total return
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Pensionsgeschafte und keine Anlagen in Total Return
Swaps oder Contracts for Difference (CFDs) getatigt.

2.5 Merkmale der sozialen Verantwortung der
Subfonds

Der Anlageverwalter wird das Vermégen der Subfonds
in Finanzinstrumenten von Emittenten (Unternehmen
und Regierungen) anlegen, die zum Zeitpunkt der
Anlage ein ausgezeichnetes Profil der Verantwortung
fur Umwelt, Soziales und Governance aufweisen. Um
die Sozialverantwortungsprofil zu bestimmen, kann der
Anlageverwalter auf Informationen von spezialisierten
Unternehmen und interne Analysen zuriickgreifen.

Ethische Kriterien fir die Auswahl von
Gesellschaften

Beziiglich der von Unternehmen ausgegebenen
Finanzinstrumenten, seien es Aktien oder Anleihen,
wird der Grad der Beteiligung der Emittenten an
bestimmten umstrittenen Sektoren oder Praktiken
sorgféltig bewertet. Dazu gehéren: nichtmedizinische
Tierversuche, Rustungsindustrie, Gliicksspiel,
Gentechnik, Management von Kernkraftwerken,
Produktion von Pestiziden und Tabak. Die Beurteilung
erfolgt dann durch eine Analyse der Massnahmen des
Emittenten in den folgenden Bereichen:

Umwelt: z.B. Trends der wichtigsten Leistungs-
indikatoren in Bezug auf Abfallwirtschaft,
Energieverbrauch und CO2-Emissionen, Verpflichtung
zur Verringerung des Wasserverbrauchs und der
Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der
Verwendung und Entsorgung von Produkten und/oder
Dienstleistungen, Umweltstrategie und Okodesign;
Verfahren und Massnahmen zur Gewahrleistung eines
soliden Umweltmanagements;

Governance: z.B. die Prasenz unabhangiger
Direktoren und Frauen im Verwaltungsrat, Transparenz
bei der Vergitung von Fihrungskraften, die
Aufmerksamkeit, die der Verwaltungsrat sozialen und
Okologischen  Fragen  widmet, Richtlinien  zur
Unterstiitzung der Korruptionspravention, CSR-Risiken,
die von der Revision und der internen Kontrolle des
Unternehmens analysiert werden;

Sozial: z.B. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
Massnahmen zur Unterstitzung @ von
Nichtdiskriminierung und Forderung der Vielfalt am
Arbeitsplatz, (i) des Aufbaus verantwortungsvoller
vertraglicher Beziehungen zu Kunden, (i) der
Einbeziehung sozialer Faktoren in das Supply Chain
Management, verantwortungsvolles Management von
Umstrukturierungen;

swaps or contracts for difference (CFDs) are made for
the Subfunds.

2.5 Social Responsibility Characteristics of the
Subfunds

The Investment Manager undertakes to the Subfunds’
assets in financial instruments from issuers (companies
and governments) which, at the time of investment,
have an excellent profile of environmental, social and
governance responsibility. To determine the level of
responsibility of issuers, the Investment Manager may
make use of information provided by specialized
companies and internal analysis.

Ethical Criteria for Selecting Companies

Relative to financial instruments issued by companies,
whether equity or bonds, the level of involvement the
issuers have in certain controversial sectors or
practices is carefully evaluated. These include: non-
medical testing on animals, the arms industry,
gambling, genetic engineering, management of nuclear
power plants, production of pesticides and tobacco.
Assessment is then done by analyzing the issuer’s
actions in the following areas:

Environment: e.g. trends of key performance
indicators related to waste management, energy
consumption and CO2 emissions, commitment to
reduce water consumption and the environmental
impacts related to the use and disposal of products
and/or services, environmental strategy and eco-
design; processes and measures put in place to ensure
sound environmental management;

Governance: e.g. the presence of independent
directors and of women on the Board, transparency in
remuneration of managers, the attention the Board
pays to social and environmental issues, policies in
support of the prevention of corruption, CSR risks
analysed by the Audit and Internal Control functions of
the company;

Social: e.g. workplace health and safety, policies in
support of (i) non-discrimination and promotion of
diversity in the workplace, (ii) the establishment of
responsible contractual relations with customers, (iii)
integrating social factors into supply chain
management; responsible management of
restructurings;
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Ethische Kriterien fiir die Auswahl von Regierungen

In Bezug auf Anleihen, die von Regierungen
ausgegeben oder garantiert werden, sind Lander, die
die Todesstrafe anwenden oder nur als "teilweise frei"
oder "nicht frei" aufgrund von Biirgerrechten,
Pressefreiheit und politischen Rechten gelten,
ausgeschlossen. The Analysemethode berlcksichtigt
sodann die folgenden Bereiche;

Umwelt: z.B. Teilnahme an internationalen
Umweltiibereinkommen, Waldflache (% der
Landflache), CO2-Emissionen (kg pro X USD des BIP),
Menge an Siedlungsabfallen, Einsatz von
Dingemitteln, Schutz der marinen Biodiversitat;

Sozial: z.B. wirtschaftlicher
Arbeitslosenquote, offentliche Ausgaben far
Gesundheit und Bildung, Kindersterblichkeit,
Auswirkungen der Geschlechterdiversitat auf die
Wirtschaft eines Landes;

Ungleichheitsindex,

Governance: z.B. Teilnahme an internationalen
Ubereinkommen zur Verhiitung von Diskriminierung,
zum  Schutz der Menschenrechte und der
Arbeitnehmerrechte, politische Beteiligung,
Regulierungsqualitat, wahrgenommene Korruption.

3. Risikohinweise

Die Gesellschaft ist bemiht, die Anlageziele der
Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie
abgegeben werden, dass die Anlageziele tatséchlich
erreicht werden. Folglich kann der Nettoinventarwert
der Anteile grosser oder kleiner werden, und es kénnen
unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative
Ertrage anfallen.

4. ANLEGERPROFIL

Jeder dieser Subfonds eignet sich fiir Investoren, die
Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, Uber solide
Kenntnisse der Kapitalmarkte verfiigen und die an der
Entwicklung der Kapitalmarkte teilhaben wollen, um
ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

In einem breit diversifizierten Gesamtportfolio kann
jeder dieser Subfonds als Basisanlage eingesetzt
werden.

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION

Der Subfonds richtet sich an Anleger mit einem
mittelfristigen  Anlagehorizont und einer mittleren

Etical Criteria for Selecting Governments

Relative to bonds issued or guaranteed by
governments, countries that apply the death penalty, or
are considered only “partially free” or “not free” based
on civil rights, press freedom and political rights are
excluded. The analysis methodology then considers the
following areas;

Environment: e.g. participation in international
environmental conventions, forest area (% of land
area), CO2 emissions (kg per X USD of GDP), amount
of municipal waste, use of fertilizers, protection of
marine biodiversity;

Social: e.g. economic inequality index, unemployment
rate, public spending on health and education, infant
mortality, impact of gender diversity on a country’'s
economy;

Governance: e.g. participation in international
conventions on the prevention of discrimination, for
human rights protection and on labour rights, political
participation level, regulatory quality, perceived
corruption.

3. Risk Disclosure

The Company endeavours to achieve the investment
objectives of the Company in respect of the Subfunds.
However, no guarantee can be given that the
investment objectives will actually be achieved. Hence
the net asset value of the Shares may increase or
decrease, and different levels of positive as well as
negative income may be earned.

4. INVESTOR PROFILE

Each of these Subfunds is suitable for investors who
have experience with volatile investments, have sound
knowledge of the capital markets and wish to
participate in the performance of the capital markets so
as to pursue their specific investment objectives.

In a broadly diversified overall portfolio, each of these
Subfunds may be used as a basic investment.

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION

The Subfund is intended for investors who invest with a
medium-term investment horizon with a medium level
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Risikobereitschaft.

Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die temporéar auch zu erhdhten Wertverlusten fiihren
kénnen.

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

Der Subfonds richtet sich an Anleger mit einem mittel-
bis langfristigen Anlagehorizont und einer mittleren bis
hohen Risikobereitschatft.

Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die tempordr auch zu hohen Wertverlusten flihren
kdnnen.

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

Der Subfonds richtet sich an Anleger mit einem
langfristigen Zeithorizont und einer hohen
Risikobereitschaft.

Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen,
die temporar auch zu sehr hohen Wertverlusten fiihren
kdénnen.

5. Anlageverwalter
Anlageverwalter

ETICA SGR S.p.A., Via Napo Torriani 29, 1-20124
Mailand (die ,Anlageverwalterin®)

Die Anlagenverwalter wurde 2000 als
Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegriindet. Sie
hélt seit 2002 eine Lizenz der Banca d'ltalia als Societa
di Gestione del Risparmio (SGR) und ist unter der
Nummer 32 im Register der SGR der Banca d'ltalia
eingetragen. lhre  Aktivitaten umfassen  die
Vermdgensverwaltung far italienische und
auslandische OGAW bzw. OGA. Die ETICA SGR
untersteht der Leitung und Koordination der Banca
Popolare Etica, der Muttergesellschaft der Banca Etica
Gruppe.

Die Anlagerverwalterin hat folgende
Unteranlageverwalterin ernannt, welche sie bei ihrer
Tatigkeit unterstitzt und mit den Aufgaben der
Titelauswahl und der Ausfihrung betraut ist:

ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99, 1-20121
Mailand (der ,Unteranlageverwalter®)

Die  Unteranlagenverwalter = wurde 1984 als
Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegriindet. Sie
hélt seit 1998 eine Lizenz der Banca d'ltalia als Societa
di Gestione del Risparmio (SGR) und ist unter der
Nummer 8 im Register der SGR der Banca d'ltalia
eingetragen. lhre  Aktivitaten umfassen  die

risk appetite.

Investors must expect fluctuations in the value of the
investment, which may temporarily even lead to
substantial loss of value.

ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION

The Subfund is intended for investors who invest with a
medium to long term investment horizon and with a
medium to high level risk appetite.

Investors must expect fluctuations in the value of the
investments, which may temporarily even lead to high
losses in value.

ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY

The Subfund is intended for investors who invest with a
long term time horizon and a with a high level of risk
appetite.

Investors must expect fluctuations in the value of the
investments, which may temporarily even lead to very
high losses in value.

5. Investment Manager
Investment Manager

ETICA SGR S.p.A., Via Napo Torriani 29, 1-20124
Milan (the “Investment Manager”)

The Investment Manager was established in 2000 as a
public limited company under Italian law. Since 2002, it
holds a license from the Banca d'ltalia as a Societa di
Gestione del Risparmio (SGR) and is registered under
number 32 in the Registry of SGR of the Banca d'ltalia.
Its activities comprise asset management services for
Italian and foreign UCITS and UCI. ETICA SGR is
subject to the direction and coordination of Banca
Popolare Etica, parent company of the Banca Etica
Group.

The Investment Manager has appointed the following
sub-investment manager who supports the investment
manager in its activities, with responsibilities for title
selection and execution:

ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99, 1-20121
Milan (the ,Sub-Investment Manager*)

The Sub-Investment Manager was established in 1984
as a public limited company under Italian law. Since
1998, it holds a license from the Banca d’ltalia as a
Societa di Gestione del Risparmio (SGR) and is
registered under number 8 in the Registry of SGR of
the Banca d'ltalia. Its activities comprise asset
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Vermégensverwaltung far italienische und
auslandische OGAW bzw. OGA. Die ANIMA SGR
untersteht der Leitung und Koordination ihrer einzigen
Aktionérin, der ANIMA HOLDING S.p.A..

Die Anlageverwalterin und die Unteranlageverwalterin
sind unter Beriicksichtigung der Anlageziele, -politik
und -grenzen der Gesellschaft bzw. der Subfonds und
unter der ultimativen Kontrolle der
Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrats
oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft
bestellten Kontrollstelle/n berechtigt, fir den Subfonds
unmittelbar Anlagen zu tatigen.

6. Beschreibung der Anteile

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft
Anteile der Subfonds in folgenden Kategorien
ausgeben:

e B-Anteile: thesaurierend;

e Bg-Anteile: thesaurierend, mit freiwilliger
Zuwendung, wie nachfolgend definiert;

e C-Anteile: thesaurierend, fir ,institutionelle
Investoren®, wie nachfolgend definiert;

e Cg-Anteile: thesaurierend, fur ,institutionelle
Investoren“ und mit freiwilliger Zuwendung, beides
wie nachfolgend definiert;

e S-Anteile: thesaurierend, fur bestimmte
Jnstitutionelle Investoren®, wie nachfolgend
definiert.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Die Gesellschaft kann Anteile sowohl in der
Rechnungswahrung (EUR) des jeweiligen Subfonds als
auch in anderen Wé&hrungen anbieten. Die jeweils
verfigbaren  Anteilskategorien kdénnen bei der
Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations-
oder Vertriebsstellen erfragt werden.

B- und Bg-Anteile stehen allen Anlegern offen.

C- und Cg-Anteile dirfen nur durch institutionelle
Investoren“ im Sinne von Artikel 174 ff. des Gesetzes
von 2010 erworben werden.

Bg- und Cg-Anteile sind so ausgestaltet, dass 0.1%
der gezeichneten Betrage als freiwillige Zuwendung zur
Bildung von Rickstellungen auf einem Spezialkonto
beitragen, das bei der BANCA ETICA, Mailand, flr
Rechnung der ETICA SGR ertffnet wird und sowohl
als Garantie fur Mikrofinanzprojekte als auch zur
finanziellen Unterstutzung von Initiativen durch
Crowdfunding-Tools verwendet wird.

Die mit der Mikrofinanzierung verbundenen Geschéfte

management services for Italian and foreign UCITS
and UCI. ANIMA SGR is subject to the direction and
coordination of its single shareholder ANIMA HOLDING
S.p.A.

The Investment Manager and the Sub-Investment
Manager are authorised to make investments directly
for the Subfund, taking into account the investment
objectives, policy and limits of the Company or the
Subfund, as applicable, and under the ultimate
supervision of the Management Company or the Board
of Directors or the auditor(s) appointed by the
Management Company.

6. Description of Shares

After the initial issue date, the Company may issue
Shares in the Subfunds in the following categories:

e B-Shares: accumulating;

e Bg-Shares: accumulating, with voluntary
contribution, as described hereatfter;

e C-Shares: accumulating, for “institutional
investors”, as described hereafter;

e Cg-Shares: accumulating, for “institutional
investors” and with voluntary contribution, both as
described hereafter;

e S-Shares: accumulating, for determined
“institutional investors”, as described hereafter.

Only registered Shares will be issued.

The Company may issue Shares both in the accounting
currency (EUR) of the respective Subfund as well as in
other currencies. Details of the share categories
available at any one time may be requested from the
Central administration or the information agents or
distributors.

B- and Bg-Shares are open to all investors.

C- and Cg-Shares may only be acquired by
“institutional investors" within the meaning of Article
174 ff. of the 2010 Law.

Bg- and Cg-Shares are designed in a way that 0.1% of
the amounts subscribed will, as a voluntary donation,
be accrued into a dedicated special account, opened
in BANCA ETICA, Milan, on behalf of ETICA SGR, to
be used both as a guarantee for microfinance projects
and to provide financial support to initiatives through
crowdfunding tools.

The operations connected to microfinance are
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werden von der BANCA ETICA oder von einer anderen
von ihr benannten Stelle verwaltet. Projekte, die durch
Crowdfunding unterstiitzt werden, werden von der
BANCA ETICA oder von einer anderen von ihr
benannten Stelle vorgeschlagen. Anleger werden tber
diese Projekte im Jahresbericht der Gesellschaft
informiert.

S-Anteile werden nur an andere, in Italien domizilierte
OGA ausgegeben, fir welche die ETICA SGR,
Mailand, als Verwaltungsgesellschaft fungiert.

7. Ausschuittungspolitik

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, fur die
ETICA FUNDS ausschiittende Anteile auszugeben.

8. Gebihren und Kosten

Verwaltungsgebuhr

Fur die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das
Wertpapierportfolio sowie fur damit verbundene
Verwaltungs- und Vertriebsleistungen wird auf der
Basis des Nettoinventarwerts (,NIW*) der Subfonds
eine jahrliche maximale Verwaltungsgebihr wie folgt
zulasten der Subfonds erhoben:

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION:

e B-/Bg-Anteile: max. 0.90% p.a.

e C/Cg-Anteile: max. 0.30% p.a.

e S-Anteile: max. 0.00% p.a.
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION:

e B-/Bg-Anteile: max. 1.55% p.a.

e C/Cg-Anteile: max. 0.65% p.a.

e S-Anteile: max. 0.00% p.a.
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY:

e B-/Bg-Anteile: max. 1.65% p.a.

e C/Cg-Anteile: max. 0.70% p.a.

e S-Anteile: max. 0.00% p.a.

Dienstleistungsgebiihr

Die Entschadigung der Verwaltungsgesellschaft, der
Depotbank, der Hauptverwaltungs- und Hauptzahistelle
und der Namensregister- und Umschreibungsstelle
erfolgt separat zulasten jedes Subfonds und betréagt
maximal 0.50% p.a. (Dienstleistungsgebihr). Ungeachtet

managed by BANCA ETICA or by another entity
identified by the latter. Projects supported through
crowdfunding are proposed by BANCA ETICA or by
another entity identified by the latter. Investors will be
informed about these projects in the Company’s annual
report.

S-Shares will be issued only to other UCI, domiciled in
Italy, for which ETICA SGR S.p.A., Milan, acts as
management company.

7. Dividend Policy

The Company does not intend, for the time being, to
issue any distributing shares for the ETICA FUNDS.

8. Fees and Costs

Management Fee

For management and advisory services relating to the
securities portfolio as well as for associated
administration and distribution services, a maximum
annual management fee, calculated on the basis of the
Subfunds’ net asset value (“NAV”), will be payable as
follows by the Subfunds:

ETICA SUSTAINABLE CONSERVATIVE
ALLOCATION:

e B-/Bg-Shares: max. 0.90% p.a.

e C/Cg-Shares: max. 0.30% p.a.

e S-Shares: max. 0.00% p.a.
ETICA SUSTAINABLE DYNAMIC ALLOCATION:

e B-/Bg-Shares: max. 1.55% p.a.

e C/Cg-Shares: max. 0.65% p.a.

e S-Shares: max. 0.00% p.a.
ETICA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY:

e B-/Bg-Shares: max. 1.65% p.a.

e C/Cg-Shares: max. 0.70% p.a.

e S-Shares: max. 0.00% p.a.

Servicing Fee

The remuneration of the Management Company, the
Custodian Bank, the Central Administration and Principal
Paying Agent and the Registrar and Transfer Agent is
paid separately by each Subfund and amounts to a
maximum of 0.50% p.a. (Servicing Fee). Nevertheless,
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dessen betragt der Mindestbetrag der
Dienstleistungsgebiihr pro Subfonds jahrlich maximal
EUR 100000, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht
vollstandig oder teilweise auf den Mindestbetrag
verzichtet.

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem NIW der Subfonds
die im Kapitel ,Gebiihren und Kosten“ des Allgemeinen
Teils beschriebenen Kosten.

Performance Fee

Fur die ETICA-FUNDS wird keine Performance Fee
erhoben.

9. Ausgabe der Anteile
Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden Anteile der
Subfonds an jedem Bewertungstag ausgegeben. Der
Ausgabepreis grindet auf dem NIW der Anteile am
jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei
(2) Stellen nach dem Komma gerundet.

Es wird keine Verkaufsgebihr erhoben
Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen gilt jeweils der
folgende Mindestzeichnungsbetrag:

e B-/Bg-Anteile: EUR 100;
e C-/Cg-Anteile: EUR 100'000;
e  S-Anteile: EUR 1‘000'000.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach
eigenem Ermessen Erstzeichnungsantrage Uber einen
niedrigeren Betrag als den angegebenen
Mindestzeichnungsbetrag akzeptieren. Bei
Folgezeichnungen ist kein Mindestzeichnungsbetrag
vorgesehen.

Antragsverfahren

Anleger kdnnen jederzeit Anteile der Subfonds bei der
im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten
Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in
einzelnen Vertriebslandern bestellten lokalen Vertriebs-
bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue
Identitat des Zeichners, der Name des Subfonds und
welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Fir alle Zeichnungen von Anteilen der Subfonds, die
bei der Hauptzahlstelle an einem Bewertungstag bis
spatestens um 15:00 Uhr Luxemburger Zeit (cut-off
Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden
Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Fir nach

the minimum amount of the Servicing Fee per Subfund
amounts to a maximum of EUR 100'000 p.a., as far as
the minimum amount has not been waived fully or
partially by the Management Company.

In addition, the Company shall pay out of the NAV of the
Subfunds the costs described in the section “Fees and
costs” of the General Part.

Performance Fee

For the ETICA FUNDS, no performance fee will be
levied.

9. Issue of Shares
General

On expiry of the initial subscription period, the Shares
in the Subfunds will be issued on each Valuation Day.
The Issue Price is based on the NAV of the Shares on
the applicable Valuation Day and will be rounded to two
(2) decimal places.

No selling fee will be levied
Minimum Subscription Amount

At initial subscriptions of Shares,
minimum subscription amount will apply:

e B-/Bg-Shares: EUR 100;
e C-/Cg-Shares: EUR 100'000;
e S-Shares: EUR 1‘000'000.

the following

The Company's Board of Directors may at its own
discretion accept initial subscription applications for an
amount lower than the stated minimum subscription
amount. Further subscriptions of Shares are not
subject to a minimum subscription amount.

Application Procedure

Investors may at any time subscribe Shares in the
Subfunds at the Principal Paying Agent in Luxembourg
mentioned in the General Part of this Prospectus (or,
as the case may be, at local distributors and paying
agents appointed in particular distribution countries).
The exact identity of the subscriber, the name of the
Subfund, and which share category will be subscribed
for must be stated.

All subscriptions for Shares in the Subfunds received
by the Principal Paying Agent on a Valuation Day no
later than 15:00 Luxembourg time (cut-off time), will be
handled at the Issue Price, which will be calculated on
the next Valuation Day. Subscriptions received by the
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diesem Zeitpunkt bei der Hauptzahlstelle eintreffende
Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des Ubernachsten
Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung von Anteilen der
Subfonds muss innerhalb von vier (4) Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden
Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses
Prospekts angegebenen Konto wertmassig
gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilsscheine oder Anteilszertifikate
ausgeliefert.

Die Gesellschaft behélt sich das Recht vor, Antrage
abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder
erganzende Informationen und Dokumente zu
verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise
abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der
entsprechende Saldo dem Zeichner riickiiberwiesen.

10. Ricknahme von Anteilen

Anteile der Subfonds werden an jedem Bewertungstag
durch Antrag an die im Allgemeinen Teil des Prospekts
genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf.
in einzelnen Vertriebslandern bestellte lokale Vertriebs-
bzw. Zahlstellen) zuriickgenommen.

Fir alle Antrdge auf Ricknahmen von Anteilen der
Subfonds, die bei der Hauptzahlstelle an einem
Bewertungstag bis spatestens um 15:00 Uhr
Luxemburger Zeit (cut-off Zeit) eintreffen, gilt der am
darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Ricknahmepreis. Fir nach diesem Zeitpunkt bei der
Hauptzahlstelle  eintreffende  Antrage gilt  der
Riucknahmepreis des Ubernachsten Bewertungstages.

Der Riicknahmepreis griindet auf dem NIW der Anteile
am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf
zwei (2) Stellen nach dem Komma gerundet.

Die Zahlung der Ricknahme von Anteilen der
Subfonds erfolgt innerhalb von vier (4) Luxemburger
Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag.

Es wird keine Ricknahmegebuhr erhoben

11. Umtausch von Anteilen

Anteile der Subfonds kdnnen gegen Zahlung einer
Umtauschgebiihr von maximal 2% des NIW der
vorgenannten Anteile in Anteile von anderen Subfonds
der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein
solcher Umtausch gestattet ist. Fiir einen Umtausch in

Principal Paying Agent after this time will be handled at
the Issue Price of the Valuation Day after the next
Valuation Day.

The total amount of the subscription of Shares in the
Subfunds must be credited to the account described in
the General Part of this Prospectus within four (4)
Luxembourg banking days from the applicable
Valuation Day.

Share coupons or certificates will not be delivered.

The Company reserves the right to reject applications
or to accept them only in part or to require further
information and/or documents. If an application is
rejected in full or in part, the subscription amount or the
corresponding balance is returned to the applicant.

10. Redemption of Shares

Shares in the Subfunds will be redeemed on any
Valuation Day on application to the Principal Paying
Agent in Luxembourg as mentioned in the General Part
of the Prospectus (or, as the case may be, at local
distributors and paying agents appointed in particular
distribution countries).

All requests for redemptions in Shares in the Subfunds
received by the Principal Paying Agent on a Valuation
Day no later than 15:00 Luxembourg time (cut-off time),
will be handled at the Redemption Price, which will be
calculated on the next Valuation Day. Redemption
requests received by the Principal Paying Agent after
this time will be handled at the Redemption Price of the
Valuation Day after the next Valuation Day.

The Redemption Price will be based on the NAV of the
Shares on the applicable Valuation Day and will be
rounded to two (2) decimal places.

Payment of the redemption of Shares in the Subfunds
will be made within four (4) Luxemburg banking days
after the Valuation Day.

No redemption fee will be levied

11. Switching of Shares

Shares in the Subfunds may be switched for shares in
other Subfunds of the Company for which such switch
is allowed, upon payment of a switching fee of a
maximum of 2% of the NAV of said Shares. For a
switch into Shares, for which also ETICA SGR acts as
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ETICA FUNDS

Anteile, fir welche ebenfalls ETICA SGR S.p.A. als
Anlageverwalter fungiert, wird keine Umtauschgebihr
erhoben.

Bei jedem ersten Umtausch muss jeweils der
Mindestumtauschwert gemass den Angaben oben
(,Mindestzeichnungsbetrag“) gegeben sein. Andere
Anteile kdnnen nur in C- oder Cg-Anteile umgetauscht
werden, wenn der Anleger samtliche Voraussetzungen
fur die Zeichnung dieser Anteile, wie oben
beschrieben, erfiillt.

Im Ubrigen gelten fir Antrdge auf den Umtausch von
Anteilen die gleichen Modalitdten wie fir die
Ricknahme von Anteilen, und es finden die
Bestimmungen des  Allgemeinen  Prospektteils
Anwendung.

12. Ubersicht iiber die Anteilskategorien

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen
Uberblick (ber die wichtigsten Eigenschaften der
Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die

investment manager, no switching fee will be levied.

For every first switch, the minimal switching amount
pursuant to the indications above (“Minimum
Subscription Amount”) must be given. Other shares
may be switched in C- or Cg-Shares only, if the
investor fulfils all requirements for subscription into
such shares, as described above.

Apart from that, for requests for the switching of
Shares, the same modalities as for the redemptions of
Shares will apply, and the provisions of the General
Part of the Prospectus will apply.

12. Overview of the Share Categories

The following table offers a schematic overview of the
most important characteristics of the individual Subfunds
or share categories. It is not a substitute for reading the

Lektire des Prospekts.

Prospectus.

Bezeichnung des Anteile / Wahrung / ISIN-Code Aktivierung Mindestzeichnungsbetrag fur Verwaltungs-
Subfonds / Name of Shares Currency [ Activation die Erstzeichnung/ gebihr (max)
the Subfund . o
Minimum Subscription Amount
for Initial Subscription Mgmt. Fee
(max.)
ETICA B EUR LU2052489866 19.12.2019 EUR 100 0.90%
SUSTAINABLE
CONSERVATIVE Bg EUR LU2052489940 19.12.2019 EUR 100 0.90%
ALLOCATION
C EUR LU2052490013 19.12.2019 EUR 100°000 0.30%
Cg EUR LU2052490104 19.12.2019 EUR 100°000 0.30%
S EUR LU2052490286 19.12.2019 EUR 1000000 0.00%
ETICA B EUR LU2052490369 19.12.2019 EUR 100 1.55%
SUSTAINABLE
DYNAMIC Bg EUR LU2052490443 19.12.2019 EUR 100 1.55%
ALLOCATION
C EUR LU2052490526 19.12.2019 EUR 100°000 0.65%
Cg EUR LU2052490799 19.12.2019 EUR 100°000 0.65%
S EUR LU2052490872 19.12.2019 EUR 1000000 0.00%
ETICA B EUR LU2052490955 19.12.2019 EUR 100 1.65%
SUSTAINABLE
GLOBAL EQUITY Bg EUR LU2052491094 19.12.2019 EUR 100 1.65%
C EUR LU2052491177 19.12.2019 EUR 100°000 0.70%
Cg EUR LU2052491250 19.12.2019 EUR 100°000 0.70%
S EUR LU2052491334 19.12.2019 EUR 1000000 0.00%

-13 -




MULTILABEL SICAV: BESONDERER TEIL K/ SPECIAL PART K

-14 -



	00_RP_ML_AT_2019-12-19_unmarkDEF
	Inhaltsverzeichnis
	1. Einleitende Bemerkungen
	2. Organisation und Verwaltung
	3. Anlageziele und -politik
	4. Anlegerprofil
	5. Anlagegrenzen
	6. Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente
	6.1. Optionsgeschäfte auf Wertpapiere
	6.2. Termingeschäfte, Tauschgeschäfte und Optionen auf Finanzinstrumente
	6.3. Effiziente Portfolioverwaltung – sonstige Anlagetechniken und –instrumente
	6.4. Securities Lending (Wertpapierleihgeschäfte)
	6.5. Wertpapier-Pensionsgeschäfte
	6.6. Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-Derivativen und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung 
	6.7. Techniken und Instrumente zur Absicherung gegen Währungsrisiken
	6.8. Strukturierte Produkte
	6.9. Swaps und andere Finanzderivate mit vergleichbaren Eigenschaften
	6.10. Anlagen in Finanzindizes gemäss Art. 9 der Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 .
	6.11. Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivativen und anderen besonderen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten

	7. Gesellschaft
	8. Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle
	9. Depotbank
	10. Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle; Namensregister- und Umschreibungsstelle
	11. Allgemeines zur Anlageberatung bzw. Anlageverwaltung
	12. Zahlstellen und Vertreter
	13. Vertriebsstellen
	14. Gemeinsame Verwaltung (Co-Management)
	15. Beschreibung der Anteile
	16. Ausgabe der Anteile
	17. Rücknahme der Anteile
	18. Umtausch der Anteile
	19. Ausschüttungen
	20. Bestimmung des Nettoinventarwertes
	21. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes, der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches der Anteile
	22. Gebühren und Kosten
	23. Besteuerung
	23.1. Die Gesellschaft
	23.2. Der Aktionär
	23.3. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) der Vereinigten Staaten von Amerika (“USA”)

	24. Generalversammlung und Berichterstattung
	25. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
	26. Vergütungspolitik
	27. Einsicht in Dokumente
	28. Datenschutzhinweis


	01_RP_ML_BT-A_AS_2019-07-09_unmarkDEF
	Inhaltsverzeichnis: Besonderer Teil A
	1. Erstausgabe der Anteile
	2. Anlageziele und -politik
	2.1. Anlageziele und –politik des AS PERSEO FUND
	2.2. Anlageziele und –politik des AS YASMIN FUND
	2.3. Anlageziele und –politik des AS BB FLEXIBLE FUND

	3. Risikohinweise
	3.1. Hinweise betreffend die Anlagen in Derivate und Strukturierte Produkte 
	3.2. Hinweise betreffend die Anlage in Emerging Markets Länder 
	Hinweise betreffend die Anlage In der Volksrepublik China
	Hinweise betreffend die Anlage In Russland
	3.3. Hinweise betreffend die Anlage In Wertpapieren mit niedriger Bonität

	4. Anlegerprofil
	5. Die Anlageverwalterin 
	6. Beschreibung der Anteile
	7. Ausschüttungspolitik
	8. Gebühren und Kosten
	9. Ausgabe von Anteilen
	10. Rücknahme von Anteilen
	11. Umtausch von Anteilen
	12. Ausschluss der Börsennotierung
	13. Übersicht über die Subfonds bzw. Anteilskategorien


	02_RP_ML_BT-B_MOMentum_2019-12-19_unmarkDEF
	Inhaltsverzeichnis: Besonderer Teil B
	1. Erstausgabe der Anteile
	2. Anlageziele und –politik
	2.1. Anlageziele und –politik des ARTEMIDE
	2.2. Anlageziele und –politik des LYRA

	3. Risikohinweise
	4. Anlegerprofil
	5. Die Anlageverwalterin
	6. Beschreibung der Anteile
	7. Ausschüttungspolitik
	8. Gebühren und Kosten
	9. Ausgabe von Anteilen
	10. Rücknahme von Anteilen
	11. Umtausch von Anteilen
	12. Übersicht über die Subfonds bzw. Anteilskategorien


	03_RP_ML_BT-C_Enpacl_2019-03-01_unmarkDEF
	1.  Erstausgabe der Anteile
	1.  Prima Emissione delle azioni
	2.  Anlageziele und -politik
	2.  Obiettivi e politica di investimento 
	2.1   Anlageziele und –politik des ENPACL MULTISTRATEGIA
	2.1   Obiettivi e politica di investimento dell’ENPACL MULTISTRATEGIA
	2.2   Anlageziele und –politik des ENPACL CREDITO
	2.2   Obiettivi e politica di investimento dell’ENPACL CREDITO
	2.3   Anlageziele und –politik des ENPACL FLESSIBILE
	2.3   Obiettivi e politica di investimento dell’ENPACL FLESSIBILE
	2.4   Anlageziele und –politik des ENPACL IMPRESE
	2.4   Obiettivi e politica di investimento dell’ENPACL IMPRESE
	3.  Risikohinweise
	3.  Informazioni sul rischio
	3.1  Hinweise betreffend die Anlage in „Emerging Markets“-Ländern
	3.1  Informazioni relative agli investimenti in mercati di Paesi Emergenti 
	3.2  Hinweise betreffend die Anlagen in alternative Anlagestrategien
	3.2  Informazioni relative alle strategie di investimento alternative
	4.  Anlegerprofil
	4.  Profilo degli investitori
	5.  Anlageverwalter,  Anlageberater und Beirat
	5. Gestori degli Investimenti, Consulenti per gli Investimenti e Comitato Consultivo
	5.1   Anlageverwalter des ENPACL MULTISTRATEGIA
	5.1   Gestore degli investimenti dell’ENPACL MULTISTRATEGIA
	5.2   Anlageverwalter des ENPACL FLESSIBILE
	5.2   Gestore degli investimenti dell’ ENPACL FLESSIBILE
	5.3   Anlageverwalter des ENPACL CREDITO
	5.3   Gestore degli investimenti dell’ENPACL CREDITO
	5.4  Anlageverwalter des ENPACL IMPRESE
	5.4  Gestore degli investimenti dell’ENPACL IMPRESE
	5.5   Anlageberater des ENPACL MULTISTRATEGIA und ENPACL FLESSIBILE
	5.5   Consulente per gli investimenti dell’ENPACL MULTISTRATEGIA e ENPACL FLESSIBILE
	5.6   Beirat
	5.6 Comitato Consultivo
	6.  Beschreibung der Anteile
	6.  Descrizione delle azioni
	7.  Ausschüttungspolitik
	7.  Politica di distribuzione
	8.  Gebühren und Kosten
	8.  Commissioni e spese
	A) Verwaltungsgebühr
	a)  Commissione di gestione
	B) Performance Fee beim ENPACL CREDITO und beim ENPACL IMPRESE
	B)    Performance Fee dell’ENPACL CREDITO e dell’ENPACL IMPRESE
	C)  Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur
	C) Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi
	9.  Ausgabe von Anteilen
	9.  Emissione delle azioni
	A) Allgemein
	a)  Generale
	B) Mindestzeichnungsbetrag
	B)  Importo minimo di sottoscrizione
	C) Antragsverfahren
	C)  Procedura di richiesta
	10.  Rücknahme von Anteilen
	10.  Riscatto delle azioni
	11.  Umtausch von Anteilen
	11.  Conversione delle azioni
	12.  Übersicht über die Subfonds bzw. Anteilskategorien
	12.   Panoramica dei Comparti e delle Tipologie di Azioni

	04_RP_ML_BT-D_EmcoreGCB_2017-11-10_unmarkDEF
	Inhaltsverzeichnis: Besonderer Teil D
	1. Erstausgabe der Anteile
	2. Anlageziele und –politik
	3. Risikohinweise
	4. Anlegerprofil
	5. Die Anlageverwalterin
	6. Beschreibung der Anteile
	7. Ausschüttungspolitik
	8. Gebühren und Kosten
	9. Ausgabe von Anteilen
	10. Rücknahme von Anteilen
	11. Umtausch von Anteilen
	12. Übersicht über die Anteilskategorien


	05_RP_ML_BT-E_XInvest_2019-09-25_unmarkDEF
	Inhaltsverzeichnis: Besonderer Teil E
	1.  Erstausgabe der Anteile
	2. Anlageziele und –politik
	2.1 Anlageziele und –politik des HYBRID BONDS FUND
	2.2 Anlageziele und –politik des ABS SELECTION FUND

	3. Risikohinweise
	Hinweise betreffend die Anlage in Derivate
	Hinweise betreffend den HYBRID BONDS FUND
	Hinweise betreffend den ABS SELECTION FUND

	4. Anlegerprofil
	5. Die Anlageverwalterin
	6. Beschreibung der Anteile
	7. Ausschüttungspolitik
	8. Gebühren und Kosten
	9. Transaktions- und Bewertungsfrequenz; Auftragstag und Bewertungstag für den Nettoinventarwert (NIW)
	10. Ausgabe von Anteilen
	11. Rücknahme von Anteilen
	12. Umtausch der Anteile
	13. Übersicht über die Subfonds bzw. Anteilskategorien


	06_RP_ML_BT-F_Lapis_2019-12-19_unmarkDEF
	07_RP_ML_BT-G_FASIE_2017-12-12_unmarkDEF
	1.  Erstausgabe der Anteile
	1.  Prima Emissione delle azioni
	2.  Anlageziele und -politik
	2.  Obiettivi e politica di investimento 
	3.  Risikohinweise
	3.  Informazioni sul rischio
	4.  Anlegerprofil
	4.  Profilo degli investitori
	5.  Anlageverwalter und Beirat
	5.  Gestore degli Investimenti e Comitato Consultivo
	6.  Beschreibung der Anteile
	6.  Descrizione delle azioni
	7.  Ausschüttungspolitik
	7.  Politica di distribuzione
	8.  Gebühren und Kosten
	8.  Commissioni e spese
	 Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur
	  Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi
	9.  Ausgabe von Anteilen
	9.  Emissione delle azioni
	A) Allgemein
	a)  Generale
	B) Mindestzeichnungsbetrag
	B)  Importo minimo di sottoscrizione
	C) Antragsverfahren
	C)  Procedura di richiesta
	10.  Rücknahme von Anteilen
	10.  Riscatto delle azioni
	11.  Umtausch von Anteilen
	11.  Conversione delle azioni

	08_RP_ML_BT-H_Dogal_2019-07-09_unmarkDEF
	1.  Erstausgabe der Anteile
	1.  Prima Emissione delle azioni
	2.  Anlageziele und -politik
	2.  Obiettivi e politica di investimento 
	2.1  Multi-Manager Ansatz
	2.1  Approccio Multi-Manager
	2.2   Anlageziele und –politik des DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND
	2.2   Obiettivi e politica di investimento del DOGAL MULTIMANAGER DIVERSIFIED FUND
	2.3   Die einzelne Segmente des Subfonds
	2.2   I singoli Segmenti del Comparto
	3.  Risikohinweise
	3.  Informazioni sul rischio
	4.  Anlegerprofil
	4.  Profilo degli investitori
	5.  Anlageverwalter ,  Anlageberater und Beirat
	5.  Gestori degli Investimenti, Consulenti per gli Investimenti e Comitato Consultivo
	5.1   Anlageverwalter
	5.1   Gestore degli investimenti
	5.2   Anlageberater
	5.2   Consulente per gli investimenti
	5.3   Beirat
	5.3 Comitato Consultivo
	6.  Beschreibung der Anteile
	6.  Descrizione delle azioni
	7.  Ausschüttungspolitik
	7.  Politica di distribuzione
	8.  Gebühren und Kosten
	8.  Commissioni e spese
	A) Verwaltungsgebühr und Dienstleistungs- gebühr
	a)  Commissione di gestione e Tassa di servizio
	B) Performance Fee
	B)    Performance Fee
	C)  Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur
	C) Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi
	9.  Ausgabe von Anteilen
	9.  Emissione delle azioni
	A) Allgemein
	a)  Generale
	B) Mindestzeichnungsbetrag
	B)  Importo minimo di sottoscrizione
	C) Antragsverfahren
	C)  Procedura di richiesta
	10.  Rücknahme von Anteilen
	10.  Riscatto delle azioni
	11.  Umtausch von Anteilen
	11.  Conversione delle azioni

	09_RP_ML_BT-J_Orchéstra_2019-07-09_unmarkDEF
	10_RP_ML_BT-K_ETICA_2019-12-19_unmarkDEF

